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BMF: Neues Merkblatt zur grenzüberschreitenden Prüfungszusammenarbeit 

Die Finanzverwaltung hat mit BMF-Schreiben vom 15.05.2025 ein neues Merkblatt zur grenzüber-
schreitenden Prüfungszusammenarbeit mit Steuerverwaltungen anderer Staaten veröffentlicht. 
Das neue Schreiben ersetzt das alte Merkblatt zur koordinierten steuerlichen Außenprüfung (BMF-
Schreiben vom 06.01.2017). Es wird ergänzend zum Merkblatt zur zwischenstaatlichen Amtshilfe 
angewandt (BMF-Schreiben vom 29.05.2019). 

Das neue Merkblatt unterscheidet zwischen drei verschiedenen Formen der Prüfungszusammenar-
beit. Eine eindeutige Unterscheidung war im bisherigen Merkblatt in dieser Form nicht enthalten: 

› Gemeinsame Prüfung (Joint Audit): Deutsche und ausländische Beamte prüfen gemeinsam mit
dem Ziel eines gemeinsamen Prüfberichts.

› Gleichzeitige Prüfung (Simultaneous Audit): Jede Behörde prüft unabhängig voneinander im
eigenen Land. Die gewonnenen Erkenntnisse werden lediglich ausgetauscht.

› Anwesenheit von Bediensteten: Prüfer eines anderen Staates können bei deutschen Betriebs-
prüfungen anwesend sein, haben dabei aber keine eigenen Befugnisse. Ebenfalls gibt es diese
Möglichkeit für deutsche Prüfer bei Prüfungen im Ausland. Ziel ist hier die Erlangung von an-
sonsten schwierig zugänglichen Informationen.

Ausführungen zum Informationsaustausch 

In Bezug auf alle drei Formen der Prüfungszusammenarbeit wird im Merkblatt auf die Möglichkeit 
des Informationsaustausches nach § 4 EUAHiG abgestellt. Dies setzt insbesondere eine voraus-
sichtliche Erheblichkeit nach § 6a EUAHiG voraus. Die Definition im Merkblatt lehnt sich nun an 
§ 6a EUAHiG an. Es muss demnach eine realistische Möglichkeit bestehen, dass die auszutau-
schenden Informationen in dem Staat, der die Informationen erhält, für die Steuerangelegenhei-
ten eines oder mehrerer Steuerpflichtiger relevant sind.

Eine Weitergabe von Informationen, die ein Handels-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein 
Geschäftsverfahren preisgeben würden, ist rechtlich nicht ohne Weiteres möglich. Nach Verwal-
tungsauffassung sei die Weitergabe von Informationen, die üblicherweise zur Prüfung der Ange-
messenheit von Verrechnungspreisen geeignet sind, bei Joint Audits und Simultaneous Audits da-
von in der Regel nicht geschützt. 

Nach Abschluss der gemeinsamen Prüfung mit EU-Mitgliedstaaten muss ein gemeinsamer Prü-
fungsbericht die Feststellungen, soweit Einigkeit besteht, festhalten. Bei gemeinsamen Prüfungen 
mit Drittstaaten soll dies erfolgen, soweit ein solcher dazu bereit ist. Prüfungsfeststellungen aus 
einer nationalen Außenprüfung, die nicht Gegenstand der gemeinsamen Prüfung waren, dürfen 
nicht in den gemeinsamen Prüfungsbericht aufgenommen werden. 

Beteiligung des Steuerpflichtigen 

Dem Steuerpflichtigen wird im neuen Merkblatt die Möglichkeit zur Anregung einer Prüfungsko-
operation zugestanden, obwohl kein formelles Antragsrecht besteht. Dies soll insbesondere dann 
gelten, wenn der Steuerpflichtige Hinweise darauf hat, dass es sonst zu einer Doppelbesteuerung 
kommen könnte. 

Die Initiierung gemeinsamer und gleichzeitiger Prüfungen erfolgt auf Vorschlag der zuständigen 
deutschen Finanzbehörde bei dem zentralen Verbindungsbüro des BZSt. Dieses nimmt auch An-
fragen ausländischer Staaten entgegen und prüft in beiden Fällen die Zulässigkeit. Der Steuer-
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pflichtige wird im Regelfall unverzüglich über die Durchführung einer Prüfung unter Zusammenar-
beit informiert. Eine Anhörung muss bei gemeinsamer oder gleichzeitiger Prüfung mit EU-Mit-
gliedstaaten nicht erfolgen. Bei der Anwesenheit ausländischer Bediensteter außerhalb solcher 
Prüfungen und gemeinsamer oder gleichzeitiger Prüfung mit Drittstaaten ist jedoch eine Anhö-
rung erforderlich. 

BMF: Anwendungsschreiben zur Sonderabschreibung für die Anschaffung oder Herstellung 
neuer Mietwohnungen nach § 7b EStG 

Mit BMF-Schreiben vom 21.05.2025 hat die Finanzverwaltung das Anwendungsschreiben zur Son-
derabschreibung für die Anschaffung oder Herstellung neuer Mietwohnungen nach § 7b EStG 
(nebst Anlagen) aktualisiert. 

Dieses BMF-Schreiben regelt die Anwendung der Sonderabschreibung für die Anschaffung oder 
Herstellung neuer Mietwohnungen nach § 7b EStG. Mit Art. 4 Nr. 2 des Jahressteuergesetzes 2022 
vom 20.12.2022 wurde die Sonderabschreibung nach § 7b EStG in modifizierter Form wieder er-
möglicht. Mit Art. 1 Nr. 3 des Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und 
Innovationen sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness vom 27.03.2024 wurde der zeitliche 
Anwendungsbereich der Sonderabschreibung verlängert und die maßgeblichen Kostenbezugs-
größen (Baukostenobergrenze und maximale Bemessungsgrundlage) aufgrund der veränderten 
Realitäten im Bausektor angehoben. 

Das Schreiben ist ab dem Zeitpunkt seiner Bekanntgabe im Bundessteuerblatt in allen offenen Fäl-
len anzuwenden. Es ersetzt die BMF-Schreiben vom 07.07.2020, vom 21.09.2021 und vom 
29.05.2024. 

BFH: Erweiterte Kürzung und Drei-Objekt-Grenze bei erstmaligen Grundstücksveräußerungen 
im sechsten Jahr 

Nach der ständigen Rechtsprechung des BFH liegt ein der erweiterten Kürzung nach § 9 Nr. 1 
Satz 2 GewStG entgegenstehender gewerblicher Grundstückshandel im Regelfall dann vor, wenn 
innerhalb eines engen zeitlichen Zusammenhangs von in der Regel fünf Jahren (zwischen der An-
schaffung oder Errichtung und dem Verkauf) mehr als drei Objekte veräußert werden ("Drei-Ob-
jekt-Grenze"). Wie der BFH mit Beschluss vom 20.03.2025 (III R 14/23) entschieden hat, kann auf-
grund der besonderen Umstände des Einzelfalls ein gewerblicher Grundstückshandel zu vernei-
nen und die erweiterte Kürzung zu gewähren sein, wenn innerhalb des Fünf-Jahres-Zeitraums we-
der Grundstücksveräußerungen noch diese vorbereitende Maßnahmen erfolgen und erst im 
sechsten Jahr eine zweistellige Anzahl von Objekten veräußert wird. 

Klägerin war eine in eine Immobilienkonzernstruktur eingegliederte GmbH. Sie hatte zunächst 
zwei Geschäftsführer, die Gesellschafter der Holdinggesellschaft waren. Nach dem Erwerb meh-
rerer Vermietungsobjekte im Jahr 2007 verstarb einer der Geschäftsführer im Jahr 2012 überra-
schend in mittlerem Alter. Die Klägerin veräußerte daraufhin im Streitjahr 2013 dreizehn Immobi-
lien. Das Finanzamt ging deshalb davon aus, die Klägerin habe von Beginn an einen gewerblichen 
Grundstückshandel betrieben und daher schon im Streitjahr 2011 keinen Anspruch auf die erwei-
terte Kürzung. Das Finanzgericht gab der Klage statt und stellte insbesondere darauf ab, dass aus 
der hohen Anzahl von Veräußerungen allein noch keine bedingte Veräußerungsabsicht im Er-
werbszeitpunkt abzuleiten sei. 
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Der BFH wies die Revision des Finanzamts als unbegründet zurück. Der Fünf-Jahres-Zeitraum sei 
zwar keine starre Grenze; bei Grundstücksveräußerungen nach Ablauf von mehr als fünf Jahren 
und besonders bei erstmaligen Veräußerungen danach müssten jedoch weitere Beweisanzeichen 
hinzutreten, um von Anfang an einen gewerblichen Grundstückshandel zu bejahen. Die Gesamt-
würdigung aller Umstände des Einzelfalls durch das Finanzgericht sei nicht zu beanstanden und 
widerspreche nicht früheren BFH-Entscheidungen. Eine hohe Zahl von Veräußerungen außerhalb 
des Fünf-Jahres-Zeitraums oder eine hauptberufliche Tätigkeit im Baubereich führe nicht zwin-
gend zu einem gewerblichen Grundstückshandel. Vielmehr habe das Finanzgericht auch den 
überraschenden Todesfall als besonderen Umstand des Einzelfalls berücksichtigen dürfen. 

BFH: Vorteilsminderung bei der 1%-Regelung für Firmenwagen 

Der BFH stellt mit Urteil vom 23.01.2025 (III R 33/24 (III R 50/17)) klar, dass Kosten, die aus-
schließlich von der Entscheidung des Arbeitnehmers abhängen, mit dem Firmenfahrzeug ein be-
stimmtes privates Ziel aufzusuchen, nicht von der Abgeltungswirkung der sog. 1 %-Regelung er-
fasst werden. Beispiele hierfür sind Fähr-, Maut- oder Vignettenkosten anlässlich von Urlaubsrei-
sen. Werden solche Kosten vom Arbeitgeber übernommen, begründet dies daher einen eigen-
ständigen geldwerten Vorteil für den Arbeitnehmer, der gesondert steuerlich zu berücksichtigen 
ist (Anschluss an das BFH-Urteil vom 18.06.2024 – VIII R 32/20). Hingegen können weiterhin von 
der Fahrleistung abhängige Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe als auch regelmäßig wie-
derkehrende feste Kosten, die der Arbeitnehmer für das Firmenfahrzeug trägt, den geldwerten 
Vorteil mindern, da diese von der Abgeltungswirkung der 1%-Regelung erfasst werden. 

BFH: Zuständiges Hauptzollamt nach Verschmelzung 

Das zuständige Hauptzollamt (HZA) für Entlastungsanträge nach den §§ 9a, 9b und 10 des 
Stromsteuergesetzes sowie nach den §§ 54 und 55 des Energiesteuergesetzes richtet sich grund-
sätzlich nach dem satzungsmäßigen Sitz des Unternehmens. Dieser satzungsmäßige Sitz kann sich 
vor der Gewährung der Steuerentlastung ändern. Die örtliche Zuständigkeit geht nach § 26 AO, 
der den Übergang der örtlichen Zuständigkeit von einer Finanzbehörde auf eine andere Finanzbe-
hörde für den Fall regelt, dass sich die die Zuständigkeit begründenden Umstände ändern, aber 
nur über, wenn die bisher zuständige Finanzbehörde bereits mit der Bearbeitung des konkreten 
Verwaltungsverfahrens begonnen hat. Die bloße Prüfung der örtlichen Zuständigkeit reicht dafür 
nicht aus. Dies hat der BFH mit Urteil vom 19.12.2024 (VII R 23/22) entschieden. Die Entscheidung 
schafft Klarheit über die örtliche Zuständigkeit von Hauptzollämtern für Steuerentlastungsanträge 
im Rahmen der Strom- und Energiesteuer und über den maßgeblichen Zeitpunkt des Zuständig-
keitswechsels nach § 26 AO. 

Im Streitfall beantragte die Klägerin, die Strom und Energieerzeugnisse verwendet und im Streit-
jahr 2018 bereits drei Betriebsstätten an verschiedenen Standorten hatte, Steuerentlastungen 
auch für eine vierte Betriebsstätte, deren Rechtsnachfolgerin sie im Jahr 2019 wurde. Anders als 
bei den anderen drei Betriebsstätten stellte sie die Steuerentlastungsanträge für ihre neue Be-
triebsstätte Ende 2019 jedoch nicht beim HZA an ihrem satzungsmäßigen Sitz, sondern bei dem 
bislang für diese – im Jahr 2018 noch selbständige – Betriebsstätte zuständigen HZA. Letzteres 
hielt sich nach Vorprüfung der Anträge für unzuständig und übermittelte die Anträge an das HZA 
des satzungsmäßigen Sitzes der Klägerin, dem die Anträge erst im Februar 2020 und damit nach 
Ablauf der Festsetzungsverjährung zugingen. Es versagte daher die Steuerentlastung für die 
vierte Betriebsstätte. Einspruch und Klage blieben erfolglos. 
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Der BFH entschied, dass die Klägerin wegen Ablaufs der Festsetzungsfrist keinen Anspruch auf die 
beantragten Entlastungen von der Strom- und Energiesteuer hat. Nach den entsprechenden 
Durchführungsverordnungen ist für die Strom- bzw. Energiesteuerentlastung das Hauptzollamt für 
Entlastungsanträge örtlich zuständig, von dessen Bezirk aus die in den einzelnen Vorschriften je-
weils bezeichnete Person ihr Unternehmen betreibt. Dabei ist auf die kleinste rechtlich selbstän-
dige Einheit abzustellen. Betrieben im Sinne des Strom- und Energiesteuerrechts wird ein Unter-
nehmen grundsätzlich an seinem satzungsmäßigen Sitz. In diesen nationalen Vorschriften liegt 
kein Verstoß gegen den unionsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Denn die nach nationa-
lem Recht bestehende Notwendigkeit, Entlastungsanträge bei der zuständigen Behörde einzu-
reichen, geht nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um eine korrekte und einfache Anwen-
dung solcher Entlastungen sicherzustellen, da nur das zuständige HZA in der Lage ist, alle not-
wendigen Prüfungen gegebenenfalls auch vor Ort vorzunehmen. Schließlich klärte der BFH, dass 
§ 26 AO nur eingreift, wenn die bisher zuständige Behörde erst nach Bearbeitungsbeginn des
konkreten Verfahrens von dieser Änderung Kenntnis nimmt. Die bloße Prüfung der örtlichen Zu-
ständigkeit ist hierfür allerdings nicht ausreichend.

FG Düsseldorf: Anwendung des § 8b KStG bei Rechts- und Beratungskosten im Rahmen eines 
Organschaftsverhältnisses  

Das FG Düsseldorf hatte im Urteil vom 26.02.2025 (7 K 1811/21 K; Revision zugelassen) über die 
Abzugsfähigkeit von Rechts- und Beratungskosten einer Kapitalgesellschaft im Zusammenhang 
mit der Veräußerung von Anteilen an einer Enkelgesellschaft durch eine Tochtergesellschaft zu 
entscheiden. 

Im Streitfall bestand zwischen der Konzernmutter (Klägerin), einer Kapitalgesellschaft, und ihrer 
100%igen Tochtergesellschaft, ebenfalls einer Kapitalgesellschaft, ein körperschaft- und gewer-
besteuerliches Organschaftsverhältnis. Im Jahr 2011 veräußerte die Tochtergesellschaft ihre An-
teile an der J-GmbH. Die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Veräuße-
rung angefallenen Rechts- und Beratungsleistungen waren von der Klägerin im eigenen Namen in 
Auftrag gegeben und ihr auch in Rechnung gestellt worden.  

Die Klägerin vertrat die Ansicht, dass es sich bei den von ihr getragenen Rechts- und Beratungs-
kosten um voll abzugsfähige Betriebsausgaben ohne Anwendung des § 8b KStG gehandelt habe. 
Demgegenüber qualifizierte das Finanzamt diese Ausgaben als Veräußerungskosten der Tochter-
gesellschaft, die im Rahmen des § 8b Abs. 2 KStG nur teilweise abziehbar seien.  

Das FG Düsseldorf hat nunmehr entschieden, dass die streitigen Aufwendungen nicht dem Ab-
zugsverbot des § 8b Abs. 2 oder Abs. 3 KStG unterliegen, sondern in voller Höhe bei der Klägerin 
steuerlich abzugsfähig sind. 

Eine der steuerlichen Abzugsfähigkeit entgegenstehende verdeckte Einlage liege mangels eines 
aktivierungsfähigen Wirtschaftsguts nicht vor. Denn Dienstleistungen seien als Nutzungsvorteile 
selbst dann nicht einlagefähig, wenn sie durch Dritte erbracht und vom Gesellschafter bezahlt 
würden. Eine verdeckte Einlage könne auch nicht damit begründet werden, dass ein Verzicht auf 
einen Ersatzanspruch vorgelegen habe. Im Streitfall habe gerade kein Ersatzanspruch nach den 
Regeln der Geschäftsführung ohne Auftrag (§ 685 BGB) bestanden, da die Klägerin von Anfang an 
nicht die Absicht gehabt habe, sich die Kosten von der Tochtergesellschaft erstatten zu lassen.  

Letztlich bestehe auch kein Bedarf für eine Übertragung der Figur des „abgekürzten Vertragswe-
ges“ auf die Besteuerung von Körperschaften. Mit dem Zuwendungsgedanken des BFH werde mit 
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einer doppelten Fiktion entgegen der rechtlichen Gestaltung des Sachverhalts – aber letztlich zu-
gunsten des Steuerpflichtigen – ein Werbungskostenabzug ermöglicht, der sonst hätte verwei-
gert werden müssen. Insoweit unterscheiden sich die entschiedenen Sachverhalte vom Streitfall, 
in dem die Klägerin die von ihr beauftragten Beratungskosten zutreffend als Betriebsausgaben er-
fasst habe. Zudem gebe es bei Körperschaften, anders als bei verwandten Individuen (wie in den 
vom IX. Senat entschiedenen Sachverhalten), mit den Rechtsfiguren der verdeckten Einlage und 
verdeckten Gewinnausschüttungen ein Korrektiv für Einkommenskorrekturen im Falle nicht fremd-
üblicher Vermögenszuwendungen. 

Dem Abzug der Beratungsaufwendungen bei der Klägerin stehe auch nicht die Regelung des § 8b 
Abs. 3 Satz 3 KStG (Wertminderungen im Zusammenhang mit einer Beteiligung) entgegen. Von 
dieser Regelung würden ausschließlich substanzbezogene Wertminderungen des Anteils erfasst, 
die sich aus der ertragsteuerlichen Behandlung des Anteils selbst ergeben, nicht hingegen jegli-
che mit dem Anteil wirtschaftlich zusammenhängende Aufwendungen. Die fraglichen Beratungs-
aufwendungen seien jedoch ohne Auswirkung auf den Wert der Beteiligung der Klägerin an der 
Tochtergesellschaft geblieben.  

Zudem komme das Abzugsverbot des § 8b Abs. 2 KStG trotz des bestehenden Organschaftsver-
hältnisses (vgl. § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG) nicht zur Anwendung. Zwar bestimme die sog. Brut-
tozurechnung, dass der Gewinn der Organgesellschaft selbständig und ungeschmälert um darin 
enthaltene Bezüge nach § 8b Abs. 1 KStG zu ermitteln, er sodann dem Organträger nach § 14 
Satz 1 KStG zuzurechnen und somit auch § 8b Abs. 2 KStG bei der Ermittlung des Einkommens auf 
Ebene des Organträgers anzuwenden ist. Dies gelte jedoch nur dann, wenn in dem dem Organ-
träger zugerechneten Einkommen Bezüge, Gewinne oder Gewinnminderungen i.S.d. § 8b Abs. 1 
bis 3 KStG enthalten sind. Die von der Klägerin getragenen Beratungsaufwendungen seien jedoch 
gerade nicht in den der Klägerin zugerechneten Einkommensbestandteilen der Tochtergesell-
schaft enthalten, so dass eine Anwendung des § 8b Abs. 2 KStG i.V.m. § 15 Abs. 1 Nr. 2 KStG in-
soweit ausscheide.  

Schließlich sei es auch ausgeschlossen, die Aufwendungen abweichend von der rechtlichen Ge-
staltung des Sachverhalts unter Berufung auf § 39 Abs. 2 AO der Tochtergesellschaft zuzurech-
nen. Zwar könnten danach Wirtschaftsgüter abweichend vom zivilrechtlichen Eigentum zuge-
rechnet werden. Eine Zurechnung von Einkünften, Nutzungsvorteilen oder Betriebsausgaben un-
ter wirtschaftlichen Gesichtspunkten kenne das deutsche Steuerrecht jedoch nicht. 

Gegen das Urteil ist bereits Revision beim BFH anhängig (I R 7/25). Vergleichbare Fälle sollten bis 
zur Klärung durch den BFH offengehalten werden. Einspruchsverfahren ruhen bei Hinweis auf das 
BFH-Aktenzeichen kraft Gesetzes (§ 363 Abs. 2 Satz 2 AO). 
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Alle am 22.05.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-
dungsdatum 

Stichwort 

III R 14/23 20.03.2025 Erweiterte Kürzung und Drei-Objekt-Grenze bei erstmaligen 
Grundstücksveräußerungen im sechsten Jahr 

III R 32/23 20.02.2025 Kindergeld für ein im außereuropäischen Ausland studierendes 
Kind 

III R 33/24 (III 
R 50/17) 23.01.2025 

Vorteilsminderung bei der 1 %-Regelung, Sonderausgabenab-
zug von Kinderbetreuungskosten, Verfassungsmäßigkeit Kin-
derfreibetrag 2014 

VII R 3/23 14.01.2025 Feststellung des Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses 
nach dem GSA Fleisch 

VII R 23/22 19.12.2024 Zuständiges Hauptzollamt nach Verschmelzung 

VIII R 2/23 25.02.2025 Erlass von Säumniszuschlägen wegen sachlicher Unbilligkeit 

VIII R 41/23 25.02.2025 Voraussetzungen für die Bildung und Feststellung eines Son-
derausweises gemäß § 28 Abs. 1 Satz 3 KStG 

 

Alle am 22.05.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-
dungsdatum 

Stichwort 

IX B 21/25 08.05.2025 Prüfungsmaßstab für eine Akteneinsichtsbeschwerde 

IX R 8/24 08.04.2025 Erfordernis eines außergerichtlich gestellten Antrags auf Aus-
kunftserteilung nach Art. 15 DSGVO bei Klageänderung 

V B 20/24 05.05.2025 Unzulässige Selbstentscheidung über ein Ablehnungsgesuch 

V B 30/23 28.04.2025 Fehlen von Entscheidungsgründen bei tatsächlicher Würdi-
gung 

VI B 41/24 06.05.2025 Vertretungszwang für Verfahren vor dem BFH besteht auch für 
einen aktiven Richter 

VII B 58/24 08.05.2025 Bezeichnung des Gegenstands des Klagebegehrens bei Haf-
tungsbescheiden 

XI B 72/24 30.04.2025 Klagebefugnis bei unberechtigtem Steuerausweis und Ausfüh-
rungen zur Begründetheit bei unzulässiger Klage 

 

 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510106/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520137/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520138/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520138/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520134/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520133/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520136/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510105/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520140/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550088/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520142/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520141/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520135/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520143/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520139/
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Alle bis zum 23.05.2025 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-
datum 

Stichwort       

IV B 3 - S 
1520/00014/004/003 21.05.2025 

BMF-Schreiben vom 21. Mai 2025 zur Neufassung 
des Anwendungsschreibens zur Sonderabschrei-
bung für die Anschaffung oder Herstellung neuer 
Mietwohnungen nach § 7b Einkommensteuerge-
setz (EStG) vom 7. Juli 2020, zuletzt geändert 
durch das BMF-Schreiben vom 29. Mai 2024 

IV C 1 - S 
2401/00008/014/051 16.05.2025 Kapitalertragsteuer; Ausstellung von Steuerbe-
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In der Anlage übersende ich Ihnen die Neufassung des Merkblatts zur grenzüberschreitenden 
Prüfungszusammenarbeit mit Steuerverwaltungen anderer Staaten und Gebiete: gemeinsame 
und gleichzeitige Prüfungen sowie Anwesenheit von Bediensteten. 
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Merkblatt zur grenzüberschreitenden Prüfungszusammenarbeit  
mit Steuerverwaltungen anderer Staaten und Gebiete:  


gemeinsame und gleichzeitige Prüfungen sowie Anwesenheit von Bediensteten 


 


Nach Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gelten in Ergänzung des 
Merkblatts zur zwischenstaatlichen Amtshilfe durch Informationsaustausch in Steuersachen 
(BMF-Schreiben vom 29. Mai 2019, IV B 6 - S 1320/07/10004 :008, BStBl I 2019 Seite 480) für die 
Durchführung gemeinsamer Prüfungen und gleichzeitiger Prüfungen mit Steuerverwaltungen 
anderer Staaten und Gebiete sowie für die Anwesenheit von Bediensteten anderer Staaten oder 
Gebiete im Inland und für die Anwesenheit von inländischen Bediensteten im Ausland die 
folgenden Grundsätze. 


Dieses Merkblatt tritt an die Stelle des Merkblatts über die koordinierte steuerliche 
Außenprüfung mit Steuerverwaltungen anderer Staaten und Gebiete (BMF-Schreiben vom 
6. Januar 2017, IV B 6 - S 1315/16/10016 :002, BStBl I 2017 Seite 89). 
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Rechtsquellenverzeichnis:  
 


AEAO    Anwendungserlass zur Abgabenordnung 


Amtshilfeübereinkommen  Übereinkommen vom Januar 1988 über die gegenseitige Amtshilfe 
in Steuersachen in der Fassung des Protokolls zur Änderung des 
Übereinkommens vom 27. Mai 2010 (BGBl. II 2015 Seite 966) 


AO     Abgabenordnung 


BpO Allgemeine Verwaltungsvorschrift für die Betriebsprüfung  
Betriebsprüfungsordnung (BpO 2000) vom 15. März 2000 
(BGBl. 2000 Nummer 5 Seite 368; BStBl I 2000 Seite 368), zuletzt 
geändert durch die allgemeine Verwaltungsvorschrift vom 
20. Juli 2011 (BStBl I 2011 Seite 710) 


EUAHiG Gesetz über die Durchführung der gegenseitigen Amtshilfe in 
Steuersachen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union vom 26. Juli 2013 (BGBl. I 2013 Seite 1809), zuletzt geändert 
durch Artikel 31 des Gesetzes zur Stärkung von 
Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie 
Steuervereinfachung und Steuerfairness 
(Wachstumschancengesetzes) vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 
Nummer 108)  


EUAHiRL Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 über die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der 
Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG 
(ABl. L 64 vom 11. März 2011 Seite 1), zuletzt geändert durch 
Richtlinie (EU) 2023/2226 vom 17. Oktober 2023; ABl. L vom 
24. Oktober 2023) 


EU-DBA-SBG EU-Doppelbesteuerungsabkommen-Streitbeilegungsgesetz vom 
10. Dezember 2019 (BGBl. I 2019 Seite 2103) 


FVG    Gesetz über die Finanzverwaltung (Finanzverwaltungsgesetz) 


Merkblatt Amtshilfe  Merkblatt zur zwischenstaatlichen Amtshilfe durch 
Informationsaustausch in Steuersachen (BMF-Schreiben vom  
29. Mai 2019, IV B 6 - S 1320/07/10004 :008, BStBl I 2019 Seite 480) 


Merkblatt  Merkblatt zu internationalen Verständigungs- und 
Streitbeilegungsverfahren  Schiedsverfahren auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen 


und Vermögen (BMF-Schreiben vom 21. Februar 2024,  
IV B 3 - S 1304/21/10005 :003, BStBl I 2024 Seite 254) 


TIEA Tax Information Exchange Agreement (BMF-Schreiben vom 
10. November 2015, IV B 6 - S 1301/11/10002, BStBl I 2016 
Seite 138)  



https://www.bzst.de/SharedDocs/Downloads/DE/intern_amtshilfe/merkblatt_zwischenstaatliche_amtshilfe.html

https://www.bzst.de/SharedDocs/Downloads/DE/intern_amtshilfe/merkblatt_zwischenstaatliche_amtshilfe.html

https://www.bzst.de/SharedDocs/Downloads/DE/intern_amtshilfe/merkblatt_zwischenstaatliche_amtshilfe.html

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2024-02-21-merkblatt-zu-internationalen-verstaendigungs-und-schiedsverfahren-streitbeilegungsverfahren-auf-dem-gebiet-der-steuern-vom-einkommen-und-vom-vermoegen.pdf?__blob=publicationFile&v=1

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2024-02-21-merkblatt-zu-internationalen-verstaendigungs-und-schiedsverfahren-streitbeilegungsverfahren-auf-dem-gebiet-der-steuern-vom-einkommen-und-vom-vermoegen.pdf?__blob=publicationFile&v=1

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2024-02-21-merkblatt-zu-internationalen-verstaendigungs-und-schiedsverfahren-streitbeilegungsverfahren-auf-dem-gebiet-der-steuern-vom-einkommen-und-vom-vermoegen.pdf?__blob=publicationFile&v=1

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2015-11-10-Informationstausch-Anwendungsschreiben-TIEAs.pdf?__blob=publicationFile&v=4

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2015-11-10-Informationstausch-Anwendungsschreiben-TIEAs.pdf?__blob=publicationFile&v=4

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2015-11-10-Informationstausch-Anwendungsschreiben-TIEAs.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Verzeichnis der Anlagen 


Anlage 1  
Muster – Meldung eines Falls (siehe Randnummer 39) 


Anlage 2  
Muster – Anhörung des Steuerpflichtigen (siehe Randnummer 58) 


Anlage 3  
Muster – Information des Steuerpflichtigen bei gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfungen  
 (siehe Randnummer 64)  


Anlage 4 
Muster – Ausstellung eines gemeinsamen Prüfungsberichtes mit dem anderen Staat  
 (siehe Randnummer 101) 
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Teil I 


1 Allgemeines 


1 Dieses Merkblatt erläutert sonstige Formen der Verwaltungszusammenarbeit bei der 
zwischenstaatlichen Amtshilfe durch Informationsaustausch, soweit diese Formen direkte 
Steuern zum Gegenstand haben. Es ergänzt insoweit das Merkblatt zur zwischenstaatlichen 
Amtshilfe durch Informationsaustausch in Steuersachen (BMF-Schreiben vom 29. Mai 2019, 
IV B 6 - S 1320/07/10004 :008, BStBl I 2019 Seite 480). 


2 Das Merkblatt vermittelt in Teil I einen Überblick über die sonstigen Formen der 
Verwaltungszusammenarbeit sowie über deren rechtliche Grundlagen. Teil II dient als Leitfaden 
für die praktische Durchführung der Verwaltungszusammenarbeit. 


3 Sonstige Formen der Verwaltungszusammenarbeit im Sinne des Merkblattes sind: 


- die gemeinsame Prüfung (auch Joint audit - JA), 


- die gleichzeitige Prüfung (auch Simultaneous control - SC) und 


- die Anwesenheit von Bediensteten anderer Staaten oder Gebiete im Inland sowie die 
Anwesenheit von inländischen Bediensteten im Ausland (auch presence in administrative 
offices and participation in administrative enquiries - PAOE). 


4 Bei gemeinsamen und gleichzeitigen Prüfungen handelt es sich auf inländischer Seite in der 
Regel um Fälle der Außenprüfung (§§ 193 bis 207 Abgabenordnung (AO)). Daneben kommen 
aber auch behördliche Ermittlungen außerhalb einer Außenprüfung in Betracht. 


5 Die sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit können insbesondere zur Anwendung 
kommen,  


- um Zugriff auf Informationen zu erhalten, die ohne diese Verwaltungszusammenarbeit 
nicht oder nur erschwert zugänglich wären, oder  


- wenn die Erwartung besteht, dass es bei einem rein unilateralen Vorgehen zu einer 
Doppelbesteuerung oder zu einer Nichtbesteuerung in beiden Staaten kommen könnte. 


6 Die sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit sind abzugrenzen von  


- internationalen Vorabverständigungsverfahren,  


- internationalen Risikobewertungsverfahren und 


- internationalen Streitbeilegungsverfahren.  


Die Regelungen zur Einleitung und Durchführung solcher Verfahren bleiben unberührt. 


7 Die Einzelheiten über den Ablauf eines Vorabverständigungsverfahrens nach § 89a AO ergeben 
sich aus dem Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) zu § 89a AO. Eine Außenprüfung, 
die als gemeinsame oder gleichzeitige Prüfung durchgeführt wird (in § 89a Absatz 7 Satz 7 AO als 
koordinierte bilaterale oder multilaterale steuerliche Außenprüfung bezeichnet), kann die 
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Grundlage für ein zukünftiges Vorabverständigungsverfahren sein. Vorteilhaft ist in diesem Fall, 
dass die gemeinsame oder gleichzeitige Prüfung in der Regel bereits vielfältige Informationen 
zusammengetragen hat und so der verbleibende Aufwand für Steuerpflichtige und Verwaltung 
gleichermaßen verringert wird. Auf die in § 89a Absatz 7 Satz 7 AO vorgesehene Reduzierung der 
Gebühren für zukünftige Vorabverständigungsverfahren wird hingewiesen.  


8 Ein internationales Risikobewertungsverfahren nach § 89b AO ist eine gemeinsame 
Einschätzung von steuerlichen Risiken von bereits verwirklichten Sachverhalten mit einem oder 
mehreren Staaten oder Hoheitsgebieten in einem auf Kooperation und Transparenz angelegten 
Verfahren. Bei der Einschätzung von steuerlichen Risiken sind nach § 89b Absatz 2 AO zu 
würdigen:  


- der Umfang und die Plausibilität der vom Steuerpflichtigen vorgelegten Unterlagen und 
Informationen,  


- die zu erwartenden steuerlichen Auswirkungen und  


- der zu erwartende zeitliche und personelle Aufwand einer vertieften 
Sachverhaltsprüfung.  


Ob und in welchem Umfang eine sonstige Form der Verwaltungszusammenarbeit auf Grund der 
Ergebnisse und Erkenntnisse aus einem internationalen Risikobewertungsverfahren folgt oder 
unterbleibt, ist im Einzelfall zu betrachten. 


9 Die Einzelheiten über den Ablauf eines internationalen Streitbeilegungsverfahrens ergeben sich 
aus dem Merkblatt Streitbeilegungsverfahren. Das Recht des Steuerpflichtigen, neben oder nach 
einer gemeinsamen Prüfung (Randnummer 10) oder einer gleichzeitigen Prüfung 
(Randnummer 14) ein auf den Prüfungszeitraum bezogenes internationales 
Streitbeilegungsverfahren zu beantragen, bleibt unberührt. Ein entsprechender Antrag kommt 
insbesondere in Betracht, wenn  


- sich im Verlauf der gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung konkrete Anhaltspunkte 
dafür ergeben, dass eine Besteuerung droht, die aus der Sicht des Steuerpflichtigen nicht 
dem Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) entspricht, 


- die im gemeinsamen Prüfungsbericht (Randnummer 101) vorgesehene Besteuerung aus 
Sicht des Steuerpflichtigen nicht dem DBA entspricht, 


- eine der beteiligten Verwaltungen die im gemeinsamen Prüfungsbericht 
(Randnummer 101) vorgesehene Besteuerung nicht umsetzt, 


- es in der gemeinsamen Prüfung nicht gelingt, den Sachverhalt einvernehmlich 
festzustellen, oder  


- in der gemeinsamen Prüfung keine gemeinsame Sichtweise der beteiligten Behörden 
darüber erreicht wird, welche Besteuerung dem DBA entspricht. 
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2 Sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit und ihre Anwendung 


2.1 Gemeinsame Prüfung 


10 Eine gemeinsame Prüfung sind behördliche Ermittlungen, die von der zuständigen 
Finanzbehörde gemeinsam mit der entsprechenden Behörde eines anderen Staates oder Gebietes 
in Bezug auf eine Person oder mehrere Personen von gemeinsamem oder ergänzendem 
Interesse durchgeführt werden (§ 12a Absatz 2 Satz 1 Gesetz über die Durchführung der 
gegenseitigen Amtshilfe in Steuersachen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(EUAHiG) gegebenenfalls in Verbindung mit § 117e AO). In welcher Weise die gemeinsame 
Prüfung durchgeführt wird, stimmen die zentralen Verbindungsbüros (siehe Randnummer 31) 
der beteiligten Staaten untereinander ab.  


11 Das Ziel der gemeinsamen Prüfung ist die Einigung über den Sachverhalt und die Umstände, die 
Gegenstand der behördlichen Ermittlungen sind, sowie die einvernehmliche steuerliche 
Würdigung auf Basis dieses Sachverhaltes (§ 12a Absatz 2 Satz 2 EUAHiG gegebenenfalls in 
Verbindung mit § 117e AO).  


12 Zentrales Element der gemeinsamen Prüfung ist das Einigungsbemühen. Die Anwesenheit von 
Bediensteten anderer Staaten oder Gebiete im Inland oder die Anwesenheit von inländischen 
Bediensteten im Ausland kann Bestandteil einer gemeinsamen Prüfung sein (siehe 
Randnummer 20).  


13 Die gemeinsame Prüfung bietet sich daher insbesondere an, wenn eine konkrete Erwartung 
besteht (zum Beispiel bei Fragen zu Verrechnungspreisen oder zu Betriebsstätten und bei 
Modellen der grenzüberschreitenden Steuergestaltung und Steuervermeidung),  


- dass es bei rein unilateralem Vorgehen zu einer Doppelbesteuerung oder einer 
Nichtbesteuerung in beiden Staaten kommen könnte und  


- dass eine solche Doppelbesteuerung oder eine Nichtbesteuerung in beiden Staaten durch 
ein grenzüberschreitendes Einvernehmen schon im Rahmen der Prüfung vermieden 
werden könnte. 


2.2 Gleichzeitige Prüfung 


14 Eine gleichzeitige Prüfung sind behördliche Ermittlungen, die von der zuständigen 
Finanzbehörde gleichzeitig mit der entsprechenden Behörde eines anderen Staates oder Gebietes 
in Bezug auf eine Person oder mehrere Personen von gemeinsamem oder ergänzendem 
Interesse durchgeführt werden, um die erlangten Informationen auszutauschen (§ 12 Absatz 2 
Satz 1 EUAHiG gegebenenfalls in Verbindung mit § 117e AO). Die Durchführung wird von den 
zentralen Verbindungsbüros (siehe Randnummer 31) der beteiligten Staaten koordiniert. Die 
teilnehmenden Behörden sind aber nicht daran gehindert, Ermittlungen auch unter 
Berücksichtigung ausschließlich eigener Interessen an der Aufklärung des Sachverhalts 
vorzunehmen. 


15 Die gleichzeitige Prüfung ist dadurch gekennzeichnet, dass jede Behörde im eigenen 
Hoheitsgebiet untereinander abgestimmte Ermittlungshandlungen vornimmt und die dadurch 
erlangten Informationen dann der anderen Behörde mitteilt. Diese andere Behörde kann die 
erhaltenen Informationen für das Besteuerungsverfahren nutzen.  
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16 Das Ziel der gleichzeitigen Prüfung ist lediglich der Austausch der erlangten Informationen.  


17 Die gleichzeitige Prüfung bietet sich daher insbesondere an, wenn  


- eine konkrete Erwartung besteht, dass es bei rein unilateralem Vorgehen zu einer 
Doppelbesteuerung oder zu einer Nichtbesteuerung in beiden Staaten kommen könnte, 
der Staat, mit dem die Zusammenarbeit in Betracht kommt, keine gemeinsame Prüfung 
durchführen kann oder will, und der Informationsaustausch bei einer gleichzeitigen 
Prüfung das Risiko einer Doppelbesteuerung oder einer Nichtbesteuerung in beiden 
Staaten zumindest vermindern könnte, oder 


- hierdurch Zugriff auf Informationen zu erhalten ist, die ohne die gleichzeitige Prüfung 
nicht oder nur erschwert zugänglich wären (ohne dass es darauf ankommt, dass die 
nationalen Ermittlungsmöglichkeiten tatsächlich schon erschöpft sind; siehe 
Randnummer 25), und nicht die Erwartung besteht, dass es bei einem rein unilateralen 
Vorgehen zu einer Doppelbesteuerung im Verhältnis zu dem Staat, mit dem die 
Zusammenarbeit in Betracht kommt, kommen könnte. 


2.3 Anwesenheit von Bediensteten anderer Staaten oder Gebiete im Inland und 
Anwesenheit von inländischen Bediensteten im Ausland 


18 Zum Informationsaustausch können Bedienstete anderer Staaten oder Gebiete im Inland (§ 10 
Absatz 1 Satz 1 EUAHiG, gegebenenfalls in Verbindung mit § 117e AO) 


- in den Amtsräumen zugegen sein, in denen die Finanzbehörden ihre Tätigkeit ausüben, 


- bei den behördlichen Ermittlungen zugegen sein, die auf inländischem Hoheitsgebiet 
von den Finanzbehörden durchgeführt werden, und 


- unter Einhaltung des inländischen Verfahrensrechts im Beisein zuständiger inländischer 
Bediensteter, Personen befragen und Aufzeichnungen prüfen, auch mit elektronischen 
Kommunikationsmitteln. 


Die Befugnisse der Bediensteten der anderen Staaten bestimmen sich dabei nach dem 
inländischen Verfahrensrecht und gehen nicht über das hinaus, was für die genannten Zwecke 
erforderlich ist und das Recht des jeweiligen anderen Staates oder Gebietes seinen Bediensteten 
gestattet (siehe ausführlich Randnummern 88 bis 95). 


19 Entsprechend können auch inländische Bedienstete zum Informationsaustausch in andere 
Staaten oder Gebiete entsandt werden (§ 11 EUAHiG, § 117e AO). 


20 Bei einer gemeinsamen Prüfung sieht § 12a Absatz 1 Satz 4 EUAHiG die entsprechende 
Anwendung der Vorschriften zur Anwesenheit von Bediensteten vor. Eine derartige 
Anwesenheit ist dann in der Regel Teil der gemeinsamen Prüfung und wird nicht separat 
initiiert. Die Anwesenheit von Bediensteten ist aber auch außerhalb einer gemeinsamen Prüfung 
möglich. Denkbar ist sowohl eine Anwesenheit von Bediensteten bei einer gleichzeitigen 
Prüfung als auch eine Anwesenheit von Bediensteten ohne Zusammenhang mit einer 
gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung. 


21 Eine Anwesenheit von Bediensteten ohne Zusammenhang mit einer gemeinsamen oder 
gleichzeitigen Prüfung kommt in Betracht, um Zugriff auf Informationen zu erhalten, die ohne 
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die Anwesenheit nicht oder nur erschwert zugänglich wären, wenn das Ermittlungsinteresse nur 
einseitig im ersuchenden Staat gegeben ist (also kein gemeinsames oder ergänzendes Interesse 
vorliegt; siehe Randnummern 10 oder 14). 


3 Rechtliche Grundlagen 


22 Die sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit sind dem zwischenstaatlichen 
Informationsaustausch zuzuordnen. Daher kommen hier die Rechtsgrundlagen der 
zwischenstaatlichen Amtshilfe durch Informationsaustausch zur Anwendung. 


23 Rechtsgrundlage für die sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit können demnach 
sein: 


- das EUAHiG (§§ 10 bis 12a EUAHiG), 


- § 117e AO in Verbindung mit völkerrechtlichen Vereinbarungen mit anderen Staaten 
oder Gebieten (zum Beispiel: Amtshilfeübereinkommen, DBA1 und TIEAs sowie 
eigenständige Rechts- und Amtshilfevereinbarungen) oder 


- in Ermangelung einer völkerrechtlichen Vereinbarung § 117e AO in Verbindung mit 
§ 117 Absatz 3 AO. 


24 Bei einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung sowie im Vorfeld zur Stellung, Annahme 
oder Ablehnung eines Ersuchens dürfen Informationen ausgetauscht werden, soweit das nach 
§ 4 EUAHiG zulässig ist (§ 12 Absatz 2 Satz 2, gegebenenfalls in Verbindung mit § 12a Absatz 1 
Satz 4 EUAHiG). Auch bei einer Anwesenheit (vergleiche Randnummern 18 bis 21) dürfen nur 
solche Informationen offenbart werden, die nach § 4 EUAHiG übermittelt werden dürfen 
(§ 10 Absatz 2 Satz 1, gegebenenfalls in Verbindung mit § 11 EUAHiG). Damit setzt der 
Informationsaustausch insbesondere die voraussichtliche Erheblichkeit entsprechend 
§ 6a EUAHiG voraus (§ 4 Absatz 1 Satz 1 EUAHiG). Voraussichtliche Erheblichkeit ist gegeben, 
wenn zum Zeitpunkt des Ersuchens beziehungsweise der Informationsweitergabe innerhalb 
einer der sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit eine realistische Möglichkeit 
besteht, dass die auszutauschenden Informationen in dem Staat, der die Informationen erhält, 
für die Steuerangelegenheiten eines oder mehrerer Steuerpflichtiger relevant sind. In Fällen mit 
Drittstaaten setzen die völkerrechtlichen Vereinbarungen, auf die in § 117e Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 AO verwiesen wird, in der Regel ebenfalls die voraussichtliche Erheblichkeit der 
auszutauschenden Informationen voraus. 


25 Wegen des Verweises auf § 4 EUAHiG gelten hinsichtlich des Informationsaustausches 
grundsätzlich auch die Vorbehalte in § 4 Absatz 3 bis 6 EUAHiG. § 4 Absatz 3 Nummer 2 
und § 6 Absatz 3 EUAHiG finden jedoch bei gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfungen keine 
Anwendung (§ 12 Absatz 2 Satz 4, gegebenenfalls in Verbindung mit § 12a Absatz 1 
Satz 4 EUAHiG), das heißt, die Durchführung gemeinsamer oder gleichzeitiger Prüfungen und 
der Informationsaustausch innerhalb solcher Prüfungen ist innerhalb der EU auch möglich, 
wenn die üblichen jeweiligen innerstaatlichen Informationsquellen noch nicht ausgeschöpft 
sind. In Drittstaatenfällen sind die nach § 117e Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 AO jeweils 
einschlägigen Regelungen hinsichtlich möglicher Vorbehalte bezüglich des 
Informationsaustauschs zu beachten (zum Beispiel: bei der Übermittlung von Informationen, die 


                                              
1Stand der Doppelbesteuerungsabkommen und anderer Abkommen im Steuerbereich sowie der Abkommensverhandlungen am 


1.  Januar 2025 (BMF-Schreiben vom 20. Januar 2025, IV B 2 - S 1301/01499/004/003).  



https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2024-01-15-stand-DBA-1-januar-2024.html
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ein Handels-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden, 
oder hinsichtlich des vorrangigen Ausschöpfens innerstaatlicher Mittel). Diese Vorbehalte 
bestimmen sich im Einzelfall unter Berücksichtigung des sachlichen und zeitlichen 
Anwendungsbereichs der in Betracht kommenden Vereinbarungen (siehe insbesondere 
Artikel 25 Absatz 3 der DBA-Verhandlungsgrundlage2 und Artikel 21 des 
Amtshilfeübereinkommens oder in Ermangelung anwendbarer völkerrechtlicher 
Vereinbarungen nach § 117 Absatz 3 AO).  


26 Eine Informationsübermittlung hat bei Vorliegen eines Handels-, Gewerbe- oder 
Berufsgeheimnisses oder eines Geschäftsverfahrens nicht kategorisch zu unterbleiben. Vielmehr 
liegt es im pflichtgemäßen Ermessen des zentralen Verbindungsbüros, die 
Informationsübermittlung vorzunehmen, auch wenn ein Handels-, Gewerbe- oder 
Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren vorliegt. Dabei ist jedoch das 
Informationsverlangen zur Durchsetzung der zutreffenden Besteuerung abzuwägen und die 
schutzwürdigen Interessen des Geheimnisinhabers zu wahren. 


27 Einer Weitergabe von Informationen, die üblicherweise zur Prüfung der Angemessenheit von 
Verrechnungspreisen zwischen verbundenen Unternehmen geeignet sind (wie etwa 
Informationen zu als Vergleich in Betracht kommenden Geschäftsbeziehungen zu fremden 
Lieferanten oder Kunden), an die zuständigen Behörden anderer Staaten im Rahmen einer 
gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung dieser verbundenen Unternehmen stehen Handels- 
oder Gewerbegeheimnisse in der Regel nicht entgegen.  


28 Das Steuergeheimnis nach § 30 AO ist sowohl bei der Inanspruchnahme als auch bei der Leistung 
von Amtshilfe zu beachten. Informationen, die durch die Inanspruchnahme von Amtshilfe an 
Deutschland übermittelt werden, unterliegen im Inland dem Steuergeheimnis 
(§ 19 Absatz 1 EUAHiG). Eine Offenbarung der Erkenntnisse, die bei inländischen 
Finanzbehörden vorhanden sind oder bei deren Ermittlungen erlangt worden sind, gegenüber 
den zuständigen Behörden anderer Staaten ist im Rahmen der zwischenstaatlichen Amtshilfe 
gemäß § 117 Absatz 2 AO zulässig, sofern ein innerstaatlich anwendbarer Rechtsakt der EU 
(Offenbarung nach § 30 Absatz 4 Nummer 2a AO), eine innerstaatlich anwendbare 
völkerrechtliche Vereinbarung oder das EUAHiG (Offenbarung nach § 30 Absatz 4 
Nummer 2 AO) die Offenbarung zulässt. 


4 Zuständigkeiten 


29 An der Durchführung der sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit sind auf 
inländischer Seite jeweils die zuständige Finanzbehörde und das zentrale Verbindungsbüro 
beteiligt.  


30 Zuständige Finanzbehörde ist die für Ermittlungshandlungen zuständige Finanzbehörde. Soweit 
die Verwaltungszusammenarbeit auf inländischer Seite im Rahmen einer Außenprüfung 
durchgeführt wird beziehungsweise werden soll, ist zuständige Finanzbehörde das für die 
Außenprüfung zuständige Finanzamt (§ 195 AO), gegebenenfalls unter Mitwirkung des 
Bundeszentralamts für Steuern (BZSt; § 19 Absatz 1 und Absatz 2 Finanzverwaltungsgesetz 
(FVG)). Hinsichtlich der Verwaltung der Versicherung- und Feuerschutzsteuer (§ 5 
Nummer 25 FVG) und im Fall von Auftragsprüfungen nach § 19 Absatz 3 FVG ist das BZSt 
zuständige Finanzbehörde. Bei Ermittlungshandlungen außerhalb von Außenprüfungen kommt 


                                              
2 Verhandlungsgrundlage für Doppelbesteuerungsabkommen im Bereich der Steuern vom Einkommen und Vermögen vom 


22.  August 2013.  
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als zuständige Finanzbehörde insbesondere das für die Veranlagung zuständige Finanzamt in 
Betracht.  


31 Zentrales Verbindungsbüro ist das BZSt (§ 3 Absatz 2 Satz 1 EUAHiG in Verbindung mit 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a FVG und BMF-Schreiben vom 8. Oktober 2024, 
IV B 3 - O 1120/19/10013 :005, 2024/0532074). Bei der Verwaltungszusammenarbeit mit 
Drittstaaten nach § 117e AO tritt bei der entsprechenden Anwendung der Vorschriften des 
EUAHiG an die Stelle des zentralen Verbindungsbüros ebenfalls das BZSt (§ 117e Absatz 2 
Satz 2 AO; im Folgenden wird vereinfacht nur der Begriff zentrales Verbindungsbüro verwendet). 


32 Das BZSt als zentrales Verbindungsbüro benennt für jeden Einzelfall eine oder einen seiner 
Bediensteten, die oder der für die Beaufsichtigung und Koordinierung der 
Verwaltungszusammenarbeit beziehungsweise der angestrebten Verwaltungszusammenarbeit 
verantwortlich ist. Die benannte Koordinatorin oder der benannte Koordinator stellt dabei in 
erster Linie für den Einzelfall die Abstimmung mit den in- und ausländischen Behörden sowie 
die Wahrung der Maßgaben für eine zulässige Informationsübermittlung sicher. 


33 Beteiligte Behörden im Sinne von § 12a Absatz 3 und 4 EUAHiG sind sowohl die zuständige 
Finanzbehörde und das BZSt mit der mitwirkenden Bundesbetriebsprüfung als auch das zentrale 
Verbindungsbüro. Alle beteiligten Behörden stimmen sich untereinander ab.  


34 Im Übrigen ergibt sich die Aufgabenverteilung zwischen der zuständigen Finanzbehörde, der 
mitwirkenden Bundesbetriebsprüfung und dem zentralen Verbindungsbüro bei den einzelnen 
Schritten im Kontext der Durchführung der sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit 
aus den näheren Ausführungen in Teil II. 


Teil II 


5 Praktische Durchführung 


35 Die folgenden Ausführungen gelten  


- für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU-Mitgliedstaaten, siehe § 1 
Absatz 1 EUAHiG) und  


- über den § 117e AO auch für die Staaten und Gebiete, die nicht Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union sind (Drittstaaten).  


Sofern die Regelungen zwischen EU-Mitgliedstaaten und Drittstaaten voneinander abweichen, 
wird in der Regel am Ende des jeweiligen Unterabschnitts ausdrücklich darauf hingewiesen.  


5.1 Initiierung und Ersuchen 


5.1.1 Initiierung einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung durch die inländische 
Steuerverwaltung 


36 Auf Vorschlag der zuständigen Finanzbehörde kann das zentrale Verbindungsbüro einen oder 
mehrere EU-Mitgliedstaaten ersuchen, eine gemeinsame oder eine gleichzeitige Prüfung 
durchzuführen (§ 12a Absatz 1 Satz 1 beziehungsweise § 12 Absatz 1 Satz 1 EUAHiG). Die nach 
§ 19 Absatz 1 und 2 FVG an einer Außenprüfung mitwirkende Bundesbetriebsprüfung kann die 



https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2024-10-08-aufgaben-des-BZSt-delegierung.pdf?__blob=publicationFile&v=8

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2024-10-08-aufgaben-des-BZSt-delegierung.pdf?__blob=publicationFile&v=8
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Durchführung einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung gegenüber dem für die 
Außenprüfung zuständigen Finanzamt anregen. 


37 In diesen Fällen bestimmt die zuständige Finanzbehörde, für welche Person oder welche 
Personen eine gemeinsame oder gleichzeitige Prüfung durchgeführt werden soll, begründet die 
Auswahl und gibt den Zeitraum an, in dem die Prüfung durchgeführt werden soll (§ 12 Absatz 4, 
gegebenenfalls in Verbindung mit § 12a Absatz 1 Satz 4 EUAHiG). Mit der mitwirkenden 
Bundesbetriebsprüfung erfolgt eine Abstimmung. 


38 Der Vorschlag soll ausreichende Angaben enthalten, um dem anderen Staat oder den anderen 
Staaten eine informierte Entscheidung über das Ersuchen zu ermöglichen und um Rückfragen 
zu vermeiden. Angegeben werden soll zum Beispiel: 


- der Zeitraum, der geprüft werden soll, 


- die Bezeichnung des ausländischen Unternehmens oder Unternehmensteils, das geprüft 
werden soll, 


- eine Beschreibung der zu prüfenden Transaktionen (einschließlich der betragsmäßigen 
Größenordnung). 


Für alle betroffenen Finanzbehörden sollte schlüssig und nachvollziehbar sein, warum sich eine 
gemeinsame oder gleichzeitige Prüfung anbietet. 


39 Die Verwendung des Musters in Anlage 1 wird empfohlen. Der Vorschlag kann in deutscher 
Sprache erstellt werden. 


40 Der Vorschlag soll per E-Mail an das zentrale Verbindungsbüro 
(Adresse: joint.audit@bzst.bund.de) übermittelt werden. Dabei ist der landesintern vorgegebene 
Dienstweg einzuhalten. 


41 Das zentrale Verbindungsbüro prüft die rechtliche Zulässigkeit der vorgeschlagenen 
gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung. Es kann auf dem landesintern vorgegebenen 
Dienstweg mit der vorschlagenden zuständigen Finanzbehörde Kontakt aufnehmen, um Fragen 
zu klären und um Änderungen oder Ergänzungen am Vorschlag abzustimmen. Das zentrale 
Verbindungsbüro übernimmt im Anschluss die Übersetzung des Vorschlags in die Sprache, in 
der mit den Verbindungsbüros der betroffenen anderen Staaten gewöhnlich kommuniziert wird 
(in der Regel Englisch), und übermittelt den Vorschlag als Ersuchen des inländischen zentralen 
Verbindungsbüros an das zentrale Verbindungsbüro des anderen betroffenen Staates oder der 
anderen betroffenen Staaten. 


42 Ersuchte Staaten sind gehalten, innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt des Ersuchens ihr 
Einverständnis oder ihre begründete Ablehnung zu erklären (vergleiche Artikel 12 Absatz 3, 
Artikel 12a Absatz 1 Satz 2 EUAHiRL). 


43 Hinsichtlich der Anwesenheit inländischer Bediensteter im Ausland ist nach den Formen der 
Verwaltungszusammenarbeit zu differenzieren (siehe Randnummern 18 bis 21):  


- Bei einer gemeinsamen Prüfung ist die Anwesenheit in der Regel Teil der gemeinsamen 
Prüfung und wird nicht separat initiiert. 
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- Ist bei einer gleichzeitigen Prüfung die Anwesenheit inländischer Bediensteter im 
Ausland geplant, so soll darauf schon bei der Initiierung der gleichzeitigen Prüfung 
hingewiesen werden. Die Initiierung der Anwesenheit wird in diesem Fall mit der 
Initiierung der gleichzeitigen Prüfung verbunden.  


- Für die Initiierung der Anwesenheit inländischer Bediensteter in anderen EU-
Mitgliedstaaten zum Informationsaustausch (§ 11 in Verbindung mit § 10 EUAHiG) 
außerhalb einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung gelten die in 
Randnummern 36 bis 42 beschriebenen Abläufe entsprechend. In diesen Fällen gilt 
weiter eine Anhörungspflicht (Randnummern 58 bis 62). 


44 Über § 117e AO gelten die in den Randnummern 36 bis 43 beschriebenen Abläufe auch im 
Verhältnis zu Drittstaaten. Anders als bei EU-Mitgliedstaaten besteht für Drittstaaten aber keine 
rechtliche Verpflichtung, innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt des Ersuchens ihr Einverständnis 
oder ihre begründete Ablehnung zu erklären. Bei beabsichtigter sonstiger 
Verwaltungszusammenarbeit mit Drittstaaten ist vor Übermittlung eines Ersuchens ins Ausland 
die nach § 117e Absatz 2 Satz 3 AO in der Regel weiterhin bestehende Anhörungspflicht zu 
beachten (dazu Randnummern 58 bis 62). 


5.1.2 Initiierung einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung durch ausländische 
Finanzbehörden 


45 Das zentrale Verbindungsbüro nimmt Ersuchen anderer EU-Mitgliedstaaten, eine gemeinsame 
oder eine gleichzeitige Prüfung durchzuführen, entgegen (§ 12a Absatz 1 Satz 2 beziehungsweise 
§ 12 Absatz 1 Satz 2 EUAHiG). Es prüft die rechtliche Zulässigkeit der eingehenden Ersuchen und 
unterrichtet das für die Außenprüfung zuständige Finanzamt auf dem landesintern 
vorgegebenen Dienstweg sowie das gegebenenfalls für eine Prüfungsmitwirkung nach § 19 
Absatz 1 und 2 FVG zuständige Referat im BZSt. Die Übermittlung erfolgt in der Regel per E-Mail 
an die dem zentralen Verbindungsbüro jeweils für diesen Zweck benannten elektronischen 
Postfächer. In englischer Sprache eingehende Ersuchen leitet das BZSt ohne Übersetzung weiter. 


46 Besteht Anlass für die Annahme, dass im Inland eher Ermittlungshandlungen außerhalb einer 
Außenprüfung geeignet sein könnten, stimmt das zentrale Verbindungsbüro mit der obersten 
Finanzbehörde oder mit der von dieser beauftragten Behörde des Landes, durch deren Behörden 
im ersuchten Fall Ermittlungshandlungen in Betracht kommen, ab, welche andere Stelle (zum 
Beispiel Veranlagungsfinanzamt) unterrichtet wird. Sind mehrere Länder betroffen, regt das 
zentrale Verbindungsbüro eine Abstimmung unter den betroffenen Landesfinanzbehörden an.  


47 Die unterrichtete zuständige Finanzbehörde entscheidet, ob sie an der gemeinsamen oder 
gleichzeitigen Prüfung teilnimmt (§ 12a Absatz 1 Satz 4, gegebenenfalls in Verbindung mit 
§ 12 Absatz 5 Satz 1 EUAHiG). Sind mehrere zuständige Finanzbehörden von demselben 
Ersuchen betroffen, sollte die Entscheidung möglichst nach Abstimmung getroffen werden. In 
den Fällen, in denen das BZSt an der Außenprüfung mitwirkt (§ 19 Absatz 1 und 2 FVG), 
entscheidet die zuständige Finanzbehörde unter Einhaltung des landesinternen Dienstweges 
gemeinsam mit der mitwirkenden Bundesbetriebsprüfung. 


48 Eine ablehnende Entscheidung ist zu begründen. Die Begründung kann in deutscher Sprache 
erstellt werden. Die ablehnende Entscheidung wird dann in die Sprache, in der mit den 
Verbindungsbüros der betroffenen Staaten kommuniziert wird (in der Regel Englisch), vom 
zentralen Verbindungsbüro übersetzt. 
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49 Die Entscheidung wird unter Beachtung des landesintern vorgegebenen Dienstwegs dem 
zentralen Verbindungsbüro mitgeteilt. Die Übermittlung der Entscheidung an das zentrale 
Verbindungsbüro soll per E-Mail (Adresse: joint.audit@bzst.bund.de) erfolgen.  


50 Das zentrale Verbindungsbüro teilt dem ersuchenden Staat innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt 
des Ersuchens das Einverständnis oder die begründete Ablehnung mit (§ 12 Absatz 5 Satz 2, 
gegebenenfalls in Verbindung mit § 12a Absatz 1 Satz 4 EUAHiG). 


51 Die in den Randnummern 45 bis 50 beschriebenen Abläufe gelten entsprechend für die 
Initiierung der Anwesenheit ausländischer Bediensteter im Inland zum Informationsaustausch 
(§ 10 EUAHiG) außerhalb einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung. Dabei ist die für eine 
solche Anwesenheit weiterhin bestehende Anhörungspflicht zu beachten (siehe 
Randnummern 58 bis 62). 


52 Auf der rechtlichen Grundlage von § 117e AO gelten die vorstehend beschriebenen Abläufe auch 
im Verhältnis zu Drittstaaten. In diesen Fällen ist die Einhaltung der 60-Tage-Frist (siehe 
Randnummer 50) nur eine Soll-Maßgabe (§ 117e Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 AO). Bezieht sich das 
ausländische Ersuchen (auch) auf eine Anwesenheit im Inland, ist von der in 
§ 117e Absatz 1 Satz 1 AO vorausgesetzten Gegenseitigkeit auszugehen, wenn die ausländische 
zuständige Behörde gegenüber dem zentralen Verbindungsbüro erklärt, dass es in einer 
entsprechenden Konstellation auch eine entsprechende Anwesenheit inländischer Bediensteter 
zulassen würde. Vor Übermittlung eines Einverständnisses an die ersuchende ausländische 
zuständige Behörde ist die nach § 117e Absatz 2 Satz 3 AO in der Regel weiterhin bestehende 
Anhörungspflicht zu beachten (siehe Randnummern 57 bis 62). 


5.1.3 Anregung durch Steuerpflichtige 


53 Ein Antragsrecht der Steuerpflichtigen hinsichtlich des Anstoßens einer der sonstigen Formen 
der Verwaltungszusammenarbeit besteht nicht. Ungeachtet dessen können Steuerpflichtige bei 
den jeweils zuständigen Finanzbehörden anregen, davon Gebrauch zu machen. Eine Anregung 
kommt insbesondere dann in Betracht, wenn der Steuerpflichtige im Einzelfall konkrete 
Hinweise darauf hat, dass es bei ihm ohne eine solche Verwaltungszusammenarbeit durch 
unilaterale Maßnahmen zu einer Doppelbesteuerung kommen könnte. 


5.1.4 Auswahltreffen 


54 Wollen Staaten Informationen austauschen, um zu klären, ob eine der sonstigen Formen der 
Verwaltungszusammenarbeit in einem bestimmten Fall sinnvoll erscheint, kann optional bereits 
dafür ein physisches oder virtuelles Treffen zur zwischenstaatlichen Abstimmung und Klärung 
stattfinden (Auswahltreffen beziehungsweise Selection Meeting). Nach § 12 Absatz 2 Satz 2 und 
§ 12a Absatz 1 Satz 4 EUAHiG können bereits die Informationen, die im Vorfeld der 
gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung zur Stellung oder der Annahme oder Ablehnung eines 
Ersuchens eines anderen Staates erforderlich sind, ausgetauscht werden, soweit dies nach 
§ 4 EUAHiG zulässig ist (vergleiche Randnummern 24 bis 28). Auswahltreffen können auch mit 
Drittstaaten angeregt und durchgeführt werden.  


55 Hinsichtlich der Initiierung eines Auswahltreffens gelten die in den Randnummern 36 bis 52 
dargestellten Abläufe entsprechend. Die Initiierung eines Auswahltreffens stellt kein formales 
Ersuchen dar und löst deshalb auch nicht die 60-Tage-Frist aus (siehe Randnummern 42 und 50). 
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56 Nach dem Auswahltreffen ersucht gegebenenfalls einer der beteiligten Staaten nach den 
allgemein vorgesehenen Abläufen (siehe Randnummern 36 bis 52) um die Durchführung der als 
sinnvoll angesehenen sonstigen Form der Verwaltungszusammenarbeit.  


5.1.5 Anhörung 


57 Bei gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfungen mit EU-Mitgliedstaaten ist eine Anhörung der 
Beteiligten gemäß § 117 Absatz 4 Satz 3 AO nicht erforderlich (§§ 12a Absatz 1 Satz 4 und 
12 Absatz 7 EUAHiG). 


58 Für die Anwesenheit (§§ 10 und 11 EUAHiG) außerhalb einer gemeinsamen oder gleichzeitigen 
Prüfung sowie bei einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung mit Drittstaaten ist eine 
Anhörung der Beteiligten jedoch erforderlich (§ 117e Absatz 2 Satz 3 AO). In der Regel sind daher 
der Steuerpflichtige und alle weiteren vom Informationsaustausch betroffenen inländischen 
Beteiligten rechtzeitig anzuhören (§§ 117e Absatz 2 Satz 3 und 117 Absatz 4 Satz 3 AO in 
Verbindung mit § 91 AO). Hierdurch soll ihnen Gelegenheit gegeben werden, sich zu äußern und 
gegebenenfalls Einwände vorbringen zu können. In der Regel ist insoweit die Anhörung bereits 
vor der Übermittlung von Informationen, die der Anbahnung einer Durchführung einer der 
sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit dienen – auch vor der Initiierung eines 
Auswahltreffens –, erforderlich. Die Anhörung sollte die im Muster der Anlage 2 ersichtlichen 
Inhalte enthalten.  


59 Zielen die behördlichen Ermittlungen im Inland auf ein Verfahren der Außenprüfung nach den 
§§ 193 bis 207 AO, so kann auf die Anhörung des inländischen Beteiligten bis zur Bekanntgabe 
der Prüfungsanordnung verzichtet werden, sofern anderenfalls der Erfolg der gemeinsamen 
oder gleichzeitigen Prüfung hierdurch gefährdet würde (§ 117e Absatz 2 Satz 3 
zweiter Halbsatz AO). Ob im Ausnahmefall auf eine Anhörung verzichtet werden kann, hat die 
zuständige Finanzbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen und unter Berücksichtigung der 
allgemeinen Grundsätze des § 91 AO zu entscheiden. Die jeweilige Ermessensausübung ist 
aktenkundig zu machen.  


60 Wurde der zu prüfende Steuerpflichtige im Hinblick auf den beabsichtigten 
Informationsaustausch mit Drittstaaten bereits im Zusammenhang mit der Initiierung der 
gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung angehört, so bedarf es in der Regel keiner erneuten 
Anhörung, wenn im Zuge der Prüfung weitere Informationen ausgetauscht oder offenbart 
werden sollen. 


61 Zuständig für die Anhörung ist die für die Ermittlungen zuständige Finanzbehörde. Sie 
informiert über den landesinternen Dienstweg das zentrale Verbindungsbüro über das Ergebnis 
der Anhörung oder bei entsprechender Ermessensentscheidung über das Unterlassen einer 
Anhörung. Im letzteren Fall werden dem zentralen Verbindungsbüro auch die 
Ermessenserwägungen mitgeteilt. Die Anhörung kann mündlich oder schriftlich erfolgen. Bei 
einer mündlichen Anhörung sind die Anhörung und die Stellungnahme der beteiligten Person 
aktenkundig zu machen. Die Anhörungsfrist soll im Regelfall vier Wochen betragen, wenn nicht 
im Einzelfall eine längere Frist geboten erscheint. 


62 Ist im Zusammenhang mit der beabsichtigten sonstigen Verwaltungszusammenarbeit mit einem 
Drittstaat auch eine sonstige Verwaltungszusammenarbeit mit einem EU-Mitgliedstaat 
beabsichtigt, sollte zur Vermeidung von Missverständnissen in der Anhörung, die an sich nur 
hinsichtlich der Zusammenarbeit mit dem Drittstaat erforderlich ist, auch auf die 
Zusammenarbeit mit dem EU-Mitgliedstaat hingewiesen werden. 
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5.2 Information des Steuerpflichtigen bei gemeinsamen und gleichzeitigen Prüfungen 


63 Die inländische steuerpflichtige Person, auf die sich die gemeinsame oder gleichzeitige Prüfung 
bezieht, wird durch das zentrale Verbindungsbüro grundsätzlich unverzüglich über die 
Durchführung der gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung informiert, sobald das 
Einverständnis über das Zustandekommen der Prüfung bei inländisch initiierten Fällen von dem 
anderen EU-Mitgliedstaat oder bei ausländisch initiierten Fällen durch das zentrale 
Verbindungsbüro übermittelt worden ist (§§ 12 Absatz 6 Satz 1 und 12a Absatz 1 Satz 4 EUAHiG). 
Anbahnungsschritte wie ein Auswahltreffen (Randnummer 54) oder die bloße Übermittlung 
eines Ersuchens lösen noch keine Informationspflicht aus (zur Anhörungspflicht, die in Fällen, 
an denen Drittstaaten beteiligt sind, allerdings besteht, vergleiche Randnummer 58).  


64 Das Informationsschreiben folgt in der Regel dem Muster der Anlage 3. Eine Kopie wird auch der 
zuständigen Finanzbehörde unter Beachtung des landesinternen Dienstweges übermittelt. Das 
Informationsschreiben ist kein Verwaltungsakt. Das Informationsschreiben stellt zugleich den 
erforderlichen Hinweis nach § 171 Absatz 4 Satz 6 AO dar. 


65 Bei einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung muss der Steuerpflichtige nicht informiert 
werden, wenn die Interessen Dritter, der Finanzbehörden oder des anderen EU-Mitgliedstaates 
an der Nichterteilung der Information die Interessen der betroffenen Person überwiegen 
(§ 12a Absatz 1 Satz 4 und § 12 Absatz 6 Satz 1 EUAHiG). Daher fragt das zentrale 
Verbindungsbüro vor einer Information des Steuerpflichtigen unter Beachtung des 
landesinternen Dienstweges bei der zuständigen Finanzbehörde in Abstimmung mit der 
mitwirkenden Bundesbetriebsprüfung und dem anderen EU-Mitgliedstaat ab, ob Einwände 
gegen die Information des Steuerpflichtigen bestehen. Sollten Einwände geäußert oder dem 
zentralen Verbindungsbüro schutzwürdige Interessen Dritter bekannt werden, so wägt es diese 
ab und entscheidet dann darüber, ob die betroffene steuerpflichtige Person informiert wird. 


66 Über den Verweis in § 117e AO ist § 12 Absatz 6 (gegebenenfalls in Verbindung mit 
§ 12a Absatz 1 Satz 4 EUAHiG) auch in Drittstaatenfällen entsprechend anzuwenden. Dabei spielt 
es keine Rolle, dass in diesen Fällen in der Regel zuvor schon eine Anhörung erfolgt ist 
(siehe Randnummern 57 bis 62). 


5.3  Information des Steuerpflichtigen bei Anwesenheit von Bediensteten im Ausland 


67 Anders als bei gemeinsamen und gleichzeitigen Prüfungen fordert das EUAHiG neben der 
Anhörung (siehe 5.1.5) keine Information des Steuerpflichtigen über die Anwesenheit von 
Bediensteten anderer Staaten oder Gebiete im Inland sowie die Anwesenheit von inländischen 
Bediensteten im Ausland. Allerdings ist der Steuerpflichtige nach § 171 Absatz 4 Satz 6 AO aus 
Gründen der Ablaufhemmung der Festsetzungsfrist durch die zuständige Finanzbehörde auf die 
Inanspruchnahme der zwischenstaatlichen Amtshilfe hinzuweisen. Die Informationspflicht wird 
nicht bereits durch die vorangegangene Anhörung erfüllt. 


5.4 Einwendungen des Steuerpflichtigen 


68 Die zuständige Finanzbehörde und das zentrale Verbindungsbüro informieren sich gegenseitig, 
sobald ein Steuerpflichtiger Einwendungen geltend macht, die 


-  gegen die Durchführung einer sonstigen Form der Verwaltungszusammenarbeit oder 
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- gegen den spezifischen beabsichtigten Informationsaustausch im Zusammenhang mit 
einer sonstigen Form der Verwaltungszusammenarbeit gerichtet sind. 


Beide Behörden stimmen sich dann zum weiteren Vorgehen ab. Der landesinterne Dienstweg ist 
zu wahren.  


69 Das zentrale Verbindungsbüro entscheidet – unabhängig davon, bei welcher beteiligten Behörde 
die Einwendungen eingegangen sind – nach Abstimmung mit der zuständigen Finanzbehörde 
und unter Wahrung des landesinternen Dienstweges über die Einwendungen des 
Steuerpflichtigen. Über seine Entscheidung unterrichtet es den Steuerpflichtigen und die 
zuständige Finanzbehörde sowie die mitwirkende Bundesbetriebsprüfung.  


70 Hält das zentrale Verbindungsbüro nach Abstimmung mit der zuständigen Finanzbehörde und 
unter Wahrung des landesinternen Dienstweges die Einwendungen des Steuerpflichtigen für 
begründet, so wird die beanstandete Form der Verwaltungszusammenarbeit oder der 
beanstandete spezifische Informationsaustausch nicht durchgeführt beziehungsweise nicht 
weitergeführt. Eine nationale Außenprüfung kann ungeachtet der Einwendungen gegen den 
Informationsaustausch begonnen beziehungsweise fortgeführt werden. Werden die 
Einwendungen für unbegründet gehalten, so erfolgt die Unterrichtung des Steuerpflichtigen 
rechtzeitig vor der Informationsweitergabe (beziehungsweise, vor weiterer 
Informationsweitergabe, soweit Einwendungen erst erhoben wurden, nachdem schon 
Informationen weitergegeben wurden) in das Ausland (siehe Textziffer 3.2.1 Merkblatt 
Amtshilfe).  


5.5 Benennung der zuständigen Bediensteten mit Befugnis zum direkten 
Informationsaustausch 


71 Die für den Einzelfall benannte Koordinatorin oder der benannte Koordinator sind zuständige 
Bedienstete, die zum direkten Informationsaustausch mit dem anderen Staat befugt sind. 


72 Sind gemeinsame oder gleichzeitige Prüfungen vereinbart, so benennt das zentrale 
Verbindungsbüro für den jeweiligen Einzelfall die für die behördlichen Ermittlungen 
zuständigen Amtsträger der Bundes- und Landesfinanzbehörden (§ 3 Absatz 3a EUAHiG), 
typischerweise die fachlich zuständigen Außenprüfungspersonen, als weitere zuständige 
Bedienstete. Diese Personen sind damit ebenfalls im festgelegten Umfang zum direkten 
Informationsaustausch mit dem anderen Staat befugt.  


73 Welche konkreten Personen als zuständige Bedienstete benannt werden sollen, teilt die 
zuständige Finanzbehörde unter Rücksprache mit der mitwirkenden Bundesbetriebsprüfung 
und unter Einhaltung des landesinternen Dienstweges dem zentralen Verbindungsbüro in der 
Regel bereits im Rahmen der Initiierung einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung mit. 
Die Benennung erfolgt durch Schreiben des zentralen Verbindungsbüros an die zuständige 
Finanzbehörde und an die mitwirkende Bundesbetriebsprüfung. Den im Fall betroffenen 
ausländischen zuständigen Behörden übermittelt das zentrale Verbindungsbüro eine Kopie des 
Benennungsschreibens in der Sprache, in der mit den Verbindungsbüros der betroffenen Staaten 
kommuniziert wird (in der Regel Englisch). 


74 Die Befugnis zum direkten Informationsaustausch bezieht sich auf den mündlichen Austausch 
in physischen oder virtuellen Zusammentreffen, die vom zentralen Verbindungsbüro 
koordiniert werden, sowie auf den Austausch von Dokumenten an Ort und Stelle. Der Austausch 
schriftlicher Informationen außerhalb von Zusammentreffen an Ort und Stelle erfolgt über die 
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Koordinatorin oder den Koordinator elektronisch gesichert (innerhalb der EU über das CCN-
Netzwerk3).  


75 Auch ohne beziehungsweise schon vor der Vereinbarung einer gemeinsamen oder gleichzeitigen 
Prüfung kann das zentrale Verbindungsbüro für die behördlichen Ermittlungen zuständige 
Amtsträgerinnen oder Amtsträger der Bundes- und Landesfinanzbehörden auf Anregung dieser 
Behörden unter Wahrung des landesinternen Dienstweges für den jeweiligen Einzelfall als 
zusätzliche zuständige Bedienstete benennen (§ 3 Absatz 2 Satz 3 EUAHiG). Das kommt 
insbesondere für Auswahltreffen oder für eine Anwesenheit außerhalb von gemeinsamen oder 
gleichzeitigen Prüfungen in Betracht. Die Randnummern 72 bis 74 gelten entsprechend. 


76 Die im Einzelfall betroffenen ausländischen zuständigen Behörden teilen dem zentralen 
Verbindungsbüro die dort im Einzelfall benannten ausländischen Bediensteten mit. Die 
Koordinatorin oder der Koordinator informiert darüber die im Inland für den Einzelfall 
benannten inländischen Bediensteten. 


5.6 Prüfungsanordnung 


77 Für eine gemeinsame oder gleichzeitige Prüfung im Rahmen einer Außenprüfung finden 
grundsätzlich die für die nationale Außenprüfung geltenden Regelungen Anwendung 
(§§ 193 bis 202 AO; Regelungen der Betriebsprüfungsordnung (BpO)). 


78 In der Prüfungsanordnung sind weder die ausländischen Prüfer namentlich zu benennen, noch 
Hinweise auf die gemeinsame oder gleichzeitige Prüfung aufzunehmen (zur Information des 
Steuerpflichtigen; siehe Randnummern 63 bis 66). 


5.7 Auftaktsitzung 


79 Nach der zwischenstaatlichen Vereinbarung einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung 
findet üblicherweise eine Auftaktsitzung statt. Diese kann physisch oder virtuell durchgeführt 
werden. Von inländischer Seite nehmen in der Regel die Koordinatoren und die weiteren für den 
Einzelfall benannten inländischen Bediensteten teil. 


80 Die Auftaktsitzung dient einem ersten intensiven unmittelbaren Austausch zum Prüfungsfall 
sowie zur Abstimmung der weiteren Zusammenarbeit. 


81 Bei der gemeinsamen Prüfung treffen die inländischen beteiligten Behörden (Randnummer 33) 
mit der ausländischen beteiligten Behörde in der Regel in der Auftaktsitzung (gegebenenfalls 
auch davor oder danach) eine Vereinbarung über die Einzelheiten der gemeinsamen Prüfung 
(§ 12a Absatz 3 Satz 1 EUAHiG). Einzelheiten, die in der Vereinbarung festgehalten werden 
können, sind beispielsweise  


- die jeweiligen Zuständigkeiten und Ansprechpersonen,  


- die Prüfungsschwerpunkte und -zeiträume und  


                                              
3 CCN-Netzwerk: Die gemeinsame Plattform auf der Grundlage des Gemeinsamen Kommunikationsnetzes (common communication 


network- CNN),  die von der Union für jegliche elektronische Datenübertragung zwischen den zuständigen Behörden im Bereich Zoll 


und Steuern entwickelt wurde (Artikel 3 Nummer 13 EUAHiRL). 
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- der Zeitplan für die Prüfung, gegebenenfalls einschließlich der beabsichtigten 
gegenseitigen Anwesenheit.  


Die Vereinbarung ist verwaltungsinterner Art. Über ihre Form entscheiden die an der 
gemeinsamen Prüfung beteiligten Behörden. Es ist üblich, die Vereinbarung in einem 
verwaltungsinternen schriftlichen Protokoll festzuhalten, das durch die Koordinatorin oder den 
Koordinator erstellt wird. Die Vereinbarung kann im weiteren Verlauf der gemeinsamen Prüfung 
angepasst werden, insbesondere um neue Entwicklungen zu berücksichtigen. Zur Sprache siehe 
Randnummer 84. Bei einer gemeinsamen Prüfung mit Drittstaaten gelten die Randnummern 78 
bis 81 entsprechend (§ 117e Absatz 1 AO). 


82 Bei einer gleichzeitigen Prüfung können in entsprechender Anwendung von § 12a Absatz 3 
Satz 1 EUAHiG ebenfalls Vereinbarungen über Einzelheiten der Durchführung getroffen werden. 
Dabei ist zu erwarten, dass die zwischenstaatliche Koordinierung der Prüfungsschritte in der 
Regel weniger intensiv als bei gemeinsamen Prüfungen sein wird. 


5.8 Sprache und Kommunikation 


83 Die Amtssprache für das inländische Besteuerungsverfahren ist Deutsch. Als Arbeitssprache 
können im Einvernehmen mit allen Beteiligten auch Fremdsprachen bestimmt werden. 


84 Die nach § 12a Absatz 3 EUAHiG zwischenstaatlich zu treffende Vereinbarung über die 
Einzelheiten einer gemeinsamen Prüfung hat auch eine Regelung bezüglich der verwendeten 
Sprache zu enthalten (§ 12a Absatz 3 Satz 2 EUAHiG). In dieser Sprache wird dann insbesondere 
auch der in § 12a Absatz 5 EUAHiG geregelte Prüfungsbericht (siehe Randnummern 101 bis 106) 
verfasst. Die Vereinbarung mehrerer, nebeneinander gültiger Arbeitssprachen ist möglich. 


85 Die inländischen Bediensteten erteilen den ausländischen Bediensteten alle Auskünfte, die für 
die Festsetzung der Steuern im anderen Staat voraussichtlich erheblich sind (zum Beispiel für 
gemeinsame Prüfungen nach § 12a Absatz 1 Satz 4 in Verbindung mit § 12 Absatz 2 
Satz 2 EUAHiG). Dabei sind die weiteren Ausführungen in den Randnummern 24 bis 28 sowie 71 
bis  76 zu beachten. 


86 Wenn ausnahmsweise die Koordinatorin oder der Koordinator bei einem Informationsaustausch 
im Rahmen eines physischen oder virtuellen Zusammentreffens nicht anwesend ist, sind sie in 
geeigneter Weise über die ausgetauschten Informationen zu informieren. Das zentrale 
Verbindungsbüro dokumentiert den Informationsaustausch in seinen Akten. Die 
Randnummern 83 bis 85 gelten für Drittstaaten-Fälle entsprechend.  


5.9 Weitere Durchführung 


5.9.1 Anwendung der gewöhnlichen Rechtsgrundlagen für Ermittlungen im Inland 


87 Die ermittelnden inländischen Finanzbehörden führen, sofern Ermittlungen im Inland 
durchgeführt werden, diese auch im Kontext der sonstigen Formen der 
Verwaltungszusammenarbeit in der Regel nach den für die gewöhnlichen Ermittlungen 
einschlägigen Rechtsgrundlagen und Abläufen durch.  
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5.9.2 Befugnisse bei Anwesenheit ausländischer Bediensteter im Inland 


88 Bei einer Anwesenheit von Bediensteten anderer EU-Mitgliedstaaten im Inland ergeben sich 
deren Befugnisse aus § 10 Absatz 1 in Verbindung mit § 10 Absatz 3 EUAHiG. Demnach dürfen 
nach Gestattung durch das zentrale Verbindungsbüro im Einzelfall unter von diesem 
festgelegten Voraussetzungen Bedienstete eines anderen Staates für Zwecke des 
Informationsaustausches  


- in den Amtsräumen zugegen sein, in denen die Finanzbehörden ihre Tätigkeiten 
ausüben, 


- bei den behördlichen Ermittlungen zugegen sein, die auf deutschem Hoheitsgebiet von 
den Finanzbehörden durchgeführt werden, und 


- unter Einhaltung des inländischen Verfahrensrechts im Beisein eines inländischen 
Bediensteten Personen befragen und Aufzeichnungen prüfen. 


89 Im Rahmen einer gemeinsamen Prüfung gelten die Befugnisse nach § 12a Absatz 1 
Satz 4 EUAHiG (mit Ausnahme von § 10 Absatz 1 Satz 3 und 4 EUAHiG) entsprechend. 


90 Die Teilnahme an behördlichen Ermittlungen, einschließlich der Befragung von Personen und 
der Prüfung von Aufzeichnungen mit elektronischen Kommunikationsmitteln, ist zu gestatten 
(§ 87a Absatz 1 Satz 3 AO gilt nach § 10 Absatz 1 Satz 2 EUAHiG entsprechend), sofern dies 
angezeigt ist. Im Verhältnis zu Drittstaaten ist über die Teilnahme nach pflichtgemäßem 
Ermessen zu entscheiden (§ 117e Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 AO). 


91 Bevor die Anwesenheit von Bediensteten anderer EU-Mitgliedstaaten im Inland gestattet wird, 
stimmt sich das zentrale Verbindungsbüro mit der jeweils für Ermittlungshandlungen im Inland 
zuständigen Behörde und mitwirkenden Bundesbetriebsprüfung ab. Die landesinternen 
Dienstwege müssen beachtet werden.  


92 Bei der Anwesenheit ist sicherzustellen, dass den Bediensteten der anderen EU-Mitgliedstaaten 
nur solche Informationen offenbart werden, die nach § 4 EUAHiG übermittelt werden dürfen (zu 
Drittstaatenfällen, siehe Randnummer 24 und 25). Sind erbetene Informationen in Unterlagen 
enthalten, zu denen die Finanzbehörde Zugang hat, so werden den Bediensteten der anderen 
EU-Mitgliedstaaten Kopien dieser Unterlagen ausgehändigt (§ 10 Absatz 2 EUAHiG). 


93 Die Befugnisse der Bediensteten der anderen EU-Mitgliedstaaten bestimmen sich nach dem 
inländischen Verfahrensrecht. Sie gehen nicht über das hinaus, was 


- für die in § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 EUAHiG genannten Zwecke erforderlich ist 
und 


- das Recht des jeweiligen anderen EU-Mitgliedstaates seinen Bediensteten gestattet 
(§ 10 Absatz 3 Satz 1 EUAHiG). 


94 Anwesende ausländische Bedienstete sind nicht Amtsträger (§ 7 AO) oder diesen gleichgestellten 
Personen (§ 30 Absatz 3 AO). Sie können keine Befugnisse, die sich aus der Abgabenordnung 
ergeben, unmittelbar ausüben. Ausländische Bedienstete können aus diesem Grund unter keinen 
Umständen selbst Verwaltungsakte erlassen oder Vollstreckungsmaßnahmen vornehmen. 
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95 Verweigert eine Person die Mitwirkung bei einer Befragung oder bei der Prüfung von 
Aufzeichnungen, so gilt diese Verweigerung wie eine Verweigerung gegenüber inländischen 
Bediensteten (§ 10 Absatz 3 Satz 2 EUAHiG). 


5.9.3 Befugnisse bei Anwesenheit inländischer Bediensteter im Ausland 


96 Für die Anwesenheit von inländischen Bediensteten im Ausland gelten die Ausführungen in den 
Randnummern 88 bis 95 entsprechend (§ 11 EUAHiG in Verbindung mit § 10 EUAHiG). Kommt 
es im Rahmen einer gemeinsamen Prüfung zur Anwesenheit von inländischen Bediensteten im 
Ausland, gilt (mit Ausnahme von § 10 Absatz 1 Satz 3 und 4 EUAHiG) § 11 in Verbindung mit 
§ 10 EUAHiG entsprechend (§ 12a Absatz 1 Satz 4 EUAHiG).  


97 Für die Anwesenheit von inländischen Bediensteten im Ausland ist es erforderlich, dass sie durch 
die ausländische zuständige Behörde gestattet wird. 


98 Zu beachten ist, dass die Befugnisse der inländischen Bediensteten im Ausland nicht nur durch 
das inländische Verfahrensrecht, sondern zusätzlich durch das Recht des anderen Staates 
begrenzt werden (doppelte Beschränkung; § 10 Absatz 3 Satz 1 EUAHiG – in entsprechender 
Anwendung). 


5.9.4 Einigungsbemühen bei gemeinsamen Prüfungen 


99 Über den bei allen sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit vorgesehenen Austausch 
von Informationen hinaus ist Besonderheit der gemeinsamen Prüfung das Einigungsbemühen. 
Die beteiligten Behörden bemühen sich,  


- sich mit der entsprechenden Behörde des anderen Staates über den Sachverhalt und die 
Umstände, die Gegenstand der gemeinsamen Prüfung sind, zu einigen sowie  


- eine einvernehmliche steuerliche Würdigung im Rahmen des jeweils geltenden Rechts 
auf Basis dieses Sachverhalts zu erreichen (§ 12a Absatz 4 Satz 1 EUAHiG).  


Eine einvernehmliche Würdigung wird angestrebt, ist aber nicht zwingend.  


5.9.5 Verwendbarkeit der Informationen und Dokumente 


100 Sämtliche im Rahmen des EUAHiG erlangten Informationen und Dokumente können von den 
Behörden, die diese Informationen und Dokumente verwenden, wie vergleichbare inländische 
Informationen und Dokumente angeführt und als Beweismittel verwendet werden 
(§ 15 Absatz 4 EUAHiG). Dies gilt entsprechend bei der Zusammenarbeit mit Drittstaaten. Bei 
gemeinsamen Prüfungen unterstützen die beteiligten Behörden erforderlichenfalls die 
entsprechenden Behörden der anderen Staaten bei Beweisführungen 
(§ 12a Absatz 4 Satz 4 EUAHiG), etwa indem Zeugenaussagen von inländischen Bediensteten im 
Ausland ermöglicht werden. Umgekehrt ist zu erwarten, dass die entsprechenden Behörden der 
anderen Staaten im Bedarfsfall eine Beweisführung im Inland unterstützen. Im Verhältnis zu 
Drittstaaten gelten die vorherigen Ausführungen mit der in § 117e Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 AO 
vorgesehenen Einschränkung der Gegenseitigkeit und des Ermessens entsprechend. 
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5.9.6 Gemeinsamer Prüfungsbericht bei gemeinsamen Prüfungen 


101 Die Feststellungen, über die in einer gemeinsamen Prüfung Einigung erzielt worden ist, sind in 
einem gemeinsamen Prüfungsbericht festzuhalten. Die Feststellungen, über die in der 
gemeinsamen Prüfung keine Einigung erzielt worden ist, können in dem gemeinsamen 
Prüfungsbericht festgehalten werden (§ 12a Absatz 4 Satz 2 EUAHiG). Bei gemeinsamen 
Prüfungen mit Drittstaaten sollen die Feststellungen in einem gemeinsamen Prüfungsbericht 
festgehalten werden, soweit der andere Staat dazu bereit ist (§ 117e Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4 AO). Der gemeinsame Prüfungsbericht soll sich am Muster in der Anlage 4 
orientieren. Zur Sprache des gemeinsamen Prüfungsberichts vergleiche Randnummer 84. 


102 Der gemeinsame Prüfungsbericht wird zwischen den inländischen beteiligten Behörden und den 
entsprechenden Behörden der anderen an der gemeinsamen Prüfung beteiligten Staaten 
abgestimmt. Im Abstimmungsprozess genügt in der Regel die Zustimmung im gesicherten 
elektronischen Austausch (innerhalb der EU über das CCN-Netzwerk, siehe Randnummer 74). 
Der gemeinsame Prüfungsbericht muss nicht unterschrieben werden. Besteht eine ausländische 
zuständige Behörde auf einen unterschriebenen gemeinsamen Prüfungsbericht, unterschreibt 
auf deutscher Seite jeweils eine Vertretungsperson jeder deutschen beteiligten Behörde. 


103 Die Prüfungsfeststellungen aus einer nationalen Außenprüfung, die nicht Gegenstand der 
gemeinsamen Prüfung waren, dürfen nicht in den gemeinsamen Prüfungsbericht aufgenommen 
werden.  


104 Die inländische Person, auf die sich die gemeinsame Prüfung bezieht, muss innerhalb von 
60 Tagen nach der Erstellung des gemeinsamen Prüfungsberichtes durch die für diese 
Ermittlung zuständige Finanzbehörde über das Ergebnis der gemeinsamen Prüfung unterrichtet 
werden; der Unterrichtung ist eine Kopie des gemeinsamen Prüfungsberichtes beizufügen (§ 12a 
Absatz 5 Satz 1 und 2 EUAHiG). Der übrige Austausch zwischen den Behörden zur Abstimmung 
des gemeinsamen Prüfungsberichtes bleibt verwaltungsintern.  


105 Betrifft die gemeinsame Prüfung mehrere Personen, bleibt § 30 AO unberührt (§ 12a Absatz 5 
Satz 3 EUAHiG). In der Konsequenz sind diejenigen Informationen zu anderen Personen, die 
dem Steuergeheimnis nach § 30 AO unterliegen, aus der einer betroffenen Person übermittelten 
Fassung in geeigneter Weise zu entfernen. Etwas anderes gilt nur, wenn alle betroffenen 
Personen ihre Zustimmung zur Offenbarung der sie betreffenden Verhältnissen (Daten) erteilt 
haben (§ 30 Absatz 4 Nummer 3 AO; AEAO zu § 30 Nummer 9). In der zwischenstaatlichen 
Abstimmung des gemeinsamen Prüfungsberichts ist darauf hinzuwirken, dass die anderen 
Staaten entsprechend verfahren. 


106 Inwieweit in Deutschland die Feststellungen der gemeinsamen Prüfung umgesetzt werden, 
bestimmt sich nach dem inländischen Recht (§ 12a Absatz 4 Satz 3 EUAHiG). Demnach werden 
die Feststellungen aus dem gemeinsamen Prüfungsbericht im Sinne von § 12a Absatz 4 EUAHiG, 
sofern es sich im Inland um eine Außenprüfung handelt, in den Prüfungsberichten nach 
§ 202 AO berücksichtigt und wie Feststellungen rein nationaler Prüfungen anschließend in 
Steuerbescheiden gewürdigt. Dies schließt die Möglichkeit ein, die Feststellungen aus der 
gemeinsamen Prüfung zum Gegenstand eines Teilprüfungsberichts und im Anschluss zum 
Gegenstand eines Teilabschlussbescheids nach § 202 Absatz 3 in Verbindung mit 
§ 180 Absatz 1a AO zu machen. 
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6 Veröffentlichung 


107 Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Das BMF-Schreiben steht ab 
sofort für eine Übergangszeit auf den Internet-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen 
(http://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik „Themen - Steuern – 
Internationales Steuerrecht – Allgemeine Informationen“ zum Herunterladen bereit. 
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Anlage 1  
Muster – Meldung eines Falls  


 


Über  Landesfinanzbehörde 


 Referat/Dienststelle 


 Straße 


 PLZ Ort 


 


An  Bundeszentralamt für Steuern 


 Referat Bp 27 


 53221 Bonn 


 joint.audit@bzst.bund.de  


 


 
Vorschlag für 


☐ eine gemeinsame Prüfung  


☐ eine gleichzeitige Prüfung  


☐ Anwesenheit inländischer Bediensteter im Ausland außerhalb einer 


gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung  


 


auf Rechtsgrundlage von  


☐ § 12a EUAHiG 


☐ § 12 EUAHiG 


☐ § 11 in Verbindung mit § 10 EUAHiG 


☐ § 117e AO in Verbindung mit § 12a EUAHiG und in Verbindung mit Artikel … 


[einschlägige völkerrechtliche Vereinbarung nennen] 


☐ § 117e AO in Verbindung mit § 12 EUAHiG und in Verbindung mit Artikel … 


[einschlägige völkerrechtliche Vereinbarung nennen] 


☐ § 117e AO in Verbindung mit §§ 11, 10 EUAHiG und in Verbindung mit Artikel … 


[einschlägige völkerrechtliche Vereinbarung nennen] 


☐ § 117e AO in Verbindung mit § 12a EUAHiG und § 117 Absatz 3 AO 


☐ § 117e AO in Verbindung mit § 12 EUAHiG und § 117 Absatz 3 AO 


☐ § 117e AO in Verbindung mit § 11, 10 EUAHiG und § 117 Absatz 3 AO 


 


 
 


 


 


 


 


 


 



mailto:joint.audit@bzst.bund.de
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I.  Allgemeine Angaben zu dem/den Steuerpflichtigen: 


Steuerpflichtiger 


Inland 


Name 


Straße 


PLZ Ort 


Zuständiges Finanzamt 


Steuernummer 


Steuerpflichtiger  


Ausland 


Name 


Straße 


PLZ Ort 


Staat 


Zuständiges Finanzamt 


Steuernummer 


 


 


II.  Angaben zu den in Deutschland für die behördlichen Ermittlungen zuständigen 


Amtsträgern für Zwecke der Benennung als zuständige Bedienstete im Sinne von  
§ 3 Absatz 3a EUAHiG: 


Vorname Name 


Dienststelle 


Telefon 


E-Mail 


Straße 


PLZ Ort 


 


 


III.  Fallvorschlag: 


 


1. Tätigkeitsbereich des Steuerpflichtigen/Unternehmens: 
 


 


2. Kurzdarstellung des relevanten Sachverhalts: 


(Darstellung des aufzuklärenden Sachverhalts, gegebenenfalls Beschreibung der zu prüfenden 


Transaktion und Angabe des Transaktionsvolumens) 


 


 


2.1 Gründe für den Vorschlag: 
(Hinweise auf finanzielle und/oder steuerliche Risiken; Hinweise zur besonderen Effizienz der 


Zusammenarbeit mit der ausländischen Steuerverwaltung bei der Aufklärung und zum Ziel der 


vorgeschlagenen Verwaltungszusammenarbeit) 
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2.2 Notwendige Maßnahmen: 
(Allgemeine Angaben zu den konkret geplanten/vorgeschlagenen behördlichen Ermittlungen 


und Maßnahmen, beispielsweise Betriebsbesichtigung, Prüfertreffen, Unterlagenprüfung, 


gleichzeitige Prüfung, gemeinsame Prüfung) 


☐ Es wird vorgeschlagen, den anderen Staat unmittelbar zu ersuchen. 


☐ Es wird vorgeschlagen, dem anderen Staat zunächst ein Auswahltreffen  


 vorzuschlagen, um gemeinsam zu erörtern, ob eine gemeinsame Prüfung  


  oder eine andere Art der Verwaltungszusammenarbeit durchgeführt werden 


sollte. 


 


3. Prüfungsplan: 


(bei geplanter oder schon begonnener inländischer Außenprüfung: Prüfungsjahre, zu prüfende 


Steuern, soweit sich die Zusammenarbeit darauf beziehen soll – Umsatzsteuer hier nicht nennen, 


vergleiche § 1 Absatz 2 EUAHiG, Zeitplan, bei vorgeschlagener Zusammenarbeit außerhalb einer 


Außenprüfung entsprechende Angaben) 


 


Inland 


Prüfungszeitraum Steuerart(en) Prüfungsbeginn/-ende 


   


   


 


Ausland (sofern bekannt) 


Prüfungszeitraum Steuerart(en) Prüfungsbeginn/-ende 


   


   


 


 


4. Sonstige wichtige Informationen: 


(Sonstige Informationen, die für die Prüfung des Vorschlags von Bedeutung sein können, 


beispielsweise: 


- vorausgegangener Informationsaustausch, falls vorhanden (dortiges Aktenzeichen, 
Datum), 


- laufende Rechtsbehelfs- und/oder Verständigungsverfahren,  
- Verjährungsrisiken im In- und/oder Ausland,  
- drohende Vollstreckungsprobleme,  
- Angaben zu schon durchgeführten oder noch ausstehenden Anhörungen des 


inländischen Steuerpflichtigen zur geplanten Verwaltungszusammenarbeit, in 
einschlägigen Ausnahmefällen auch Angaben zur Ermessensausübung, eine sonst nach 
Abschnitt 5.1.5 des Merkblatts vorgesehene Anhörung ausnahmsweise nicht 
vorzunehmen, 


- Angaben dazu, ob ein Anlass gesehen wird, ausnahmsweise von der Information nach 
§ 12 Absatz 6 EUAHiG, gegebenenfalls in Verbindung mit § 12a Absatz 1 Satz 4 EUAHiG, 
abzusehen)  
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Anlage 2  


Muster – Anhörung des Steuerpflichtigen 


 


Betreff: Zwischenstaatlicher Informationsaustausch in Steuersachen; gemeinsame und 
gleichzeitige Prüfungen sowie Anwesenheit von Bediensteten - Anhörung 


 


Sehr geehrte/r ________________________, 


 


ich beabsichtige, auf dem Dienstweg der ________________ Steuerverwaltung 


☐ einen Vorschlag/ein Ersuchen zur Durchführung einer/eines 
 


☐ gemeinsamen Prüfung (§ 117e der Abgabenordnung (AO) in Verbindung mit 
entsprechender Anwendung des § 12a EU-Amtshilfegesetzes (EUAHiG)) 


 
☐ gleichzeitigen Prüfung (§ 117e AO in Verbindung mit entsprechender Anwendung des 


§ 12 EUAHiG) 
 


☐ Anwesenheit inländischer Bediensteter im Ausland (§§ 11, 10 EUAHiG oder § 117e AO in 
Verbindung mit entsprechender Anwendung des §§ 11, 10 EUAHiG) ohne 
Zusammenhang mit einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung  


 
☐ Auswahltreffens mit dieser Steuerverwaltung, um zwischenstaatlich zu klären, ob eine 


der oben genannten Formen der Verwaltungszusammenarbeit sinnvoll erscheint, mit 
gegebenenfalls dann anschließender Übermittlung eines Vorschlags/eines Ersuchens zur 
Durchführung einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung oder einer Anwesenheit 


 
zu übermitteln.  


 


☐ einem von dieser Steuerverwaltung erhaltenen Vorschlag/Ersuchen zur Durchführung 
einer/eines 


 
☐ gemeinsamen Prüfung (§ 117e AO in Verbindung mit entsprechender Anwendung des 


§ 12a EUAHiG) 
 


☐ gleichzeitigen Prüfung (§ 117e AO in Verbindung mit entsprechender Anwendung des 
§ 12 EUAHiG) 


 
☐ Anwesenheit ausländischer Bediensteter in Deutschland (§ 10 EUAHiG oder § 117e AO 


in Verbindung mit entsprechender Anwendung des §§ 10 EUAHiG) ohne 
Zusammenhang mit einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung 


 
☐ Auswahltreffens mit dieser Steuerverwaltung, um zwischenstaatlich zu klären, ob eine 


der oben genannten Formen der Verwaltungszusammenarbeit sinnvoll erscheint, mit 
gegebenenfalls dann anschließender Zustimmung zu einem Vorschlag/Ersuchen zur 
Durchführung einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung oder einer Anwesenheit 


 
zuzustimmen. 
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Rechtsgrundlage für den Informationsaustausch im Rahmen und im Vorfeld der geplanten 
gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung beziehungsweise Anwesenheit von Bediensteten: 


☐ § 117e AO in Verbindung mit Artikel 5 und 7 in Verbindung mit Artikel 8 und/oder 9 des 
Übereinkommens über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen 
(BGBl II 2015 Seite 966) 


 
☐ § 117e AO in Verbindung mit Artikel _____ des Doppelbesteuerungsabkommens mit 


_______________ 
 


☐ § 117e AO in Verbindung mit Artikel _____ des Informationsaustauschabkommens mit 
________________ 


 
☐ § 117e in Verbindung mit § 117 Absatz 3 Satz 1 AO 
 
☐ §§ 10, 11 in Verbindung mit §§ 4, 6 EUAHiG 
 


 
Dabei soll es um folgenden Sachverhalt gehen: 
 
___________________________________________________________________ 


___________________________________________________________________ 


___________________________________________________________________ 


___________________________________________________________________ 


 


Die gemeinsame Prüfung/gleichzeitige Prüfung/Anwesenheit von Bediensteten soll für den 
Bereich der direkten Steuern (Ertragsteuern) für den Prüfungszeitraum _____ erfolgen. 


Als inländischer Beteiligter/inländische Beteiligte sind Sie vorher zu hören (§ 117 Absatz 4 
Satz 3 AO). Ich gebe Ihnen hiermit Gelegenheit, zu dem beabsichtigten Informationsaustausch 
Stellung zu nehmen und etwaige Einwendungen mitzuteilen. Sollte bis zum ____________ keine 
Äußerung vorliegen, gehe ich von Ihrem Einverständnis aus.  
 


☐ Ich weise darauf hin, dass im Rahmen des beabsichtigten Informationsaustausches auch 
eine Zusammenarbeit mit der ________________ Steuerverwaltung geplant ist. Einer 
Anhörung diesbezüglich bedarf es grundsätzlich nicht (§ 12 Absatz 7 EUAHiG/ 
§ 12a Absatz 1 Satz 4 in Verbindung mit § 12 Absatz 7 EUAHiG). 


 
 


Mit freundlichen Grüßen 


Im Auftrag 


 


_____________________________ 
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Anlage 3 


Muster – Information des Steuerpflichtigen bei gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfungen 


Von  Bundeszentralamt für Steuern 


 Referat Bp 27 


 53221 Bonn 


An  Name der inländischen Person 


 Anschrift 


Betreff: „Gemeinsame Prüfung nach § 12a EUAHiG“ oder „Gleichzeitige Prüfung nach 
§ 12 EUAHiG“ 


Aktenzeichen beim BZSt 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


nach § 12 Absatz 6 EU-Amtshilfegesetzes (EUAHiG) in der durch Gesetz vom 27.03.2024 
(BGBl. 2024 I Nummer 108) geänderten Fassung sind inländische Personen, auf die sich eine 
gleichzeitige Prüfung im Sinne von § 12 EUAHiG bezieht, vom Bundeszentralamt für Steuern 
(BZSt) als zentralem Verbindungsbüro über die Durchführung einer solchen gleichzeitigen 
Prüfung zu informieren. Die Information erfolgt, nachdem ein auf die Durchführung der 
gleichzeitigen Prüfung gerichtetes Ersuchen angenommen worden ist. Im Falle einer laufenden 
Außenprüfung verlängert sich die Festsetzungsfrist für die Steuern, auf die sich die 
Außenprüfung erstreckt, um die Dauer der zwischenstaatlichen Amtshilfe, mindestens aber um 
ein Jahr; § 171 Absatz 4 Satz 5 der Abgabenordnung (AO). [Soweit gemeinsame Prüfung:] [Nach 
§ 12a Absatz 1 Satz 4 EUAHiG gilt § 12 Absatz 6 EUAHiG entsprechend für gemeinsame 
Prüfungen.] 


Die … [beispielsweise österreichische] zuständige Behörde hat ein deutsches Ersuchen 
angenommen, eine gemeinsame [beziehungsweise gleichzeitige] Prüfung durchzuführen, die sich 
auf die [Bezeichnung der inländischen Person, auf die sich die gemeinsame beziehungsweise 
gleichzeitige Prüfung bezieht] bezieht. [bei ausländischem Ersuchen entsprechend angepasste 
Formulierung] 


Gegenstand der gemeinsamen [beziehungsweise gleichzeitigen] Prüfung sollen sein …. [knappe 
fallspezifische Eingrenzung des Gegenstands der gemeinsamen Prüfung, beispielsweise: Gegenstand 
der gemeinsamen Prüfung sollen die Verrechnungspreise hinsichtlich der Transaktionen mit der 
verbundenen Gesellschaft in Österreich sein.]. Die gemeinsame [beziehungsweise gleichzeitige] 
Prüfung betrifft den Zeitraum …  


Eine Auftaktsitzung der zuständigen Bediensteten Deutschlands und …. ist für den … [Datum] 
vorgesehen. [Soweit noch nicht terminiert stattdessen: Eine Auftaktsitzung der zuständigen 
Bediensteten Deutschlands und … ist derzeit noch nicht terminiert.] 


Die Bearbeiterin/der Bearbeiter dieses Schreibens wurde als Koordinatorin/Koordinator im 
Sinne von § 12 Absatz 3 [gegebenenfalls:] [in Verbindung mit § 12a Absatz 1 Satz 4 EUAHiG] 
benannt.  


Mit freundlichen Grüßen 


Im Auftrag 
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Anlage 4  


Muster – Ausstellung eines gemeinsamen Prüfungsberichtes mit dem anderen Staat 


 
Hinweise: Das Muster ist im Aufbau und in den Formulierungen nicht verbindlich, zeigt aber, welche 
Inhalte in der Regel in einem gemeinsamen Prüfungsbericht erwartet werden. Ein gemeinsamer 
Prüfungsbericht muss inhaltlich von allen teilnehmenden Behörden mitgetragen werden. Für 
deutsche Erstentwürfe soll diesem Muster in der Regel gefolgt werden, inhaltlich unproblematische 
abweichende Wünsche zu Aufbau und Formulierungen der zuständigen Behörden der anderen 
teilnehmenden Staaten können in der Regel akzeptiert werden. Soweit als Sprache, in der die 
gemeinsame Prüfung durchgeführt wird (§ 12a Absatz 3 Satz 2 EUAHiG), die englische Sprache 
vereinbart wurde, wird der gemeinsame Prüfungsbericht in englischer Sprache abgefasst. Ein 
Briefkopf einer der Behörden wird nicht verwendet. 


 


Gemeinsame Prüfung 


Prüfungsbericht 


[Zeitraum, in dem die gemeinsame Prüfung durchgeführt wurde] 


 


1. Rechtsgrundlagen 


Artikel 12a der Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit 
der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der 
Richtlinie 77/799/EWG, in der durch Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 22. März 2021 
geänderten Fassung, 


in Deutschland umgesetzt durch § 12a EU-Amtshilfegesetz vom 26. Juni 2013, in der durch 
Gesetz vom 27. März 2024 geänderten Fassung, 


in [weiterer beteiligter Staat] umgesetzt durch … 


 


2. Allgemeine Fallbeschreibung 


[knappe Beschreibung der geprüften Personen in Deutschland und im weiteren beteiligten Staat 
beziehungsweise in den weiteren beteiligten Staaten, bei Unternehmen einschließlich knapper 
Beschreibung der Branche/Tätigkeitsbereiche, bei verbundenen Unternehmen Beschreibung der 
Beteiligungsverhältnisse, in Fällen nicht verbundener Unternehmen kurze Erläuterung, worin das 
gemeinsame oder ergänzende Interesse an der gemeinsamen Prüfung bestand, abschließend knappe 
Beschreibung des Gegenstands der gemeinsamen Prüfung (etwa: „Gegenstand der gemeinsamen 
Prüfung waren die Verrechnungspreise zwischen der genannten deutschen Gesellschaft und der 
genannten Gesellschaft in … im unten genannten Prüfungszeitraum“] 


 


3. Personen, auf die sich die gemeinsame Prüfung bezieht 


[Auflistung der geprüften Personen in Deutschland und im weiteren beteiligten Staat 
beziehungsweise in den weiteren beteiligten Staaten, mit vollständiger Anschrift und 
Steuernummern beziehungsweise entsprechenden ausländischen Identifikationsmerkmalen] 
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4. Beteiligte Staaten und Prüfungszeiträume 


[Auflistung der beteiligten Staaten einschließlich Deutschland, in der Regel mit den 
Prüfungszeiträumen der Außenprüfungen oder entsprechenden Ermittlungsmaßnahmen, im 
Rahmen derer die gemeinsame Prüfung durchgeführt wurde; Prüfungszeitraum, der Gegenstand der 
gemeinsamen Prüfung war; gegebenenfalls Hinweise auf vom Kalenderjahr abweichende 
Wirtschaftsjahre der geprüften Personen und welchen Veranlagungszeiträumen die Ergebnisse der 
Wirtschaftsjahre nach dem Recht der beteiligten Staaten zugeordnet werden] 


 


5. Prüfungsfeststellungen 


[Aussagen zu festgestelltem Sachverhalt und rechtlicher Würdigung zu allen Verhältnissen im 
gemeinsamen Prüfungszeitraum, die Gegenstand der gemeinsamen Prüfung waren (bei 
Verrechnungspreisfällen: zu allen Transaktionen im gemeinsamen Prüfungszeitraum, die 
Gegenstand der gemeinsamen Prüfung waren). Feststellungen zu Zeiträumen außerhalb des 
gemeinsamen Prüfungszeitraums werden nicht aufgenommen. Hinsichtlich der rechtlichen 
Würdigung werden nur Fragen von Interesse in mehr als einen der teilnehmenden Staaten 
angesprochen (das heißt bei Verrechnungspreisfällen Beschränkung darauf, inwieweit Vergütungen 
im gemeinsamen Prüfungszeitraum dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen, und 
gegebenenfalls daraus folgende Korrekturen, ohne Befassung mit den jeweils anzuwendenden 
nationalen Korrekturvorschriften).  


Je nach Fall kann sich eine Gliederung nach den geprüften Transaktionen anbieten, gegebenenfalls 
außerdem eine Gliederung in Sachverhaltsdarstellung und rechtliche Würdigung. 


Es muss klar erkennbar sein, ob und inwieweit die teilnehmenden Behörden Einigung zu den 
Feststellungen erzielt haben. Soweit keine Einigung erzielt wurde, können Feststellungen jeweils aus 
Sicht jedes der teilnehmenden Prüfungsdienste dargestellt werden, dies ist klar zu kennzeichnen. 


Wenn zu einem Sachverhalt mit einem nationalen Rechtsbehelf oder mit einem Antrag auf ein 
Verständigungsverfahren zu rechnen ist, sollen der Sachverhalt und dessen rechtliche Würdigung im 
gemeinsamen Prüfungsbericht umfassend dargestellt werden. Im Übrigen sind knappe 
Zusammenfassungen in der Regel ausreichend.] 


 


6. Allgemeine Anmerkungen 


Die oben genannten gemeinsamen Feststellungen werden in den jeweiligen nachfolgenden 
nationalen Instrumenten berücksichtigt.  


[Soweit gemeinsame Prüfung im Rahmen einer deutschen Außenprüfung:] Für Deutschland werden 
die Feststellungen in den deutschen Prüfungsberichten nach § 202 AO berücksichtigt und wie 
Feststellungen rein nationaler Prüfungen anschließend in Steuerbescheiden gewürdigt. 


Für [weiterer beteiligter Staat] werden … 
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		Teil I

		1 Allgemeines

		1 Dieses Merkblatt erläutert sonstige Formen der Verwaltungszusammenarbeit bei der zwischenstaatlichen Amtshilfe durch Informationsaustausch, soweit diese Formen direkte Steuern zum Gegenstand haben. Es ergänzt insoweit das Merkblatt zur zwischenstaat...

		2 Das Merkblatt vermittelt in Teil I einen Überblick über die sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit sowie über deren rechtliche Grundlagen. Teil II dient als Leitfaden für die praktische Durchführung der Verwaltungszusammenarbeit.

		3 Sonstige Formen der Verwaltungszusammenarbeit im Sinne des Merkblattes sind:

		4 Bei gemeinsamen und gleichzeitigen Prüfungen handelt es sich auf inländischer Seite in der Regel um Fälle der Außenprüfung (§§ 193 bis 207 Abgabenordnung (AO)). Daneben kommen aber auch behördliche Ermittlungen außerhalb einer Außenprüfung in Betracht.

		5 Die sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit können insbesondere zur Anwendung kommen,

		6 Die sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit sind abzugrenzen von

		7 Die Einzelheiten über den Ablauf eines Vorabverständigungsverfahrens nach § 89a AO ergeben sich aus dem Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) zu § 89a AO. Eine Außenprüfung, die als gemeinsame oder gleichzeitige Prüfung durchgeführt wird (in § ...

		8 Ein internationales Risikobewertungsverfahren nach § 89b AO ist eine gemeinsame Einschätzung von steuerlichen Risiken von bereits verwirklichten Sachverhalten mit einem oder mehreren Staaten oder Hoheitsgebieten in einem auf Kooperation und Transpar...

		Ob und in welchem Umfang eine sonstige Form der Verwaltungszusammenarbeit auf Grund der Ergebnisse und Erkenntnisse aus einem internationalen Risikobewertungsverfahren folgt oder unterbleibt, ist im Einzelfall zu betrachten.

		9 Die Einzelheiten über den Ablauf eines internationalen Streitbeilegungsverfahrens ergeben sich aus dem Merkblatt Streitbeilegungsverfahren. Das Recht des Steuerpflichtigen, neben oder nach einer gemeinsamen Prüfung (Randnummer 10) oder einer gleichz...



		2 Sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit und ihre Anwendung

		2.1 Gemeinsame Prüfung

		10 Eine gemeinsame Prüfung sind behördliche Ermittlungen, die von der zuständigen Finanzbehörde gemeinsam mit der entsprechenden Behörde eines anderen Staates oder Gebietes in Bezug auf eine Person oder mehrere Personen von gemeinsamem oder ergänzende...

		11 Das Ziel der gemeinsamen Prüfung ist die Einigung über den Sachverhalt und die Umstände, die Gegenstand der behördlichen Ermittlungen sind, sowie die einvernehmliche steuerliche Würdigung auf Basis dieses Sachverhaltes (§ 12a Absatz 2 Satz 2 EUAHiG...

		12 Zentrales Element der gemeinsamen Prüfung ist das Einigungsbemühen. Die Anwesenheit von Bediensteten anderer Staaten oder Gebiete im Inland oder die Anwesenheit von inländischen Bediensteten im Ausland kann Bestandteil einer gemeinsamen Prüfung sei...

		13 Die gemeinsame Prüfung bietet sich daher insbesondere an, wenn eine konkrete Erwartung besteht (zum Beispiel bei Fragen zu Verrechnungspreisen oder zu Betriebsstätten und bei Modellen der grenzüberschreitenden Steuergestaltung und Steuervermeidung),



		2.2 Gleichzeitige Prüfung

		14 Eine gleichzeitige Prüfung sind behördliche Ermittlungen, die von der zuständigen Finanzbehörde gleichzeitig mit der entsprechenden Behörde eines anderen Staates oder Gebietes in Bezug auf eine Person oder mehrere Personen von gemeinsamem oder ergä...

		15 Die gleichzeitige Prüfung ist dadurch gekennzeichnet, dass jede Behörde im eigenen Hoheitsgebiet untereinander abgestimmte Ermittlungshandlungen vornimmt und die dadurch erlangten Informationen dann der anderen Behörde mitteilt. Diese andere Behörd...

		16 Das Ziel der gleichzeitigen Prüfung ist lediglich der Austausch der erlangten Informationen.

		17 Die gleichzeitige Prüfung bietet sich daher insbesondere an, wenn



		2.3 Anwesenheit von Bediensteten anderer Staaten oder Gebiete im Inland und Anwesenheit von inländischen Bediensteten im Ausland

		18 Zum Informationsaustausch können Bedienstete anderer Staaten oder Gebiete im Inland (§ 10 Absatz 1 Satz 1 EUAHiG, gegebenenfalls in Verbindung mit § 117e AO)

		19 Entsprechend können auch inländische Bedienstete zum Informationsaustausch in andere Staaten oder Gebiete entsandt werden (§ 11 EUAHiG, § 117e AO).

		20 Bei einer gemeinsamen Prüfung sieht § 12a Absatz 1 Satz 4 EUAHiG die entsprechende Anwendung der Vorschriften zur Anwesenheit von Bediensteten vor. Eine derartige Anwesenheit ist dann in der Regel Teil der gemeinsamen Prüfung und wird nicht separat...

		21 Eine Anwesenheit von Bediensteten ohne Zusammenhang mit einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung kommt in Betracht, um Zugriff auf Informationen zu erhalten, die ohne die Anwesenheit nicht oder nur erschwert zugänglich wären, wenn das Ermittlu...





		3 Rechtliche Grundlagen

		22 Die sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit sind dem zwischenstaatlichen Informationsaustausch zuzuordnen. Daher kommen hier die Rechtsgrundlagen der zwischenstaatlichen Amtshilfe durch Informationsaustausch zur Anwendung.

		23 Rechtsgrundlage für die sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit können demnach sein:

		24 Bei einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung sowie im Vorfeld zur Stellung, Annahme oder Ablehnung eines Ersuchens dürfen Informationen ausgetauscht werden, soweit das nach § 4 EUAHiG zulässig ist (§ 12 Absatz 2 Satz 2, gegebenenfalls in Verbi...

		25 Wegen des Verweises auf § 4 EUAHiG gelten hinsichtlich des Informationsaustausches grundsätzlich auch die Vorbehalte in § 4 Absatz 3 bis 6 EUAHiG. § 4 Absatz 3 Nummer 2 und § 6 Absatz 3 EUAHiG finden jedoch bei gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfu...

		26 Eine Informationsübermittlung hat bei Vorliegen eines Handels-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnisses oder eines Geschäftsverfahrens nicht kategorisch zu unterbleiben. Vielmehr liegt es im pflichtgemäßen Ermessen des zentralen Verbindungsbüros, die Info...

		27 Einer Weitergabe von Informationen, die üblicherweise zur Prüfung der Angemessenheit von Verrechnungspreisen zwischen verbundenen Unternehmen geeignet sind (wie etwa Informationen zu als Vergleich in Betracht kommenden Geschäftsbeziehungen zu fremd...

		28 Das Steuergeheimnis nach § 30 AO ist sowohl bei der Inanspruchnahme als auch bei der Leistung von Amtshilfe zu beachten. Informationen, die durch die Inanspruchnahme von Amtshilfe an Deutschland übermittelt werden, unterliegen im Inland dem Steuerg...



		4 Zuständigkeiten

		29 An der Durchführung der sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit sind auf inländischer Seite jeweils die zuständige Finanzbehörde und das zentrale Verbindungsbüro beteiligt.

		30 Zuständige Finanzbehörde ist die für Ermittlungshandlungen zuständige Finanzbehörde. Soweit die Verwaltungszusammenarbeit auf inländischer Seite im Rahmen einer Außenprüfung durchgeführt wird beziehungsweise werden soll, ist zuständige Finanzbehörd...

		31 Zentrales Verbindungsbüro ist das BZSt (§ 3 Absatz 2 Satz 1 EUAHiG in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a FVG und BMF-Schreiben vom 8. Oktober 2024, IV B 3 - O 1120/19/10013 :005, 2024/0532074). Bei der Verwaltungszusammenarbeit...

		32 Das BZSt als zentrales Verbindungsbüro benennt für jeden Einzelfall eine oder einen seiner Bediensteten, die oder der für die Beaufsichtigung und Koordinierung der Verwaltungszusammenarbeit beziehungsweise der angestrebten Verwaltungszusammenarbeit...

		33 Beteiligte Behörden im Sinne von § 12a Absatz 3 und 4 EUAHiG sind sowohl die zuständige Finanzbehörde und das BZSt mit der mitwirkenden Bundesbetriebsprüfung als auch das zentrale Verbindungsbüro. Alle beteiligten Behörden stimmen sich untereinande...

		34 Im Übrigen ergibt sich die Aufgabenverteilung zwischen der zuständigen Finanzbehörde, der mitwirkenden Bundesbetriebsprüfung und dem zentralen Verbindungsbüro bei den einzelnen Schritten im Kontext der Durchführung der sonstigen Formen der Verwaltu...



		Teil II

		5 Praktische Durchführung

		35 Die folgenden Ausführungen gelten

		Sofern die Regelungen zwischen EU-Mitgliedstaaten und Drittstaaten voneinander abweichen, wird in der Regel am Ende des jeweiligen Unterabschnitts ausdrücklich darauf hingewiesen.

		5.1 Initiierung und Ersuchen

		5.1.1 Initiierung einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung durch die inländische Steuerverwaltung

		36 Auf Vorschlag der zuständigen Finanzbehörde kann das zentrale Verbindungsbüro einen oder mehrere EU-Mitgliedstaaten ersuchen, eine gemeinsame oder eine gleichzeitige Prüfung durchzuführen (§ 12a Absatz 1 Satz 1 beziehungsweise § 12 Absatz 1 Satz 1 ...

		37 In diesen Fällen bestimmt die zuständige Finanzbehörde, für welche Person oder welche Personen eine gemeinsame oder gleichzeitige Prüfung durchgeführt werden soll, begründet die Auswahl und gibt den Zeitraum an, in dem die Prüfung durchgeführt werd...

		38 Der Vorschlag soll ausreichende Angaben enthalten, um dem anderen Staat oder den anderen Staaten eine informierte Entscheidung über das Ersuchen zu ermöglichen und um Rückfragen zu vermeiden. Angegeben werden soll zum Beispiel:

		Für alle betroffenen Finanzbehörden sollte schlüssig und nachvollziehbar sein, warum sich eine gemeinsame oder gleichzeitige Prüfung anbietet.

		39 Die Verwendung des Musters in Anlage 1 wird empfohlen. Der Vorschlag kann in deutscher Sprache erstellt werden.

		40 Der Vorschlag soll per E-Mail an das zentrale Verbindungsbüro (Adresse: joint.audit@bzst.bund.de) übermittelt werden. Dabei ist der landesintern vorgegebene Dienstweg einzuhalten.

		41 Das zentrale Verbindungsbüro prüft die rechtliche Zulässigkeit der vorgeschlagenen gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung. Es kann auf dem landesintern vorgegebenen Dienstweg mit der vorschlagenden zuständigen Finanzbehörde Kontakt aufnehmen, um F...

		42 Ersuchte Staaten sind gehalten, innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt des Ersuchens ihr Einverständnis oder ihre begründete Ablehnung zu erklären (vergleiche Artikel 12 Absatz 3, Artikel 12a Absatz 1 Satz 2 EUAHiRL).

		43 Hinsichtlich der Anwesenheit inländischer Bediensteter im Ausland ist nach den Formen der Verwaltungszusammenarbeit zu differenzieren (siehe Randnummern 18 bis 21):

		44 Über § 117e AO gelten die in den Randnummern 36 bis 43 beschriebenen Abläufe auch im Verhältnis zu Drittstaaten. Anders als bei EU-Mitgliedstaaten besteht für Drittstaaten aber keine rechtliche Verpflichtung, innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt des ...

		5.1.2 Initiierung einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung durch ausländische Finanzbehörden

		45 Das zentrale Verbindungsbüro nimmt Ersuchen anderer EU-Mitgliedstaaten, eine gemeinsame oder eine gleichzeitige Prüfung durchzuführen, entgegen (§ 12a Absatz 1 Satz 2 beziehungsweise § 12 Absatz 1 Satz 2 EUAHiG). Es prüft die rechtliche Zulässigkei...

		46 Besteht Anlass für die Annahme, dass im Inland eher Ermittlungshandlungen außerhalb einer Außenprüfung geeignet sein könnten, stimmt das zentrale Verbindungsbüro mit der obersten Finanzbehörde oder mit der von dieser beauftragten Behörde des Landes...

		47 Die unterrichtete zuständige Finanzbehörde entscheidet, ob sie an der gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung teilnimmt (§ 12a Absatz 1 Satz 4, gegebenenfalls in Verbindung mit § 12 Absatz 5 Satz 1 EUAHiG). Sind mehrere zuständige Finanzbehörden vo...

		48 Eine ablehnende Entscheidung ist zu begründen. Die Begründung kann in deutscher Sprache erstellt werden. Die ablehnende Entscheidung wird dann in die Sprache, in der mit den Verbindungsbüros der betroffenen Staaten kommuniziert wird (in der Regel E...

		49 Die Entscheidung wird unter Beachtung des landesintern vorgegebenen Dienstwegs dem zentralen Verbindungsbüro mitgeteilt. Die Übermittlung der Entscheidung an das zentrale Verbindungsbüro soll per E-Mail (Adresse: joint.audit@bzst.bund.de) erfolgen.

		50 Das zentrale Verbindungsbüro teilt dem ersuchenden Staat innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt des Ersuchens das Einverständnis oder die begründete Ablehnung mit (§ 12 Absatz 5 Satz 2, gegebenenfalls in Verbindung mit § 12a Absatz 1 Satz 4 EUAHiG).

		51 Die in den Randnummern 45 bis 50 beschriebenen Abläufe gelten entsprechend für die Initiierung der Anwesenheit ausländischer Bediensteter im Inland zum Informationsaustausch (§ 10 EUAHiG) außerhalb einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung. Dab...

		52 Auf der rechtlichen Grundlage von § 117e AO gelten die vorstehend beschriebenen Abläufe auch im Verhältnis zu Drittstaaten. In diesen Fällen ist die Einhaltung der 60-Tage-Frist (siehe Randnummer 50) nur eine Soll-Maßgabe (§ 117e Absatz 2 Satz 1 Nu...

		5.1.3 Anregung durch Steuerpflichtige

		53 Ein Antragsrecht der Steuerpflichtigen hinsichtlich des Anstoßens einer der sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit besteht nicht. Ungeachtet dessen können Steuerpflichtige bei den jeweils zuständigen Finanzbehörden anregen, davon Gebrauch z...

		5.1.4 Auswahltreffen

		54 Wollen Staaten Informationen austauschen, um zu klären, ob eine der sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit in einem bestimmten Fall sinnvoll erscheint, kann optional bereits dafür ein physisches oder virtuelles Treffen zur zwischenstaatlich...

		55 Hinsichtlich der Initiierung eines Auswahltreffens gelten die in den Randnummern 36 bis 52 dargestellten Abläufe entsprechend. Die Initiierung eines Auswahltreffens stellt kein formales Ersuchen dar und löst deshalb auch nicht die 60-Tage-Frist aus...

		56 Nach dem Auswahltreffen ersucht gegebenenfalls einer der beteiligten Staaten nach den allgemein vorgesehenen Abläufen (siehe Randnummern 36 bis 52) um die Durchführung der als sinnvoll angesehenen sonstigen Form der Verwaltungszusammenarbeit.

		5.1.5 Anhörung

		57 Bei gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfungen mit EU-Mitgliedstaaten ist eine Anhörung der Beteiligten gemäß § 117 Absatz 4 Satz 3 AO nicht erforderlich (§§ 12a Absatz 1 Satz 4 und 12 Absatz 7 EUAHiG).

		58 Für die Anwesenheit (§§ 10 und 11 EUAHiG) außerhalb einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung sowie bei einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung mit Drittstaaten ist eine Anhörung der Beteiligten jedoch erforderlich (§ 117e Absatz 2 Satz 3...

		59 Zielen die behördlichen Ermittlungen im Inland auf ein Verfahren der Außenprüfung nach den §§ 193 bis 207 AO, so kann auf die Anhörung des inländischen Beteiligten bis zur Bekanntgabe der Prüfungsanordnung verzichtet werden, sofern anderenfalls der...

		60 Wurde der zu prüfende Steuerpflichtige im Hinblick auf den beabsichtigten Informationsaustausch mit Drittstaaten bereits im Zusammenhang mit der Initiierung der gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung angehört, so bedarf es in der Regel keiner erne...

		61 Zuständig für die Anhörung ist die für die Ermittlungen zuständige Finanzbehörde. Sie informiert über den landesinternen Dienstweg das zentrale Verbindungsbüro über das Ergebnis der Anhörung oder bei entsprechender Ermessensentscheidung über das Un...

		62 Ist im Zusammenhang mit der beabsichtigten sonstigen Verwaltungszusammenarbeit mit einem Drittstaat auch eine sonstige Verwaltungszusammenarbeit mit einem EU-Mitgliedstaat beabsichtigt, sollte zur Vermeidung von Missverständnissen in der Anhörung, ...



		5.2 Information des Steuerpflichtigen bei gemeinsamen und gleichzeitigen Prüfungen

		63 Die inländische steuerpflichtige Person, auf die sich die gemeinsame oder gleichzeitige Prüfung bezieht, wird durch das zentrale Verbindungsbüro grundsätzlich unverzüglich über die Durchführung der gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung informiert...

		64 Das Informationsschreiben folgt in der Regel dem Muster der Anlage 3. Eine Kopie wird auch der zuständigen Finanzbehörde unter Beachtung des landesinternen Dienstweges übermittelt. Das Informationsschreiben ist kein Verwaltungsakt. Das Informations...

		65 Bei einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung muss der Steuerpflichtige nicht informiert werden, wenn die Interessen Dritter, der Finanzbehörden oder des anderen EU-Mitgliedstaates an der Nichterteilung der Information die Interessen der betrof...

		66 Über den Verweis in § 117e AO ist § 12 Absatz 6 (gegebenenfalls in Verbindung mit § 12a Absatz 1 Satz 4 EUAHiG) auch in Drittstaatenfällen entsprechend anzuwenden. Dabei spielt es keine Rolle, dass in diesen Fällen in der Regel zuvor schon eine Anh...



		5.3  Information des Steuerpflichtigen bei Anwesenheit von Bediensteten im Ausland

		67 Anders als bei gemeinsamen und gleichzeitigen Prüfungen fordert das EUAHiG neben der Anhörung (siehe 5.1.5) keine Information des Steuerpflichtigen über die Anwesenheit von Bediensteten anderer Staaten oder Gebiete im Inland sowie die Anwesenheit v...



		5.4 Einwendungen des Steuerpflichtigen

		68 Die zuständige Finanzbehörde und das zentrale Verbindungsbüro informieren sich gegenseitig, sobald ein Steuerpflichtiger Einwendungen geltend macht, die

		-  gegen die Durchführung einer sonstigen Form der Verwaltungszusammenarbeit oder

		- gegen den spezifischen beabsichtigten Informationsaustausch im Zusammenhang mit einer sonstigen Form der Verwaltungszusammenarbeit gerichtet sind.

		Beide Behörden stimmen sich dann zum weiteren Vorgehen ab. Der landesinterne Dienstweg ist zu wahren.

		69 Das zentrale Verbindungsbüro entscheidet – unabhängig davon, bei welcher beteiligten Behörde die Einwendungen eingegangen sind – nach Abstimmung mit der zuständigen Finanzbehörde und unter Wahrung des landesinternen Dienstweges über die Einwendunge...

		70 Hält das zentrale Verbindungsbüro nach Abstimmung mit der zuständigen Finanzbehörde und unter Wahrung des landesinternen Dienstweges die Einwendungen des Steuerpflichtigen für begründet, so wird die beanstandete Form der Verwaltungszusammenarbeit o...



		5.5 Benennung der zuständigen Bediensteten mit Befugnis zum direkten Informationsaustausch

		71 Die für den Einzelfall benannte Koordinatorin oder der benannte Koordinator sind zuständige Bedienstete, die zum direkten Informationsaustausch mit dem anderen Staat befugt sind.

		72 Sind gemeinsame oder gleichzeitige Prüfungen vereinbart, so benennt das zentrale Verbindungsbüro für den jeweiligen Einzelfall die für die behördlichen Ermittlungen zuständigen Amtsträger der Bundes- und Landesfinanzbehörden (§ 3 Absatz 3a EUAHiG),...

		73 Welche konkreten Personen als zuständige Bedienstete benannt werden sollen, teilt die zuständige Finanzbehörde unter Rücksprache mit der mitwirkenden Bundesbetriebsprüfung und unter Einhaltung des landesinternen Dienstweges dem zentralen Verbindung...

		74 Die Befugnis zum direkten Informationsaustausch bezieht sich auf den mündlichen Austausch in physischen oder virtuellen Zusammentreffen, die vom zentralen Verbindungsbüro koordiniert werden, sowie auf den Austausch von Dokumenten an Ort und Stelle....

		75 Auch ohne beziehungsweise schon vor der Vereinbarung einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung kann das zentrale Verbindungsbüro für die behördlichen Ermittlungen zuständige Amtsträgerinnen oder Amtsträger der Bundes- und Landesfinanzbehörden a...

		76 Die im Einzelfall betroffenen ausländischen zuständigen Behörden teilen dem zentralen Verbindungsbüro die dort im Einzelfall benannten ausländischen Bediensteten mit. Die Koordinatorin oder der Koordinator informiert darüber die im Inland für den E...



		5.6 Prüfungsanordnung

		77 Für eine gemeinsame oder gleichzeitige Prüfung im Rahmen einer Außenprüfung finden grundsätzlich die für die nationale Außenprüfung geltenden Regelungen Anwendung (§§ 193 bis 202 AO; Regelungen der Betriebsprüfungsordnung (BpO)).

		78 In der Prüfungsanordnung sind weder die ausländischen Prüfer namentlich zu benennen, noch Hinweise auf die gemeinsame oder gleichzeitige Prüfung aufzunehmen (zur Information des Steuerpflichtigen; siehe Randnummern 63 bis 66).



		5.7 Auftaktsitzung

		79 Nach der zwischenstaatlichen Vereinbarung einer gemeinsamen oder gleichzeitigen Prüfung findet üblicherweise eine Auftaktsitzung statt. Diese kann physisch oder virtuell durchgeführt werden. Von inländischer Seite nehmen in der Regel die Koordinato...

		80 Die Auftaktsitzung dient einem ersten intensiven unmittelbaren Austausch zum Prüfungsfall sowie zur Abstimmung der weiteren Zusammenarbeit.

		81 Bei der gemeinsamen Prüfung treffen die inländischen beteiligten Behörden (Randnummer 33) mit der ausländischen beteiligten Behörde in der Regel in der Auftaktsitzung (gegebenenfalls auch davor oder danach) eine Vereinbarung über die Einzelheiten d...

		- die jeweiligen Zuständigkeiten und Ansprechpersonen,

		- die Prüfungsschwerpunkte und -zeiträume und

		- der Zeitplan für die Prüfung, gegebenenfalls einschließlich der beabsichtigten gegenseitigen Anwesenheit.

		Die Vereinbarung ist verwaltungsinterner Art. Über ihre Form entscheiden die an der gemeinsamen Prüfung beteiligten Behörden. Es ist üblich, die Vereinbarung in einem verwaltungsinternen schriftlichen Protokoll festzuhalten, das durch die Koordinatori...

		82 Bei einer gleichzeitigen Prüfung können in entsprechender Anwendung von § 12a Absatz 3 Satz 1 EUAHiG ebenfalls Vereinbarungen über Einzelheiten der Durchführung getroffen werden. Dabei ist zu erwarten, dass die zwischenstaatliche Koordinierung der ...



		5.8 Sprache und Kommunikation

		83 Die Amtssprache für das inländische Besteuerungsverfahren ist Deutsch. Als Arbeitssprache können im Einvernehmen mit allen Beteiligten auch Fremdsprachen bestimmt werden.

		84 Die nach § 12a Absatz 3 EUAHiG zwischenstaatlich zu treffende Vereinbarung über die Einzelheiten einer gemeinsamen Prüfung hat auch eine Regelung bezüglich der verwendeten Sprache zu enthalten (§ 12a Absatz 3 Satz 2 EUAHiG). In dieser Sprache wird ...

		85 Die inländischen Bediensteten erteilen den ausländischen Bediensteten alle Auskünfte, die für die Festsetzung der Steuern im anderen Staat voraussichtlich erheblich sind (zum Beispiel für gemeinsame Prüfungen nach § 12a Absatz 1 Satz 4 in Verbindun...

		86 Wenn ausnahmsweise die Koordinatorin oder der Koordinator bei einem Informationsaustausch im Rahmen eines physischen oder virtuellen Zusammentreffens nicht anwesend ist, sind sie in geeigneter Weise über die ausgetauschten Informationen zu informie...



		5.9 Weitere Durchführung

		5.9.1 Anwendung der gewöhnlichen Rechtsgrundlagen für Ermittlungen im Inland

		87 Die ermittelnden inländischen Finanzbehörden führen, sofern Ermittlungen im Inland durchgeführt werden, diese auch im Kontext der sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit in der Regel nach den für die gewöhnlichen Ermittlungen einschlägigen R...

		5.9.2 Befugnisse bei Anwesenheit ausländischer Bediensteter im Inland

		88 Bei einer Anwesenheit von Bediensteten anderer EU-Mitgliedstaaten im Inland ergeben sich deren Befugnisse aus § 10 Absatz 1 in Verbindung mit § 10 Absatz 3 EUAHiG. Demnach dürfen nach Gestattung durch das zentrale Verbindungsbüro im Einzelfall unte...

		89 Im Rahmen einer gemeinsamen Prüfung gelten die Befugnisse nach § 12a Absatz 1 Satz 4 EUAHiG (mit Ausnahme von § 10 Absatz 1 Satz 3 und 4 EUAHiG) entsprechend.

		90 Die Teilnahme an behördlichen Ermittlungen, einschließlich der Befragung von Personen und der Prüfung von Aufzeichnungen mit elektronischen Kommunikationsmitteln, ist zu gestatten (§ 87a Absatz 1 Satz 3 AO gilt nach § 10 Absatz 1 Satz 2 EUAHiG ents...

		91 Bevor die Anwesenheit von Bediensteten anderer EU-Mitgliedstaaten im Inland gestattet wird, stimmt sich das zentrale Verbindungsbüro mit der jeweils für Ermittlungshandlungen im Inland zuständigen Behörde und mitwirkenden Bundesbetriebsprüfung ab. ...

		92 Bei der Anwesenheit ist sicherzustellen, dass den Bediensteten der anderen EU-Mitgliedstaaten nur solche Informationen offenbart werden, die nach § 4 EUAHiG übermittelt werden dürfen (zu Drittstaatenfällen, siehe Randnummer 24 und 25). Sind erbeten...

		93 Die Befugnisse der Bediensteten der anderen EU-Mitgliedstaaten bestimmen sich nach dem inländischen Verfahrensrecht. Sie gehen nicht über das hinaus, was

		94 Anwesende ausländische Bedienstete sind nicht Amtsträger (§ 7 AO) oder diesen gleichgestellten Personen (§ 30 Absatz 3 AO). Sie können keine Befugnisse, die sich aus der Abgabenordnung ergeben, unmittelbar ausüben. Ausländische Bedienstete können a...

		95 Verweigert eine Person die Mitwirkung bei einer Befragung oder bei der Prüfung von Aufzeichnungen, so gilt diese Verweigerung wie eine Verweigerung gegenüber inländischen Bediensteten (§ 10 Absatz 3 Satz 2 EUAHiG).

		5.9.3 Befugnisse bei Anwesenheit inländischer Bediensteter im Ausland

		96 Für die Anwesenheit von inländischen Bediensteten im Ausland gelten die Ausführungen in den Randnummern 88 bis 95 entsprechend (§ 11 EUAHiG in Verbindung mit § 10 EUAHiG). Kommt es im Rahmen einer gemeinsamen Prüfung zur Anwesenheit von inländische...

		97 Für die Anwesenheit von inländischen Bediensteten im Ausland ist es erforderlich, dass sie durch die ausländische zuständige Behörde gestattet wird.

		98 Zu beachten ist, dass die Befugnisse der inländischen Bediensteten im Ausland nicht nur durch das inländische Verfahrensrecht, sondern zusätzlich durch das Recht des anderen Staates begrenzt werden (doppelte Beschränkung; § 10 Absatz 3 Satz 1 EUAHi...

		5.9.4 Einigungsbemühen bei gemeinsamen Prüfungen

		99 Über den bei allen sonstigen Formen der Verwaltungszusammenarbeit vorgesehenen Austausch von Informationen hinaus ist Besonderheit der gemeinsamen Prüfung das Einigungsbemühen. Die beteiligten Behörden bemühen sich,

		- sich mit der entsprechenden Behörde des anderen Staates über den Sachverhalt und die Umstände, die Gegenstand der gemeinsamen Prüfung sind, zu einigen sowie

		- eine einvernehmliche steuerliche Würdigung im Rahmen des jeweils geltenden Rechts auf Basis dieses Sachverhalts zu erreichen (§ 12a Absatz 4 Satz 1 EUAHiG).

		Eine einvernehmliche Würdigung wird angestrebt, ist aber nicht zwingend.

		5.9.5 Verwendbarkeit der Informationen und Dokumente

		100 Sämtliche im Rahmen des EUAHiG erlangten Informationen und Dokumente können von den Behörden, die diese Informationen und Dokumente verwenden, wie vergleichbare inländische Informationen und Dokumente angeführt und als Beweismittel verwendet werde...

		5.9.6 Gemeinsamer Prüfungsbericht bei gemeinsamen Prüfungen

		101 Die Feststellungen, über die in einer gemeinsamen Prüfung Einigung erzielt worden ist, sind in einem gemeinsamen Prüfungsbericht festzuhalten. Die Feststellungen, über die in der gemeinsamen Prüfung keine Einigung erzielt worden ist, können in dem...

		102 Der gemeinsame Prüfungsbericht wird zwischen den inländischen beteiligten Behörden und den entsprechenden Behörden der anderen an der gemeinsamen Prüfung beteiligten Staaten abgestimmt. Im Abstimmungsprozess genügt in der Regel die Zustimmung im g...

		103 Die Prüfungsfeststellungen aus einer nationalen Außenprüfung, die nicht Gegenstand der gemeinsamen Prüfung waren, dürfen nicht in den gemeinsamen Prüfungsbericht aufgenommen werden.

		104 Die inländische Person, auf die sich die gemeinsame Prüfung bezieht, muss innerhalb von 60 Tagen nach der Erstellung des gemeinsamen Prüfungsberichtes durch die für diese Ermittlung zuständige Finanzbehörde über das Ergebnis der gemeinsamen Prüfun...

		105 Betrifft die gemeinsame Prüfung mehrere Personen, bleibt § 30 AO unberührt (§ 12a Absatz 5 Satz 3 EUAHiG). In der Konsequenz sind diejenigen Informationen zu anderen Personen, die dem Steuergeheimnis nach § 30 AO unterliegen, aus der einer betroff...

		106 Inwieweit in Deutschland die Feststellungen der gemeinsamen Prüfung umgesetzt werden, bestimmt sich nach dem inländischen Recht (§ 12a Absatz 4 Satz 3 EUAHiG). Demnach werden die Feststellungen aus dem gemeinsamen Prüfungsbericht im Sinne von § 12...





		6 Veröffentlichung

		107 Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Das BMF-Schreiben steht ab sofort für eine Übergangszeit auf den Internet-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen (http://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik „Themen...
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Dieses BMF-Schreiben regelt die Anwendung der Sonderabschreibung für die Anschaffung oder 
Herstellung neuer Mietwohnungen nach § 7b des Einkommensteuergesetzes (EStG). Mit Artikel 1 
Nummer 2 des Gesetzes zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus vom 
4. August 2019 (BGBl. I S. 1122) wurde mit § 7b EStG eine neue Sonderabschreibung für die
Anschaffung oder Herstellung neuer Mietwohnungen eingeführt. Mit Artikel 1 Nummer 27
Buchstabe e des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) wurden
der Anwendungsbereich des § 7b EStG auf den Veranlagungszeitraum 2018 erweitert (§ 52
Absatz 15a Satz 1 EStG) und der Abzug als Werbungskosten ermöglicht (§ 9 Absatz 1 Satz 3 Num-
mer 7 EStG). Mit Artikel 4 Nummer 2 des Jahressteuergesetzes 2022 vom 20. Dezember 2022
(BGBl. I S. 2294) wurde die Sonderabschreibung nach § 7b EStG in modifizierter Form wieder
ermöglicht. Mit Artikel 1 Nummer 3 des Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, Investi-
tionen und Innovationen sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness vom 27. März 2024
(BGBl. I Nr. 108) wurde der zeitliche Anwendungsbereich der Sonderabschreibung verlängert
und die maßgeblichen Kostenbezugsgrößen (Baukostenobergrenze und maximale Bemessungs-
grundlage) aufgrund der veränderten Realitäten im Bausektor angehoben.
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Anwendungsregelung 


Das Schreiben ist ab dem Zeitpunkt seiner Bekanntgabe im Bundessteuerblatt in allen offenen 


Fällen anzuwenden. 


Es ersetzt  


– das BMF-Schreiben vom 7. Juli 2020 (BStBl I S. 623), 


– das BMF-Schreiben vom 21. September 2021 (BStBl I S. 1805) und 


– das BMF-Schreiben vom 29. Mai 2024 (BStBl I S. 907). 


 


Abkürzungen 


In diesem Schreiben werden die folgenden Abkürzungen verwendet: 


 


ABl = Amtsblatt der Europäischen Union 


AfA = Absetzung für Abnutzung 


AO = Abgabenordnung 


BewG = Bewertungsgesetz 


BGBl. = Bundesgesetzblatt 


BMF = Bundesministerium der Finanzen 


BStBl = Bundessteuerblatt 


BFH = Bundesfinanzhof 


DAWI = Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 


DBA = Doppelbesteuerungsabkommen 


EStG = Einkommensteuergesetz 


EStH = Einkommensteuer-Hinweise 


EStR = Einkommensteuer-Richtlinien 


EUAHiG = EU-Amtshilfegesetz 


HGB = Handelsgesetzbuch 


KStG = Körperschaftsteuergesetz 


Rn. = Randnummer 


TIEA = Tax Information Exchange Agreement 


WoFIV = Wohnflächenverordnung 
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Nach Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt Folgendes: 


 


I. Einkommensteuerrechtliche Voraussetzungen der Inanspruchnahme der Son-


derabschreibung nach § 7b EStG 


1. Anspruchsvoraussetzungen 


1.1 Persönliche Voraussetzungen 


1 Zur Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG sind alle beschränkt und unbe-


schränkt Steuerpflichtigen i. S. d. EStG und des KStG berechtigt, die auch die beihilferechtlichen 


Voraussetzungen erfüllen (vgl. II. Beihilferechtliche Voraussetzungen der Inanspruchnahme der 


Sonderabschreibung nach § 7b EStG). 


 


2 Bei Mitunternehmerschaften oder Gemeinschaften ist nach § 7a Absatz 7 Satz 1 EStG der ein-


zelne Beteiligte anspruchsberechtigt. Das Wahlrecht zur Inanspruchnahme der Sonderabschrei-


bung nach § 7b EStG darf sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach nur einheitlich ausgeübt 


werden (§ 7a Absatz 7 Satz 2 EStG). 


 


1.2 Sachliche Voraussetzungen 


3 Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kann in Anspruch genommen werden für eine neue 


Mietwohnung (vgl. 4. Förderobjekt), die im entsprechenden Förderzeitraum (vgl. 3. Förderzeit-


raum) angeschafft oder hergestellt wird - unter Erfüllung der Nutzungsvoraussetzung 


(vgl. 5. Nutzungsvoraussetzung) und Einhaltung der Baukostenobergrenze (vgl. 7. Baukosten-


obergrenze). 


 


4 Beschränkt Steuerpflichtige, die im Inland eine neue Mietwohnung herstellen oder anschaffen 


und mit den aus deren entgeltlichen Überlassung erzielten Einkünften im Inland steuerpflichtig 


sind, können die Sonderabschreibung nach § 7b EStG bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen 


in Anspruch nehmen. 


 


5 Wird eine neue Mietwohnung bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung angeschafft, kann die 


Sonderabschreibung nach § 7b EStG nur vom Erwerber in Anspruch genommen werden (§ 7b 


Absatz 1 Satz 3 EStG). Veräußert der Erwerber die neue Mietwohnung noch bis zum Ende des 


Jahres der Fertigstellung weiter, kann nur der Zweit- bzw. Letzterwerber die Sonderabschreibung 


nach § 7b EStG in Anspruch nehmen.  
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2. Fördergebiet 


6 Die Regelung gilt für jede neue Mietwohnung im Inland. 


 


7 Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG findet auch Anwendung, wenn die neue Mietwohnung 


in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Staat belegen ist, der auf-


grund vertraglicher Verpflichtung Amtshilfe entsprechend dem EUAHiG in einem Umfang leis-


tet, der für die Überprüfung der Voraussetzungen dieser Vorschrift erforderlich ist. Soweit es sich 


um einen Drittstaat handelt, ist anhand der jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen mit diesem 


Staat zu prüfen, ob die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. Anhaltspunkte hierfür erge-


ben sich aus der Anlage 1 (Anwendungsbereich des EUAHiG sowie der DBA und der TIEA) zum 


„Merkblatt zur zwischenstaatlichen Amtshilfe durch Informationsaustausch in Steuersachen“ 


(BMF-Schreiben vom 29. Mai 2019 - BStBl I S. 480). Für die dort unter „A. Staaten mit großem 


Informationsaustausch“ aufgeführten Staaten ist davon auszugehen, dass die Voraussetzungen 


erfüllt sind. 


 


3. Förderzeitraum 


8 Förderzeitraum ist der Zeitraum, für den die Förderung nach § 7b EStG dem Grunde nach in 


Betracht kommt.  


 


3.1 Zeitpunkt des Bauantrags/der Bauanzeige 


9 Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kann nur in Anspruch genommen werden, wenn der 


Bauantrag oder - sofern eine Baugenehmigung nicht erforderlich ist - die Bauanzeige nach dem 


31. August 2018 und vor dem 1. Januar 2022 bzw. nach dem 31. Dezember 2022 und vor dem 


1. Oktober 2029 gestellt bzw. getätigt worden ist. Für Mietwohnungen, die nach den baurechtli-


chen Vorschriften ohne Bauantrag bzw. Bauanzeige errichtet werden können, kann hinsichtlich 


des in Satz 1 genannten Zeitraums auf den Zeitpunkt des Beginns der Bauausführung abgestellt 


werden. 


 


10 Wurde der Bauantrag oder die Bauanzeige vor dem 1. September 2018 bzw. nach dem 


31. Dezember 2021 und vor dem 1. Januar 2023 gestellt bzw. getätigt, mit der tatsächlichen Bautä-


tigkeit aber erst nach diesen Stichtagen begonnen, ist die Inanspruchnahme der Sonderabschrei-


bung nach § 7b EStG nicht zulässig, da die Regelung nicht auf den Beginn der Bautätigkeit, son-


dern auf den Zeitpunkt der Bauantragstellung bzw. der Tätigung der Bauanzeige abstellt. 


 


11 Ein Bauantrag bzw. eine Bauanzeige wird mittels des von der nach Landesrecht zuständigen 


Behörde veröffentlichten Vordrucks gestellt bzw. getätigt, mit dem die landesrechtlich vorgese-


hene Baugenehmigung für die beabsichtigte Herstellung der Mietwohnung angestrebt wird.  
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12 Für die Bestimmung des Zeitpunkts der Stellung des Bauantrags bzw. der Tätigung der Bauan-


zeige ist regelmäßig das Datum des Eingangsstempels der nach Landesrecht zuständigen Behörde 


maßgebend. Dieses Datum gilt auch dann als entscheidender Zeitpunkt, wenn die Bauplanung 


nach dem Eingang des Bauantrags bzw. der Bauanzeige geändert wird, ohne dass ein neuer Bau-


antrag bzw. eine neue Bauanzeige erforderlich ist.  


 


13 Ist ein Bauantrag abgelehnt bzw. eine angezeigte Bauausführung untersagt worden und die Bau-


genehmigung erst aufgrund eines unter neuen Bedingungen gestellten Bauantrags erteilt bzw. 


der Bau erst aufgrund einer veränderten Bauanzeige begonnen worden, ist der maßgebliche Zeit-


punkt des Bauantrags bzw. der Bauanzeige der Eingang des unter neuen Bedingungen gestellten 


Bauantrags bzw. der neuen Bauanzeige bei der zuständigen Behörde. Dies gilt auch, wenn sich die 


Bauplanung des Steuerpflichtigen so grundlegend ändert, dass ein neuer Bauantrag gestellt bzw. 


eine neue Bauanzeige getätigt werden muss. Wird ein Bauantrag bzw. eine Bauanzeige allerdings 


annulliert und anschließend derselbe Bauantrag bzw. dieselbe Bauanzeige unverändert erneut 


gestellt bzw. getätigt, bleibt der Zeitpunkt des ursprünglich gestellten Bauantrags bzw. der bishe-


rigen Bauanzeige maßgeblich. 


 


14 Im Fall der Anschaffung einer neuen Mietwohnung ist der Zeitpunkt der Stellung des Bauantrags 


bzw. der Tätigung der Bauanzeige des Steuerpflichtigen, der die Wohnung hergestellt hat, maß-


gebend. Nicht entscheidend ist das Datum des Kaufvertrags. 


 


15  Für Mietwohnungen, die entgegen den baurechtlichen Vorschriften ohne Baugenehmigung 


errichtet wurden, kann die Sonderabschreibung nach § 7b EStG nicht in Anspruch genommen 


werden. 


 


3.2 Begrenzung des Förderzeitraums  


16 Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kann nach § 52 Absatz 15a Satz 1 EStG für Baumaßnah-


men, deren Bauantrag/Bauanzeige nach dem 31. August 2018 und vor dem 1. Januar 2022 gestellt 


bzw. getätigt wurde, letztmalig im Veranlagungszeitraum 2026 bzw. in den Fällen des § 4a EStG 


letztmalig für Wirtschaftsjahre, die vor dem 1. Januar 2027 enden, in Anspruch genommen wer-


den. Ab dem Veranlagungszeitraum 2027 bzw. für nach dem 31. Dezember 2026 endende Wirt-


schaftsjahre kann die Sonderabschreibung nach § 7b EStG in diesen Fällen auch dann nicht mehr 


in Anspruch genommen werden, wenn der vorgesehene Begünstigungszeitraum (Rn. 61) noch 


nicht abgelaufen ist (§ 52 Absatz 15a Satz 2 EStG). 


 


17 Bei der Bestimmung und Einhaltung des Förderzeitraums kommt es - anders als beim Begünsti-


gungszeitraum (Rn. 61) - nicht auf den Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt der begünstig-


ten Baumaßnahme an. Das Jahr der Fertigstellung der Baumaßnahme ist damit für die Einhal-
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tung des Förderzeitraums der Sonderabschreibung nach § 7b EStG nicht entscheidend. Die Son-


derabschreibung nach § 7b EStG kann auch dann in Anspruch genommen werden, wenn die 


neue Mietwohnung, für die der Bauantrag gestellt wurde oder die Bauanzeige erfolgt ist, erst 


nach dem 31. Dezember 2021 bzw. nach dem 30. September 2029 fertiggestellt wird. Der Förder-


zeitraum endet jedoch für Baumaßnahmen, deren Bauantrag/Bauanzeige nach dem 


31. August 2018 und vor dem 1. Januar 2022 gestellt bzw. getätigt wurde, spätestens im Veranla-


gungszeitraum 2026 bzw. in dem letzten vor dem 1. Januar 2027 endenden Wirtschaftsjahr. Der 


Förderzeitraum für die Sonderabschreibung nach § 7b EStG in der Fassung für Bauanträge oder 


Bauanzeigen nach dem 31. Dezember 2022 wird nicht in dieser Form begrenzt. 


 


 Beispiel 1: 


Ein Mehrfamilienhaus wird im Jahr 2024 aufgrund eines im Jahr 2021 gestellten Bauantrags fertig-


gestellt. Zum 1. Dezember 2024 geht das Eigentum auf einen Erwerber über, der die Wohnungen ab 


diesem Zeitpunkt vermietet.  


 


Der Erwerber kann für die Jahre 2024, 2025 und 2026 jährlich bis zu 5 % der förderfähigen Anschaf-


fungskosten geltend machen. Das vierte Jahr des Begünstigungszeitraums für die Inanspruchnahme 


der Sonderabschreibung nach § 7b EStG entfällt aufgrund der Begrenzung des Förderzeitraums auf 


den Veranlagungszeitraum 2026 (§ 52 Absatz 15a Satz 1 EStG). Die lineare AfA wird im Jahr 2027 


gegenüber den Vorjahren unverändert berücksichtigt. Erst ab dem 5. Jahr, also nach Ablauf des vier-


jährigen Förderzeitraums, dem Jahr 2028, erfolgt die AfA nach § 7a Absatz 9 EStG (vgl. Rn. 66 ff.). 


 


4. Förderobjekt  


18 Gegenstand der Sonderabschreibung nach § 7b EStG ist die einzelne neue Mietwohnung ein-


schließlich der zu ihr gehörenden Nebenräume (begünstigte Wohnung). Die Sonderabschreibung 


nach § 7b EStG wird nicht - wie nach den üblichen ertragsteuerrechtlichen Grundsätzen - für die 


Anschaffung oder Herstellung eines neuen Gebäudes oder selbständigen Gebäudeteils gewährt. 


So ist bei der linearen AfA nach § 7 Absatz 4 EStG bzw. der degressiven AfA nach § 7 Absatz 5a 


EStG Gegenstand der AfA das selbständige unbewegliche Wirtschaftsgut Gebäude. Die Vereinfa-


chungsregelung zur Herstellung eines anderen Wirtschaftsgutes in R 7.3 Absatz 5 EStR findet für 


die Sonderabschreibung nach § 7b EStG keine Anwendung. Begünstigt sind neue Mietwohnun-


gen in neuen oder vorhandenen Gebäuden und anderen Gebäudeteilen, die selbständige unbe-


wegliche Wirtschaftsgüter sind (Gebäude) sowie Eigentumswohnungen und im Teileigentum 


stehende Räume.  


 


4.1 Nachhaltigkeitserfordernisse des Gebäudes 


19 Mietwohnungen, deren Bauantrag oder Bauanzeige nach dem 31. Dezember 2022 und vor dem 


1. Oktober 2029 gestellt bzw. getätigt wurde, müssen sich gemäß § 7b Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
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EStG in einem Gebäude befinden, welches die Voraussetzungen eines "Effizienzhaus 40" mit 


Nachhaltigkeits-Klasse (EH 40 NH) erfüllt. Die Nachhaltigkeits-Klasse muss durch das Qualitäts-


siegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nachgewiesen werden. Das QNG wird in zwei Qualitätsni-


veaus vergeben (QNG-PLUS und QNG-PREMIUM), die jeweils als Nachweis geeignet sind. Dieses 


Siegel wird im Wege eines Zertifizierungsverfahrens durch unabhängige für das QNG akkredi-


tierte Zertifizierungsstellen entsprechend der Vorgaben des Siegelgebers Bundesministerium für 


Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) vergeben. Voraussetzung für die Vergabe 


des QNG ist der Nachweis der Erfüllung allgemeiner und besonderer Anforderungen an die öko-


logische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden. Die Zertifizierung erfolgt 


nach Baufertigstellung anhand der realisierten Gebäudequalitäten und auf Grundlage eines der 


jeweiligen QNG-Siegelvariante entsprechenden Zertifizierungsprogramms, das ein bei der Deut-


schen Akkreditierungsstelle für das QNG registriertes Bewertungssystem beinhalten muss.  


 


4.2 Wohnung i. S. d. § 7b EStG 


20 Nach § 7b Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 EStG muss die begünstigte Wohnung die bewertungsrecht-


lichen Anforderungen des § 181 Absatz 9 BewG erfüllen. Danach ist eine Wohnung in der Regel 


die Zusammenfassung mehrerer Räume, die in ihrer Gesamtheit so beschaffen sein müssen, dass 


die Führung eines selbständigen Haushalts möglich ist. Die Zusammenfassung der Räume muss 


eine von anderen Wohnungen oder Räumen, insbesondere Wohnräumen, baulich getrennte, in 


sich abgeschlossene Wohneinheit bilden und einen selbständigen Zugang haben. Daneben ist es 


erforderlich, dass die für die Führung eines selbständigen Haushalts notwendigen Nebenräume 


(Küche, Bad oder Dusche, Toilette) vorhanden sind. Nach § 181 Absatz 9 Satz 4 BewG soll die 


Wohnfläche mindestens 20 m² betragen. Außerhalb der Wohnung belegene Räume werden 


dabei nicht berücksichtigt. 


 


21 Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kann unter dieser Voraussetzung auch dann in 


Anspruch genommen werden, wenn es sich um eine Wohnung in einem Studentenwohnheim in 


Gestalt eines Appartementhauses oder um ein abgeschlossenes Appartement in einem Senioren-


heim oder einer Unterkunft für betreutes Wohnen handelt. Die Wohnung muss in diesen Fällen 


aus einem Wohn-Schlafraum mit einer vollständig eingerichteten Küchenkombination oder 


zumindest einer Kochgelegenheit mit den für eine Kleinkücheneinrichtung üblichen Anschlüs-


sen und einem Bad/WC bestehen und soll eine Gesamtwohnfläche von mindestens 20 m² haben 


(vgl. § 181 Absatz 9 BewG).  


 


22 Abweichend zu den vorgenannten Voraussetzungen kann die Sonderabschreibung nach § 7b 


EStG auch in Anspruch genommen werden für in sich abgeschlossene Wohneinheiten mit sepa-


rat vermieteten Wohnräumen (Teile der Wohneinheit) und einer in die jeweilige Wohneinheit 


integrierten Gemeinschaftsküche in einem Seniorenheim oder einer Unterkunft für betreutes 
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Wohnen. Schuldrechtliche Vereinbarungen über eine teilweise „Untervermietung“ innerhalb 


einer Wohnung sind für den Wohnungsbegriff unbeachtlich. Die Einstufung als Wohnung i. S. d. 


§ 7b EStG kann in diesen Fällen jedoch nur erfolgen, wenn die einzelnen vermieteten Teile der 


Wohneinheit aus einem Wohn-Schlafraum und einem Bad/WC bestehen und eine Gesamt-


wohnfläche von mindestens 20 m² haben. Zudem müssen die vermieteten Teile der Wohnein-


heit der Führung eines selbstständigen Haushalts und nicht primär Pflege- und Betreuungszwe-


cken dienen (vgl. § 181 Absatz 9 BewG). 


 


23 Gemäß § 7b Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 EStG gehören zu einer Wohnung auch Neben- bzw. Zube-


hörräume. Hierbei handelt es sich um Räume, die sich nicht im abgeschlossenen Bereich der 


Wohnung befinden, aber zu dieser gehören. Dies sind z. B. Keller- oder Abstellräume, gemein-


schaftlich genutzte Räume (z. B. Waschküchen, Trocken- und Heizungsräume) im selben 


Gebäude, Stellplätze in Tiefgaragen sowie die zu einem Gebäude gehörenden Garagen. 


 


24 Garagen, die neben dem Gebäude errichtet werden, gehören dann zu einer Wohnung, wenn 


Wohnung und Garagen als Bewertungseinheit i. S. d. BewG anzusehen sind.  


 


4.3 Neue Wohnung i. S. d. § 7b EStG 


25 Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kommt nur in Betracht, wenn eine neue Wohnung 


geschaffen wird, die bisher nicht vorhanden war.  


 


26 Eine neue Wohnung i. S. d. § 7b EStG kann entstehen durch  


• den Neubau von Ein-, Zwei- oder Mehrfamilienhäusern,  


• den Aus- oder Umbau von bestehenden Gebäudeflächen (insbesondere Dachgeschossaus-


bauten, aber auch Teilung bestehender Wohnflächen) oder 


• die Aufstockung oder den Anbau auf oder an einem bestehenden Gebäude (mit Flächener-


weiterung). 


Voraussetzung ist, dass der neu geschaffene Wohnraum die Anforderungen des Wohnungsbe-


griffs i. S. d. § 7b EStG erfüllt. 


 


27 Keine neue Wohnung i. S. d. § 7b EStG entsteht hingegen, wenn vorhandener Wohnraum nur 


modernisiert oder saniert wird, auch wenn dies mit hohen Kosten verbunden ist und sich die 


Ausstattungsmerkmale der Wohnung dadurch deutlich verbessern. Das gilt auch dann, wenn 


vorhandener Wohnraum innerhalb des Gebäudes verlegt oder die bestehende Wohnung um 


Wohnfläche erweitert wird. Dies gilt nicht, wenn vor Durchführung der Sanierung keine den 


Anforderungen des Wohnungsbegriffs genügende Wohnung vorhanden war. Sind diese Anfor-


derungen nach Durchführung der Sanierung erfüllt, ist eine neue Wohnung entstanden. 
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28 Eine neue Wohnung i. S. d. § 7b EStG kann auch dann entstehen, wenn unter Nutzung bestehen-


der Gebäudeflächen neuer Wohnraum geschaffen wird, z. B. im Wege der Umgestaltung von 


gewerblich genutzten Flächen oder durch den Ausbau eines bisher nicht genutzten Dachge-


schosses. Voraussetzung ist, dass der unter Verwendung der Altbausubstanz neu geschaffene 


Wohnraum erstmals die Anforderungen des Wohnungsbegriffs i. S. d. § 7b EStG erfüllt (vgl. 5.2. 


Wohnzwecke). Nicht entscheidend ist, dass mit der Wohnung auch ein neues selbständiges 


„Wirtschaftsgut“ entsteht. Auch wenn die neu geschaffene Wohnung ertragsteuerrechtlich nicht 


als selbständiges Wirtschaftsgut behandelt wird, sondern in einen bereits bestehenden Nut-


zungs- und Funktionszusammenhang (zu fremden Wohnzwecken vermietete Wohnungen) ein-


geht, kann abweichend von dieser ertragsteuerrechtlichen Zuordnung eine neue Wohnung i. S. d. 


§ 7b EStG entstehen.  


 


 Beispiel 2: 


In einem im Jahr 2011 errichteten Gebäude gibt es vier Mietwohnungen in den oberen Etagen. Im 


Erdgeschoss und in der ersten Etage befinden sich Ladengeschäfte und Büroräume.  


Die Büroräume werden im Jahr 2024 (Tätigung der Bauanzeige am 1. Februar 2024) zu zwei 80 m² 


großen Wohnungen umgebaut, die ab dem 1. Dezember 2024 vermietet werden.  


 


Bei den zwei Wohnungen handelt es sich um neue Wohnungen, für die eine Sonderabschreibung 


nach § 7b EStG in Anspruch genommen werden kann. 


 


29 Werden durch die Teilung einer Wohnung (unter Verwendung der vorhandenen Altbausub-


stanz) mehrere bisher nicht vorhandene, baulich getrennte und in sich abgeschlossene Wohnein-


heiten hergestellt, werden damit mehrere neue Wohnungen i. S. d. § 7b EStG geschaffen. Gehö-


ren allerdings die Räume, in denen sich vor der Teilung Bad und Küche der alten Wohnung 


befunden haben, nach der Teilung nur zu einer der neu entstandenen Wohnungen, so sprechen 


die objektiven Kriterien dafür, dass diese Wohnung nicht neu i. S. d. § 7b EStG, sondern an die 


Stelle der alten Wohnung getreten ist. 


 


30 Im Fall der Anschaffung einer Wohnung gilt diese Wohnung für den Erwerber nur dann als neu 


i. S. d. § 7b EStG, wenn sie bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung angeschafft wird. Eine Woh-


nung ist fertiggestellt, wenn sie entsprechend ihrer Zweckbestimmung genutzt werden kann. Der 


Zeitpunkt der Anschaffung einer Wohnung ist der Zeitpunkt der Erlangung der wirtschaftlichen 


Verfügungsmacht. Das ist der Fall, wenn Eigenbesitz, Gefahr, Nutzen und Lasten auf den Erwer-


ber übergehen. Für die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG müssen also 


Fertigstellung und Erlangung der wirtschaftlichen Verfügungsmacht in einem Kalenderjahr lie-


gen.  
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 Beispiel 3: 


Ein Investor lässt in einem neu errichteten Gebäude mehrere Wohnungen herstellen.  


Das Gebäude und auch die Wohnungen werden am 30. November 2024 (Bauantrag vom 


10. Mai 2023) fertiggestellt.  


a) Der Investor begründet durch Teilungserklärung Eigentumswohnungen, welche einzeln  


veräußert werden. 


b) Das Gebäude wird als Ganzes veräußert. 


 


In beiden Fällen können die Erwerber die Sonderabschreibung nach § 7b EStG in Anspruch nehmen, 


wenn die neuen Wohnungen oder das Gebäude bis zum 31. Dezember 2024 rechtswirksam unter 


Erlangung der wirtschaftlichen Verfügungsmacht erworben wurden.  


 


5. Nutzungsvoraussetzung 


31 Für die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG muss die begünstigte Woh-


nung der entgeltlichen Überlassung zu fremden Wohnzwecken dienen. 


 


5.1 Entgeltliche Überlassung zu fremden Wohnzwecken 


32 Wird eine Wohnung selbstgenutzt oder unentgeltlich zu fremden Wohnzwecken überlassen, 


liegt keine entgeltliche Überlassung zu fremden Wohnzwecken i. S. d. § 7b EStG vor. Ist die Nut-


zungsüberlassung gemäß § 21 Absatz 2 Satz 1 EStG in einen entgeltlichen und einen unentgeltli-


chen Teil aufzuteilen, so ist auch die Sonderabschreibung nach § 7b EStG im gleichen Verhältnis 


aufzuteilen und nur in Höhe des auf die entgeltliche Nutzungsüberlassung entfallenden Anteils 


abzugsfähig.   


 


33 Eine Wohnung dient der entgeltlichen Überlassung zu fremden Wohnzwecken auch dann, wenn 


sie zwar vorübergehend leer steht, die entgeltliche Überlassung aber (weiterhin) vorgesehen ist 


und die Wohnung dafür bereitgehalten wird. Im Übrigen vgl. Rn. 24 bis 26 des BMF-Schreibens 


vom 8. Oktober 2004, BStBl I S. 933 („Einkünfteerzielung bei den Einkünften aus Vermietung und 


Verpachtung“). 


 


5.2. Wohnzwecke 


34 Eine Wohnung dient Wohnzwecken, wenn sie dazu bestimmt und geeignet ist, Menschen auf 


Dauer Aufenthalt und Unterkunft zu ermöglichen. 


 


35 Eine entgeltlich überlassene Wohnung dient Wohnzwecken i. S. d. § 7b EStG, wenn die entgeltli-


che Überlassung unbefristet oder mindestens für einen Zeitraum von einem Jahr mietvertraglich 


festgelegt ist. Wird eine kürzere Mietdauer vereinbart, kann dies unschädlich sein, wenn ein ent-


sprechender Nachweis erbracht wird, dass die Wohnung nicht lediglich der vorübergehenden 
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Beherbergung von Personen, sondern der längerfristigen Nutzung zu Wohnzwecken dienen soll 


(z. B. Vermietung an einen Praktikanten für die Dauer des Praktikums, Vermietung an einen Stu-


denten für die Dauer eines Semesters). Eine Untervermietung durch den Mieter ist unschädlich, 


wenn sie zu Wohnzwecken im vorstehenden Sinne erfolgt.  


Wird eine Wohnung möbliert vermietet, steht dies dem Begriff „zu Wohnzwecken dienen“ nicht 


entgegen.  


 


36 Eine Wohnung dient nach § 7b Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 2. Halbsatz EStG allerdings nicht 


Wohnzwecken, soweit sie lediglich zur vorübergehenden Beherbergung von Personen bestimmt 


ist, insbesondere bei regelmäßig wechselnden Personen wie z. B. in Ferienwohnungen, Hotels 


und Boardinghouses sowie bei der Vermietung von Serviced Apartments (auch Aparthotels oder 


Apartment Hotels). Anhaltspunkt für eine nicht Wohnzwecken dienende, vorübergehende 


Beherbergung kann z. B. die Bereitstellung oder das Angebot von Serviceleistungen, wie z. B. 


Wäscheservice oder Mahlzeiten, sein.  


 


37 Eine Wohnung dient auch Wohnzwecken, wenn sie aus besonderen betrieblichen Gründen an 


Betriebsangehörige überlassen wird, z. B. Wohnung für den Hausmeister, für das Fachpersonal 


oder für Angehörige der Betriebsfeuerwehr. Das häusliche Arbeitszimmer des Mieters ist zur Ver-


einfachung den Wohnzwecken dienenden Räumen zuzurechnen. Räume, die sowohl Wohnzwe-


cken als auch betrieblichen oder beruflichen Zwecken dienen, sind je nachdem, welchem Zweck 


sie überwiegend dienen, entweder ganz den Wohnzwecken oder ganz den betrieblichen oder 


beruflichen Zwecken dienenden Räumen zuzurechnen. 


 


6. Abschreibungsfähige Anschaffungs- oder Herstellungskosten 


38 Die abschreibungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die im Rahmen der Anschaf-


fung oder der Herstellung einer begünstigten Wohnung entstehen und für die Prüfung der Bau-


kostenobergrenze (Rn. 48 ff.) und die Ermittlung der Bemessungsgrundlage (Rn. 53 ff.) heranzu-


ziehen sind, werden gemäß § 255 HGB und den für die Einkommensbesteuerung maßgebenden 


Grundsätzen ermittelt.  


 


39 Danach sind Anschaffungskosten eines Gebäudes oder einer Wohnung alle Aufwendungen, die 


geleistet werden, um ein Gebäude/eine Wohnung zu erwerben und es/sie in einen betriebsberei-


ten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Gebäude/der Wohnung einzeln zugeordnet werden 


können, ferner die Nebenkosten und die nachträglichen Anschaffungskosten (vgl. § 255 Absatz 1 


Satz 1 und 2 HGB).  


 


40 Typische Anschaffungsnebenkosten sind Maklergebühren, Provisionen, Notarkosten, Grund-


buchgebühren, Grunderwerbsteuer, Gerichtskosten, Vermessungskosten, Gutachterkosten und 
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Erschließungskosten (sofern diese notwendigerweise im Zusammenhang mit der Anschaffung 


des Grundstücks bzw. des Gebäudes anfallen und die Benutzbarkeit oder den Wert des ange-


schafften Grundstücks erhöhen). 


 


41 Nach § 255 Absatz 2 Satz 1 HGB sind Herstellungskosten die Aufwendungen, die durch den Ver-


brauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermö-


gensgegenstandes/Wirtschaftsgutes entstehen. Zu den Herstellungskosten gehören auch 


anschaffungsnahe Herstellungskosten i. S. d. § 6 Absatz 1 Nummer 1a EStG. 


 


42 Kosten für die Grundstückserschließung, z. B. für Straßen, Versorgungsleitungen und Entsor-


gungsanlagen außerhalb des Grundstücks, sind dem Grund und Boden zuzuordnen. Anschlüsse 


vom Gebäude bis zur Grundstücksgrenze an Versorgungsnetze (Strom, Gas, Wasser, Wärme) sind 


hingegen dem Gebäude zuzurechnen und gehören zu den abschreibungsfähigen Anschaffungs- 


oder Herstellungskosten, wenn sie zusammen mit dem Gebäude neu hergestellt werden. 


 


43 Aufwendungen für den Grund und Boden sowie die hierauf entfallenden Anschaffungsneben-


kosten sind keine abschreibungsfähigen Aufwendungen und können daher auch nicht für die 


Sonderabschreibung nach § 7b EStG berücksichtigt werden.  


 


44 Aufwendungen für ein Gebäude, das für Zwecke von Aufstockungen, Aus-, Um-, An- oder Auf-


bauten angeschafft wird (vgl. Rn. 26), gehören insoweit zu den abschreibungsfähigen Aufwen-


dungen i. S. d. § 7b EStG, als die erworbene Altbausubstanz für die Errichtung der neuen Woh-


nung i. S. d. § 7b EStG verwendet wird. Dies gilt entsprechend für einen ggf. vorhandenen Rest-


buchwert eines Gebäudes, soweit Aufstockungen, Aus-, Um-, An- oder Aufbauten an einem 


Gebäude vorgenommen werden, das sich bereits im Eigentum des Steuerpflichtigen befindet.  


 


45 Für die Aufwendungen für Außenanlagen gilt R 21.1 Absatz 3 Satz 1 EStR.  


 


46 Aufwendungen für die Möblierung einer neuen Mietwohnung stellen keine abschreibungsfähi-


gen Aufwendungen i. S. d. § 7b EStG dar. 


 


47 Im Fall der Anschaffung sind die Anschaffungskosten zuzüglich der Anschaffungsnebenkosten 


sowie nachträglich anfallende Anschaffungskosten ggf. mittels einer Kaufpreisaufteilung in einen 


Grund- und Bodenanteil sowie einen Gebäude- oder Wohnungsanteil aufzuteilen (siehe hierzu 


auch die Arbeitshilfe und Anleitung des Bundesministeriums der Finanzen zur Aufteilung eines 


Gesamtkaufpreises für ein bebautes Grundstück (Kaufpreisaufteilung) auf den Internetseiten des 


Bundesministeriums der Finanzen [www.bundesfinanzministerium.de]).  


 



http://www.bundesfinanzministerium.de/
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7. Baukostenobergrenze 


48 Nach § 7b Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und 2 EStG ist die Inanspruchnahme der Sonderabschrei-


bung nach § 7b EStG nur zulässig, wenn die abschreibungsfähigen Anschaffungs- oder Herstel-


lungskosten nicht mehr als 3.000 € je m² Wohnfläche für Wohnungen betragen, die aufgrund 


eines nach dem 31. August 2018 und vor dem 1. Januar 2022 gestellten Bauantrags oder einer in 


diesem Zeitraum getätigten Bauanzeige hergestellt werden. Für Wohnungen, die aufgrund eines 


nach dem 31. Dezember 2022 und vor dem 1. Oktober 2029 gestellten Bauantrags oder einer in 


diesem Zeitraum getätigten Bauanzeige hergestellt werden, beträgt die Baukostenobergrenze 


5.200 € je m² Wohnfläche. Fallen höhere abschreibungsfähige Anschaffungs- oder Herstellungs-


kosten an, führt dies zum vollständigen Ausschluss der Sonderabschreibung nach § 7b EStG.  


 


49 Für die Prüfung der Baukostenobergrenze müssen die gesamten Anschaffungs- oder Herstel-


lungskosten auf die gesamte Fläche, für die diese Kosten aufgewendet wurden, verteilt werden. 


Die dabei zugrunde zulegende Fläche ist bei der Anschaffung oder Herstellung eines neuen 


Gebäudes die Nutzfläche des gesamten Gebäudes, bei Aufstockungen, Aus-, Um-, An- oder Auf-


bauten die durch die Baumaßnahme insgesamt neu geschaffene Nutzfläche und bei der Anschaf-


fung oder Herstellung einer Eigentumswohnung die den Eigentumsrechten entsprechende 


Nutzfläche des erworbenen Anteils. 


 


50 Die Nutzfläche wird in sinngemäßer Anwendung der Verordnung zur Berechnung der Wohnflä-


che (WoFlV) vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346) in der jeweils geltenden Fassung ermittelt 


(vgl. R 4.2 Absatz 6 Satz 4 EStR). Bei der Ermittlung der Nutzfläche sind - in Abweichung zu § 2 


Absatz 3 WoFlV - auch Neben- bzw. Zubehörräume, wie Bodenräume, Waschküchen, Keller-


räume, Trockenräume, Speicherräume, Bade- und Brauseräume, Fahrrad- und Kinderwagen-


räume usw., soweit sie zur Benutzung durch den einzelnen oder zur gemeinsamen Benutzung 


durch alle Hausbewohner bestimmt sind, und die zur begünstigten Wohnung gehörenden Gara-


gen (vgl. Definition der Wohnung unter 4. Förderobjekt) einzubeziehen.  


 


51 Für Zwecke einer sachgerechten Ermittlung der Baukosten je m² (Wohn)Fläche kann alternativ 


die Bruttogrundfläche (BGF) des aufgrund der Baumaßnahme entstandenen Gebäudes herange-


zogen werden. Die BGF ermittelt sich als Gesamtfläche aller Grundrissebenen eines Bauwerks, 


die nach der DIN 277 ermittelt werden. Die entsprechenden Angaben müssen anhand der Bau-


unterlagen nachgewiesen werden können. 


 


52 Zur Ermittlung der Baukosten je m² (Wohn)Fläche sind die abschreibungsfähigen Anschaffungs- 


oder Herstellungskosten durch die ermittelte gesamte Nutzfläche zu dividieren. Mehraufwen-


dungen für Sonderausstattungen, z. B. bei einer barrierefreien Wohnung, gehen in die allgemeine 


Kostenaufteilung ein und werden nicht vorab individuell dieser Wohnung zugerechnet. Mehr-
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aufwendungen für Sonderausstattungen können jedoch unberücksichtigt bleiben, wenn sie ein-


deutig und nachweisbar anderen Nutzflächen als der begünstigten Wohnung zuzurechnen sind.  


 


Beispiel 4: 


Ein Gebäude mit einer BGF von insgesamt 750 m² wird im Jahr 2021 neu errichtet. 


Die Nutzung des Gebäudes stellt sich wie folgt dar:  


300 m² Fläche entfallen auf Mietwohnungen, 


350 m² Fläche entfallen auf vermietete gewerblich genutzte Flächen 


  50 m² Fläche entfallen auf gemeinschaftlich genutzte Nebenräume und  


  50 m² Fläche entfallen auf Funktions- und Haustechnikflächen, Aufzüge und  


       Aufzugsschächte, Treppenläufe und -podeste. 


Die Herstellungskosten betragen insgesamt 1.850.000 €, darin enthalten sind Mehraufwendungen 


für Sonderausstattung der gewerblich genutzten Fläche i. H. v. 100.000 €.  


 


Die Baukosten je m² (Wohn)Fläche ermitteln sich wie folgt:  


 


a) Nach WoFlV und R 4.2 Absatz 6 Satz 4 EStR: 1.750.000 € / 700 m² = 2.500 € je m² 


 


b) Nach DIN 277: 1.750.000 € / 750 m² = 2.333 € je m²       


 


Die Baukostenobergrenze nach § 7b Absatz 2 Satz 2 Nummer 1EStG ist damit in beiden Fällen nicht 


überschritten. 


 


8. Bemessungsgrundlage 


8.1. Ermittlung der förderfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten 


53 Zu den förderfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten i. S. d. § 7b EStG gehören entgegen 


§ 2 Absatz 3 Nummer 1 und 2 WoFlV neben den abschreibungsfähigen Anschaffungs- oder Her-


stellungskosten für die neue Mietwohnung selbst (Rn. 38 ff.) auch die Anschaffungs- oder Her-


stellungskosten für die zu dieser Wohnung gehörenden Neben- und Zubehörräume, wie Boden-


räume, Waschküchen, Kellerräume, Trockenräume, Speicherräume, Bade- und Brauseräume, 


Fahrrad- und Kinderwagenräume usw., gleichgültig, ob sie zur Benutzung durch den einzelnen 


oder zur gemeinsamen Benutzung durch alle Hausbewohner bestimmt sind, und die Anschaf-


fungs- oder Herstellungskosten der zur begünstigten Wohnung gehörenden Garagen (vgl. Defi-


nition der Wohnung unter Rn. 20 ff.). 


 


54 Bei Neben- bzw. Zubehörräumen, die vollständig einer neuen Mietwohnung zugerechnet wer-


den können, sind die darauf entfallenden Anschaffungs- oder Herstellungskosten in voller Höhe 


in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen. Für gemeinschaftlich genutzte Nebenräume werden 
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die Anschaffungs- oder Herstellungskosten entsprechend dem Anteil der Nutzfläche der neuen 


Mietwohnung an der Nutzfläche des gesamten Gebäudes aufgeteilt. 


 


55 Werden neben einer begünstigten Wohnung auch andere Nutzflächen, wie z. B. Büro- oder 


Gewerbeflächen oder eine eigengenutzte Wohnung angeschafft oder hergestellt, werden die 


abschreibungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten des gesamten Gebäudes nach den 


allgemeinen ertragsteuerrechtlichen Regelungen auf die einzelnen Gebäudeteile aufgeteilt. Für 


diese Aufteilung ist das Verhältnis der Nutzfläche eines Gebäudeteiles zur Nutzfläche des gesam-


ten Gebäudes maßgebend (vgl. R 4.2 Absatz 6 EStR). Die Aufteilung der Kosten hat damit so zu 


erfolgen, dass die gesamten abschreibungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten voll-


ständig verteilt werden.  


 


56 Entsteht eine begünstigte Wohnung durch Um- oder Ausbaumaßnahmen, ist ebenfalls eine ent-


sprechende Aufteilung der abschreibungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten vorzu-


nehmen, wenn mit der Baumaßnahme weitere - nicht begünstigte - Flächen geschaffen werden. 


Das kann z. B. dann der Fall sein, wenn neben einer begünstigten Wohnung auch eine Wohnung 


für die Eigennutzung hergestellt wird. Bei der Kostenaufteilung sind alle von der Baumaßnahme 


betroffenen Flächen zu berücksichtigen.  


 


57 Um die gesamten abschreibungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf die begüns-


tigte Wohnung und die nicht zu ihr gehörende Fläche aufzuteilen, ist die Nutzfläche, die mit der 


Baumaßnahme insgesamt geschaffen wurde, und die Nutzfläche der begünstigten Wohnung zu 


ermitteln. So können die gesamten Aufwendungen gleichmäßig auf alle Nutzflächen verteilt 


werden. Es erfolgt grundsätzlich keine individuelle Zuordnung der Kosten nach Ausstattungs-


merkmalen.  


 


 Beispiel 5:  


Fortführung des Beispiels 4: 


Die Nutzfläche des Gebäudes beträgt 700 m², die Nutzfläche der begünstigten Wohnungen beträgt 


323 m² (die gemeinschaftlich genutzten Nebenräume werden zu 46,15 % [300 / 650] den begünstigten 


Wohnungen zugerechnet). Die Funktionsflächen von 50 m² werden in die Berechnung der Nutzflä-


chen nicht einbezogen.  


 


Die auf die begünstigten Wohnungen entfallenden förderfähigen Herstellungskosten ermitteln sich 


nach dem Verhältnis der Nutzfläche der neuen Mietwohnungen zur Gesamtnutzfläche: 


 


1.750.000 € x 323 m² / 700 m² = 807.500 €  
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8.2. Ermittlung der Bemessungsgrundlage 


58 Die Bemessungsgrundlage für die Sonderabschreibung nach § 7b EStG ermittelt sich aus den för-


derfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten der begünstigten Wohnung unter Berück-


sichtigung der Förderhöchstgrenze. 


 


59 Die Bemessungsgrundlage für die Sonderabschreibung nach § 7b EStG wird nach § 7b Absatz 3 


Nummer 1 und 2 EStG auf maximal 2.000 € je m² Wohnfläche für Wohnungen, die aufgrund 


eines nach dem 31. August 2018 und vor dem 1. Januar 2022 gestellten Bauantrags oder einer in 


diesem Zeitraum getätigten Bauanzeige hergestellt werden, begrenzt (Förderhöchstgrenze). Für 


Wohnungen, die aufgrund eines nach dem 31. Dezember 2022 und vor dem 1. Oktober 2029 


gestellten Bauantrags oder einer in diesem Zeitraum getätigten Bauanzeige hergestellt werden, 


beträgt die Förderhöchstgrenze nach § 7b Absatz 3 Nummer 1 und 2 EStG   maximal 4.000 € je m² 


Wohnfläche. Liegen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten je m² Wohnfläche jeweils darun-


ter, sind diese in der tatsächlich angefallenen Höhe der Sonderabschreibung nach § 7b EStG 


zugrunde zu legen.  


 


60 Betragen die grundsätzlich förderfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten mehr als 


2.000 € bzw. 4.000 € je m² Wohnfläche, ermittelt sich die Bemessungsgrundlage für die Sonder-


abschreibung nach § 7b EStG wie folgt: 


2.000 € bzw. 4.000 € x Nutzfläche der begünstigten Wohnung = Bemessungsgrundlage.  


 


 Beispiel 6: 


Fortführung der Beispiele 4 und 5: 


Herstellungskosten je m² Wohnfläche:  1.750.000 € / 700 m² = 2.500 € je m² 


 


Da die Herstellungskosten je m² Wohnfläche (wobei auf die Nutzfläche abgestellt werden darf) die 


Förderhöchstgrenze i. H. v. 2.000 € für Wohnungen, die aufgrund eines nach dem 31. August 2018 


und vor dem 1. Januar 2022 gestellten Bauantrags oder einer in diesem Zeitraum getätigten Bauan-


zeige hergestellt werden, überschreiten, ermittelt sich die Bemessungsgrundlage für die Sonderab-


schreibung nach § 7b EStG unter Berücksichtigung des Förderhöchstbetrages wie folgt: 


 


2.000 € x 323 m² = 646.000 € 


 


Die Förderhöchstgrenze i. H. v. 4.000 € je m² Wohnfläche für Wohnungen, die aufgrund eines nach 


dem 31. Dezember 2022 und vor dem 1. Oktober 2029 gestellten Bauantrags oder einer in diesem 


Zeitraum getätigten Bauanzeige hergestellt werden, wäre hingegen nicht überschritten. 


 


  







 


Seite 19 von 35 


 


9. Begünstigungszeitraum, Höhe der Sonderabschreibung nach § 7b EStG und der AfA 


9.1. Begünstigungszeitraum 


61 Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kann im Jahr der Anschaffung oder Fertigstellung und 


den folgenden drei Jahren (Begünstigungszeitraum) in Anspruch genommen werden (§ 7b 


Absatz 1 Satz 1 EStG). Zur Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG besteht 


keine Verpflichtung, sondern ein Wahlrecht. So kann die Sonderabschreibung nach § 7b EStG 


wahlweise nur in einem Jahr oder nur in zwei oder drei Jahren in Anspruch genommen werden 


(vgl. Rn. 64). Beteiligte von Mitunternehmerschaften oder Gemeinschaften dürfen dieses Wahl-


recht nur einheitlich ausüben (§ 7a Absatz 7 Satz 2 EStG). 


 


9.2. Höhe der Sonderabschreibung nach § 7b EStG 


62 Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG beträgt jährlich bis zu 5 % der Bemessungsgrundlage 


einer begünstigten Wohnung im Jahr der Anschaffung oder Fertigstellung und in den darauffol-


genden drei Jahren (§ 7b Absatz 1 Satz 1 EStG).  


 


63 Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG ist eine Jahresabschreibung. Sie wird daher ohne zeitan-


teilige Aufteilung für jedes Jahr des Begünstigungszeitraumes vorgenommen. 


 


64 Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kann mit „bis zu“ 5 % der Bemessungsgrundlage geltend 


gemacht werden. Es besteht somit eine Wahlmöglichkeit für den Steuerpflichtigen, jährlich auch 


weniger als 5 % Sonderabschreibung nach § 7b EStG in Anspruch zu nehmen. Ein nicht ausge-


schöpfter Anteil des Sonderabschreibungsvolumens erhöht den nach § 7a Absatz 9 EStG verblei-


benden Restwert, der über die Restnutzungsdauer ab dem vierten Jahr nach dem Jahr der Fertig-


stellung linear oder degressiv abgeschrieben wird. Ein darüber hinaus gehendes individuelles 


Verteilen des Sonderabschreibungsvolumens in Höhe von insgesamt 20 % innerhalb des vierjäh-


rigen Begünstigungszeitraums ist nicht zulässig.  


 


9.3. Höhe der AfA 


65 Die AfA nach § 7 Absatz 4 EStG oder § 7 Absatz 5a EStG ist in jedem Fall in der gesetzlich vorgese-


henen Höhe vorzunehmen (§ 7a Absatz 4 bzw. § 7b Absatz 1 Satz 1 EStG). Die lineare AfA nach § 7 


Absatz 4 EStG bzw. die degressive AfA nach § 7 Absatz 5a EStG wird entsprechend der für diese 


Regelungen vorgesehenen Bemessungsgrundlage ermittelt, d. h. maßgebend sind - unabhängig 


von der Bemessungsgrundlage der Sonderabschreibung nach § 7b EStG - die tatsächlichen An-


schaffungs- oder Herstellungskosten der begünstigten Wohnung. Eine Begrenzung auf den För-


derhöchstbetrag je m² Wohnfläche erfolgt für die lineare AfA nach § 7 Absatz 4 EStG bzw. die 


degressive AfA nach § 7 Absatz 5a EStG nicht.  
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66 Nach Ablauf des Begünstigungszeitraums der Sonderabschreibung nach § 7b EStG von vier Jah-


ren bemisst sich die weitere reguläre AfA nach § 7a Absatz 9 EStG. Danach ermittelt sich die wei-


tere Abschreibung bei Gebäuden nach dem Restwert nach Ablauf des Begünstigungszeitraums 


und dem nach § 7 Absatz 4 EStG unter Berücksichtigung der rechnerischen Restnutzungsdauer 


oder dem nach § 7 Absatz 5a EStG maßgebenden Prozentsatz. Die Begrenzung des Förderzeit-


raums (Rn. 16) führt nicht zu einer Verkürzung des Begünstigungszeitraums. 


 


 Beispiel 7: 


a) Fortführung der Beispiele 4 bis 6: 


 1. Jahr  


(in Euro) 


2. Jahr 


(in Euro) 


3. Jahr  


(in Euro) 


4. Jahr 


(in Euro) 


5. Jahr 


(in Euro) 


Sonderabschreibung nach § 7b 


EStG i. H. v. 5 % (Bemessungs-


grundlage von 


646.000 €) 


32.300 32.300 32.300 32.300 0 


reguläre AfA 


1. bis 4. Jahr: Lineare AfA nach 


§ 7 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 


Buchstabe a bzw. b EStG 


(Bemessungsgrundlage von 


807.500 €) 


ab 5. Jahr: Restwert-AfA 


16.150* 16.150 16.150 16.150 13.342 


insgesamt 48.450 48.450 48.450 48.450 13.342 
 * Hinweis: bei Fertigstellung nach dem 31. Januar wäre eine zeitanteilige Kürzung der linearen AfA im Jahr der Fertigstellung erforderlich. 


 


Bei vollständiger Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG und bei regulärer linea-


rer AfA von 2 % bei Fertigstellung der neuen Wohnung vor dem 1. Januar 2023 nach § 7 Absatz 4 


Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b EStG beträgt der Restwert: 


807.500 € - (4 x 48.450 €) = 613.700 €.  


Die Restwert-AfA gemäß § 7a Absatz 9 EStG beträgt ab dem fünften Jahr bei einer Restnutzungs-


dauer von 46 Jahren 13.342 €. 


 


b) Abwandlung: Fertigstellung im Jahr 2026 bei Bauantrag/Bauanzeige nach dem 31. August 2018 


und vor dem 1. Januar 2022 


Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kann nur für ein Jahr in Höhe von 32.300 € in Anspruch 


genommen werden. Bis zum Ende des vierjährigen Begünstigungszeitraums, d. h. in den Jahren 2026 


bis 2029 wird die lineare AfA mit 24.225 € (3 % nach § 7 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a EStG 


x 807.500 €) berücksichtigt.  
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Ab dem 5. Jahr, dem Jahr 2030, erfolgt die AfA dann verteilt über die Restnutzungsdauer.  


Der Restwert beträgt:  


807.500 € - 32.300 € - (4 x 24.225 €) = 678.300 €.  


Die AfA beträgt ab dem 5. Jahr bei einer Restnutzungsdauer von 29 Jahren 23.390 €. 


 


c) Kombination mit degressiver AfA nach § 7 Absatz 5a EStG 


Ein Wohngebäude, welches die Voraussetzungen der § 7 Absatz 5a, § 7b EStG erfüllt und aufgrund 


eines nach dem 31. Dezember 2022 und vor dem 1. Oktober 2029 gestellten Bauantrags hergestellt 


wurde, wird zum 1. Januar 2025 fertiggestellt oder mit Fertigstellung zum 1. Januar 2025 ange-


schafft. Der Beginn der Herstellung bzw. der Kaufvertrag datieren jeweils nach dem 


30. September 2023. Die Nutzfläche der begünstigten Wohnungen beträgt 250 m². Die auf das 


begünstigte Gebäude entfallenden förderfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten betragen 


1 Mio. €  


Da die Anschaffungs- oder Herstellungskosten je m² Wohnfläche die Förderhöchstgrenze des § 7b 


EStG in Höhe von 4.000 € nicht überschreiten, entspricht die Bemessungsgrundlage für die Sonder-


abschreibung nach § 7b EStG den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten i. H. v. 1 Mio. €. 


 
 1. Jahr 


(in Euro) 
2. Jahr 
(in Euro) 


3. Jahr 
(in Euro) 


4. Jahr 
(in Euro) 


5. Jahr 
(in Euro) 


Sonderabschreibung nach 
§ 7b EStG i. H. v. 5 % (Bemes-
sungsgrundlage 1 Mio. €) 


50.000 50.000 50.000 50.000 0 


reguläre AfA 
1. bis 4. Jahr: degressive AfA 
nach § 7 Absatz 5a EStG 
(Bemessungsrundlage von 
1 Mio. €) 
ab 5. Jahr: degressive Rest-
wert-AfA (§ 7a Absatz 9 EStG) 


50.000 47.500 45.125 42.869 30.725 


insgesamt 100.000 97.500 95.125 92.869 30.725 
 
Die degressive Restwert-AfA gemäß § 7a Absatz 9 EStG ermittelt sich ab dem 5. Jahr von dem um die 


Sonderabschreibung nach § 7b EStG geminderten Restbuchwert. Bei vollständiger Inanspruchnahme 


der Sonderabschreibung nach § 7b EStG und bei gleichzeitiger Inanspruchnahme der degressiven 


AfA nach § 7 Absatz 5a EStG beträgt der Restwert am Ende des vierten Jahres 614.506 € (1 Mio. € 


abzüglich 385.494 € (Summe aller Abschreibungen der ersten 4 Jahre)). 


 
Damit ergibt sich als Abschreibungswert für das 5. Jahr ein Betrag von 30.725 € (614.506 € x 5 %). 
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9.4. Kumulierung mit anderen Sonderabschreibungen/erhöhten Absetzungen 


67 Liegen für einzelne Baumaßnahmen innerhalb des selbständigen unbeweglichen Wirtschaftsguts 


Gebäude (vgl. Rn. 18) sowohl die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Sonderabschrei-


bung nach § 7b EStG als auch für die Inanspruchnahme der erhöhten Absetzungen nach den 


§§ 7h, 7i EStG vor, dürfen nach dem Kumulationsverbot gemäß § 7a Absatz 5 EStG die erhöhten 


Absetzungen nach den §§ 7h, 7i EStG oder die Sonderabschreibung nach § 7b EStG nur aufgrund 


einer dieser Vorschriften in Anspruch genommen werden. Daran ändert auch die Tatsache 


nichts, dass die erhöhten Absetzungen nach den §§ 7h und 7i EStG an die Stelle der linearen AfA 


nach § 7 Absatz 4 EStG bzw. der degressiven AfA nach § 7 Absatz 5a EStG treten und die lineare 


AfA nach § 7 Absatz 4 EStG bzw. die degressive AfA nach § 7 Absatz 5a EStG neben der Sonderab-


schreibung nach § 7b EStG in Anspruch genommen werden muss.  


 


10. Einhaltung der Nutzungsvoraussetzung 


68 Die begünstigte Wohnung muss nach § 7b Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 EStG im Jahr der Anschaf-


fung oder Fertigstellung und in den folgenden neun Jahren der entgeltlichen Überlassung zu 


Wohnzwecken dienen (zehnjähriger Nutzungszeitraum). 


 


69 Der Nachweis über die Einhaltung der mindestens zehnjährigen Nutzung zur entgeltlichen 


Überlassung zu fremden Wohnzwecken ist vom Steuerpflichtigen jährlich in geeigneter Art und 


Weise zu erbringen (vgl. Rn. 117).  


 


70 Wird die Nutzung zur entgeltlichen Überlassung zu fremden Wohnzwecken vor Ablauf des 


zehnjährigen Nutzungszeitraums beendet, hat der Steuerpflichtige dies mit der Steuererklärung 


des Veranlagungszeitraums, in den die Beendigung fällt, in geeigneter Art und Weise anzuzeigen. 


 


71 Wird eine Wohnung, für die die Sonderabschreibung nach § 7b EStG in Anspruch genommen 


wurde, vor Ablauf des Nutzungszeitraums veräußert, hat der Veräußerer nachzuweisen, dass die 


begünstigte Wohnung innerhalb des Nutzungszeitraums auch beim Erwerber der weiteren ent-


geltlichen Überlassung zu fremden Wohnzwecken gedient hat. Daher ist es grundsätzlich auch 


möglich, eine begünstigte Wohnung, für die die Sonderabschreibung nach § 7b EStG in Anspruch 


genommen wurde, innerhalb des zehnjährigen Nutzungszeitraums zu veräußern, ohne dass die 


in Anspruch genommene Sonderabschreibung nach § 7b Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 EStG rück-


gängig zu machen ist (beachte Rn. 72 ff.). Die Vorschriften zu privaten Veräußerungsgeschäften 


von Grundstücken i. S. d. § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Absatz 3 EStG (insbesondere zur 


Erhöhung der Anschaffungs- und Herstellungskosten gemäß § 23 Absatz 3 Satz 4 EStG um in 


Anspruch genommene Sonderabschreibungen) bleiben unberührt. Der entsprechende Nachweis 


ist vom Veräußerer im Rahmen der Steuererklärung des Veranlagungszeitraums, in den der 


Ablauf des zehnjährigen Nutzungszeitraums fällt, in geeigneter Art und Weise zu erbringen. Aus-
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reichend ist eine Bestätigung des Erwerbers über die Einhaltung der Nutzungsvoraussetzung. Die 


Nutzungsvoraussetzung ist auch bei den in Rn. 76 geregelten Vorgängen einzuhalten.  


 


11. Rückgängigmachung der Sonderabschreibung nach § 7b EStG 


72 Wird eine begünstigte Wohnung, für die die Sonderabschreibung nach § 7b EStG in Anspruch 


genommen wurde, innerhalb des zehnjährigen Nutzungszeitraums dem Mietwohnungsmarkt 


entzogen oder veräußert, ohne dass der Veräußerungsgewinn der Einkommen- oder Körper-


schaftsteuer unterliegt, oder wird die Baukostenobergrenze nachträglich innerhalb der ersten 


drei Kalenderjahre nach Ablauf des Jahres der Anschaffung oder Herstellung der begünstigten 


Wohnung durch nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten überschritten, ist die in 


Anspruch genommene Sonderabschreibung nach § 7b Absatz 4 EStG in voller Höhe verzinslich 


rückgängig zu machen und die bisher in Anspruch genommene lineare oder degressive AfA 


(ohne Berücksichtigung von § 7a Absatz 9 EStG) entsprechend anzupassen (Berichtigungszeit-


raum). Für diese Fälle sieht § 7b Absatz 4 Satz 3 EStG eine Anlaufhemmung der Festsetzungsfrist 


vor. Die Änderung erfolgt nach § 7b Absatz 4 Satz 2 EStG. Die Verzinsung erfolgt gemäß § 233a 


Absatz 2 i. V. m. Absatz 5 AO. § 233a Absatz 2a AO ist insoweit nicht anzuwenden (§ 7b Absatz 4 


Satz 4 EStG). 


 


11.1. Veräußerung innerhalb des Nutzungszeitraums 


73 Eine Veräußerung innerhalb des zehnjährigen Nutzungszeitraums, bei der der Veräußerungsge-


winn nicht der Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegt, führt in voller Höhe zu einer 


Rückgängigmachung der in Anspruch genommenen Sonderabschreibung nach § 7b EStG (§ 7b 


Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 EStG). Dies gilt nicht nur im Fall der Erzielung eines Veräußerungsge-


winns, sondern auch im Fall des Vorliegens eines Veräußerungsverlustes. Entscheidend ist allein, 


ob die Veräußerung grundsätzlich steuerbar ist. 


 


74 Bei der Veräußerung langfristig gehaltener Grundstücke des Privatvermögens, die der Steuer-


pflichtige erst neu bebaut hat, liegt regelmäßig keine steuerbare Veräußerung vor, denn bei der 


Berechnung der in § 23 EStG vorgesehenen zehnjährigen Veräußerungsfrist wird ausschließlich 


an den Zeitpunkt der Anschaffung des Grund und Bodens und nicht an den Zeitpunkt der Her-


stellung des Gebäudes angeknüpft.  


 


 Beispiel 8: 


a) Grundfall: 


A erwarb im Jahr 2010 einen Bauplatz. Am 1. Oktober 2018 stellte er einen Bauantrag zur Errichtung 


eines Zweifamilienhauses. Das Gebäude wurde am 1. Juli 2020 fertiggestellt und A vermietet es seit-


dem entgeltlich zu Wohnzwecken. A beansprucht in den Jahren 2020, 2021 und 2022 Sonderab-
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schreibungen nach § 7b EStG. Ende des Jahres 2022 verkauft A das vermietete Gebäude an B, der die-


ses weiterhin entgeltlich zu Wohnzwecken überlässt. 


 


Der zehnjährige Nutzungszeitraum läuft vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2030. A veräußert das Gebäude 


innerhalb des zehnjährigen Nutzungszeitraums. Der Gewinn aus der Veräußerung des Gebäudes an 


B im Jahr 2022 ist nicht nach § 22 Nummer 2 i. V. m. § 23 EStG steuerbar.  


Die zehnjährige Veräußerungsfrist des § 23 EStG begann mit dem Erwerb des Bauplatzes im 


Jahr 2010 und endet im Jahr 2020; sie ist deshalb im Jahr 2022 bereits abgelaufen.  


Gemäß § 7b Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 EStG ist die Sonderabschreibung nach § 7b EStG bei A - trotz 


entgeltlicher Weitervermietung des Gebäudes durch B - in voller Höhe verzinslich rückgängig zu 


machen. 


 


b) Abwandlung: 


A erwarb den Bauplatz erst im Jahr 2017. 


 


Der Gewinn aus der Veräußerung des Gebäudes an B im Jahr 2022 ist nach § 22 Nummer 2 i. V. m. 


§ 23 EStG steuerbar. Die zehnjährige Veräußerungsfrist des § 23 EStG ist im Jahr 2022 noch nicht 


abgelaufen. Im Umkehrschluss zu § 7b Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 EStG ist die Sonderabschreibung 


nach § 7b EStG bei A sodann nicht rückgängig zu machen, da der Erwerber B das Gebäude weiterhin 


entgeltlich zu Wohnzwecken vermietet. 


 


75 Ist eine Veräußerung steuerbar, hat die Bundesrepublik Deutschland aber aufgrund einer Rege-


lung in einem Doppelbesteuerungsabkommen kein Recht zur Besteuerung des Veräußerungser-


löses, ist der Tatbestand des § 7b Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 EStG nicht erfüllt.  


In diesen Fällen liegt ein grundsätzlich steuerbarer Vorgang vor.  


 


76 Kein schädlicher Vorgang i. S. d. § 7b Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 EStG liegt vor, wenn eine Über-


tragung nicht als Veräußerung anzusehen ist (z. B. unentgeltliche Übertragung im Wege der Erb-


folge). Der Tausch und die verdeckte Einlage in eine Körperschaft gelten jeweils als Veräuße-


rungsvorgang. 


 


11.2. Überschreiten der Baukostenobergrenze bei nachträglichen Anschaffungs- oder Herstel-


lungskosten 


77 Wird die Baukostenobergrenze in Höhe von 3.000 € bzw. 5.200 € je m² Wohnfläche innerhalb der 


ersten drei Kalenderjahre nach Ablauf des Jahres der Anschaffung oder Fertigstellung der 


begünstigten Wohnung durch nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten überschrit-


ten, ist die bisher in Anspruch genommene Sonderabschreibung nach § 7b Absatz 4 Satz 1 Num-


mer 3 EStG in voller Höhe verzinslich rückgängig zu machen.  
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78 Es handelt sich um eine kalenderjahrbezogene Betrachtung; eine taggenaue Fristberechnung 


bezogen auf den Anschaffungs- oder Fertigstellungszeitpunkt ist dabei nicht vorgesehen.  


Bei vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahren ist auch auf das Kalenderjahr abzustellen. 


 


79 Unschädlich sind nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die nach einer Veräuße-


rung innerhalb des Begünstigungszeitraums beim Erwerber des Förderobjekts anfallen, wenn der 


Erwerber keinen Anspruch auf die Sonderabschreibung nach § 7b EStG hat. 


 


12. Anwendung weiterer Vorschriften des EStG 


80 Im Übrigen gelten die gemeinsamen Vorschriften für erhöhte Absetzungen und Sonderabschrei-


bungen nach § 7a EStG vollumfänglich auch für die Sonderabschreibung nach § 7b EStG. 


 


81 Die Anwendung des § 7b EStG ist nicht auf Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens beschränkt, 


d. h. die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kann auch bei den Einkünften aus Vermietung und 


Verpachtung in Anspruch genommen werden (vgl. § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 7 EStG). 


 


82 Die Regelung des § 6b Absatz 6 EStG findet im Zusammenhang mit der Sonderabschreibung nach 


§ 7b EStG keine Anwendung. 


 


II. Beihilferechtliche Voraussetzungen der Inanspruchnahme der Sonderabschrei-


bung nach § 7b EStG 


1. Anwendung der De-minimis-Verordnung 


83 Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kann aufgrund von § 7b Absatz 5 EStG nur in Anspruch 


genommen werden, soweit die Voraussetzungen der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kom-


mission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über 


die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 352 vom 


24. Dezember 2013, S. 1) (De-minimis-Verordnung) oder der Verordnung (EU) Nr. 360/ 2012 der 


Kommission vom 25. April 2012 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über 


die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die 


Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen (ABl. L 114 vom 


26. April 2012, S. 8) (sog. DAWI-de-minimis-Verordnung), in der jeweils geltenden Fassung, ein-


gehalten sind. Für Baumaßnahmen, deren Bauantrag/Bauanzeige nach dem 31. Dezember 2022 


und vor dem 1. Oktober 2029 gestellt/getätigt wurde, gilt dies nur, wenn die Sonderabschreibung 


nach § 7b EStG im Rahmen der Gewinnermittlung von Einkünften im Sinne der §§ 13, 15 oder 18 


EStG beansprucht wird. 
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2. Beihilfehöchstbeträge 


84 Werden Beihilfen auf der Grundlage der De-minimis- oder DAWI-de-minimis-Verordnung 


gewährt, so darf der Gesamtbetrag der einem einzigen Unternehmen gewährten De-minimis- 


oder DAWI-de-minimis-Beihilfen - unabhängig davon, aus welchen Förderprogrammen diese 


gewährt worden sind - in einem Zeitraum von drei Kalenderjahren die folgenden Beihilfehöchst-


beträge nicht übersteigen: 


Nach der De-minimis-Verordnung:   200.000 € bzw. 300.000 € 


Nach der DAWI-de-minimis-Verordnung:  500.000 € bzw. 750.000 € 


 


85 Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kann nur in Anspruch genommen werden, wenn der 


nach der De-minimis-Verordnung maximal zulässige Beihilfehöchstbetrag von 200.000 € bzw. 


300.000 € (ab Kalenderjahr 2024) unter Einbeziehung des Beihilfewertes aus der Sonderabschrei-


bung nach § 7b EStG nicht überschritten wird. Soweit ein Steuerpflichtiger auch Beihilfen nach 


der DAWI-de-minimis-Verordnung erhalten hat, sind insoweit Beihilfen bis zu einem Höchstbe-


trag von 500.000 € bzw. 1.050.000 € (ab Kalenderjahr 2024) - unter Einhaltung der 200.000 bzw. 


300.000-Euro-Grenze der De-minimis-Verordnung - zulässig. Ab dem Kalenderjahr 2024 werden 


die Höchstbeträge der De-minimis- und der DAWI-de-minimis-Verordnung nicht mehr auf den 


nach der DAWI-de-minimis-Verordnung geltenden Höchstbetrag beschränkt, sodass insoweit 


Beihilfen bis zu einem Betrag in Höhe von 1.050.000 € - unter Einhaltung der jeweilig geltenden 


Höchstgrenzen - gewährt werden dürfen. Zur Prüfung der Beihilfehöchstbeträge vgl. Rn. 107 ff. 


 


86 Werden für die nach § 7b EStG förderfähigen Kosten auch noch andere staatliche Beihilfen 


gewährt, ist dies nur insoweit zulässig, als dass die höchste einschlägige Beihilfeintensität oder 


der höchste einschlägige Beihilfebetrag, die bzw. der im Einzelfall in einer Gruppenfreistellungs-


verordnung oder einem Beschluss der Europäischen Kommission festgelegt ist, nicht überschrit-


ten wird. 


 


3. Erklärung zu anderen De-minimis-Beihilfen  


87 Für die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG muss der Steuerpflichtige 


nach § 7b Absatz 5 Satz 3 EStG für jedes Jahr des Begünstigungszeitraums Angaben zu den von 


ihm im jeweiligen Kalenderjahr der Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG 


und in den jeweils zwei vorausgegangenen Kalenderjahren erhaltenen anderen Beihilfen auf der 


Basis der De-minimis-Verordnung und der DAWI-de-minimis-Verordnung machen. Maßgeblich 


ist hierbei der Zeitpunkt der Gewährung (Datum des Bewilligungsbescheides) und nicht der Zu-


flusszeitpunkt der Beihilfe. Für Baumaßnahmen, deren Bauantrag oder Bauanzeige nach dem 


31. Dezember 2022 und vor dem 1. Oktober 2029 gestellt oder getätigt wurde, muss die Erklärung 


nur erfolgen, wenn die Sonderabschreibung nach § 7b EStG im Rahmen der Gewinnermittlung 
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von Einkünften i. S. d. §§ 13, 15 oder 18 EStG beansprucht wird (§ 7b Absatz 5 Satz 1 i. V. m. § 52 


Absatz 15a Satz 3 EStG). 


 


88 Nicht anzugeben sind in diesem Zusammenhang Beihilfen, die aufgrund einer genehmigten Bei-


hilferegelung oder aufgrund einer auf der Basis der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverord-


nung (AGVO) gewährten Beihilferegelung (z. B. Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand - 


ZIM) bewilligt worden sind.  


 


89 Beihilfen, die einem Steuerpflichtigen auf der Basis der De-minimis-Verordnung oder der 


DAWI-de-minimis-Verordnung gewährt wurden, sind für diesen regelmäßig ersichtlich, da von 


jeder beihilfegewährenden Stelle eine Mitteilung über den erhaltenen Beihilfewert ausgestellt 


werden muss. 


 


90 Hat der Steuerpflichtige im jeweiligen Kalenderjahr der Inanspruchnahme der Sonderabschrei-


bung nach § 7b EStG und in den jeweils zwei vorausgegangenen Kalenderjahren Beihilfen nach 


der De-minimis-Verordnung oder der DAWI-de-minimis-Verordnung erhalten, so hat er den 


Beihilfegeber, das Datum der Gewährung und die Höhe des bescheinigten Beihilfewertes dieser 


Beihilfen gegenüber dem für ihn zuständigen Finanzamt zu erklären. Diese Erklärung ist Voraus-


setzung für die jeweilige Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG. Wurden 


keine anderen Beihilfen nach der De-minimis-Verordnung oder der DAWI-de-minimis-Verord-


nung in diesem Zeitraum bezogen, ist dies ebenfalls schriftlich zu erklären.  


 


91 Handelt es sich bei dem anspruchsberechtigten Steuerpflichtigen um einen Beteiligten einer Mit-


unternehmerschaft oder einer Gemeinschaft, für die die Einkünfte gesondert und einheitlich 


festgestellt werden, sind die Angaben über die erhaltenen Beihilfen nach der De-minimis-Ver-


ordnung oder der DAWI-de-minimis-Verordnung für die Mitunternehmerschaft oder die 


Gemeinschaft im Rahmen der Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung für 


jedes Jahr des Begünstigungszeitraums zu tätigen.  


 


92 Werden die Einkünfte des anspruchsberechtigten Steuerpflichtigen gesondert festgestellt, sind 


die Angaben über die erhaltenen Beihilfen nach der De-minimis-Verordnung oder der DAWI-


de-minimis-Verordnung im Rahmen der Erklärung zur gesonderten Feststellung für jedes Jahr 


des Begünstigungszeitraums zu tätigen. 


 


93 Beträgt der Beihilfewert aus weiteren Beihilfen nach der De-minimis-Verordnung insgesamt 


bereits 200.000 € bzw. 300.000 € oder mehr bzw. aus weiteren Beihilfen nach der DAWI-De-mini-


mis-Verordnung insgesamt bereits 500.000 € bzw. 750.000 € oder mehr, kann die Sonderab-


schreibung nach § 7b EStG gemäß § 7b Absatz 5 EStG im betreffenden Jahr des Begünstigungs-
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zeitraums nicht in Anspruch genommen werden. Ggf. kommt eine Inanspruchnahme im folgen-


den Jahr/in den folgenden Jahren des Begünstigungszeitraums in Betracht.  


 


4. Ermittlung des Beihilfewerts der Sonderabschreibung nach § 7b EStG 


94 Sind im Kalenderjahr der Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG und in den 


zwei vorausgegangenen Kalenderjahren die Beihilfehöchstbeträge durch weitere De-minimis-


Beihilfen nicht erreicht worden oder wurden in diesem Zeitraum bisher keine De-minimis-Bei-


hilfen bezogen, muss der Beihilfewert der Sonderabschreibung nach § 7b EStG ermittelt werden. 


 


95 Bei der Ermittlung des sich aus der Sonderabschreibung nach § 7b EStG ergebenden Beihilfe-


werts ist nicht auf die Höhe der Sonderabschreibung nach § 7b EStG selbst, sondern nur auf den 


relevanten wirtschaftlichen Vorteil, der durch die vorgezogene höhere Abschreibungsmöglich-


keit entsteht, abzustellen.  


 


4.1. Grundsatz: Ermittlung des relevanten wirtschaftlichen Vorteils 


96 Der zugrunde zu legende relevante wirtschaftliche Vorteil der Maßnahme entsteht durch die 


vorgezogene höhere Abschreibungsmöglichkeit innerhalb des Referenzzeitraums des Abschrei-


bungszeitraums des Förderobjekts. D. h. der relevante wirtschaftliche Vorteil aus der Inanspruch-


nahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG wird mittels einer Barwertberechnung über den 


gesamten Abschreibungszeitraum von 33 1/3 bzw. 50 Jahren ermittelt. Denn den durch die Inan-


spruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG entstehenden Steuervorteilen stehen im 


Zeitraum der Gewährung der Restwert-AfA Steuernachteile durch eine niedrigere Restwert-AfA 


gegenüber. Beides ist für die Ermittlung des relevanten wirtschaftlichen Vorteils in der Gesamt-


betrachtung zu berücksichtigen.  


 


97 Bei der Barwertberechnung werden jährlich die jeweiligen nominalen Vor- bzw. Nachteile auf 


den Investitionszeitpunkt diskontiert. Die Summe der entsprechenden Barwerte über den 


Abschreibungszeitraum eines Gebäudes (33 1/3 bzw. 50 Jahre) ergibt den Liquiditätsvorteil der 


Investition insgesamt, welcher auf die Jahre aufgeteilt wird, in denen durch die Inanspruch-


nahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG Steuervorteile eintreten. Dabei wird in Einkom-


mensteuerfällen auf den prozentualen Durchschnittssteuersatz abgestellt. Dieser ermittelt sich 


aus der tariflichen Einkommensteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag (soweit erhoben), dividiert 


durch das zu versteuernde Einkommen (nach Berücksichtigung der Sonderabschreibung nach 


§ 7b EStG). In Körperschaftsteuerfällen wird auf den Körperschaftsteuersatz (15 %) zuzüglich 


Solidaritätszuschlag und dem individuellen Gewerbesteuersatz abgestellt. Maßgebend sind die 


Werte des Jahres der erstmaligen Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG. Zur 


Diskontierung ist der Abzinsungszinssatz entsprechend der Mitteilung der Kommission über die 


Änderung der Methode zur Festsetzung der Referenz- und Abzinsungssätze (ABl. C 14 vom 







 


Seite 29 von 35 


 


19. Januar 2008, S. 6), der zum Ende des Jahres, das der erstmaligen Inanspruchnahme der Son-


derabschreibung vorausgeht, gilt, zu verwenden. 


 


98 Der für die Berechnung des Referenz- und Abzinsungssatzes maßgebende Basissatz wird regel-


mäßig aktualisiert und im Internet unter der folgenden Adresse veröffentlicht: 


http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html. 


 


99 Zur Ermittlung des relevanten wirtschaftlichen Vorteils aus der Sonderabschreibung nach § 7b 


EStG steht im Internet auf den Seiten des Bundesministeriums der Finanzen 


(https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Steuern/arbeitshilfe-son-


derabschreibung-7b-estg.html) ein Berechnungsschema zur Verfügung. Der relevante wirt-


schaftliche Vorteil, der sich daraus ergibt, wird über den vierjährigen Begünstigungszeitraum 


gleichmäßig verteilt.  


 


100 Der relevante wirtschaftliche Vorteil wird einmalig im ersten Jahr der Inanspruchnahme der 


Sonderabschreibung nach § 7b EStG ermittelt. Nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungs-


kosten innerhalb der Baukostenobergrenze, eine Veräußerung oder eine Nutzungsänderung des 


Förderobjekts innerhalb des Abschreibungszeitraumes führen daher nicht rückwirkend zu einer 


Neuberechnung des relevanten wirtschaftlichen Vorteils. 


 


4.2. Ermittlung des relevanten wirtschaftlichen Vorteils bei Mitunternehmerschaften oder 


Gemeinschaften 


101 Im Rahmen der gesonderten und einheitlichen Feststellung sind entsprechend dem für die Mit-


unternehmerschaft oder Gemeinschaft geltenden Einkünfteverteilungsschlüssel  


1. der verbrauchte Beihilfewert der Mitunternehmerschaft oder Gemeinschaft  


(bereits erhaltene Beihilfen nach der De-minimis-Verordnung oder der DAWI-de-mini-


mis-Verordnung) 


und 


2. die Bemessungsgrundlage der Sonderabschreibung nach § 7b EStG (vgl. Rn. 53 ff.) 


auf die Feststellungsbeteiligten aufzuteilen.  


 


102 Im Feststellungsbescheid ist für jeden Feststellungsbeteiligten der auf ihn entfallende Anteil am 


verbrauchten Beihilfewert und an der Bemessungsgrundlage nach § 7b EStG auszuweisen.  


Der verbrauchte Beihilfewert ist für jedes Jahr des Begünstigungszeitraums auszuweisen. 


 


103 Bei mehrstöckigen Personengesellschaften ist entsprechend zu verfahren. 


 



http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Steuern/arbeitshilfe-sonderabschreibung-7b-estg.html

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Steuern/arbeitshilfe-sonderabschreibung-7b-estg.html
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104 Im Rahmen der Veranlagung zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer des einzelnen Feststel-


lungsbeteiligten wird für die Ermittlung des wirtschaftlichen Vorteils der Sonderabschreibung 


nach § 7b EStG der im Feststellungsbescheid festgestellte Anteil an der Bemessungsgrundlage 


nach § 7b EStG der Barwertberechnung wie unter 4.1 dargestellt zugrunde gelegt.  


 


 Beispiel 9: 


Die A-KG, bestehend aus der Komplementär-GmbH [K-GmbH] (Anteil 0 %) und den Kommanditisten 


A und B (Anteil jeweils 50 %), hat mit Fertigstellung im Jahr 2020 ein Gebäude mit ausschließlich 


Mietwohnungen errichten lassen.  


Die nach § 7b EStG förderfähigen Herstellungskosten betragen 2.000.000 € (eine Begrenzung der 


Bemessungsgrundlage i. S. d. § 7b Absatz 3 EStG erfolgt nicht).  


 


Die A-KG erklärt im Rahmen der gesonderten und einheitlichen Feststellung für 2020 folgende 


bereits erhaltene Beihilfen für das laufende und die beiden vorausgegangenen Kalenderjahre:  


nach der De-minimis-Verordnung:     80.000 € (erhalten im Jahr 2019) 


nach der DAWI-de-minimis-Verordnung:  400.000 € (erhalten im Jahr 2019) 


Die A-KG erzielte im Jahr 2020 unter Berücksichtigung der Sonderabschreibung nach § 7b EStG 


gewerbliche Einkünfte nach § 15 EStG i. H. v. 50.000 €. 


 


Der Feststellungsbescheid enthält für die Feststellungsbeteiligten folgende Werte: 


 


Feststellungs-


beteiligter 


Einkünfte  


aus  


Gewerbebetrieb 


in Euro 


Bemessungs-


grundlage 


nach  


§ 7b EStG 


 in Euro 


verbrauchter Bei-


hilfewert nach 


De-minimis-Ver-


ordnung  


in Euro 


verbrauchter Bei-


hilfewert nach  


DAWI-de-mini-


mis-Verordnung  


in Euro 


K-GmbH 0 0  0 0 


A 25.000 1.000.000  40.000 200.000 


B 25.000 1.000.000 40.000 200.000 


 


Weil die Sonderabschreibung nach § 7b EStG in voller Höhe (5 %) in Anspruch genommen wurde, 


muss keine Aussage hierzu aufgenommen werden. 


 


Im Rahmen der Veranlagung zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer werden über die in den 


ESt 4 B-Mitteilungen für die jeweiligen Feststellungsbeteiligten mitgeteilten Werte die für die Fest-


stellungsbeteiligten maßgeblichen Beihilfewerte aus der Inanspruchnahme der Sonderabschreibung 


nach § 7b EStG mittels des Berechnungsschemas wie unter 4.1 dargestellt ermittelt. 
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4.3 Ermittlung des relevanten wirtschaftlichen Vorteils bei gesonderten Feststellungen 


105 Bei gesonderten Feststellungen nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b AO sind im 


Feststellungsbescheid der verbrauchte Beihilfewert und die Bemessungsgrundlage der Sonderab-


schreibung nach § 7b EStG auszuweisen. Der verbrauchte Beihilfewert ist für jedes Jahr des 


Begünstigungszeitraums auszuweisen. 


 


106 Im Rahmen der Veranlagung zur Einkommensteuer des Steuerpflichtigen wird über die im Fest-


stellungsbescheid mitgeteilten Werte der maßgebliche Beihilfewert aus der Inanspruchnahme 


der Sonderabschreibung nach § 7b EStG mittels des Berechnungsschemas wie unter 4.1 darge-


stellt ermittelt.  


 


5. Prüfung der Beihilfehöchstbeträge  


5.1. Grundsatz 


107 Die Prüfung, ob die Beihilfehöchstbeträge eingehalten werden, ist für jedes Jahr des Begünsti-


gungszeitraums gesondert vorzunehmen. Für Baumaßnahmen, deren Bauantrag/Bauanzeige 


nach dem 31. Dezember 2022 und vor dem 1. Oktober 2029 gestellt/getätigt wurde, gilt dies nur, 


wenn die Sonderabschreibung nach § 7b EStG im Rahmen der Gewinnermittlung von Einkünf-


ten im Sinne der §§ 13, 15 oder 18 EStG beansprucht wird (vgl. Rn. 83). 


 


108 Im ersten Jahr des Begünstigungszeitraums werden 25 % des ermittelten Beihilfewerts der Son-


derabschreibung nach § 7b EStG in die Berechnung einbezogen. Ist die Summe der erklärten 


anderen Beihilfen nach der De-minimis-Verordnung für das laufende und für die zwei vorausge-


gangenen Kalenderjahre sowie des für das erste Jahr des Begünstigungszeitraums anzusetzenden 


Teilbetrags des ermittelten Beihilfewerts der Sonderabschreibung nach § 7b EStG kleiner als 


200.000 € bzw. 300.000 €, kann die Sonderabschreibung nach § 7b EStG gewährt werden. Hat der 


Steuerpflichtige zusätzlich auch Beihilfen nach der DAWI-de-minimis-Verordnung erhalten, 


kann die Sonderabschreibung nach § 7b EStG gewährt werden, wenn der ermittelte Beihilfewert 


aus den De-minimis-Beihilfen kleiner ist als 200.000 € bzw. 300.000 € und bei Hinzurechnung 


der DAWI-de-minimis-Beihilfen den Betrag von 500.000 € bzw. ab dem Kalenderjahr 2024 den 


Betrag von 1.050.000 € (unter Einhaltung des Höchstbetrags der DAWI-de-minimis-Verordnung) 


nicht überschreitet. 


 


109 Im zweiten Jahr des Begünstigungszeitraums sind die erklärten anderen De-minimis-Beihilfen 


für das laufende und für die zwei vorausgegangenen Kalenderjahre und die anteiligen Beihilfe-


werte der Sonderabschreibung nach § 7b EStG für das erste und das zweite Jahr des Begünsti-


gungszeitraums (jeweils 25 % des gesamten im ersten Jahr des Begünstigungszeitraums ermittel-


ten Beihilfewertes) einzubeziehen. Im dritten Jahr des Begünstigungszeitraums sind die anteili-


gen Beihilfewerte der Sonderabschreibung nach § 7b EStG des ersten bis dritten Jahres des 
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Begünstigungszeitraums zu den aktualisiert mitgeteilten weiteren De-minimis-Beihilfen zu 


addieren. Im vierten Jahr des Begünstigungszeitraums sind die anteiligen Beihilfewerte der Son-


derabschreibung nach § 7b EStG des zweiten bis vierten Jahres des Begünstigungszeitraums zu 


den aktualisiert mitgeteilten weiteren De-minimis-Beihilfen zu addieren. 


 


110 Macht der Steuerpflichtige in späteren Jahren Sonderabschreibungen nach § 7b EStG für weitere 


begünstigte Förderobjekte geltend, ist für Zwecke der Prüfung der Beihilfehöchstbeträge ent-


sprechend zu verfahren: d. h. die Beihilfewerte aus diesen Sonderabschreibungen nach § 7b EStG 


sind entsprechend zu ermitteln und in die in Rn. 109 erläuterte Prüfung einzubeziehen.  


 


111 Werden für den Steuerpflichtigen Einkünfte gesondert festgestellt, ist anhand der im Feststel-


lungsbescheid ausgewiesenen Werte sowie der im Rahmen der Einkommensteuererklärung ggf. 


gemachten Angaben über weitere De-minimis-Beihilfen entsprechend zu verfahren. 


 


5.2. Prüfung bei Mitunternehmerschaften oder Gemeinschaften 


112 Der für einen Feststellungsbeteiligten ermittelte Beihilfewert der Sonderabschreibung nach § 7b 


EStG ist der Prüfung der Einhaltung der Beihilfehöchstbeträge zugrunde zu legen.  


Neben eigenen De-minimis-Beihilfen eines Feststellungsbeteiligten sind auch die festgestellten, 


anteilig auf den Feststellungsbeteiligten entfallenden verbrauchten Beihilfewerte aus anderen 


De-minimis-Beihilfen der Mitunternehmerschaft oder Gemeinschaft in die Berechnung des 


bereits verbrauchten Beihilfewerts für den Feststellungsbeteiligten einzubeziehen.  


 


 Beispiel 10: 


Fortführung des Beispiels 9: 


Die Feststellungsbeteiligten der A-KG haben im Jahr 2020 und den beiden vorausgegangenen Kalen-


derjahren bereits De-minimis-Beihilfen mit den folgenden Beihilfewerten erhalten: 


 


K-GmbH:  200.000 € 


A:     10.000 € 


B:       5.000 € 


 


Für die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG werden für die Feststellungsbetei-


ligten die folgenden Beihilfewerte ermittelt: 


 


K-GmbH:  0 €, d. h. 0 €/Jahr 


A: 10.384 €, d. h. 2.596 €/Jahr 


B: 7.632 €, d. h. 1.908 €/Jahr 
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Feststellungs-


beteiligter 


Beihilfewert der Son-


derabschreibung nach 


§ 7b EStG  


in Euro 


verbrauchter 


Beihilfewert 


nach  


De-minimis-


Verordnung 


 in Euro 


verbrauchter 


Beihilfewert 


nach  


DAWI-de-mini-


mis-Verord-


nung 


in Euro 


Beihilfewerte 


bereits erhalte-


ner  


De-minimis-


Beihilfen  


in Euro 


K-GmbH 0 0 0 200.000 


A 2.596 40.000 200.000   10.000 


B 1.908 40.000 200.000 5.000 


 


Da die Feststellungsbeteiligten A und B für das Jahr 2020 den Beihilfehöchstbetrag sowohl nach der 


De-minimis-Verordnung (A: 52.596 €; B: 46.908 €) als auch nach der DAWI-de-minimis-Verordnung 


(A: 252.596 €; B: 246.908 €) noch nicht überschritten haben, kann die Sonderabschreibung nach § 7b 


EStG in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Für die K-GmbH ergibt sich aus der Inan-


spruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG durch die A-KG keine Auswirkung. 


 


5.3 Überschreiten der Beihilfehöchstbeträge 


113 Ergibt die Prüfung der Einhaltung der Beihilfehöchstbeträge nach der De-minimis-Verordnung 


und der DAWI-de-minimis-Verordnung, dass mit der Inanspruchnahme der Sonderabschrei-


bung nach § 7b EStG der Beihilfehöchstbetrag von 200.000 € bzw. 300.000 € nach der De-mini-


mis-Verordnung bzw. von 500.000 € bzw. 750.000 € nach der DAWI-de-minimis-Verordnung 


überschritten wird, ist die Sonderabschreibung nach § 7b EStG nur in der Höhe zulässig, wie der 


Beihilfewert aus allen De-minimis-Beihilfeprogrammen 200.000 € / 300.000 € bzw. 500.000 € / 


750.000 € nicht überschreitet. In diesen Fällen ist die Sonderabschreibung nach § 7b EStG für das 


betreffende Jahr anteilig zu kürzen.  


 


114 Das Überschreiten der Beihilfehöchstbeträge führt nur dann zur vollständigen Versagung der 


Sonderabschreibung nach § 7b EStG, wenn die Beihilfehöchstbeträge bereits ohne Hinzurech-


nung des Beihilfewerts aus der Sonderabschreibung nach § 7b EStG erreicht sind.  


 


115 Bei Überschreiten der Beihilfehöchstbeträge hat eine entsprechende Mitteilung über die Höhe 


der zu gewährenden Sonderabschreibung nach § 7b EStG (ggfs. mit 0 €) an das für die (gesonderte 


bzw. gesondert und einheitliche) Feststellung zuständige Finanzamt bzw. an die zuständige 


Dienststelle zu ergehen. In der Folge ist ein nach § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO geänderter 


Feststellungsbescheid zu erlassen. 
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 Beispiel 11: 


Abwandlung des Beispiels 10: 


B hat weitere Beihilfen nach der De-minimis-Verordnung mit Beihilfewerten von insgesamt 


160.000 € erhalten. 


 


Die Prüfung des Beihilfehöchstbetrags für B ergibt, dass der Beihilfehöchstbetrag nach der De-mini-


mis-Verordnung i. H. v. 200.000 € bereits erreicht ist (40.000 € aus der Beteiligung an der A-KG und 


160.000 € für weitere Beihilfen nach der De-minimis-Verordnung). B kann die Sonderabschreibung 


nach § 7b EStG damit nicht mehr in Anspruch nehmen. Nach einer entsprechenden Mitteilung der 


für die Veranlagung zur Einkommensteuer zuständigen Dienststelle an die für die gesonderte und 


einheitliche Feststellung zuständige Dienststelle ergeben sich bei der gesonderten und einheitlichen 


Feststellung folgende Änderungen (die bislang erklärten bereits verbrauchten Beihilfewerte bleiben 


unverändert):  


 


Feststellungs-


beteiligter 


Einkünfte aus Gewerbebetrieb 


in Euro 
Bemessungsgrundlage 


nach § 7b EStG 


in Euro Gesamt 
nach Quote 


verteilt 


Ergänzungs-


vermögen 


K-GmbH 0 0  0 


A 25.000 25.000 0 1.000.000 


B 75.000 25.000 50.000* 1.000.000 
 *Hinweis: Die Einkünfte des Ergänzungsvermögens i. H. v. 50.000 € ergeben sich aus der vollständigen Versagung der    


   Sonderabschreibung nach § 7b EStG (1.000.000 € x 5 %). 


 
6. Bescheinigung des Beihilfewerts der Sonderabschreibung nach § 7b EStG 


116 Der Beihilfewert der Sonderabschreibung nach § 7b EStG ist für jedes Jahr des Begünstigungs-


zeitraums im entsprechenden Bescheid über die Festsetzung der Einkommen- oder Körper-


schaftsteuer auszuweisen.  


 


III. Prüfungserfordernisse für die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach 


§ 7b EStG 


117 Für die Prüfung der Sonderabschreibung nach § 7b EStG sind die in den Anlagen zu diesem 


Schreiben zusammengestellten Angaben („Angaben zur Inanspruchnahme einer Sonderabschrei-


bung nach § 7b EStG“) erforderlich.  


 


118 Die erforderlichen Angaben sind nach den diesem Schreiben beigefügten Anlagen an das örtlich 


zuständige Finanzamt zu übersenden. Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben sind mit 
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der Unterschrift des Steuerpflichtigen bzw. des gesetzlichen Vertreters zu bestätigen.  


Die Angaben sind spätestens auf Anforderung des Finanzamts vorzulegen. 


 


Schlussbestimmung 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


 
Im Auftrag 


 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 


 





		Anwendungsschreiben zur Sonderabschreibung für die Anschaffung oder Herstellung neuer Mietwohnungen nach § 7b Einkommensteuergesetz






Beschluss vom 20. März 2025, III R 14/23
Erweiterte Kürzung und Drei-Objekt-Grenze bei erstmaligen Grundstücksveräußerungen im sechsten Jahr


ECLI:DE:BFH:2025:B.200325.IIIR14.23.0


BFH III. Senat


GewStG § 9 Nr 1 S 2, FGO § 126a, EStG § 15 Abs 2, GewStG VZ 2011 , GewStG VZ 2013 , EStG VZ 2011 , EStG VZ 2013


vorgehend FG Münster, 26. April 2023, Az: 13 K 3367/20 G


Leitsätze


Erfolgen innerhalb von fünf Jahren nach dem jeweiligen Grundstückserwerb weder Grundstücksveräußerungen noch
diese vorbereitende Maßnahmen, kann bei Veräußerung einer zweistelligen Anzahl von Objekten im sechsten Jahr
aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls ein gewerblicher Grundstückshandel zu verneinen sein (Abgrenzung
zum Urteil des Bundesfinanzhofs vom 15.06.2004 - VIII R 7/02, BFHE 206, 388, BStBl II 2004, 914).


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 26.04.2023 - 13 K 3367/20 G wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Beteiligten streiten im Hinblick auf die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 des Gewerbesteuergesetzes
(GewStG) über die Frage, ob bei der A GmbH in den Erhebungszeiträumen 2011 und 2013 (Streitjahre) ein
gewerblicher Grundstückshandel vorlag.


1


Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) ist eine Rechtsnachfolgerin der im Jahr 2007 gegründeten A GmbH,
deren Geschäftsführer ursprünglich B und C waren. Der 1956 geborene C verstarb im Jahr 2012, woraufhin B die
alleinige Geschäftsführung übernahm.


2


Der Unternehmensgegenstand der A GmbH laut Handelsregister war die Verwaltung eigenen Grundbesitzes,
insbesondere der Erwerb, die Vermietung und Verpachtung von Immobilien. Zwischen den Beteiligten ist unstreitig,
dass die A GmbH in den Streitjahren abgesehen von der durchgängig betriebenen Vermietung und Verpachtung
sowie der im Jahr 2013 erfolgten Veräußerung mehrerer Immobilien keine anderen Tätigkeiten ausübte.


3


Alleinige Gesellschafterin der Klägerin ist die im Jahr 2004 gegründete A Holding GmbH. Deren Gesellschafter
waren ursprünglich B und C zu gleichen Teilen. Nach dem Tod des C trat zunächst seine Ehefrau als Alleinerbin in
die Gesellschaft ein. Sie veräußerte ihre Anteile an B, der fortan Alleingesellschafter war.


4


Zu der Unternehmensgruppe der A Holding GmbH gehörten mehrere weitere Gesellschaften. Sie verfolgten
teilweise einen ähnlichen Unternehmenszweck wie die A GmbH, teilweise andere Zwecke. So gab es Gesellschaften,
deren Zweck in der dauerhaften Vermietung und Verpachtung von Immobilien bestand. Eine Gesellschaft diente der
Bautätigkeit, andere Gesellschaften dienten dem kurzfristigen Kauf und Verkauf von Immobilien. Geschäftsführer
der weiteren Gesellschaften war ebenfalls B.


5
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Die A GmbH war Eigentümerin von Grundstücken, die sie im Anlagevermögen hielt. Im Jahr 2013 veräußerte sie
erstmals Grundstücke. Diese hatte sie im Jahr 2007 wie folgt erworben:


Gemarkung Flur   Flurstück Anschrift Größe in m² Erwerb


V       xx    xxx     …       xxx     xx.09.2007


V       xx    xxx     …       xxx     xx.09.2007


V       xx    xx    …       xxx     xx.09.2007


V       xx    xxx     …       xxx     xx.09.2007


V       xx    xxx     …       xxx     xx.09.2007


W       x       xxx     …       xxx     xx.09.2007


X       x       xx    …       xxx     xx.09.2007


X       x       xx    …       xxx     xx.09.2007


X       x       xx    …       xxx     xx.09.2007


X       x       xx    …       xxx     xx.09.2007


X       x       xxx     …       xxx     xx.09.2007


Y       xx    xxx     …       xxx     xx.07.2007


Z       xx    xxx     …       xxx     xx.10.2007


6


Im Notarvertrag vom xx.03.2013 zum Verkauf dieser Grundstücke an eine Erwerberin war beschrieben, dass sich in
den 13 Objekten 133 Wohneinheiten und zwölf Gewerbeeinheiten befanden. Diese waren zu 94 % vermietet. Der
Gesamtverkaufspreis betrug ... €. Die A GmbH hielt darüber hinaus zwei weitere Grundstücke in ihrem
Anlagevermögen, die sie ebenfalls im Jahr 2007 erworben hatte und sodann im Jahr 2015 veräußerte.


7


Die Anschaffungskosten der 15 Grundstücke betrugen ... €. Zur Finanzierung hatte die A GmbH in den Jahren 2007
und 2008 fünf Darlehen mit einer Gesamtvaluta von ... € aufgenommen. Vier Darlehen wiesen eine feste
Zinsbindung bis zum xx.10.2013 auf, das fünfte unterlag einem veränderlichen Zins. Die Gesellschafter B und C
stellten für die Darlehen Bürgschaften in Höhe von jeweils ... € (zusammen ... €). Nach der Veräußerung der
13 Grundstücke im Jahr 2013 löste die A GmbH die Darlehen zum größten Teil ab. Für die festverzinslichen
Darlehen hatte sie Vorfälligkeitsentschädigungen von insgesamt ... € zu leisten.


8


Die A GmbH ermittelte den Gewinn für die Streitjahre durch Bestandsvergleich nach § 8 Abs. 1 des
Körperschaftsteuergesetzes (KStG) i.V.m. § 4 Abs. 1, § 5 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG). Hinsichtlich
ihrer Jahresabschlüsse zum 31.12.2011 und 31.12.2013 sowie weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die
Feststellungen des Finanzgerichts (FG) Bezug genommen.


9


In ihren Gewerbesteuererklärungen erklärte die A GmbH Gewerbeerträge von ... € für 2011 und ... € für 2013. Bei
den gewerbesteuerlichen Kürzungen machte sie die erweiterte Kürzung für Grundstücksunternehmen in Höhe von
... € (2011) und ... € (2013) geltend. Das zuständige Finanzamt veranlagte die A GmbH zunächst erklärungsgemäß
und setzte die Gewerbesteuermessbeträge jeweils auf 0 € fest. Die Bescheide standen unter dem Vorbehalt der
Nachprüfung nach § 164 Abs. 1 der Abgabenordnung (AO).


10


Im Rahmen einer Außenprüfung gelangte der Betriebsprüfer zur Auffassung, dass die Voraussetzungen der
erweiterten Kürzung nicht erfüllt seien, weil die A GmbH durch die Grundstücksveräußerungen vom xx.03.2013 die
Grenze zum gewerblichen Grundstückshandel überschritten habe.


11
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Entscheidungsgründe


II.


Der Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑) schloss sich dieser Auffassung an und erließ am 29.06.2018
Änderungsbescheide nach § 164 Abs. 2 AO über den Gewerbesteuermessbetrag und hob zugleich den Vorbehalt der
Nachprüfung auf. Mit einem weiteren Änderungsbescheid vom 13.05.2019 änderte das FA den
Gewerbesteuermessbetrag für 2013 aus zwischen den Beteiligten unstreitigen Gründen.


12


Der nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhobenen Klage gab das FG durch das in Entscheidungen der
Finanzgerichte (EFG) 2023, 1094 veröffentlichte Urteil vom 26.04.2023 - 13 K 3367/20 G statt. Mit der Revision rügt
das FA die Verletzung materiellen Rechts in Gestalt des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG.


13


Das FA beantragt,
das Urteil des FG aufzuheben und die Klage als unbegründet abzuweisen.


14


Die Klägerin beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


15


Die Entscheidung ergeht gemäß § 126a der Finanzgerichtsordnung (FGO). Der Senat hält einstimmig die Revision
für unbegründet und eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich. Die Beteiligten sind davon unterrichtet
worden und hatten Gelegenheit zur Stellungnahme.


16


Das Urteil, mit dem das FG der Klägerin die erweiterte Kürzung gewährt und ihrer Klage stattgegeben hat, ist
revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Die Revision des FA ist unbegründet und nach § 126 Abs. 2 FGO
zurückzuweisen.


17


1. Das FG ist zutreffend von den richterrechtlich geprägten Grundsätzen des gewerblichen Grundstückshandels
ausgegangen (grundlegend Beschlüsse des Großen Senats des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 03.07.1995 -
GrS 1/93, BFHE 178, 86, BStBl II 1995, 617 und vom 10.12.2001 - GrS 1/98, BFHE 197, 240, BStBl II 2002, 291; s.a.
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 04.02.2005 - 2 BvR 1572/01, BVerfGK 5, 71).


18


a) Kapitalgesellschaften wie die A GmbH unterliegen nach § 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 GewStG kraft ihrer
Rechtsform der Gewerbesteuer. Gemäß § 6 i.V.m. § 7 GewStG ist die Besteuerungsgrundlage für die Gewerbesteuer
ihr Gewerbeertrag, das heißt ihr nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes und des
Körperschaftsteuergesetzes ermittelter Gewinn, vermehrt und vermindert um die in §§ 8 und 9 GewStG genannten
Hinzurechnungs- und Kürzungsbeträge (vgl. Senatsurteil vom 23.03.2023 - III R 49/20, BFHE 280, 293, BStBl II
2024, 126, Rz 11).


19


b) Nach dem in den Streitjahren anwendbaren § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG a.F. wurde die Summe des Gewinns und der
Hinzurechnungen um 1,2 % des Einheitswerts des zum Betriebsvermögen des Unternehmers gehörenden
Grundbesitzes gekürzt. An die Stelle der sogenannten einfachen Kürzung nach Satz 1 tritt gemäß § 9 Nr. 1 Satz 2
GewStG auf Antrag bei Unternehmen, die ausschließlich eigenen Grundbesitz oder neben eigenem Grundbesitz
eigenes Kapitalvermögen verwalten und nutzen oder daneben Wohnungsbauten betreuen oder Ein-
/Zweifamilienhäuser oder Eigentumswohnungen errichten und veräußern, die Kürzung um den Teil des
Gewerbeertrags, der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes entfällt (sogenannte erweiterte
Kürzung).


20


c) Notwendige Voraussetzung für ein Grundstücksunternehmen im Sinne des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG ist, dass die
Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes nicht den Rahmen bloßer Vermögensverwaltung überschreitet.
Die Grenze von der Vermögensverwaltung zur Gewerblichkeit wird überschritten, wenn nach dem Gesamtbild der
Betätigung und unter Berücksichtigung der Verkehrsauffassung die Ausnutzung substanzieller Vermögenswerte
durch Umschichtung gegenüber der Nutzung von Grundbesitz im Sinne einer Fruchtziehung aus zu erhaltenden
Substanzwerten (zum Beispiel durch Vermietung) entscheidend in den Vordergrund tritt (vgl. Beschluss des Großen
Senats des BFH vom 10.12.2001 - GrS 1/98, BFHE 197, 240, BStBl II 2002, 291, unter C.III.1.).


21


d) Nach der typisierenden Drei-Objekt-Grenze kann von einem gewerblichen Grundstückshandel ausgegangen
werden, wenn innerhalb eines engen zeitlichen Zusammenhangs von in der Regel fünf Jahren (zwischen der
Anschaffung oder Errichtung und dem Verkauf) mindestens vier Objekte veräußert werden. Solche Veräußerungen


22


Seite 3 von 6







lassen typischerweise darauf schließen, dass es dem Steuerpflichtigen auf die Ausnutzung substanzieller
Vermögenswerte durch Umschichtung ankommt (vgl. Beschluss des Großen Senats des BFH vom 10.12.2001 -
GrS 1/98, BFHE 197, 240, BStBl II 2002, 291, unter C.III.2. mit Verweis u.a. auf BFH-Urteil vom 09.12.1986 -
VIII R 317/82, BFHE 148, 480, 483, BStBl II 1988, 244; vgl. auch C.III.5. mit Verweis auf Beschluss des Großen Senats
des BFH vom 03.07.1995 - GrS 1/93, BFHE 178, 86, BStBl II 1995, 617, unter C.II.2.). Durch die Überschreitung der
Drei-Objekt-Grenze wird die im Zeitpunkt des Erwerbs oder des Baubeginns vorliegende innere Tatsache der
bedingten Veräußerungsabsicht indiziert (vgl. BFH-Urteil vom 28.10.2015 - X R 22/13, BFHE 251, 369, BStBl II 2016,
95, Rz 23; zu der dem FG als Tatsacheninstanz obliegenden Gesamtwürdigung aller Einzelfallumstände vgl. BFH-
Urteil vom 27.06.2018 - X R 26/17, BFH/NV 2018, 1255, Rz 26). Die Drei-Objekt-Grenze hat die Bedeutung eines
Anscheinsbeweises, der ‑‑ohne dass es dafür weiterer Indizien bedarf‑‑ den Schluss auf diese innere Tatsache der
bedingten Veräußerungsabsicht zulässt, nicht jedoch einer unwiderleglichen Vermutung, die eine
Rechtfertigungsgrundlage im materiellen Recht erfordern würde (Senatsurteil vom 27.09.2012 - III R 19/11, BFHE
240, 278, BStBl II 2013, 433, Rz 22, s. dort auch zur Erschütterung des Anscheinsbeweises im Einzelfall durch
Nachweis eines atypischen Sachverhaltsverlaufs). Die ‑‑durch die Veräußerung von mehr als drei Objekten
innerhalb von in der Regel fünf Jahren indizierte‑‑ zumindest bedingte Veräußerungsabsicht beim Erwerb kann nur
durch objektive Umstände widerlegt werden, nicht hingegen durch bloße Erklärungen des Steuerpflichtigen über
seine Absichten (Senatsurteil vom 17.12.2009 - III R 101/06, BFHE 228, 65, BStBl II 2010, 541).


e) Der Fünf-Jahres-Zeitraum ist zwar keine starre Grenze (z.B. BFH-Urteile vom 18.09.2002 - X R 28/00, BFHE 200,
304, BStBl II 2003, 133, unter II.2.a aa und vom 15.06.2004 - VIII R 7/02, BFHE 206, 388, BStBl II 2004, 914, unter
II.2.b). Bei Grundstücksveräußerungen nach Ablauf von mehr als fünf Jahren ‑‑und in besonderem Maße bei
erstmaligen Veräußerungen danach‑‑ müssen jedoch weitere Beweisanzeichen hinzutreten, um von Anfang an
einen gewerblichen Grundstückshandel annehmen zu können. So hat der BFH eine zumindest bedingte
Veräußerungsabsicht im Zeitpunkt der Gebäudeerrichtung bei branchenkundigen Steuerpflichtigen (zum Beispiel
Grundstücksmakler) für gegeben erachtet, wenn innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach der Errichtung
weniger als vier, danach aber in relativ kurzer Zeit planmäßig weitere Objekte veräußert werden (im damaligen Fall
zwölf Objekte innerhalb von neun Jahren, vgl. BFH-Urteil vom 05.09.1990 - X R 107-108/89, BFHE 161, 543, BStBl II
1990, 1060). Ferner können nach dem BFH-Urteil vom 15.06.2004 - VIII R 7/02 (BFHE 206, 388, BStBl II 2004, 914)
eine hohe Zahl von Veräußerungen außerhalb des Fünf-Jahres-Zeitraums oder eine hauptberufliche Tätigkeit im
Baubereich eine zumindest bedingte Veräußerungsabsicht im Zeitpunkt der Anschaffung und Errichtung indizieren.
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2. Das FG hat zu Recht entschieden, dass die A GmbH in den Streitjahren die Voraussetzungen des § 9 Nr. 1 Satz 2
GewStG erfüllt hat und deshalb die beantragte erweiterte Kürzung in Anspruch nehmen kann.
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a) Das FG ist ohne Rechtsfehler zur Auffassung gelangt, dass die A GmbH die Grenze der Vermögensverwaltung
nicht überschritten und keinen gewerblichen Grundstückshandel betrieben hat. Es ist von den Rechtsgrundsätzen
zur Drei-Objekt-Grenze ausgegangen, seine Gesamtwürdigung aller Einzelfallumstände ist nicht zu beanstanden.
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aa) Ob Tatsachen vorliegen, die trotz einer Überschreitung des Fünf-Jahres-Zeitraums für den gewerblichen
Grundstückshandel sprechende Indizien begründen, hat das FG jeweils im Einzelfall zu prüfen. Welche Tatsachen
hierfür geeignet sind und welches Gewicht ihnen für die Entscheidung beizumessen ist, ist Gegenstand der
Tatsachen- und Beweiswürdigung des FG. Erscheint das aufgrund der festgestellten Tatsachen gewonnene Ergebnis
zumindest als möglich, genügt dies, um einer revisionsgerichtlichen Prüfung standzuhalten (vgl. Senatsurteil vom
12.12.2002 - III R 20/01, BFHE 200, 388, BStBl II 2003, 297, unter II.2.).
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bb) Dies ist hier der Fall. Das FG hat die maßgeblichen Umstände in die Gesamtwürdigung einbezogen. Es hat
namentlich die Entwicklung der Grundstücksankäufe und -verkäufe im Zusammenhang des Zeitraums, zu denen die
beiden Streitjahre gehören, untersucht und gewürdigt. Es hat zunächst festgehalten, dass die Drei-Objekt-Grenze
innerhalb des Fünf-Jahres-Zeitraums nicht überschritten wurde und dass die A GmbH während der ersten fünf Jahre
nach dem jeweiligen Erwerb kein einziges Objekt veräußert hat. Vielmehr veräußerte sie erst im sechsten Jahr
13 Objekte und im Jahr 2015 zwei weitere. Das FG konnte unter den Umständen des Einzelfalls zu dem Ergebnis
kommen, dass keine ausreichenden Indizien für eine von Anfang an bestehende Veräußerungsabsicht der A GmbH
vorlagen.


27


b) Das Urteil des FG steht auch nicht im Widerspruch zu den BFH-Urteilen VIII R 7/02, III R 101/06 und III R 19/11.28


aa) Soweit der BFH im Urteil vom 15.06.2004 - VIII R 7/02 (BFHE 206, 388, BStBl II 2004, 914) entschieden hat, dass
eine hohe Zahl von Veräußerungen außerhalb des Fünf-Jahres-Zeitraums oder eine hauptberufliche Tätigkeit im
Baubereich eine zumindest bedingte Veräußerungsabsicht im Zeitpunkt der Anschaffung und Errichtung indizieren
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können (s. unter II.2.b und c), ist dies nicht gleichbedeutend damit, dass in solchen Fällen stets von einem
gewerblichen Grundstückshandel auszugehen wäre.


Zwar lag auch dem Urteil VIII R 7/02 ein Sachverhalt zugrunde, in dem innerhalb des Fünf-Jahres-Zeitraums im
Sinne der Drei-Objekt-Grenze noch keine Veräußerung erfolgt war, im Anschluss daran aber relativ zeitnah eine
zweistellige Zahl an Objekten veräußert wurde. Der Entscheidung ist aber kein über den Einzelfall hinausgehender
Rechtsgrundsatz zu entnehmen, wonach das Fehlen von Indizien für eine bedingte Veräußerungsabsicht während
des Fünf-Jahres-Zeitraums durch das Indiz einer hohen Zahl von Veräußerungen kurz nach Ablauf des Fünf-Jahres-
Zeitraums kompensiert werde. Vielmehr hat der BFH im Verfahren VIII R 7/02 das erstinstanzliche Urteil, in dem das
FG als Tatsacheninstanz einen gewerblichen Grundstückshandel bejaht hatte, mit lediglich einzelfallbezogener
Begründung bestätigt und die Revision der Kläger deshalb insoweit als unbegründet zurückgewiesen. Im Gegensatz
zum vorliegenden Fall hatte das FG im damaligen Ausgangsverfahren festgestellt, dass es schon deutlich vor Ablauf
des Fünf-Jahres-Zeitraums Indizien dafür gegeben hatte, dass die Wohnungen auf den Grundstücken bei sich
bietender Gelegenheit veräußert werden sollten (zur "Marktgängigmachung" durch Aufteilung in
Wohnungseigentum und zur Umfinanzierung innerhalb des Fünf-Jahres-Zeitraums s. Vorinstanzurteil des FG
Münster vom 28.11.2001 - 8 K 118/99 F, EFG 2002, 369, unter II.).
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Im Gegensatz dazu fehlt es im hier zu entscheidenden Streitfall an vom FG festgestellten, die Objektveräußerungen
vorbereitenden Maßnahmen innerhalb des Fünf-Jahres-Zeitraums. Während dieses für die Indizwirkung der Drei-
Objekt-Grenze primär wesentlichen Betrachtungszeitraums lagen nach den nicht mit Verfahrensrügen
angegriffenen und für den beschließenden Senat nach § 118 Abs. 2 FGO bindenden Feststellungen des FG
ausschließlich vermögensverwaltende Tätigkeiten der A GmbH vor.
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bb) Auch soweit das FG bei seiner Gesamtwürdigung das überraschende Versterben des C im Alter von 55 Jahren als
besonderen Umstand berücksichtigt und diesen gegenüber der hohen Zahl von Veräußerungen nach Ablauf des
Fünf-Jahres-Zeitraums abgewogen hat, widerspricht dies nicht den in den Senatsurteilen III R 101/06 und
III R 19/11 aufgestellten Grundsätzen.
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Das FG hat in tatsächlicher Hinsicht ohne Verfahrensfehler für unzweifelhaft erachtet, dass die Veräußerung der
13 Objekte nach Ablauf des Fünf-Jahres-Zeitraums lediglich auf den nicht vorhersehbaren Todesfall zurückzuführen
war. Dieser lasse keine Rückschlüsse auf die im Erwerbszeitpunkt bestehenden Absichten zu. Vor dem Hintergrund
des unerwarteten Todesfalls vermöge allein die (hohe) Anzahl von 13 veräußerten Objekten die Annahme einer im
Erwerbszeitpunkt bestehenden bedingten Veräußerungsabsicht nicht zu rechtfertigen, nachdem bei der
Veräußerung mehr als fünf Jahre seit Erwerb verstrichen waren.
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Diese Würdigung des FG steht nicht im Widerspruch zur Rechtsprechung, nach der die persönlichen oder
finanziellen Beweggründe für die Veräußerung von Immobilien im Rahmen der Zuordnung zum gewerblichen
Grundstückshandel oder zur Vermögensverwaltung grundsätzlich unerheblich sind, sofern innerhalb des Fünf-
Jahres-Zeitraums bereits mehr als drei Objekte veräußert wurden (Senatsurteile vom 17.12.2009 - III R 101/06,
BFHE 228, 65, BStBl II 2010, 541, unter II.3.; vom 27.09.2012 - III R 19/11, BFHE 240, 278, BStBl II 2013, 433, Rz 21)
oder vergleichbare, auf eine zumindest bedingte Veräußerungsabsicht hindeutende Umstände vorliegen (vgl. BFH-
Urteil vom 15.06.2004 - VIII R 7/02, BFHE 206, 388, BStBl II 2004, 914). Bei einer Veräußerung innerhalb des Fünf-
Jahres-Zeitraums sagen die konkreten Anlässe und Beweggründe für den Verkauf allein im Allgemeinen nichts
darüber aus, ob der Steuerpflichtige nicht auch aus anderen Gründen eine Verkaufsbereitschaft gehabt hätte und
insofern doch eine zumindest bedingte Veräußerungsabsicht von Anfang an bestand (vgl. Senatsurteile vom
17.12.2009 - III R 101/06, BFHE 228, 65, BStBl II 2010, 541, unter II.3., und vom 27.09.2012 - III R 19/11, BFHE 240,
278, BStBl II 2013, 433, Rz 22).
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Das FG hat diese von ihm ausdrücklich angeführte Rechtsprechung im Rahmen der Gesamtwürdigung in
zutreffender Weise von seiner eigenen Entscheidung abgegrenzt. Es erläuterte, nicht zu verkennen, dass bei
Überschreitung der Drei-Objekt-Grenze innerhalb des Fünf-Jahres-Zeitraums aus den oben genannten Gründen ein
unerwartet eintretendes privates Veräußerungsmotiv die Indizwirkung zwar nicht zu erschüttern vermöge. Der
Streitfall betreffe jedoch eine andere Konstellation, nämlich diejenige einer Veräußerung der 13 Objekte außerhalb
des Fünf-Jahres-Zeitraums. Hier müssten umgekehrt besondere Umstände hinzutreten, die auf eine bedingte
Veräußerungsabsicht im Erwerbszeitpunkt schließen ließen. Bei der Würdigung solcher Umstände könne der
konkrete Veräußerungsanlass berücksichtigt werden, zumindest wenn es sich um einen derart gravierenden Anlass
wie das überraschende Versterben eines Gesellschafter-Geschäftsführers im Alter von nur 55 Jahren handle und
‑‑wie im Streitfall‑‑ keine Anhaltspunkte dafür bestünden, dass ein solches Szenario im Erwerbszeitpunkt
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vorhersehbar gewesen sein könnte. Diese Würdigung ist zumindest möglich und daher revisionsrechtlich nicht zu
beanstanden.


c) Hiernach hat das FG die Voraussetzungen der von der A GmbH beantragten erweiterten Kürzung gemäß § 9 Nr. 1
Satz 2 GewStG in zutreffender Weise bejaht und der Klage der Klägerin deshalb zu Recht stattgegeben. Die Revision
des FA ist unbegründet.
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3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.37
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Urteil vom 23. Januar 2025, III R 33/24 (III R 50/17)
Vorteilsminderung bei der 1 %-Regelung, Sonderausgabenabzug von Kinderbetreuungskosten, Verfassungsmäßigkeit
Kinderfreibetrag 2014


ECLI:DE:BFH:2025:U.230125.IIIR33.24.0


BFH III. Senat


GG Art 3 Abs 1, GG Art 6 Abs 1, GG Art 100 Abs 1 S 1, EStG § 6 Abs 1 Nr 4, EStG § 8 Abs 2, EStG § 10 Abs 1 Nr 5, EStG §
19, EStG § 32 Abs 6, EStG § 32a, EStG § 32 Abs 5, AO § 165, FGO § 51 Abs 1 S 1, ZPO § 41 Nr 6, EStG VZ 2014


vorgehend BFH , 09. Dezember 2020, Az: III R 50/17


Leitsätze


1. Kosten, die ‑‑wie Fähr-, Maut- oder Vignettenkosten für Privatfahrten‑‑ ausschließlich von der Entscheidung des
Arbeitnehmers abhängen, mit dem Fahrzeug ein bestimmtes privates Ziel aufzusuchen, werden nicht von der
Abgeltungswirkung der 1 %-Regelung erfasst. Die Übernahme solcher Kosten durch den Arbeitgeber begründet einen
eigenständigen geldwerten Vorteil (Anschluss an Urteil des Bundesfinanzhofs vom 18.06.2024 - VIII R 32/20, zur
amtlichen Veröffentlichung bestimmt).


2. Nicht als Sonderausgaben abzugsfähige Aufwendungen für sportliche und andere Freizeitbetätigungen liegen vor,
wenn die Betätigung organisatorisch, zeitlich und räumlich getrennt von einer Kindertagesstätte, einem Schulhort oder
einer ähnlichen Einrichtung stattfindet und dabei nicht die altersbedingt erforderliche Betreuung des Kindes, sondern die
Aktivität im Vordergrund steht.


3. Die für eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht gemäß Art. 100 Abs. 1 des Grundgesetzes erforderliche
Überzeugung des Gerichts von der Verfassungswidrigkeit der im Veranlagungszeitraum 2014 gewährten kindbedingten
Freibeträge liegt nicht vor.


Tenor


Die Revision des Klägers gegen das Urteil des Sächsischen Finanzgerichts vom 15.03.2017 - 2 K 1429/16 wird
zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Kläger zu tragen.


Tatbestand


I.


Streitig ist der Abzug von Kosten für eine Ferienreise als Sonderausgaben in Form von Kinderbetreuungskosten, […],
die Behandlung von Fährkosten im Zusammenhang mit der Besteuerung der privaten Nutzung eines vom
Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Personenkraftwagens (Pkw) sowie die Verfassungsmäßigkeit der im Jahr 2014
(Streitjahr) zu berücksichtigenden Kinderfreibeträge und der Besteuerung Alleinerziehender (Anwendung des
Splitting-Verfahrens). Die Sache befindet sich im zweiten Rechtsgang.


1


Der Kläger und Revisionskläger (Kläger) ist Vater zweier in den Jahren 1999 und 2001 geborener Kinder. Er war im
Streitjahr seit über zwei Jahren verwitwet. Der Kläger erzielte im Streitjahr Einkünfte aus nichtselbständiger
Tätigkeit sowie aus selbständiger Tätigkeit als Dozent und als Autor. Die private Nutzung eines vom Arbeitgeber zur
Verfügung gestellten Pkw versteuerte der Kläger nach der 1 %-Regelung. Die Einnahmen aus der Dozententätigkeit
behandelte er als steuerfreie Einkünfte gemäß § 3 Nr. 26 des Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr
geltenden Fassung (EStG). Für den Transport des Dienstfahrzeugs auf einer Fähre während einer Urlaubsreise fielen
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im Streitjahr Kosten in Höhe von x € an, die der Kläger getragen hat. Für das jüngere Kind bezahlte er x € für eine
einwöchige Reise während der Sommerferien.[…]


Mit Bescheid vom 22.07.2015 setzte der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) die Einkommensteuer
nach dem Grundtarif fest. Dabei brachte das FA bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit den Arbeitnehmer-
Pauschbetrag in Ansatz und berücksichtigte erklärungsgemäß die Einkünfte aus selbständiger Arbeit mit ./. x €
sowie unter anderem Sonderausgaben in Form von Kinderbetreuungskosten in Höhe von x € (2/3 von x €).
Außerdem zog es den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende in Höhe von 1.308 € sowie für jedes Kind die
(doppelten) Freibeträge für Kinder in Höhe von 7.008 € ab. Die Festsetzung erfolgte unter anderem bezüglich der
Höhe der kindbezogenen Freibeträge nach § 32 Abs. 6 Satz 1 und 2 EStG vorläufig gemäß § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3
der Abgabenordnung (AO), und zwar sowohl hinsichtlich der Frage, ob die angeführten gesetzlichen Vorschriften
mit höherrangigem Recht vereinbar sind, als auch für den Fall, dass das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) oder der
Bundesfinanzhof (BFH) die streitige verfassungsrechtliche Frage durch verfassungskonforme Auslegung der
angeführten gesetzlichen Vorschriften entscheidet.


3


Die vom Kläger erhobene Sprungklage behandelte das FA als Einspruch. Es setzte nach vorheriger Anhörung des
Klägers die Einkommensteuer in der Einspruchsentscheidung vom 13.11.2015 herauf. Es ging nunmehr von
Einkünften aus selbständiger Arbeit von ./. x € aus. Die Kinderbetreuungskosten berücksichtigte es nicht mehr.


4


Die am 19.11.2015 eingegangene Klage wies das Finanzgericht (FG) am 24.02.2016 ab. Der BFH hob dieses Urteil
mit Beschluss vom 30.08.2016 - VIII B 30/16 auf und verwies die Sache zur erneuten Entscheidung und
Verhandlung an das FG zurück. Im zweiten Rechtsgang machte der Kläger weiterhin geltend, der Kinderfreibetrag
sei zu gering bemessen. Außerdem begehrte er nach wie vor die Anwendung des Splitting-Verfahrens einschließlich
der höheren Freibeträge sowie die Berücksichtigung von x € als Sonderausgaben in Form von
Kinderbetreuungskosten. Zusätzlich verlangte der Kläger die Berücksichtigung der Fährkosten in Höhe von x €
sowie von […]. Das FG wies die Klage mit Urteil vom 15.03.2017 erneut ab.


5


Mit der vom BFH zugelassenen Revision rügt der Kläger die Verletzung von § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG
(Nichtberücksichtigung der Vorteilsminderung), […] und § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG (Versagung des
Sonderausgabenabzugs für die Ferienreise). Außerdem macht er geltend, die Höhe der Kinderfreibeträge nach § 32
Abs. 6 EStG und die Besteuerung Alleinerziehender verstießen im Streitjahr gegen Art. 3 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 des
Grundgesetzes (GG).


6


Der Kläger beantragt,


das FG-Urteil vom 15.03.2017 aufzuheben und den Einkommensteuerbescheid für 2014 vom 22.07.2015 in
Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 13.11.2015 dahingehend zu ändern, dass die Einkommensteuer um
xx € herabgesetzt wird,


hilfsweise, das Verfahren auszusetzen und eine Entscheidung des BVerfG zu den Fragen einzuholen,


a) ob die gesetzliche Regelung zu den Kinderfreibeträgen verfassungswidrig ist, weil damit indisponibles
Existenzminimum der Familie der Besteuerung unterworfen wird und


b) ob die gesetzliche Regelung des Steuertarifs für die Alleinerziehendenfamilie des Klägers
verfassungswidrig ist, da die Alleinerziehendenfamilie höher als eine eheliche Vergleichsfamilie besteuert
wird, obwohl keine höhere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit vorliegt.


7


Das FA beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


8


Mit Beschluss vom 09.12.2020 - III R 50/17 hat der Senat das Revisionsverfahren bis zu einer Entscheidung des
BVerfG im Normenkontrollverfahren 2 BvL 3/17 ausgesetzt. Die 3. Kammer des Zweiten Senats des BVerfG hat am
05.09.2024 entschieden, dass die Vorlage des Niedersächsischen FG vom 02.12.2016 - 7 K 83/16 unzulässig ist
(Zeitschrift für das gesamte Familienrecht ‑‑FamRZ‑‑ 2024, 1868). Das Revisionsverfahren wird unter dem
Aktenzeichen III R 33/24 (III R 50/17) fortgeführt.
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Entscheidungsgründe


II.


1. Der Senat kann in der geschäftsplanmäßigen Besetzung entscheiden. Richterin am Bundesfinanzhof X ist nicht
nach § 51 Abs. 1 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO) i.V.m. § 41 Nr. 6 der Zivilprozessordnung (ZPO) von der
Mitwirkung ausgeschlossen.


10


a) Nach § 51 Abs. 1 Satz 1 FGO gelten für die Ausschließung oder Ablehnung der Gerichtspersonen die §§ 41 bis 49
ZPO sinngemäß. Gemäß § 41 Nr. 6 ZPO ist ein Richter unter anderem ausgeschlossen in Sachen, in denen er in
einem früheren Rechtszug beim Erlass der angefochtenen Entscheidung mitgewirkt hat, sofern es sich nicht um die
Tätigkeit eines beauftragten oder ersuchten Richters handelt. Die Regelung betrifft nur die Mitwirkung beim Erlass
der angefochtenen Entscheidung selbst in einer früheren (unteren) Instanz (BFH-Urteile vom 04.07.2013 - V R 8/10,
BFHE 242, 271, BStBl II 2015, 969, Rz 23 und vom 10.05.2023 - V R 16/21, BFHE 280, 357, BStBl II 2023, 1023,
Rz 14 sowie BFH-Beschlüsse vom 06.02.1996 - X B 95/95, BFH/NV 1996, 752, unter 2. und vom 31.01.2001 -
II R 49/00, BFH/NV 2001, 931, unter II.a). Deswegen ist ein Richter, der bei einer im Revisionsverfahren
aufgehobenen Entscheidung mitgewirkt hat, in einem erneuten Verfahren vor dem BFH, in dem die nach
Zurückverweisung der Sache erlassene, zweite erstinstanzliche Entscheidung angefochten wird, nicht von der
Ausübung des Richteramtes ausgeschlossen (BFH-Beschluss vom 22.02.2000 - II B 132/99, BFH/NV 2000, 1108,
unter II.; vgl. auch Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 04.11.1974 - VII B 9.74, Neue Juristische
Wochenschrift 1975, 1241).


11


b) Richterin am Bundesfinanzhof X hat zwar in dieser Sache im ersten Rechtsgang beim Erlass des FG-Urteils vom
24.02.2016 mitgewirkt. Dieses Urteil wurde im Beschwerdeverfahren aufgehoben (BFH-Beschluss vom 30.08.2016 -
VIII B 30/16). An dem nach der Zurückverweisung im zweiten Rechtsgang ergangenen, nunmehr mit der Revision
angefochtenen FG-Urteil vom 15.03.2017 war die Richterin nicht beteiligt.


12


2. Die Revision ist mit der Maßgabe zurückzuweisen, dass die Klage insgesamt unbegründet ist. Die
Klageabweisung durch das FG erweist sich ‑‑jedenfalls im Ergebnis‑‑ als zutreffend (§ 126 Abs. 2 und Abs. 4 FGO).


13


a) Das FG hat zu Recht weder die geltend gemachten Fähr- und […]kosten bei den einzelnen Einkunftsarten
berücksichtigt (aa und bb) noch die Aufwendungen für das Ferienlager als Sonderausgaben vom Gesamtbetrag der
Einkünfte abgezogen (cc).


14


aa) Die vom Kläger getragenen, anlässlich einer Urlaubsreise entstandenen Fährkosten für den Pkw mindern den
geldwerten Vorteil aus der Überlassung des ihm von seinem Arbeitgeber zur privaten Nutzung zur Verfügung
gestellten Fahrzeugs nicht (1). Ein Abzug als Betriebs- oder Werbungskosten kommt nicht in Betracht (2).


15


(1) Nach ständiger Rechtsprechung führt die Überlassung eines betrieblichen Pkw durch den Arbeitgeber an den
Arbeitnehmer für dessen Privatnutzung zu einer Bereicherung des Arbeitnehmers und damit zum Zufluss von
Arbeitslohn im Sinne von § 19 EStG. Steht der Vorteil dem Grunde nach fest, ist er nach § 8 Abs. 2 Satz 2 bis 5 EStG
i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG entweder nach der 1 %-Regelung oder nach der Fahrtenbuchmethode zu
bewerten (BFH-Urteil vom 30.11.2016 - VI R 2/15, BFHE 256, 116, BStBl II 2017, 1014, Rz 11).


16


(a) Zahlt der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber für die außerdienstliche Nutzung, das heißt für die Nutzung zu
privaten Fahrten und zu Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte, eines betrieblichen
Kraftfahrzeugs ein Nutzungsentgelt, mindert dieses den Wert des geldwerten Vorteils aus der Nutzungsüberlassung,
da es insoweit an einer Bereicherung des Arbeitnehmers und damit an einer Grundvoraussetzung für das Vorliegen
von Arbeitslohn im Sinne des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG fehlt (BFH-Urteile vom 30.11.2016 - VI R 2/15, BFHE
256, 116, BStBl II 2017, 1014, Rz 12 und vom 30.11.2016 - VI R 49/14, BFHE 256, 107, BStBl II 2017, 1011, Rz 26).
Gleiches gilt, wenn der Arbeitnehmer zeitraumbezogene Einmalzahlungen für die außerdienstliche Nutzung leistet,
die Anschaffungskosten für den betrieblichen Pkw (ganz oder teilweise) trägt (BFH-Beschluss vom 16.12.2020 -
VI R 19/18, BFHE 271, 536, BStBl II 2021, 761, Rz 22, 24) oder im Rahmen der privaten Nutzung einzelne
(nutzungsabhängige) Kosten (zum Beispiel Kraftstoffkosten) des betrieblichen Pkw übernimmt (BFH-Urteile vom
30.11.2016 - VI R 2/15, BFHE 256, 116, BStBl II 2017, 1014, Rz 14, 15 und vom 04.07.2023 - VIII R 29/20, BFHE 281,
1, BStBl 2023, 1005, Rz 30).


17


Dabei mindern jedoch nur solche vom Arbeitnehmer vertraglich übernommenen und getragenen Aufwendungen
den Vorteil, ein betriebs- und fahrbereites Fahrzeug nutzen zu können, die bei einer (hypothetischen) Kostentragung
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durch den Arbeitgeber Bestandteil dieses Vorteils und somit von der Abgeltungswirkung der 1 %-Regelung erfasst
wären. Zu den abgegoltenen Aufwendungen zählen neben den von der Fahrleistung abhängigen Aufwendungen für
Treib- und Schmierstoffe auch regelmäßig wiederkehrende feste Kosten (BFH-Urteile vom 14.09.2005 - VI R 37/03,
BFHE 211, 215, BStBl II 2006, 72, unter II.1.c aa und vom 18.06.2024 - VIII R 32/20, zur amtlichen Veröffentlichung
bestimmt, Rz 24). Dazu gehören jedoch Kosten nicht, die ‑‑wie Fähr-, Maut- oder Vignettenkosten für Privatfahrten‑‑
ausschließlich von der Entscheidung des Arbeitnehmers abhängen, mit dem Fahrzeug ein bestimmtes privates Ziel
aufzusuchen; die Übernahme solcher Kosten durch den Arbeitgeber begründet vielmehr einen eigenständigen
geldwerten Vorteil (BFH-Urteil vom 18.06.2024 - VIII R 32/20, zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt, Rz 23 ff.,
m.w.N.).


(b) Da sich die Abgeltungswirkung der 1 %-Regelung nach diesen Rechtsprechungsgrundsätzen, denen sich der
Senat anschließt, nicht auf anlässlich einer Urlaubsreise angefallene Fährkosten für das Dienstfahrzeug erstreckt,
führt der Umstand, dass der Kläger solche Kosten getragen hat, nicht zu einer Minderung des geldwerten Vorteils
aus der Nutzungsüberlassung des Fahrzeugs.


19


(2) Ein Abzug als Betriebsausgaben oder Werbungskosten ist gemäß § 12 Nr. 1 EStG ausgeschlossen, da die
Fährkosten als Kosten der Urlaubsreise ausschließlich durch die private Nutzung des Dienstwagens veranlasst sind
(vgl. BFH-Urteil vom 18.06.2024 - VIII R 32/20, zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt, Rz 27).


20


bb) […]21


cc) Auch die Versagung des Sonderausgabenabzugs für die Kosten des Ferienlagers ist nicht zu beanstanden.22


(1) Kinderbetreuungskosten sind seit dem Veranlagungszeitraum 2012 gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG als
Sonderausgaben zu behandeln (Senatsurteil vom 01.09.2021 - III R 54/20, BFH/NV 2022, 225, Rz 8, m.w.N.).


23


Nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 EStG können unter anderem zwei Drittel der Aufwendungen, höchstens 4.000 € je
Kind, für Dienstleistungen zur Betreuung eines zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehörenden Kindes im Sinne
des § 32 Abs. 1 EStG, das das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, als Sonderausgaben abgezogen werden. Der
vom Gesetz nicht definierte Begriff der Kinderbetreuung ist weit zu fassen. Er umfasst die behütende und
beaufsichtigende Betreuung im Sinne eines Schutzes vor Gefahren, Verletzungen und Schäden sowie die Sorge für
das geistige, seelische und körperliche Wohl des Kindes im Sinne der Personensorge des § 1631 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs (BGB) und damit auch die pädagogisch sinnvolle Gestaltung der im Kindergarten und in ähnlichen
Einrichtungen verbrachten Zeit (Senatsurteil vom 19.04.2012 - III R 29/11, BFHE 238, 30, BStBl II 2012, 862, Rz 10).


24


Vom Abzug ausgenommen sind Aufwendungen für Unterricht, die Vermittlung besonderer Fähigkeiten sowie für
sportliche und andere Freizeitbetätigungen (§ 10 Abs. 1 Nr. 5 Satz 2 EStG). Diese sind ‑‑in existenzsichernder
Höhe‑‑ ebenso wie Verpflegungskosten (Senatsurteile vom 28.11.1986 - III R 1/86, BFHE 149, 211, BStBl II 1987,
490, unter 1.b und vom 19.04.2012 - III R 29/11, BFHE 238, 30, BStBl II 2012, 862, Rz 10) durch die Freibeträge
nach § 32 Abs. 6 EStG abgegolten (Kulosa in Herrmann/Heuer/Raupach, § 10 EStG Rz 145). Nach der
Gesetzesbegründung zu § 4f Satz 3 EStG i.d.F. des Gesetzes zur steuerlichen Förderung von Wachstum und
Beschäftigung vom 26.04.2006 (BGBl I 2006, 1091) ‑‑als einer der Vorgängervorschriften des § 10 Abs. 1 Nr. 5 Satz 2
EStG‑‑ sollten als Aufwendungen für sportliche und andere Freizeitbetätigungen zum Beispiel Kosten für
Mitgliedschaften in Sportvereinen oder für Tennis- und Reitunterricht unberücksichtigt bleiben (BTDrucks 16/643,
S. 9).


25


Nicht begünstigte Aufwendungen für Unterricht oder die Vermittlung besonderer Fähigkeiten liegen vor, wenn die
Dienstleistungen in einem regelmäßig organisatorisch, zeitlich und räumlich verselbständigten Rahmen stattfinden
und die vom Leistungserbringer während der Unterrichts- oder Kurszeit ausgeübte Aufsicht über das Kind und damit
die ‑‑behütende‑‑ Betreuung gegenüber der Vermittlung der besonderen (sprachlichen, musischen, sportlichen)
Fähigkeiten als dem Hauptzweck der Dienstleistung in den Hintergrund rückt (Senatsurteil vom 19.04.2012 -
III R 29/11, BFHE 238, 30, BStBl II 2012, 862, Rz 11). Entsprechendes gilt für sportliche und andere
Freizeitbetätigungen. Nicht begünstigte Aufwendungen für derartige Aktivitäten liegen daher vor, wenn die
Betätigung organisatorisch, zeitlich und räumlich getrennt von einer Kindertagesstätte, einem Schulhort oder einer
ähnlichen Einrichtung stattfindet und dabei nicht die altersbedingt erforderliche Betreuung des Kindes, sondern die
Aktivität im Vordergrund steht.


26


(2) Die angefochtene Entscheidung entspricht diesen Rechtsgrundsätzen. Nach der auf tatsächlichem Gebiet
liegenden und damit grundsätzlich bindenden (§ 118 Abs. 2 FGO) Würdigung des FG handelte es sich um eine
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Ferienreise, die wegen ihrer inhaltlichen Ausgestaltung das Merkmal der Freizeitbetätigung im Sinne des § 10
Abs. 1 Nr. 5 Satz 2 EStG erfüllt. Das FG hat dabei das Alter des Kindes, den Gesamtpreis der Reise, die vorgesehenen
(nicht durch Einzelpreise gekennzeichneten) Leistungen, namentlich das Sportangebot (Windsurfen) sowie die
Unterbringung und Vollverpflegung in den Blick genommen. Es hat berücksichtigt, dass außerdem auch
Betreuungsleistungen geschuldet waren und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die darauf entfallenden Kosten
angesichts des Alters des Kindes und der übrigen Leistungen allenfalls einen geringen Teil des Reisepreises
ausmachen können, der mangels belastbarer Anhaltspunkte nicht geschätzt werden könne. Durchgreifende
Verfahrensrügen hinsichtlich der Feststellungen zum Inhalt der Reise hat der Kläger nicht erhoben. Die den
Charakter der Reise betreffende Würdigung des FG ist nicht durch Denkfehler oder die Verletzung von
Erfahrungssätzen beeinflusst und jedenfalls möglich. Der Kläger hat auch keine Anhaltspunkte aufgezeigt, die
darauf schließen lassen, dass die im Gesamtpreis enthaltenen Betreuungskosten entgegen der Annahme des FG
nicht von untergeordneter Bedeutung waren.


b) Das FA hat die Freibeträge für die Kinder des Klägers im angefochtenen Bescheid zutreffend in der gesetzlich
vorgesehenen Höhe in Ansatz gebracht.


28


aa) Das FG ist zwar zu Unrecht davon ausgegangen, dass der Klage insoweit wegen des Vorläufigkeitsvermerks nach
§ 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AO das Rechtsschutzbedürfnis fehlt (1). Der Aufhebung des FG-Urteils und der
Zurückverweisung bedarf es dennoch nicht (2).


29


(1) Nach der ständigen Rechtsprechung des BFH fehlt das Rechtsschutzbedürfnis, wenn der Steuerbescheid in dem
verfassungsrechtlichen Streitpunkt vorläufig ergangen ist, diese Streitfrage sich in einer Vielzahl im Wesentlichen
gleich gelagerter Verfahren (Massenverfahren) stellt und bereits ein nicht von vornherein aussichtsloses
Musterverfahren beim BVerfG anhängig ist. Liegen diese Voraussetzungen vor, muss ein Steuerpflichtiger im
Allgemeinen die Klärung der Streitfrage in dem Musterverfahren abwarten, ohne dadurch unzumutbare
Rechtsnachteile zu erleiden. Eine weitere verfassungsrechtliche Klärung in eigener Sache kann der Steuerpflichtige
gegebenenfalls später durch Rechtsbehelfe gegen die vom FA nach § 165 Abs. 2 Satz 2 AO zu treffende
Entscheidung herbeiführen, wenn ihm nach Ausgang des Musterverfahrens die Streitfrage nicht ausreichend
beantwortet erscheint (BFH-Urteile vom 26.09.2023 - IX R 9/22, BFHE 281, 527, BStBl II 2024, 282, Rz 18 und vom
18.06.2024 - VIII R 32/20, zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt, Rz 43 f.; Senatsbeschluss vom 22.03.1996 -
III B 173/95, BFHE 180, 217, BStBl II 1996, 506, unter II.1.b). Etwas anderes kann ausnahmsweise dann gelten, wenn
besondere Gründe materiell-rechtlicher oder verfahrensrechtlicher Art substantiiert geltend gemacht werden, die es
rechtfertigen, trotz Anhängigkeit des Musterverfahrens Rechtsschutz gegen den im Streitpunkt für vorläufig
erklärten Bescheid zu gewähren (vgl. BFH-Urteile vom 16.02.2005 - VI R 37/01, BFH/NV 2005, 1323, unter II.1.a und
vom 26.09.2023 - IX R 9/22, BFHE 281, 527, BStBl II 2024, 282, Rz 21; Senatsbeschlüsse vom 22.03.1996 -
III B 173/95, BFHE 180, 217, BStBl II 1996, 506, unter II.1.b und vom 30.11.2007 - III B 26/07, BFH/NV 2008, 374,
unter II.3.a). Dem Steuerpflichtigen darf dann nicht die Möglichkeit abgeschnitten werden, die
verfassungsrechtlichen Bedenken in einem eigenen Verfahren zu verfolgen (BFH-Urteil vom 26.09.2023 - IX R 9/22,
BFHE 281, 527, BStBl II 2024, 282, Rz 21, unter Hinweis auf Seer in Tipke/Kruse, § 165 AO Rz 18; Brockmeyer,
Deutsche Steuer-Zeitung 1996, 1, 4).


30


Daran gemessen lag das Rechtsschutzbedürfnis für die Klage vor. Zum Zeitpunkt der Klageerhebung (19.11.2015)
und der FG-Entscheidung im zweiten Rechtsgang (15.03.2017) war beim BFH zwar das Verfahren III R 1/09
anhängig, welches unter anderem die Höhe der Kinderfreibeträge in den Jahren 2000 bis 2004 betraf. Da sich im
Jahr 2011 die Art und Weise geändert hatte, mit der der Umfang der Leistungen zur Sicherung des
Existenzminimums ermittelt wurde, anhand derer der Kinderfreibetrag bemessen wurde, war jedoch nicht sicher
damit zu rechnen, dass dieses Verfahren zur Klärung der Frage beitragen würde, ob die Höhe des Kinderfreibetrags
im Streitjahr verfassungsgemäß ist.


31


Zum Zeitpunkt der Klageerhebung war beim BVerfG noch kein Musterverfahren anhängig, das die Höhe des
Kinderfreibetrags im Streitjahr betraf. Das Niedersächsische FG hat dem BVerfG erst mit Beschluss vom 02.12.2016
(7 K 83/16) die Frage vorgelegt, ob § 32 Abs. 6 Satz 1 bis 3 EStG in der für das Jahr 2014 geltenden Fassung
verfassungswidrig ist. Dieser Beschluss ließ das Rechtsschutzbedürfnis des Klägers nicht entfallen. Andernfalls
würde der Rechtsschutz gegen Steuerbescheide mit Vorläufigkeitsvermerk erschwert, denn der Steuerpflichtige
liefe Gefahr, um die Früchte seiner Mühen gebracht zu werden, wenn seine zunächst zulässige Klage allein dadurch
nachträglich unzulässig würde, dass später ‑‑und vom Kläger nicht zu beeinflussen‑‑ ein Musterverfahren beim
BVerfG anhängig wird. Das FG kann in einer solchen Situation die Aussetzung des Verfahrens entsprechend § 74
FGO in Betracht ziehen. Denn nach der Rechtsprechung des BFH ist eine Aussetzung unter anderem dann geboten,
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wenn vor dem BVerfG bereits ein nicht als aussichtslos erscheinendes Musterverfahren gegen eine im Streitfall
anzuwendende Norm anhängig ist, zahlreiche Parallelverfahren vorliegen und keiner der Verfahrensbeteiligten ein
besonderes berechtigtes Interesse an einer Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit der umstrittenen
gesetzlichen Regelung trotz des beim BVerfG anhängigen Verfahrens hat (vgl. Senatsbeschluss vom 27.04.2015 -
III B 127/14, BFHE 249, 519, BStBl II 2015, 901, Rz 7; BFH-Beschluss vom 14.04.2020 - VII B 53/19, BFH/NV 2021,
177, Rz 24; jeweils m.w.N.).


(2) Nach § 126 Abs. 4 FGO kann der BFH in der Sache selbst entscheiden und die Revision zurückweisen, wenn die
Entscheidungsgründe zwar eine Verletzung des bestehenden Rechts ergeben, sich die Entscheidung aber aus
anderen Gründen als richtig darstellt. Dies gilt ausnahmsweise auch dann, wenn das FG eine Klage als unzulässig
angesehen hat, aber vollständig ausgeschlossen ist, dass einer der Beteiligten durch einen weiteren Vortrag die
Sachentscheidung noch beeinflussen könnte (BFH-Urteile vom 04.07.2007 - VIII R 77/05, BFH/NV 2008, 53, unter
II.3.b und vom 22.06.2016 - V R 49/15, BFH/NV 2016, 1754, Rz 23).


33


So liegt der Fall hier. Das FG hat die für den Ansatz der Kinderfreibeträge maßgeblichen Tatsachen (Familienstand
des Klägers, Anzahl und Alter der Kinder, Inhalt des angegriffenen Steuerbescheids) festgestellt, sich aber inhaltlich
mit den vom Kläger aufgeworfenen verfassungsrechtlichen Fragen und den dazu umfangreich vorgetragenen
Argumenten nicht auseinandergesetzt. Insoweit ist jedoch nicht ersichtlich, an welcher Stelle der Sachverhalt in
einem weiteren (dritten) Rechtsgang weiter aufgeklärt werden könnte oder dass der Kläger in rechtlicher Hinsicht
neue Gesichtspunkte in die Diskussion einbringen wollte.


34


bb) Das FA hat im angefochtenen Bescheid zutreffend für jedes Kind 7.008 € für die Freibeträge für Kinder
abgezogen. Dem verwitweten Kläger standen für seine (im Streitjahr) minderjährigen Kinder die in § 32 Abs. 6
Satz 1 EStG geregelten Freibeträge in Höhe von 2.184 € für das sächliche Existenzminimum (Kinderfreibetrag) und
1.320 € für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf (BEA-Freibetrag) gemäß § 32 Abs. 6 Satz 2,
Satz 3 Nr. 1 EStG jeweils in doppelter Höhe zu.


35


c) Das FG hat zu Recht den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (§ 24b EStG) in Ansatz gebracht und die
festzusetzende Einkommensteuer nach dem in § 32a Abs. 1 EStG geregelten Tarif bemessen. Die tatbestandlichen
Voraussetzungen für die Anwendung des Splitting-Verfahrens bei Ehegatten gemäß § 32a Abs. 5 EStG
beziehungsweise bei verwitweten Steuerpflichtigen gemäß § 32a Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 EStG lagen im Streitjahr nicht
vor. Hiervon gehen auch die Beteiligten übereinstimmend aus.


36


d) Das Verfahren war nicht auszusetzen, um eine Entscheidung des BVerfG gemäß Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG
einzuholen. Der Senat ist nicht von der Verfassungswidrigkeit der Regelungen des § 32 Abs. 6 Satz 1 EStG (i.d.F. des
Wachstumsbeschleunigungsgesetzes vom 22.12.2009, BGBl I 2009, 3950) und des § 32a EStG (in der für den
Veranlagungszeitraum 2014 geltenden Fassung des Gesetzes zum Abbau der kalten Progression vom 20.02.2013,
BGBl I 2013, 283) überzeugt.


37


aa) Nach der Rechtsprechung des BVerfG hat der Staat gemäß dem ‑‑aus Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 1, Art. 3
Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 GG abzuleitenden‑‑ Gebot der steuerlichen Verschonung des Existenzminimums des
Steuerpflichtigen und seiner unterhaltsberechtigten Familie das Einkommen des Bürgers insoweit steuerfrei zu
stellen, als dieser es zur Schaffung der Mindestvoraussetzungen eines menschenwürdigen Daseins für sich und
seine Familie benötigt (vgl. BVerfG-Beschlüsse vom 29.05.1990 - 1 BvL 20/84 u.a., BVerfGE 82, 60, BStBl II 1990,
653, unter C.III.2.; vom 10.11.1998 - 2 BvR 1057/91 u.a., BVerfGE 99, 216, BStBl II 1999, 182, unter B.I.3.a; vom
13.02.2008 - 2 BvL 1/06, BVerfGE 120, 125, unter D.I. und vom 13.10.2009 - 2 BvL 3/05, BVerfGE 124, 282, unter
B.I.1.). Der Gesetzgeber ist dabei nicht verpflichtet, die Unterhaltsleistungen für Kinder in voller Höhe des
bürgerlich-rechtlichen Unterhaltsanspruchs zu berücksichtigen (BVerfG-Beschluss vom 29.05.1990 - 1 BvL 20/84
u.a., BVerfGE 82, 60, BStBl II 1990, 653, unter C.III.3.d). Die Untergrenze des anzusetzenden Bedarfs ist durch die
Sozialhilfeleistungen konkretisiert, welche das im Sozialstaat anerkannte Existenzminimum gewährleisten sollen
(z.B. BVerfG-Beschluss vom 10.11.1998 - 2 BvL 42/93, BVerfGE 99, 246, BStBl II 1999, 174, unter C.I.3.). Die von
Verfassungs wegen zu berücksichtigenden Aufwendungen zur Sicherung des Existenzminimums sind
realitätsgerecht zu bemessen; bei der Ordnung der steuerlichen Massenverfahren darf der Gesetzgeber die Vielzahl
der Einzelfälle aber in einem Gesamtbild erfassen und auf dieser Grundlage typisierende Regelungen treffen. Im
Bereich der Steuerfreiheit des Existenzminimums hat er dabei Sorge zu tragen, dass typisierende Regelungen in
möglichst allen Fällen den entsprechenden Bedarf abdecken (BVerfG-Beschluss vom 13.02.2008 - 2 BvL 1/06,
BVerfGE 120, 125, unter D.I., m.w.N.).


38


Diesen Zweck erfüllten im Streitjahr die in § 32 Abs. 6 Satz 1 EStG geregelten Freibeträge für Kinder. Der Senat hält39
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die vom Kläger in Bezug auf die Höhe des Kinderfreibetrags vorgebrachten Argumente nicht für durchgreifend.


(1) Aus der Differenz zwischen dem im Neunten Existenzminimumbericht (BTDrucks 17/11425, S. 7, Übersicht 5)
ausgewiesenen Betrag für das sächliche Existenzminimum von Kindern (4.440 €) und dem Kinderfreibetrag (4.368 €)
in Höhe von 72 € ist nicht abzuleiten, dass im Streitjahr ein entsprechender Einkommensbetrag besteuert wurde,
den Steuerpflichtige zur Deckung des Kinderexistenzminimums benötigten.


40


Allein die Abweichung vom Neunten Existenzminimumbericht ‑‑als einer (bloßen) Erkenntnisquelle in tatsächlicher
Hinsicht‑‑ lässt nicht den Schluss zu, der Gesetzgeber habe gegen den Grundsatz der Folgerichtigkeit (vgl. dazu
BVerfG-Urteil vom 27.06.1991 - 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239, BStBl II 1991, 654, unter C.I.1.c; BVerfG-Beschluss
vom 22.06.1995 - 2 BvL 37/91, BVerfGE 93, 121, BStBl II 1995, 655, unter C.II.1.d) verstoßen (Beschluss der
3. Kammer des Zweiten Senats des BVerfG vom 05.09.2024 - 2 BvL 3/17, FamRZ 2024, 1868, Rz 40 und 41).


41


Bei der Beurteilung der Frage, ob die steuerliche Entlastung von Eltern ausreichend hoch ist, sind alle Bestandteile
des Familienleistungsausgleichs einzubeziehen (Senatsurteil vom 25.11.2010 - III R 111/07, BFHE 231, 567, BStBl II
2011, 281, unter II.3.d, zur steuerlichen Entlastung von Eltern mit volljährigen, zu Ausbildungszwecken auswärtig
untergebrachten Kindern; vgl. Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats des BVerfG vom 05.09.2024 -
2 BvL 3/17, FamRZ 2024, 1868, Rz 60). Daher ist auch der BEA-Freibetrag in Höhe von (im Streitfall) 2.640 € zu
berücksichtigen (§ 32 Abs. 6 Satz 1 und 2, Satz 3 Nr. 1 EStG).


42


Anders als beim Kinderfreibetrag, der das sächliche Existenzminimum umfasst, ist für den BEA-Freibetrag kein
(verfassungsrechtlicher) Maßstab definiert, nach dem sich die Höhe des Bedarfs bestimmen lässt. Ein Freibetrag, der
den ‑‑nach dem BVerfG-Beschluss vom 10.11.1998 - 2 BvR 1057/91 u.a. (BVerfGE 99, 216, BStBl II 1999, 182, unter
C.II.)‑‑ vom Gesetzgeber steuerlich zu berücksichtigenden Betreuungs- und Erziehungsbedarf abdeckt, der allen
Eltern unabhängig vom Familienstand entsteht, wurde durch das Gesetz zur Familienförderung vom 22.12.1999
(BGBl I 1999, 2552) eingeführt. Er hatte die Höhe von 1.512 DM je Elternteil für jedes Kind, das das 16. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat. Mit dem ‑‑aus Gründen der Praktikabilität und Verwaltungsvereinfachung‑‑ einheitlichen
Freibetrag von 3.024 DM pro Kind sollte erreicht werden, dass einer Durchschnittsfamilie mit zwei Kindern der
gleiche Abzugsbetrag als Freibetrag zur Verfügung stand, den bis dahin Alleinerziehende mit zwei Kindern im
Rahmen des § 33c EStG als Höchstbetrag geltend machen konnten (BTDrucks 14/6170, S. 4; BTDrucks 14/1513,
S. 14). Durch das 2. Gesetz zur Familienförderung vom 16.08.2001 (BGBl I 2001, 2074) wurde der Freibetrag zum
BEA-Freibetrag erweitert und auf 1.080 € je Elternteil erhöht. Die Altersgrenze entfiel. In den
Veranlagungszeiträumen 2010 bis 2020 hatte der (einfache) BEA-Freibetrag eine Höhe von 1.320 € je Elternteil
(§ 32 Abs. 6 Satz 1 EStG i.d.F. des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes vom 22.12.2009, BGBl I 2009, 3950). Bei der
ab dem Veranlagungszeitraum 2010 geltenden Anpassung wurden der Kinderfreibetrag und der BEA-Freibetrag
nahezu im selben Umfang (um 252 € bzw. 240 € je Elternteil) erhöht. Dadurch sollte eine bessere steuerliche
Berücksichtigung von Aufwendungen der Familien für die Betreuung und Erziehung oder Ausbildung der Kinder
gewährleistet werden (BTDrucks 17/15, S. 18). Nicht ersichtlich ist, dass die Anpassung des BEA-Freibetrags einer
(durch Inflation oder sonstige Ursachen bedingten) Erhöhung des abzugeltenden Bedarfs geschuldet war.


43


Zudem ist bei den im Rahmen des Neunten Existenzminimumberichts vorgenommenen Berechnungen im Streitjahr
ein Betrag von 228 € für den Bildungs- und Teilhabebedarf ‑‑namentlich zur Teilnahme an Freizeitgestaltungen wie
der Mitgliedschaft in Vereinen‑‑ in das sächliche Existenzminimum eingeflossen (BTDrucks 17/11425, S. 5,
Übersicht 4). Damit wird beim sächlichen Existenzminimum ein Bedarf berücksichtigt, der steuerlich auch durch den
BEA-Freibetrag abgegolten wird (Senatsbeschluss vom 19.03.2014 - III B 74/13, BFH/NV 2014, 1032, Rz 24; vgl.
auch Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats des BVerfG vom 05.09.2024 - 2 BvL 3/17, FamRz 2024, 1868,
Rz 57 bis 59).


44


Bei einer Gesamtbetrachtung der Freibeträge für Kinder ist eine unzureichende Freistellung des
Kinderexistenzminimums im Streitjahr daher nicht zu erkennen.


45


(2) Soweit der Kläger beanstandet, die fehlende Staffelung des Kinderfreibetrags nach Altersgruppen führe dazu,
dass das steuerlich freigestellte Existenzminimum seines älteren Kindes hinter dem sozialhilferechtlichen
Regelbedarf (in Höhe von 295 € monatlich) zurückbleibe, berücksichtigt er nicht, dass dies eine Folge der
Durchschnittsberechnung des Bedarfs des Kindes über 18 Lebensjahre hinweg ist. Die Durchschnittsberechnung
führt auch dazu, dass in den ersten Lebensjahren des Kindes ein über dem sozialhilferechtlichen Regelbedarf
liegender Betrag des Einkommens von der Besteuerung freigestellt wird. Diese Berechnungsmethode hat das
BVerfG auch unter Berücksichtigung der Unterschreitung des sozialhilferechtlichen Existenzminimums für
Teilgruppen gebilligt (Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats des BVerfG vom 05.09.2024 - 2 BvL 3/17,
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FamRZ 2024, 1868, Rz 44 bis 46 und 51, m.w.N.). Hieraus ist zu schlussfolgern, dass die Typisierung dem insoweit
anzuwendenden verfassungsrechtlichen Maßstab genügt.


(3) Die Höhe des Kinderfreibetrags begegnet auch hinsichtlich des darin erfassten Wohnraumbedarfs keinen
verfassungsrechtlichen Zweifeln.


47


Der Wohnbedarf von Alleinstehenden und Ehepaaren ohne Kinder wurde im Streitjahr nach der Pro-Kopf-Methode
bemessen, die grundsätzlich von einer proportionalen Erweiterung des Wohnbedarfs mit jeder weiteren Person
ausgeht und bei der für jede Person ein gleicher Anteil am Gesamtwohnraum angesetzt wird. Das BVerfG hat jedoch
die Mehrbedarfsrechnung für die Bemessung des Wohnbedarfs von Kindern ausdrücklich gebilligt, namentlich, weil
eine zusätzliche Person in einem bestehenden Haushalt jedenfalls keinen proportionalen Mehrbedarf an
Gemeinschaftsräumen wie Küche, Bad oder Flur verursache (BVerfG-Beschluss vom 10.11.1998 - 2 BvL 42/93,
BVerfGE 99, 246, BStBl II 1999, 174, unter C.I.5.a).


48


Der Kläger zeigt keine Umstände auf, aus denen sich ergibt, dass diese Erwägung unzutreffend (geworden) ist. Er
verweist lediglich darauf, dass der existenznotwendige Wohnbedarf einer erwachsenen (Ehe-)Frau nach der
Lebenserfahrung nicht größer sei als der eines 15-jährigen Kindes. Damit blendet er aber den maßgeblichen Aspekt
aus, dass im Haushalt typischerweise bereits Gemeinschaftsräume vorhanden sind und die Aufnahme eines Kindes
in den Haushalt den Bedarf an diesen Räumen nicht erhöht. Der Kläger kann ‑‑wie ausgeführt‑‑ nicht verlangen,
dass der von ihm nach seiner Lebensstellung geschuldete beziehungsweise tatsächlich geleistete Unterhalt
(Bereitstellung der Unterkunft) berücksichtigt wird. Einwände gegen die Richtigkeit der zur Ermittlung des
Wohnbedarfs für Kinder herangezogenen statistischen Daten hat der Kläger nicht erhoben. Solche sind auch nicht
ersichtlich.


49


bb) Entgegen der Auffassung des Klägers ergibt sich ‑‑nach wie vor‑‑ weder aus dem aus Art. 3 Abs. 1 GG
abzuleitenden Prinzip der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit noch unter Berücksichtigung
des Schutzbereichs des Art. 6 Abs. 1 GG ein Anspruch Alleinerziehender auf Anwendung des Splitting-Verfahrens
gemäß § 32a Abs. 5 EStG (vgl. BFH-Urteil vom 18.06.2024 - VIII R 32/20, zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt,
Rz 40 f., dazu BVerfG-Kammerbeschluss vom 16.12.2024 - 2 BvR 1418/24: Verfassungsbeschwerde nicht zur
Entscheidung angenommen) einschließlich der diesem Verfahren immanenten Berücksichtigung zweier
Grundfreibeträge.


50


Das Splitting-Verfahren knüpft schon nicht an einen kindbedingten Bedarf von Ehepaaren an. Für den zusätzlichen
Bedarf von Kindern sind vielmehr gesonderte steuerrechtliche Berücksichtigungsmöglichkeiten (z.B. §§ 32, 33a
EStG) vorgesehen (vgl. BVerfG-Beschluss vom 07.05.2013 - 2 BvR 909/06, BVerfGE 133, 377, unter C.II.3.b bb (1)
sowie Senatsbeschluss vom 29.09.2016 - III R 62/13, BFHE 255, 252, BStBl II 2017, 259, Rz 25).


51


Zudem unterscheidet sich die Ehe, die (wie die Lebenspartnerschaft) als umfassende institutionalisierte
Verantwortungsgemeinschaft ausgestaltet ist, von ungebundenen Paarbeziehungen ebenso wie von
Rechtsbeziehungen zwischen Verwandten (BVerfG-Beschluss vom 07.05.2013 - 2 BvR 909/06, BVerfGE 133, 377,
unter C.II.3.a).


52


Außerdem differiert die Lebenssituation eines verwitweten Alleinerziehenden sowohl von der eines in intakter Ehe
lebenden Ehepaares als auch von der eines Geschiedenen, bei dem nacheheliche Unterhaltszahlungen (vgl.
§§ 1569 ff. BGB) an den früheren Ehegatten eine wirtschaftliche Belastung darstellen, welche seine steuerliche
Leistungsfähigkeit mindert (vgl. Senatsbeschluss vom 20.09.2002 - III B 40/02, BFH/NV 2003, 157, dazu BVerfG-
Kammerbeschluss vom 26.02.2004 - 2 BvR 1933/02: Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen;
Senatsbeschluss vom 27.05.2013 - III B 2/13, BFH/NV 2013, 1406, dazu BVerfG-Kammerbeschluss vom 16.07.2015 -
2 BvR 1519/13: Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen; Senatsbeschluss vom 29.09.2016 -
III R 62/13, BFHE 255, 252, BStBl II 2017, 259, Rz 18 ff., dazu BVerfG-Kammerbeschluss vom 18.09.2018 -
2 BvR 221/17: Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen und Senatsbeschluss vom 17.01.2017 -
III B 20/16, BFH/NV 2017, 740, Rz 30 ff., dazu BVerfG-Kammerbeschluss vom 18.09.2018 - 2 BvR 754/17:
Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen).


53


Auch der Hinweis des Klägers auf die Entscheidung des BVerfG vom 14.12.1965 - 1 BvR 606/60 (BVerfGE 19, 268)
führt nicht zu einer anderen Beurteilung. Die zitierten Ausführungen des BVerfG beziehen sich auf den
Halbteilungsgrundsatz des deutschen Kirchensteuerrechts, welcher vorsah, bei glaubensverschiedenen Ehen die
Kirchensteuer des einer Kirche angehörenden Ehegatten (selbst im Fall der getrennten Veranlagung) nach der
Hälfte der (zusammengerechneten) Einkommensteuer der Ehegatten zu bemessen. Das BVerfG hat sich in diesem
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Urteil unter anderem mit dem Splitting-Verfahren auseinandergesetzt und die dabei vorgenommene Halbierung der
Einkünfte lediglich als Methode zur Berechnung der Einkommensteuer ohne steuerbegründende Wirkung
charakterisiert (BVerfG-Urteil vom 14.12.1965 - 1 BvR 606/60, BVerfGE 19, 268, unter C.I.2.a). Aus dem Verweis auf
das zur steuerrechtlichen Anerkennung von Ehegatten-Arbeitsverhältnissen ergangene BVerfG-Urteil vom
24.01.1962 - 1 BvL 32/57 (BVerfGE 13, 290) wird zudem deutlich, dass das BVerfG (allein) das eheliche Güterrecht in
den Blick genommen hat, als es ausführte, dass die Ehe über die Unterhaltsgemeinschaft hinaus keine enge
Wirtschaftsgemeinschaft begründe. Der Güterstand ist jedoch für die Anwendung des Splitting-Verfahrens nicht von
Bedeutung (vgl. BVerfG-Beschluss vom 07.05.2013 - 2 BvR 909/06, BVerfGE 133, 377, unter C.II.3.b aa sowie BFH-
Urteil vom 15.11.2005 - VII R 16/05, BFHE 211, 396, BStBl II 2006, 453, unter II.). Der vom Kläger ausgemachte
Widerspruch ist daher nicht zu erkennen.


3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.55
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Urteil vom 19. Dezember 2024, VII R 23/22
Zuständiges Hauptzollamt nach Verschmelzung


ECLI:DE:BFH:2024:U.191224.VIIR23.22.0


BFH VII. Senat


StromStG § 2 Nr 3, StromStG § 2 Nr 4, StromStG § 9a, StromStG § 9b, StromStG § 10, EnergieStG § 54, EnergieStG § 55,
StromStV § 1 S 1, StromStV § 17a Abs 1, StromStV § 17b Abs 1, StromStV § 19 Abs 1, EnergieStV § 1a S 1, EnergieStV §
100 Abs 1, EnergieStV § 101 Abs 1, AO § 26, AO § 47, AO § 155 Abs 5, AO § 169, AO § 12, AO § 18, AO §§ 18ff, AO § 21,
AO § 23, AO § 17, AO § 25, GG Art 2 Abs 1, GG Art 20 Abs 3


vorgehend Finanzgericht Berlin-Brandenburg , 18. Mai 2022, Az: 1 K 1149/20


Leitsätze


1. Das zuständige Hauptzollamt für Entlastungsanträge nach den §§ 9a, 9b und 10 des Stromsteuergesetzes sowie nach
den §§ 54 und 55 des Energiesteuergesetzes richtet sich grundsätzlich nach dem satzungsmäßigen Sitz des
Unternehmens. Dabei ist auf die kleinste rechtlich selbständige Einheit abzustellen.


2. § 26 der Abgabenordnung setzt voraus, dass die bisher zuständige Finanzbehörde mit der Bearbeitung des konkreten
Verwaltungsverfahrens bereits begonnen hat. Die Prüfung der örtlichen Zuständigkeit stellt kein solches Tätigwerden
dar.


3. Die nach deutschem Recht bestehende Verpflichtung, strom- und energiesteuerrechtliche Entlastungsanträge bei der
zuständigen Behörde zu stellen, verletzt nicht den unionsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.


4. Die Versagung einer Steuerentlastung verletzt nicht den unionsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, wenn mit
dem Ablauf der Antragsfrist zugleich Festsetzungsverjährung eintritt.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom 18.05.2022 - 1 K 1149/20 wird
als unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


Streitig ist der fristgerechte Eingang von Entlastungsanträgen der Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) für das
Kalenderjahr 2018 (Streitjahr) beim örtlich zuständigen Hauptzollamt.


1


Die Klägerin entnimmt Strom und verwendet Energieerzeugnisse als Unternehmen des Produzierenden Gewerbes,
vorrangig für die Entwicklung und Herstellung von Kabeln und Leitungen. Dafür stellt sie regelmäßig
Steuerentlastungsanträge nach den §§ 9a, 9b und 10 des Stromsteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden
Fassung (StromStG) sowie für im Jahr verwendete Energieerzeugnisse nach den §§ 54 und 55 des
Energiesteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden Fassung (EnergieStG). Für die bisherigen, in C, B und D
belegenen Betriebsstätten der Klägerin, die ihren Sitz in C hat, reichte die Klägerin die Entlastungsanträge stets
beim Beklagten und Revisionsbeklagten (Hauptzollamt ‑‑HZA‑‑) ein.


2


Seit 2019 ist die Klägerin Rechtsnachfolgerin der E-GmbH. Mit Verschmelzungsvertrag vom xx.xx.2019 wurde die3
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E-GmbH auf die Klägerin verschmolzen. Die Klägerin, bezeichnet als E-GmbH c/o Rechtsnachfolger …, reichte
zunächst per E-Mail vom 20.12.2019 die fünf streitgegenständlichen Entlastungsanträge für ihre neue
Betriebsstätte F für das Jahr 2018 beim Hauptzollamt … (Hauptzollamt G) ein. Die Entlastungsanträge enthielten die
bisherige Unternehmensnummer der E-GmbH. In der E-Mail vom 20.12.2019 führte die Klägerin aus: "(…) für unsere
im Betreff genannte Konzerngesellschaft, die bisherige E-GmbH (Rechtsnachfolger …), erhalten Sie beigefügt und
vorab Entlastungsanträge für 2018. (…) Bitte beachten Sie, dass die E-GmbH im Wege der Verschmelzung
inzwischen auf die … übertragen wurde (…)." Der E-Mail vom 20.12.2019 fügte die Klägerin zwei
Handelsregisterauszüge bei, von denen aus einem (Abruf vom xx.xx.2019) die Verschmelzung hervorging. Für die
Tätigkeiten der weiteren klägerischen Betriebsstätten in C, B und D reichte die Klägerin die Entlastungsanträge für
das Streitjahr ‑‑wie bisher auch‑‑ beim HZA ein. Postalisch gingen alle Entlastungsanträge der Klägerin jeweils am
31.12.2019 beim Hauptzollamt G beziehungsweise beim HZA ein. Auf dem Briefumschlag für die übersandten
Anträge der Betriebsstätte F war die Klägerin als Absenderin bezeichnet.


Das Hauptzollamt G hielt sich nach der Vorprüfung der klägerischen Anträge für den Standort F aufgrund der
Verschmelzung für unzuständig und übermittelte die Anträge dem HZA. Das HZA erhielt die Anträge am 24.01.2020
in postalischer Form. Mit Bescheid vom 19.02.2020 lehnte es die streitgegenständlichen Anträge ab, da diese
verspätet bei ihm als zuständigem Hauptzollamt eingetroffen seien. Das Hauptzollamt G sei aufgrund der
Verschmelzung wegen § 45 der Abgabenordnung (AO) unzuständig gewesen. Die Übermittlung der Anträge an das
Hauptzollamt G habe die Festsetzungsverjährung zum 01.01.2020 nicht hemmen können. Die Anträge hätten für
eine rechtzeitige Antragstellung zum 31.12.2019 bei ihm, dem HZA, eingehen müssen. Es könne die Anträge auch
nicht als Korrekturanträge werten, da die Anträge erstmalig für die Betriebsstätte F gestellt worden seien. Ein
Neuantrag sei wegen der am 01.01.2020 eingetretenen Festsetzungsverjährung verspätet.


4


Einspruch und Klage blieben erfolglos. Das Finanzgericht (FG) führte aus, die Steuerentlastung sei bei dem
Hauptzollamt zu beantragen, in dessen Bezirk der Antragsteller seinen Geschäftssitz habe. Eine örtliche
Zuständigkeit mehrerer Hauptzollämter sei ausgeschlossen. Da es beim strom- und energiesteuerrechtlichen
Unternehmensbegriff auf die kleinste formal rechtliche Einheit ankomme, entspreche die Begründung mehrerer
örtlicher Zuständigkeiten aufgrund von mehreren Betriebsstätten gemäß § 12 AO nicht dem Zweck der strom- und
energiesteuerrechtlichen Vorschriften und sei auf diese nicht übertragbar. Dass nur ein Hauptzollamt örtlich
zuständig sein könne, folge auch daraus, dass die Begünstigung davon abhänge, dass der Antragsteller ein
Unternehmen des Produzierenden Gewerbes sei; durch eine Verschmelzung könne sich aber der Schwerpunkt der
wirtschaftlichen Tätigkeit verschieben. Bei einer mehrfachen örtlichen Zuständigkeit wäre eine derartige Prüfung
durch diverse zuständige Hauptzollämter ohne entsprechenden Informationsaustausch zwischen ihnen nicht mehr
möglich.


5


Ein Wechsel der örtlichen Zuständigkeit hänge nicht von der Kenntnis der Finanzbehörden ab. Denn § 26 AO finde
im Rahmen der Verbrauchsteuern nach § 23 AO, bei denen es auf den Ort der Tatbestandsverwirklichung ankomme,
keine Anwendung. Ein Antrag bei einem unzuständigen Hauptzollamt könne die Frist nicht hemmen.


6


Hiergegen wendet sich die Klägerin mit der Revision. Zur Begründung trägt sie vor, das FG gehe zu Unrecht davon
aus, dass die örtliche Zuständigkeit nach § 1 Satz 1 der Stromsteuer-Durchführungsverordnung in der im Streitjahr
geltenden Fassung (StromStV) bzw. § 1a Satz 1 der Energiesteuer-Durchführungsverordnung in der im Streitjahr
geltenden Fassung (EnergieStV) nur an dem Ort begründet sei, an dem die Geschäftsleitung des Steuerpflichtigen
ihren Sitz habe. Die Regelungen seien fast wortgleich zu der grundsätzlichen Regelung für Verbrauchsteuern in § 23
Abs. 2 Satz 1 AO, sodass eine anderslautende Auslegung einer entsprechenden systematischen oder teleologischen
Begründung bedürfe. Dafür seien keine tragfähigen Gründe ersichtlich. Im Rahmen des § 23 Abs. 2 Satz 1 AO werde
für die Frage, "wo der Steuerpflichtige sein Unternehmen betreibt", nicht darauf abgestellt, wo die Geschäftsleitung
ihren Sitz habe, sondern darauf, wo der Steuerpflichtige eine Betriebsstätte unterhalte. Der Verweis auf das
Senatsurteil vom 06.10.2015 - VII R 16/14 gehe insoweit ins Leere, da die örtliche Zuständigkeit im dortigen Fall
unstreitig gewesen sei.


7


Die formale Betrachtungsweise des § 2 Nr. 4 StromStG betreffe die Abgrenzung des Steuerpflichtigen und damit
auch des Antragsberechtigten im Falle einer Steuerentlastung. Vorliegend stehe nicht in Frage, dass die Anlagen,
bezüglich derer die streitrelevanten Entlastungsanträge gestellt worden seien, durch die Klägerin betrieben
würden. Nicht die Betriebsstätte F als betriebsorganisatorische Untereinheit habe die Anträge gestellt, sondern die
Klägerin. Der Verweis des FG auf die Definition des Unternehmensbegriffs in § 2 Nr. 4 StromStG gehe daher fehl.
Zudem bestehe keine argumentative Grundlage dafür, anhand der Unternehmensdefinition des § 2 Nr. 4 StromStG
die Möglichkeit einer Mehrfachzuständigkeit im Sinne des § 25 AO auszuschließen.


8
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Entscheidungsgründe


II.


Rechtsfehlerhaft habe das FG zudem nicht § 26 AO auf einen Wechsel der örtlichen Zuständigkeit angewendet.
Zwar sei zutreffend, dass § 26 AO in Fällen des § 23 Abs. 1 AO keine Anwendung finde. Bei den in Frage stehenden
Strom- und Energiesteuern gehe es aber um dasselbe zuständigkeitsbegründende Merkmal wie in § 23 Abs. 2 Satz 1
AO. Die grundsätzliche Zuständigkeitsregelung des § 23 AO werde durch § 1 Satz 1 StromStV und § 1a Satz 1
EnergieStV auf die Zuständigkeit des sogenannten Betriebshauptzollamts entsprechend § 23 Abs. 2 Satz 1 AO
beschränkt.


9


Auch wende das FG § 26 AO rechtsfehlerhaft an. Nach dem FG stelle § 9b StromStG nicht darauf ab, ob bei der
Finanzbehörde ein positives Wissen im Hinblick auf die Verschmelzung vorliege. Daraus folgere es, dass § 26 AO
nicht anwendbar sein könne, da diese Vorschrift eben auf die positive Kenntnis der Finanzbehörde abstelle. Jedoch
gehe es bei § 26 AO ‑‑anders als bei § 9b StromStG‑‑ nicht um die Voraussetzungen für die Entlastung selbst,
sondern um die Voraussetzungen für den Wechsel der Zuständigkeit. Insoweit komme es zwar ebenfalls auf die
positive Kenntnis an. Die Frage betreffe insoweit aber nicht die Begründetheit des Antrags, sondern die
vorgelagerte Frage der Begründung der örtlichen Zuständigkeit. Zum Zeitpunkt der Antragstellung hätten die
beteiligten Hauptzollämter im Streitfall noch keine Kenntnis von der Verschmelzung gehabt. Zumindest bis zu
diesem Zeitpunkt sei das Hauptzollamt G das zuständige Hauptzollamt gewesen. Erst mit positiver Kenntnis ändere
sich die örtliche Zuständigkeit nach § 26 AO.


10


Die Klägerin beantragt sinngemäß,


die Vorentscheidung aufzuheben und das HZA unter Aufhebung des Ablehnungsbescheids vom 19.02.2020 in
Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 14.10.2020 zu verpflichten, die Klägerin hinsichtlich ihrer Anträge
vom 16.12.2019 nach den §§ 9a, 9b, 10 StromStG und den §§ 54, 55 EnergieStG bezüglich ihrer
Fabrikationsstätte F im Streitjahr neu zu bescheiden und


die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten für das Vorverfahren für notwendig zu erklären.


11


Das HZA beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


12


Nach Ansicht des HZA hätte die Klägerin ihm die Verschmelzung spätestens in dem Moment bekanntgeben müssen,
in dem sie die Entlastungsanträge für ihre neue Betriebsstätte gestellt habe. Allein das HZA sei für die Bearbeitung
der Anträge zuständig gewesen. Unerheblich sei in diesem Zusammenhang, wann das Hauptzollamt G die
klägerischen Unterlagen zur Kenntnis genommen habe. Auf den Zeitpunkt der Kenntnisnahme der Verschmelzung
durch die Behörde komme es nicht an.


13


Eine andere Zuständigkeit ergebe sich nicht aus der Abgabenordnung. § 21 AO sei nicht anwendbar, da diese Norm
die Umsatzsteuer betreffe. Zudem seien die verschiedenen Standorte der Klägerin vorliegend nicht als gleichartig
zu betrachten. Mit § 25 AO seien Zuständigkeiten der Finanzbehörde gemeint, deren Notwendigkeit sich aus dem
individuellen Einzelfall heraus zwangsläufig ergäben, nicht aber durch das bewusste Handeln des
Entlastungsberechtigten steuerbar seien. Ein anderes Verständnis würde im Massengeschäft dem Sinn und Zweck
der Vorschrift sowie einem effektiven Verwaltungshandeln bei der Umsetzung der ‑‑im Streitfall noch gültigen‑‑
Richtlinie 2008/118/EG des Rates vom 16.12.2008 über das allgemeine Verbrauchsteuersystem und zur Aufhebung
der Richtlinie 92/12/EWG (Amtsblatt der Europäischen Union ‑‑ABlEU‑‑ 2009, Nr. L 9, 12) zuwiderlaufen.


14


Auch § 26 AO greife nicht ein, da diese Norm nur dann gelte, wenn eine Behörde bereits mit einem konkreten
Verfahren mit dem Ziel des Erlasses eines Verwaltungsakts begonnen habe. Die unaufgeforderte Einreichung der
Entlastungsanträge für die Betriebsstätte F führe jedoch nicht dazu, dass die adressierte Behörde das
Verwaltungsverfahren bereits eröffnet habe.


15


Die Beteiligten haben einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung zugestimmt.16


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des FG ist unbegründet und daher nach § 126 Abs. 2 der17
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Finanzgerichtsordnung (FGO) zurückzuweisen. Das FG-Urteil entspricht Bundesrecht (§ 118 Abs. 1 Satz 1 FGO). Das
HZA hat die Anträge auf Steuerentlastung für das Streitjahr ‑‑Kalenderjahr 2018‑‑ nach den §§ 9a, 9b und 10
StromStG und nach den §§ 54 und 55 EnergieStG für die in F belegene Betriebsstätte zu Recht abgelehnt. Die
Klägerin hat keinen Anspruch auf die beantragten Entlastungen von der Strom- und Energiesteuer. Die
Entlastungsanträge sind nicht innerhalb der Antragsfristen beim zuständigen HZA eingegangen und etwaige
Entlastungsansprüche infolge des Ablaufs der Festsetzungsfrist erloschen (§ 169 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 1,
§ 155 Abs. 5 i.V.m. § 47 AO).


1. Die Klägerin hat innerhalb der Antragsfristen keine Anträge auf Strom- und Energiesteuerentlastung nach den
§§ 9a, 9b und 10 StromStG und den §§ 54 und 55 EnergieStG für ihre Betriebsstätte F beim örtlich zuständigen
Hauptzollamt gestellt.


18


a) Nach § 17a Abs. 1 Satz 1 StromStV ist der Erlass, die Erstattung oder die Vergütung der Steuer nach § 9a
StromStG bei dem für den Antragsteller zuständigen Hauptzollamt mit einer Anmeldung nach amtlich
vorgeschriebenem Vordruck für innerhalb eines Erlass-, Erstattungs- oder Vergütungsabschnitts entnommenen
Strom zu beantragen. Der Erlass, die Erstattung oder die Vergütung wird nach § 17a Abs. 1 Satz 3 StromStV nur
gewährt, wenn der Antrag spätestens bis zum 31.12. des Jahres, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem der Strom
entnommen wurde, beim Hauptzollamt gestellt wird.


19


Entsprechende Tatbestandsvoraussetzungen enthalten § 17b Abs. 1 und § 19 Abs. 1 StromStV hinsichtlich der
Entlastungsanträge nach §§ 9b und 10 StromStG sowie § 100 Abs. 1 und § 101 Abs. 1 EnergieStV für die Anträge auf
Steuerentlastung nach §§ 54 und 55 EnergieStG.


20


b) Das für den Antragsteller zuständige Hauptzollamt wird in § 1 Satz 1 StromStV bzw. § 1a Satz 1 EnergieStV
genauer bestimmt. Demzufolge ist das Hauptzollamt örtlich zuständig, von dessen Bezirk aus die in den einzelnen
Vorschriften jeweils bezeichnete Person ihr Unternehmen betreibt. Es kommt somit einerseits darauf an, dass es
sich um eines der in den Entlastungsnormen genannten Unternehmen handelt, sowie andererseits darauf, an
welchem Ort das Unternehmen betrieben wird. Wie bereits die Formulierung im Präsens zeigt, ist für die
Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit das Unternehmen in seiner jetzigen Gestalt ‑‑im Streitfall nach der
Verschmelzung‑‑ maßgeblich. Denn der frühere Rechtsträger existiert nicht mehr und kann somit keinen Antrag
mehr stellen.


21


aa) Die Entlastungsansprüche nach §§ 9a, 9b und 10 StromStG und nach §§ 54 und 55 EnergieStG gelten für
Unternehmen des Produzierenden Gewerbes (bei § 9b StromStG und § 54 EnergieStG daneben auch für
Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft). Auf ein solches Unternehmen ist folglich im Rahmen des § 1 StromStV
und § 1a EnergieStV bei der Frage, welches Hauptzollamt örtlich zuständig ist, abzustellen. Der Begriff
"Unternehmen des Produzierenden Gewerbes" ist in § 2 Nr. 4 i.V.m. Nr. 3 StromStG legaldefiniert.


22


(1) Ein Unternehmen des Produzierenden Gewerbes liegt gemäß § 2 Nr. 3 StromStG unter anderem vor, wenn es den
enumerativ in dieser Norm aufgezählten Abschnitten der Klassifikation der Wirtschaftszweige ‑‑durch das
Statistische Bundesamt‑‑ zuzuordnen ist. § 2 Nr. 4 i.V.m. Nr. 3 StromStG stellt dabei auf das Unternehmen als die
kleinste rechtlich selbständige Einheit ab. Ein Unternehmen ‑‑und damit stromsteuerrechtlich begünstigt‑‑ ist nach
§ 2 Nr. 4 StromStG die jeweils kleinste rechtlich selbständige Einheit (Senatsurteil vom 24.04.2018 - VII R 21/17,
Rz 14).


23


(2) Diese Legaldefinition hat auch im Zusammenhang mit der Bestimmung des örtlich zuständigen Hauptzollamts
Bedeutung. Denn nach § 9a Abs. 1 StromStG wird auf Antrag "die Steuer für nachweislich versteuerten Strom
erlassen, erstattet oder vergütet, den ein Unternehmen des Produzierenden Gewerbes (…) entnommen hat";
entlastungsberechtigt ist gemäß § 9a Abs. 2 StromStG das Unternehmen des Produzierenden Gewerbes, das den
Strom entnommen hat. Somit stellt dieses Unternehmen den Antrag auf Steuerentlastung. Damit folgt aus dem
Zusammenhang von § 2 Nr. 4 StromStG mit § 9a StromStG, dass nur die kleinste rechtlich selbständige Einheit
diesen Antrag stellen kann.


24


Zum Antrag selbst heißt es in § 17a Abs. 1 Satz 1 StromStV, dass der Erlass, die Erstattung oder die Vergütung der
Steuer nach § 9a StromStG bei dem für den Antragsteller zuständigen Hauptzollamt zu beantragen ist. Da
Antragsteller die kleinste rechtlich selbständige Einheit ist, muss sich die Bestimmung des zuständigen
Hauptzollamts nach dieser Einheit richten. Gemäß § 1 Satz 1 StromStV richtet sich das nach dem Bezirk, von dem
aus der Antragsteller sein Unternehmen betreibt.


25
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Entsprechendes gilt für die weiteren hier streitgegenständlichen Entlastungstatbestände.26


bb) Ein Unternehmen wird im Sinne von § 1 Satz 1 StromStV bzw. § 1a Satz 1 EnergieStV grundsätzlich an seinem
satzungsmäßigen Sitz betrieben.


27


(1) Dafür spricht bereits die Verordnungshistorie. Denn nach der BRDrucks 682/09, S. 295 zu § 1a EnergieStV heißt
es: "Ziel dieser Neuregelung ist insbesondere, dass ein Unternehmen sich künftig nur noch an ein und ggf. nicht an
mehrere Hauptzollämter wenden muss." Mithin war Zweck dieser Norm, dass der Entlastungsantrag nicht von jeder
Betriebsstätte aus gestellt werden kann (s. auch BRDrucks 682/09, S. 165, Art. 6 Nr. 3).


28


(2) Zudem dient die Zuständigkeit des HZA am satzungsmäßigen Sitz des Unternehmens auch der Durchführung des
Entlastungsverfahrens und der Umsetzung der gesetzgeberischen Intention. Der Antragsteller hat unter anderem
gemäß § 17a Abs. 4 StromStV einen buchmäßigen Nachweis zu führen, aus dem sich für den Entlastungsabschnitt
die Menge und der genaue Verwendungszweck des Stroms ergeben müssen. Das Hauptzollamt muss prüfen können,
ob die Voraussetzungen der Entlastungsnormen vorliegen, also beispielsweise, ob es sich um ein Unternehmen des
Produzierenden Gewerbes handelt, für welchen Zweck und welche Menge es Strom entnommen oder wofür es ein
Energieerzeugnis verwendet hat. Dafür ist es notwendig, auf Unterlagen des Antragstellers wie zum Beispiel
Rechnungen oder Buchungsunterlagen zugreifen zu können. Diese Dokumente befinden sich regelmäßig am
Geschäftssitz eines Unternehmens.


29


(3) Dementsprechend hat der erkennende Senat bereits in seinem Urteil vom 06.10.2015 - VII R 16/14 (Rz 10) zum
Energiesteuerrecht ausgeführt, dass die Steuerentlastung bei dem Hauptzollamt zu beantragen ist, "in dessen Bezirk
der Antragsteller seinen Geschäftssitz hat". Zu derselben Einschätzung kam er im Senatsurteil vom 10.11.2015 -
VII R 35, 37/14 (Rz 11 i.V.m. Rz 3), ebenfalls zum Energiesteuerrecht. Obwohl die Frage der zuständigen Behörde in
den dortigen Revisionsverfahren nicht streitig war, handelte es sich bei den Ausführungen zur örtlichen
Zuständigkeit der Finanzbehörde nicht lediglich um obiter dicta. Vielmehr konnten die sich daran anschließenden
Rechtsausführungen nur erfolgen, weil der Senat die finanzgerichtliche Einschätzung der örtlich zuständigen
Behörde als zutreffend ansah. Denn der Senat ist gehalten, das angefochtene Urteil in vollem Umfang auf die
Verletzung revisiblen Rechts zu prüfen und insoweit gemäß § 118 Abs. 3 Satz 2 FGO ‑‑im Rahmen des
Revisionsantrags (§ 121 Satz 1, § 96 Abs. 1 Satz 2 FGO)‑‑ an die geltend gemachten Revisionsgründe nicht
gebunden, wenn mit der Revision nicht ausschließlich Verfahrensmängel geltend gemacht werden (vgl. Urteil des
Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 22.12.2010 - I R 110/09, BFHE 232, 415, BStBl II 2014, 119, Rz 34, m.w.N.).


30


Da die Regelungen zur örtlichen Zuständigkeit in der Energiesteuer-Durchführungsverordnung und der
Stromsteuer-Durchführungsverordnung identisch sind, sind die zitierten Senatsurteile ‑‑wie das FG zutreffend
entschieden hat‑‑ auf die entsprechenden stromsteuerrechtlichen Entlastungsanträge übertragbar.


31


(4) Soweit die Klägerin auf verschiedene Stimmen in der Literatur zu § 23 Abs. 2 Satz 1 AO, der die örtlich
zuständige Finanzbehörde unter anderem für Verbrauchsteuern regelt und das Hauptzollamt für örtlich zuständig
erklärt, von dessen Bezirk aus der Steuerpflichtige sein Unternehmen betreibt, verweist, können diese zu keiner
anderen rechtlichen Beurteilung führen.


32


Nach diesen Literaturmeinungen wird ein Unternehmen am Ort seiner Betriebsstätte im Sinne des § 23 Abs. 2
Satz 1 AO betrieben (Wackerbeck in Hübschmann/Hepp/Spitaler ‑‑HHSp‑‑, § 23 AO Rz 30; Koenig/Pätz,
Abgabenordnung, 5. Aufl., § 23 Rz 14; BeckOK AO/Steinke, 30. Ed. 01.10.2024, AO § 23 Rz 41). Dies ist jedoch nicht
einhellige Meinung (a.A. z.B. Schoenfeld in Gosch, AO § 23 Rz 24, der den Sitz der Geschäftsleitung als maßgeblich
ansieht). Zudem wird diese Auslegung nicht überzeugend begründet, sofern sie überhaupt begründet wird. Nach
Wackerbeck ist beim Vorliegen einer Betriebsstätte jedenfalls ein Unternehmen existent und die Zuständigkeit nach
§ 23 Abs. 2 AO gegeben (Wackerbeck in HHSp, § 23 AO Rz 30). Da Verbrauchsteuern regelmäßig am Ort der
Betriebsstätte entstehen, weil hier der steuerlich relevante Tatbestand verwirklicht wird, stellte § 23 Abs. 2 Satz 1
AO somit letztlich auf dasselbe Kriterium ab wie § 23 Abs. 1 AO. Nach einer anderen Auffassung kann für den Ort
des Betriebs eines Unternehmens für den Regelfall auf § 21 Abs. 1 Satz 1 AO (örtliche Zuständigkeit bei der
Umsatzsteuer) zurückgegriffen werden, allerdings ohne die Einschränkung, dass es darauf ankomme, wo der
Unternehmer seinen Betrieb ganz oder vorwiegend betreibe (Koenig/Pätz, Abgabenordnung, 5. Aufl., § 23 Rz 14).
Dies ist jedoch insofern nicht überzeugend, als eine Begründung, wieso diese vom Gesetzgeber bewusst gewählte
Formulierung nur teilweise bei § 23 Abs. 2 Satz 1 AO gelten sollte und aus welchem Grund die Begrifflichkeiten in
§ 21 Abs. 1 Satz 1 AO und § 23 Abs. 2 Satz 1 AO überhaupt gleich laufen sollten, nicht gegeben wird.


33


(5) Die Klägerin selbst trägt vor, der Umstand, dass der Gesetzgeber in § 21 Abs. 1 Satz 1 AO ("ganz oder vorwiegend34
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betreibt") bewusst eine andere Formulierung als in § 23 Abs. 2 Satz 1 AO ("betreibt") gewählt habe, könne nicht
ohne Weiteres durch eine gleichlaufende Auslegung des abweichenden Wortlautes übergangen werden. Eine
gleichlaufende Auslegung wäre jedoch nach der Senatsrechtsprechung nicht gegeben. Denn während § 21 Abs. 1
Satz 1 AO deutlich macht, dass es auf den Ort der hauptsächlichen Willensbildung ankommt, der sich vom
Unternehmenssitz unterscheiden kann (vgl. Senatsurteil vom 19.12.2000 - VII R 86/99, BFH/NV 2001, 742, unter
II.1.), ist nach der Senatsrechtsprechung bei § 23 Abs. 2 Satz 1 AO grundsätzlich der Unternehmenssitz maßgeblich.


cc) Da demzufolge auf die juristische oder natürliche Person abzustellen ist, besteht für Betriebsstätten (§ 12 AO)
nicht nur kein eigenes Antragsrecht (ebenso Pohl/Tervooren, Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern ‑‑ZfZ‑‑
2008, 89, m.w.N.). Vielmehr bleiben diese ‑‑wie das FG richtig ausführt‑‑ bei der Bestimmung der örtlich
zuständigen Finanzbehörde im Rahmen der strom- und energiesteuerrechtlichen Regelungen unberücksichtigt, weil
einer Betriebsstätte die rechtliche Selbständigkeit fehlt. Es handelt sich bei Betriebsstätten lediglich um
unselbständige Betriebsteile (vgl. Möhlenkamp/Milewski, Energiesteuergesetz, Stromsteuergesetz, 2. Aufl., § 2
StromStG Rz 67; Jansen in Bongartz/Jatzke/Schröer-Schallenberg, Energiesteuer, Stromsteuer, § 2 StromStG Rz 81;
Kalker/Khazzoum in StromStG - eKomm, § 2 StromStG Rz 24, Stand: 02.05.2024). Soweit in anderen rechtlichen
Regelungen der Unternehmensbegriff anders als in § 2 Nr. 4 StromStG definiert wird (z.B. § 2 Abs. 1 des
Umsatzsteuergesetzes), ist dies nicht auf das Strom- und Energiesteuerrecht übertragbar (Senatsurteil vom
24.04.2018 - VII R 21/17, Rz 15).


35


dd) Eine weitere örtliche Zuständigkeit aufgrund der §§ 18 AO ff. kann sich neben den spezialgesetzlichen
Regelungen zur örtlichen Zuständigkeit nach § 1 Satz 1 StromStV bzw. § 1a Satz 1 EnergieStV nicht ergeben.


36


(1) Nach § 17 AO sind aufgrund der spezialgesetzlichen Regelungen die Normen über die örtliche Zuständigkeit
nach den §§ 18 ff. AO im Strom- und Energiesteuerrecht nicht anwendbar (vgl. Drüen in Tipke/Kruse, § 17 AO Rz 4;
Schoenfeld in Gosch, AO § 23 Rz 10). Damit wird auch § 23 AO durch die Sonderregelungen des § 1 StromStV und
§ 1a EnergieStV verdrängt (FG Düsseldorf, Urteil vom 10.07.2019 - 4 K 379/18 VSt, Rz 19; ebenso Drüen in
Tipke/Kruse, § 23 AO Rz 5).


37


Eine mehrfache örtliche Zuständigkeit nach § 25 AO kommt nicht in Betracht, da es bei den spezialgesetzlichen
Regelungen des § 1 Satz 1 StromStG bzw. § 1a Satz 1 EnergieStG lediglich einen möglichen Anknüpfungspunkt für
die örtliche Zuständigkeit gibt. Das ist ‑‑wie gesehen‑‑ der Unternehmenssitz.


38


Dass es im Rahmen der genannten spezialgesetzlichen Verbrauchsteuerregelungen zu keiner Mehrfachzuständigkeit
kommen kann, überzeugt, weil die hier streitigen Steuerentlastungen davon abhängen, dass es sich bei dem
Antragsteller um ein Unternehmen des Produzierenden Gewerbes handelt, was die Finanzbehörde zu prüfen hat.
Durch eine Verschmelzung kann sich der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit mit der Folge verschieben,
dass eine Zuordnung des übernehmenden Rechtsträgers zum Produzierenden Gewerbe nicht mehr möglich ist.
Diese Prüfung in die Hand nur eines örtlich zuständigen Hauptzollamts zu geben, ist sinnvoll und effizient (vgl.
Senatsurteile vom 22.11.2011 - VII R 22/11, BFHE 235, 95, Rz 11 und vom 07.07.2020 - VII R 6/19, Rz 23; ebenso
Drüen in Tipke/Kruse, § 23 AO Rz 5, § 25 AO Rz 2; ferner Schmieszek in Gosch, AO § 25 Rz 5; Schmieszek in AO
- eKomm, § 25 AO Rz 1, Stand: 18.09.2024; Koenig/Pätz, Abgabenordnung, 5. Aufl., § 25 Rz 5; Wackerbeck in HHSp,
§ 25 AO Rz 7; Krömker in Lippross/Seibel, Basiskommentar Steuerrecht, Stand: 11.2024, § 17 AO Rz 2).


39


(2) Inwieweit die Subsidiarität nach § 17 AO auch für die weiteren, für alle Steuerarten allgemein geltenden §§ 24
bis 29 AO eingreift, ist bislang höchstrichterlich nicht entschieden worden (offen gelassen in Senatsurteil vom
05.03.1985 - VII R 146/84, BFHE 143, 294, BStBl II 1985, 377, für das Kraftfahrzeugsteuerrecht; zur Literatur vgl.
Drüen in Tipke/Kruse, § 17 AO Rz 4; Klein/Rätke, AO, 18. Aufl., § 17 Rz 2).


40


(a) Im Streitfall kann allein die Anwendbarkeit des § 26 AO im Falle eines Zuständigkeitswechsels in Frage kommen.
Maßgeblich ist, ob die Zuständigkeitsregelung an ein unveränderbares und zeitpunktbezogenes Merkmal wie zum
Beispiel die Tatbestandsverwirklichung anknüpft oder an ein beim Steuerpflichtigen vorliegendes Merkmal wie
beispielsweise den Unternehmenssitz (Wackerbeck in HHSp, § 26 AO Rz 11). Bei letzterem ist ein
Zuständigkeitswechsel aufgrund von sich ändernden zuständigkeitsbegründenden Umständen möglich, sodass § 26
AO grundsätzlich anwendbar wäre (Drüen in Tipke/Kruse, § 26 AO Rz 1, m.w.N.).


41


Die hier einschlägigen Zuständigkeitsnormen § 1 Satz 1 StromStV und § 1a Satz 1 EnergieStV stellen auf ein an dem
Steuerpflichtigen anknüpfendes Merkmal ab, nämlich auf den Unternehmenssitz. Anders als es das FG eingeordnet
hat, kann sich daher grundsätzlich ein Zuständigkeitswechsel nach § 26 AO ergeben.


42
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(b) Bei einer Gesamtrechtsnachfolge wie der Verschmelzung von Kapitalgesellschaften sind für die Frage der
örtlichen Zuständigkeit die räumlichen Verhältnisse des Gesamtrechtsnachfolgers maßgebend. Die örtliche
Zuständigkeit bestimmt sich mithin nach den Verhältnissen des Rechtsnachfolgers, und zwar auch für die
Zeiträume, die vor Eintritt der Rechtsnachfolge liegen (vgl. Wackerbeck in HHSp, § 26 AO Rz 58; Schmieszek in AO
- eKomm, § 26 AO Rz 3, Stand: 18.09.2024).


43


(c) § 26 AO regelt den Übergang der örtlichen Zuständigkeit für den Fall, dass sich die die Zuständigkeit
begründenden Umstände verändern. Maßgeblich für den Übergang ist nicht der Zeitpunkt der Änderung der
objektiven Umstände, sondern die subjektive Kenntnisnahme der betroffenen Behörden von dieser Änderung (Drüen
in Tipke/Kruse, § 17 AO Rz 4, § 26 AO Rz 3; Schmieszek in AO - eKomm, § 26 AO Rz 1, Stand: 18.09.2024;
Wackerbeck in HHSp, § 17 AO Rz 7).


44


(d) Die Regelung des § 26 AO greift nur ein, wenn bereits eine inländische Finanzbehörde tätig geworden ist (vgl.
FG Münster, Urteil vom 06.02.2020 - 5 K 2531/17 F, Rz 63; Wackerbeck in HHSp, § 26 AO Rz 22; Schmieszek in AO
- eKomm, § 26 AO Rz 1, 18.09.2024; Drüen in Tipke/Kruse, § 26 AO Rz 1; Klein/Rätke, AO, 18. Aufl., § 26 Rz 1). In der
höchstrichterlichen Rechtsprechung war diese Rechtsfrage bisher nicht zu klären. Jedoch ist sich die
Kommentarliteratur diesbezüglich einig. Wechselt die örtliche Zuständigkeit, tritt die nunmehr zuständige
Finanzbehörde an die Stelle der bisher zuständigen Finanzbehörde und übernimmt das laufende
Verwaltungsverfahren in dem bis zu diesem Zeitpunkt erreichten Verfahrensstand (Schmieszek in Gosch, AO § 26
Rz 9). Das überzeugt, denn solange keine Finanzbehörde tätig geworden ist, besteht kein Bedarf, den Wechsel der
Zuständigkeit zu klären. Vielmehr beginnt die dann zuständige Behörde unmittelbar mit der Fallbearbeitung. Dies
bestätigt auch § 26 Satz 2 AO, denn die Fortführung eines Verwaltungsverfahrens nach Abstimmung mit der
nunmehr zuständigen Finanzbehörde ist nur dann denkbar, wenn die ehemals zuständige Finanzbehörde bereits
tätig geworden war.


45


(e) Begonnen ist ein Verfahren, wenn ‑‑entsprechend § 9 des Verwaltungsverfahrensgesetzes‑‑ eine erste
Maßnahme einer Behörde mit dem Ziel des Erlasses eines Verwaltungsakts getroffen worden ist (Wackerbeck in
HHSp, § 26 AO Rz 25; Horn in Schwarz/Pahlke/Keß, AO/FGO, § 26 AO Rz 8). Ein bei einer Behörde eingereichter
Antrag genügt nicht, damit ein laufendes Verfahren vorliegt. Wird in dem Antrag deutlich, dass die im Antrag
adressierte Behörde ‑‑aufgrund eines in der Vergangenheit liegenden geänderten Umstands‑‑ nicht (mehr)
zuständig ist, war sie in dem aktuellen Verfahren noch nicht tätig; die Prüfung ihrer Zuständigkeit geht vielmehr der
eigentlichen Bearbeitung voraus. Allein dadurch liegt kein laufendes Verfahren vor. Die von der Klägerin angeführte
Rechtsprechung (BFH-Beschluss vom 16.12.2003 - IV B 69/02, BFH/NV 2004, 608) und Literatur (vgl. BeckOK
AO/Steinke, 30. Ed. 01.10.2024, AO § 26 Rz 35; Wackerbeck in HHSp, § 26 AO Rz 18) betrafen andere
Sachverhaltskonstellationen.


46


c) Nach diesen Maßstäben hat die Klägerin die Anträge für die Betriebsstätte F zwar innerhalb der Antragsfrist, aber
bei dem örtlich unzuständigen Hauptzollamt eingereicht. Das örtlich zuständige HZA erhielt die Anträge erst nach
Ablauf der Antragsfrist.


47


aa) Das örtlich zuständige Hauptzollamt für die Entlastungsanträge betreffend die Betriebsstätte F war das HZA.48


(1) Die nach § 2 Nr. 4 StromStG kleinste rechtlich selbständige Einheit ist die Klägerin selbst. Ihr Sitz liegt in C.49


(2) Die weiteren, von der Klägerin angeführten Vorschriften der Abgabenordnung zur örtlich zuständigen Behörde
sind für die streitgegenständlichen Entlastungsanträge nicht anwendbar. Eine Mehrfachzuständigkeit kann sich bei
§ 1 Satz 1 StromStV bzw. § 1a Satz 1 EnergieStV nicht ergeben. § 23 AO gilt gemäß § 17 AO nur subsidiär.


50


Auch die Vorschrift des § 26 AO zum Zuständigkeitswechsel ist ‑‑anders als die Klägerin meint‑‑ auf den hiesigen
Fall nicht anwendbar. Denn das bislang für die ‑‑zuvor selbständige Einheit‑‑ in F zuständige Hauptzollamt G war
hinsichtlich der Entlastungsanträge für das Jahr 2018 noch nicht tätig geworden. Vielmehr hatte es die Anträge
zunächst auf seine Zuständigkeit hin geprüft und nach Erkennen seiner Unzuständigkeit an das HZA weitergeleitet.
Damit hatte es sich, wie dargelegt, noch nicht im "laufenden Verfahren" für die streitgegenständlichen Anträge
befunden.


51


bb) Die Antragsfrist für das Streitjahr 2018 begann mit Ablauf des 31.12.2018 und endete mit Ablauf des
31.12.2019. Nach den bindenden Feststellungen des FG sind die Anträge für die Betriebsstätte F bis zum
31.12.2019 beim Hauptzollamt G eingegangen. Beim zuständigen HZA gingen die Anträge für die … weiteren
Betriebsstätten am 31.12.2019, die Anträge für die Betriebsstätte F jedoch erst am 24.01.2020 ein.
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(1) Die beim HZA fristgerecht eingegangenen Anträge beziehen sich nicht auf die Betriebsstätte F.53


Ein Antrag nach den §§ 9a, 9b und 10 StromStG sowie den §§ 54 und 55 EnergieStG für den Standort F war im
Streitfall nicht deshalb entbehrlich, weil die Klägerin bereits solche Anträge für andere Standorte gestellt hatte.
Denn in ihnen war die Menge des entnommenen Stroms beziehungsweise der verwendeten Energieerzeugnisse für
die Betriebsstätte F nicht enthalten.


54


(2) Die am 24.01.2020 beim HZA eingegangenen Anträge für die Betriebsstätte F können auch nicht als Korrektur
der anderen, beim HZA innerhalb der Antragsfrist eingegangenen Anträge angesehen werden. Es ist nicht möglich,
die Mengen für die Betriebsstätte F in die anderen Anträge hineinzulesen oder diese nachträglich zu ergänzen.


55


Nach dem Wortlaut der Entlastungsnormen wird nicht das antragstellende Unternehmen als Ganzes entlastet,
sondern die Entlastung wird für bestimmte Verwendungen gewährt, die der Antragsteller nachzuweisen hat. Daher
reicht es nicht aus, dass für das Unternehmen als solches ein Entlastungsantrag "auf Vorrat" ohne konkrete Angaben
über die Art und Menge sowie den Verwendungszweck des entnommenen Stroms beziehungsweise der
eingesetzten Energieerzeugnisse und über die Verwendungsorte gestellt wird. Vielmehr ist erforderlich, in den
Entlastungsanträgen die geforderten Angaben zu machen, die den Finanzbehörden eine Prüfung der
Entlastungsvoraussetzungen ermöglichen. Folglich ist in den Anträgen nach §§ 9a, 9b und 10 StromStG sowie §§ 54
und 55 EnergieStG regelmäßig neben der entnommenen Strommenge beziehungsweise der Art und der Menge der
eingesetzten Energieerzeugnisse sowohl der Entlastungszeitraum als auch ein bestimmter Ort anzugeben, auf den
sich die beantragte Entlastung bezieht. Daher kann ein Antrag, der für einen bestimmten Standort unter Angabe der
an diesem Standort eingesetzten Art und Menge an Energieerzeugnissen beziehungsweise des entnommenen
Stroms gestellt worden ist, nach Ablauf der Antragsfrist nicht nachträglich um eine weitere Anlage an einem
anderen Standort ergänzt werden (vgl. Senatsurteil vom 06.10.2015 - VII R 16/14, Rz 17; a.A. Peterka, ZfZ 2023,
110).


56


(3) Der Eingang bei einer unzuständigen Behörde kann nur dann als unschädlich behandelt werden, wenn diese den
Antrag innerhalb der Frist an die zur Entscheidung berufene Stelle weiterleitet (vgl. BFH-Urteil vom 13.02.2020 -
VI R 37/17, BFHE 268, 234, BStBl II 2021, 856, Rz 24). Dies war im Streitfall nicht erfolgt.


57


d) Der die Anträge ablehnende Bescheid des HZA vom 19.02.2020 verletzt nicht den unionsrechtlichen
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.


58


aa) Nach dem unionsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit dürfen Maßnahmen, welche die Mitgliedstaaten
erlassen, um eine genaue Erhebung der Steuer sicherzustellen und Steuerhinterziehungen zu verhindern, nicht über
das hinausgehen, was zur Erreichung dieser Ziele erforderlich ist (vgl. Urteile des Gerichtshofs der Europäischen
Union ‑‑EuGH‑‑ Gabalfrisa u.a. vom 21.03.2000 - C-110/98 bis C-147/98, EU:C:2000:145, Rz 54 und Collée vom
27.09.2007 - C-146/05, EU:C:2007:549, Rz 26; EuGH-Beschluss Transport Service vom 03.03.2004 - C-395/02,
EU:C:2004:118, Rz 29). So verstößt es nach der Rechtsprechung des EuGH (vgl. Urteile Petrotel-Lukoil vom
07.11.2019 - C-68/18, EU:C:2019:933 und Turbogás vom 27.06.2018 - C-90/17, EU:C:2018:498, Rz 43 f.) gegen
Unionsrecht, wenn die Verletzung nationaler formeller Anforderungen dadurch sanktioniert wird, dass eine
obligatorische Steuerbegünstigung nach der Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27.10.2003 zur Restrukturierung
der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom
(ABlEU 2003, Nr. L 283, 51) ‑‑Energiesteuerrichtlinie‑‑ verweigert wird. Denn damit gingen die nationalen
Regelungen über das hinaus, was erforderlich ist, um eine korrekte und einfache Anwendung solcher Befreiungen
sicherzustellen und Steuerhinterziehung und -vermeidung oder Missbrauch zu verhindern (EuGH-Urteil Polihim-SS
vom 02.06.2016 - C-355/14, EU:C:2016:403, Rz 62).


59


bb) Die nach nationalem Recht bestehende Notwendigkeit, Entlastungsanträge bei der zuständigen Behörde
einzureichen, geht nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um eine korrekte und einfache Anwendung solcher
Entlastungen sicherzustellen. Denn nur das zuständige Hauptzollamt ist in der Lage, alle notwendigen Prüfungen
‑‑gegebenenfalls auch vor Ort‑‑ vorzunehmen. Es handelt sich bei der Frage nach der örtlichen Zuständigkeit zwar
um ein formelles Erfordernis, das aber nicht eine bloße Formalität im Verfahrensrecht darstellt, sondern die
Funktionsfähigkeit des Verwaltungsverfahrens bezweckt.


60


cc) Eine Verletzung des unionsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes liegt auch nicht darin, dass das HZA die
Entlastungsanträge wegen Versäumung der Antragsfrist abgelehnt hat.


61


Zwar zählt der EuGH die Verweigerung einer Entlastung wegen Verletzung der formellen Anforderung, innerhalb62
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der Antragsfrist die Entlastung zu beantragen, zu den Sanktionen, die über das genannte erforderliche Maß
hinausgehen.


Jedoch war im Streitfall mit Ablauf der Antragsfrist gleichzeitig die Festsetzungsverjährung eingetreten. Damit sind
die Entlastungsansprüche gemäß § 47 AO erloschen (vgl. Senatsurteil vom 07.07.2020 - VII R 6/19, Rz 14).


63


(1) Unabhängig davon, ob es sich bei den beantragten Steuerentlastungen um Steuervergütungen,
Steuererstattungen oder um einen Steuererlass handelt, finden auf die Festsetzung einer Steuerentlastung ‑‑bei
Steuervergütungen über § 155 Abs. 5 AO‑‑ die für die Steuerfestsetzung geltenden Vorschriften (sinngemäße)
Anwendung (zur Steuervergütung Senatsurteil vom 07.07.2020 - VII R 6/19, Rz 15).


64


Nach § 169 Abs. 1 Satz 1 AO sind eine Steuerfestsetzung sowie ihre Aufhebung oder Änderung nicht mehr zulässig,
wenn die Festsetzungsfrist abgelaufen ist. Diese beträgt für Verbrauchsteuern und deren Vergütungen ein Jahr
(§ 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO). Die einjährige Festsetzungsfrist beginnt gemäß § 170 Abs. 1 AO mit Ablauf des
Kalenderjahres, in welchem die Steuer entstanden ist. Im Streitfall ist die Festsetzungsfrist mithin am 31.12.2019
abgelaufen.


65


Die Festsetzungsverjährung wird zwar gemäß § 171 Abs. 3 AO gehemmt, wenn der Antrag auf Steuerentlastung vor
Ablauf der Festsetzungsfrist gestellt wird. Voraussetzung der Hemmung ist aber, dass der Entlastungsantrag bei der
zuständigen Behörde gestellt wird (vgl. BFH-Urteil vom 13.02.2020 - VI R 37/17, BFHE 268, 234, BStBl II 2021, 856,
Rz 22; Paetsch in Gosch, AO § 171 Rz 34). Dies ist ‑‑wie gesehen‑‑ nicht der Fall.


66


(2) Anders als die Antragsfrist handelt es sich bei der Festsetzungsfrist nicht um eine formelle Anforderung des
nationalen Rechts.


67


Der EuGH hat in seiner Entscheidung Shell Deutschland Oil vom 22.12.2022 - C-553/21, EU:C:2022:1030, Rz 31 ff.
den Unterschied zwischen der Antragsfrist und der Festsetzungsfrist betont. Unter Anerkennung der
Festsetzungsfrist führt er aus, dass nicht ersichtlich sei, dass die Zulassung eines Antrags auf Steuerbefreiung oder -
ermäßigung, der nach Ablauf der Frist für die Stellung eines solchen Antrags, aber innerhalb der Frist für die
Festsetzung der fraglichen Steuer gestellt wurde, mit dem Grundsatz der Rechtssicherheit unvereinbar wäre (EuGH-
Urteil Shell Deutschland Oil vom 22.12.2022 - C-553/21, EU:C:2022:1030, Rz 34).


68


Aus der genannten Entscheidung darf mithin nicht geschlossen werden, der EuGH sehe jedwedes Antragserfordernis
mit der Folge als formelle Voraussetzung an, dass fehlende Anträge der Anwendung von Begünstigungen nicht
entgegenstehen könnten. Denn Anträge und Antragsfristen sind dem Unionsrecht nicht fremd, grundsätzlich auch
nicht Ausschlussfristen, das heißt Fristen, deren Nichteinhaltung zum Erlöschen eines Entlastungsanspruchs führt.
Da auch der EuGH in mehreren Entscheidungen die Existenz von Ausschlussfristen für eine rechtzeitige
Antragstellung anerkannt und deren Rechtmäßigkeit festgestellt hat (vgl. in diesem Sinne EuGH-Urteile INEOS vom
22.02.2018 - C-572/16, EU:C:2018:100, Rz 46, 53, m.w.N.; Cargill Deutschland vom 19.12.2019 - C-360/18,
EU:C:2019:1124, Rz 52 und Shell Deutschland Oil vom 22.12.2022 - C-553/21, EU:C:2022:1030, Rz 26, m.w.N.), kann
das Fehlen eines rechtzeitigen Entlastungsantrags auch nach Ansicht des EuGH der Anwendung einer Begünstigung
entgegenstehen.


69


e) Auch der nationale Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist in Bezug auf die Festsetzungsfrist der
Entlastungsansprüche von einem Jahr gewahrt.


70


Eine staatliche Maßnahme ist verhältnismäßig, wenn sie im Hinblick auf den verfolgten Zweck geeignet,
erforderlich und angemessen ist. Die Proportionalität setzt voraus, dass Beeinträchtigungen nicht außer Verhältnis
zum verfolgten Zweck stehen, dass sie bei einer Gesamtbewertung angemessen und deshalb für den Betroffenen
zumutbar sind. Ausgehend von dem Zweck der Antragsfrist, Rechtsfrieden zu schaffen und die Funktionsfähigkeit
der Verwaltung zu gewährleisten, ist nicht ersichtlich, dass eine einjährige Antragsfrist im engeren Sinne
unzumutbar ist. Im Gegenteil spricht für die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne, dass die Versteuerung der
Energieerzeugnisse innerhalb dieses Zeitraums durchgeführt sein dürfte und die Verwendung der
Energieerzeugnisse ebenfalls abgeschlossen ist (Senatsurteil vom 29.08.2023 - VII R 1/23 (VII R 44/19), BFHE 282,
332, Rz 52, m.w.N.).


71


2. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 110 AO kommt nicht in Betracht.72


a) Einem Verfahrensbeteiligten, der ohne Verschulden verhindert war, eine gesetzliche Frist einzuhalten, ist gemäß
§ 110 AO auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren.


73
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aa) Unter § 110 AO fallen nur ‑‑verfahrensrechtliche und materielle‑‑ Fristen, die "einzuhalten" sind, das heißt
solche, die dem Steuerpflichtigen ein Verhalten innerhalb eines bestimmten Zeitraums gegenüber der
Finanzverwaltung gebieten (Handlungs- oder Erklärungsfristen).


74


Von der Vorschrift nicht erfasst werden dagegen die von den Finanzbehörden als Verfahrensträgern im
Verwaltungsverfahren zu beachtenden gesetzlichen Fristen wie die Festsetzungsfrist. Diese können nicht von dem
Steuerpflichtigen eingehalten und daher auch nicht ohne Verschulden versäumt werden. Die Festsetzungsfrist ist
somit keine wiedereinsetzungsfähige Frist (vgl. BFH-Urteil vom 21.10.1996 - VI R 4/94, BFH/NV 1997, 330, unter 2.
der Entscheidungsgründe, m.w.N.).


75


bb) Nach ständiger BFH-Rechtsprechung kommt folglich eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in eine
abgelaufene Festsetzungsfrist nicht in Betracht, weil der Entlastungsanspruch gemäß § 47 AO erloschen ist (vgl.
Senatsurteile vom 12.05.2009 - VII R 5/08, BFH/NV 2009, 1602, unter 2.a der Entscheidungsgründe, m.w.N. und vom
29.08.2023 - VII R 1/23 (VII R 44/19), BFHE 282, 332, Rz 34). Der Ablauf der Festsetzungsfrist und das damit
verbundene Erlöschen eines etwaigen Anspruchs sind nicht disponibel (Senatsurteil vom 07.07.2020 - VII R 6/19,
Rz 17).


76


cc) Dieses Ergebnis begegnet keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, da die Normierung einer nicht
wiedereinsetzungsfähigen Festsetzungsfrist der Rechtssicherheit und dem Rechtsfrieden dient. Sie dient dabei
sowohl dem Interesse des Steuerpflichtigen als auch den Belangen der Finanzverwaltung (Senatsurteil vom
12.05.2009 - VII R 5/08, BFH/NV 2009, 1602, unter 3. der Entscheidungsgründe, m.w.N.; ferner Falkenberg, ZfZ
2020, 322, m.w.N.).


77


b) Im Übrigen besteht bei dem gegebenen Geschehensablauf kein Hinweis darauf, dass die Klägerin schuldlos die
Frist versäumt haben könnte.


78


aa) Ob der Beteiligte die Frist schuldlos versäumt hat, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls und den
persönlichen Verhältnissen des Beteiligten. Nach der ständigen Rechtsprechung des BFH schließt jedes Verschulden
‑‑auch einfache Fahrlässigkeit‑‑ die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand aus (z.B. BFH-Beschluss vom
30.05.2022 - II R 8/21, Rz 7; Senatsbeschluss vom 13.12.2023 - VII B 188/22, Rz 12, m.w.N.).


79


Beantragt ein Steuerpflichtiger die Steuerentlastung bei einem unzuständigen Hauptzollamt, so trägt der
Antragsteller grundsätzlich das Risiko der rechtzeitigen Weiterleitung. Allerdings kommt bei einer
wiedereinsetzbaren Frist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in Betracht, wenn sich eine offensichtliche
Pflichtverletzung der Behörde, die eine Übermittlung von Unterlagen zu veranlassen hat, feststellen lässt. Denn
nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) dürfen die Anforderungen an das Vorliegen der
Voraussetzungen für die Gewährung von Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach den hierfür maßgeblichen
Vorschriften nicht überspannt werden. So besteht für Behörden grundsätzlich die Verpflichtung, leicht und
einwandfrei als fehlgeleitet und fristwahrend erkennbare Schriftstücke im Zuge des ordnungsgemäßen
Geschäftsgangs ohne schuldhaftes Zögern an die zuständige Behörde weiterzuleiten. Im Falle willkürlichen,
offenkundig nachlässigen und nachgewiesenen Fehlverhaltens der Behörde kommt dann Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand in Betracht (BVerfG-Beschluss vom 02.09.2002 - 1 BvR 476/01, Höchstrichterliche
Finanzrechtsprechung 2003, 74, BStBl II 2002, 835, unter II.1.b).


80


bb) Danach hätte sich die Klägerin auch bei einer wiedereinsetzbaren Frist nicht auf eine schnellere Bearbeitung
berufen können. Denn der 20.12.2019, an dem die E-Mail beim Hauptzollamt G einging, war ein Freitag. Weitere
Arbeitstage bis zum 31.12.2019 waren Montag, 23.12.2019, Freitag, 27.12.2019, und Montag, 30.12.2019, also drei
volle Arbeitstage (vgl. z.B. § 6 der Arbeitszeitverordnung). Zudem handelt es sich bei der Weihnachtswoche um die
Haupturlaubszeit, im Jahr 2019 mit einer idealen Lage der Feiertage, bei der zahlreiche Mitarbeiter nicht anwesend
gewesen sein werden. Dem Antrag war die Unzuständigkeit auch nicht ‑‑ohne weitere Prüfung der Sachlage‑‑ auf
die Stirn geschrieben. Schließlich traf der Stichtag 31.12.2019 alle Unternehmen, die Entlastungsanträge für 2018
abgeben wollten, sodass von einem erhöhten Aufkommen solcher Anträge zum Jahresende auszugehen ist. Aus
diesen Umständen herzuleiten, dass das Hauptzollamt G den Antrag der Betriebsstätte F willkürlich nicht bis zum
Jahresende an das HZA weitergeleitet hat, wäre für den Senat selbst bei Vorliegen einer wiedereinsetzbaren Frist
fernliegend und wurde von der Klägerin im Übrigen auch nicht vorgetragen, obwohl sich das HZA in der
Einspruchsentscheidung vom 14.10.2020 mit dieser Frage befasst hatte.


81


3. Der Senat entscheidet im Einvernehmen mit den Beteiligten ohne mündliche Verhandlung (§ 121 Satz 1 i.V.m.
§ 90 Abs. 2 FGO).


82
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4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.83


5. Der Antrag der Klägerin, die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten für das Vorverfahren für notwendig zu
erklären, ist im Revisionsverfahren unzulässig. Für die Entscheidung des § 139 Abs. 3 Satz 3 FGO ist das FG als
Gericht des ersten Rechtszugs zuständig (ständige Rechtsprechung, vgl. z.B. BFH-Urteil vom 03.07.2024 - I R 4/21,
zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt, Rz 33, m.w.N.).


84
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Finanzgericht Düsseldorf, 7 K 1811/21 K


26.02.2025
Finanzgericht Düsseldorf
7. Senat
Urteil
7 K 1811/21 K
ECLI:DE:FGD:2025:0226.7K1811.21K.00


 
Unter Aufhebung der Einspruchsentscheidung vom 29.06.2021
und Änderung des Bescheids über Körperschaftsteuer 2011 vom
26.02.2018 wird die Körperschaftsteuer 2011 unter Minderung des
Einkommens um Betriebsausgaben in Höhe von ... € festgesetzt.


Die Berechnung der Steuer wird dem Beklagten übertragen.


Die Kosten des Verfahrens trägt der Beklagte.


Die Revision wird zugelassen.


Die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten für das Vorverfahren war
notwendig.


 
T a t b e s t a n d :


Die Parteien streiten über die Abzugsfähigkeit von Rechts- und Beratungskosten anlässlich
der Veräußerung einer (Enkel-) Gesellschaft durch eine Tochtergesellschaft der Klägerin im
Veranlagungszeitraum 2011.


Die B. GmbH (ehemals: BL. mbH, im Folgenden: „B.") ist eine einhundertprozentige
Tochtergesellschaft der Klägerin. Zwischen beiden Gesellschaften bestand im Streitjahr ein
körperschaft- und gewerbesteuerliches Organschaftsverhältnis mit der Klägerin als
Organträger und der B. als Organgesellschaft. Mit notariellem Kaufvertrag vom 00. 00.2011
veräußerte die B. ihre Anteile an der J. GmbH. Die in diesem Zusammenhang von Dritten
erbrachten Rechts- und Beratungsleistungen [Leistungsinhalt u.a. „Entwurf und Verhandlung
Termsheet, Erstellung des Datenraums für Due Diligence Prüfung, Entwurf Kaufverträge,
Begleitung der Vertragsverhandlungen“] waren von der Klägerin in eigenem Namen in Auftrag
gegeben und ihr auch in Rechnung gestellt worden. In diesem Zusammenhang entstanden in
2011 Kosten in Höhe von ... €, die von der Klägerin getragen wurden. Die Höhe der Kosten ist
zwischen den Beteiligten unstreitig.


Der Gewinn aus der Veräußerung der Anteile an der J. GmbH wurde im Rahmen der
Steuererklärung 2011 der B. ermittelt. Die Anwendung des § 8b KStG erfolgte dabei gem. §
15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG auf Ebene der Klägerin als Organträgerin, so dass im Ergebnis
die Beratungskosten als Veräußerungskosten (... € zzgl. ... € Umsatzsteuer) im Rahmen der
Ermittlung des Veräußerungsgewinns im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG der B. (steuerliche
Auswirkung 5 Prozent) berücksichtigt wurden.
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Der erstmalige Körperschaftsteuerbescheid wurde mit Datum vom 11. März 2014
erklärungsgemäß bekannt gegeben.


Für die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer in Höhe von ... € der Rechts- und
Beratungskosten wurde nachträglich der Vorsteuerabzug beantragt, da es sich bei der
Veräußerung der Anteile wegen der Aufgabe der Organschaft um eine nicht steuerbare
Geschäftsveräußerung im Ganzen handelte. Mit Bescheid vom 26. Mai 2015 wurde die
Vorsteuer erstattet.


Im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung durch das Finanzamt für Groß- und
Konzernbetriebsprüfung V. vertrat der Prüfer die Auffassung (Tz. 2.7 des BP-Bericht vom 18.
Oktober 2017), dass der Veräußerungsgewinn im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG um die
erstattete Vorsteuer zu erhöhen sei, da diese nicht weiter Veräußerungskosten darstellten,
was zwischen den Beteiligten unstreitig ist.


Weiter stellte der Prüfer fest [Tz 2.14.3 des BP-Berichts], dass Rechts- und Beratungskosten
in den Jahren 2006 bis 2009 für die zunächst erfolglose Veräußerung der Anteile an der J.
GmbH in unstreitiger Höhe von ... € in den entsprechenden Jahren als Betriebsausgaben
ohne Abzugsbeschränkungen das Einkommen der Klägerin gemindert hatten. Weil sich unter
den damaligen Kaufinteressenten der J.-Anteile auch der Erwerber in 2011 befand, war der
Prüfer der Auffassung, diese Aufwendungen seien im Rahmen der Ermittlung des
Veräußerungsgewinns 2011 in Abzug zu bringen. Technisch vermindere sich dadurch der
steuerfreie Betrag nach § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG, so dass im Ergebnis das Einkommen 2011
der Klägerin um einen weiteren Betrag in Höhe von ... € (95 % von ... €) zu erhöhen sei.


Mit Schreiben vom 26. Januar 2016 beantragte die Klägerin den vollumfänglichen Abzug der
Rechts- und Beratungskosten, die im Rahmen der Anteilsveräußerung J. GmbH entstanden
waren, ohne Anwendung des § 8b KStG.


Der Prüfer war insoweit der Auffassung [Tz. 2.14.5 des BP-Berichts], diese Kosten seien nach
wirtschaftlichen Maßstäben der veräußernden Gesellschaft — der B. — zuzuordnen. Es habe
im Ermessen der Klägerin gestanden, ob die Kosten von ihr selber oder von der B. zu tragen
gewesen seien. Im Rahmen eines Konzerns dürfe die Qualifikation der Abzugsfähigkeit von
Betriebsausgaben jedoch nicht an die Entscheidung der Konzernmutter geknüpft sein.


Mit Änderungsbescheid zur Körperschaftsteuer 2011 vom 26. Februar 2018 folgte der
Beklagte den Vorschlägen des Prüfers und berücksichtigte die Beratungskosten als
Bestandteil des Veräußerungsgewinns nach § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG gem. § 8b Abs. 2 und 3
KStG im Ergebnis zu 5 Prozent.


Der dagegen erhobenen Sprungklage [6 K 878/18] stimmte der Beklagte nicht fristgemäß zu.


Mit der gegen die sodann ergangene Einspruchsentscheidung vom 29. Juni 2021 erhobenen
Klage macht die Klägerin geltend, der von ihr getragene Beratungsaufwand sei nicht nach §
8b Abs. 1 bis 6 KStG von der Steuer freizustellen, sondern vollständig als Betriebsausgabe
der Klägerin abzuziehen. Das Einkommen der Klägerin sei um (in der Höhe zwischen den
Beteiligten unstreitige) ... € zu mindern.


Die Steuerfreistellung der Beratungskosten der Vorjahre in Höhe von ... € scheitere bereits
am fehlenden Zusammenhang der Kosten zu einer bestimmten Veräußerung im Sinne des §
8b Abs. 2 Satz 1 KStG. Die seinerzeit im Jahr 2006 begonnenen Verhandlungen mit
verschiedenen Interessenten hätten zu keinem erfolgreichen Abschluss geführt und seien im
Jahr 2009 beendet worden. Zwar sei der Erwerber der Beteiligung an der J. GmbH in 2011
bereits an den Verhandlungen in den Jahren 2006 bis 2008 beteiligt gewesen. Er habe die
Anteile jedoch im Rahmen des neuen Verkaufsprozesses des Jahres 2011 erworben. Das
sog. „Projekt S.“ sei, da die potentielle Käuferin seinerzeit die Finanzierung nicht hätte
aufstellen können, inhaltlich bis Ende Juni 2008 vollständig abgeschlossen worden. Bei dem
Neustart des Projektes in 2009 hätten aufgrund der zwischenzeitlich verstrichenen Zeit auf
Seiten der Klägerin die Arbeitsergebnisse, die bis Juni 2008 gewonnen wurden, nicht mehr
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verwendet und verwertet werden können, so dass das Projekt neu „aufgerollt" worden sei.
Dagegen spreche auch nicht die vom Beklagten zitierte Berichterstattung der Presse, nach
der mit dem Erwerber bereits im Jahr 0000 verhandelt worden sei.


Für die insgesamt entstandenen Rechts- und Beratungskosten fehle es an einer
Rechtsgrundlage, die abweichend von der tatsächlichen und schuldrechtlichen Entstehung
eine Zuordnung nach wirtschaftlichen Kriterien zulasse. Eine solche nach steuerlichen
Gesichtspunkten orientierte Zuweisung der Kosten könnte allenfalls angenommen werden,
insoweit die von der Klägerin veranlassten und getragenen Kosten im Wege eines
abgekürzten Zahlungsweges, eines vertraglichen vereinbarten Drittaufwands oder einer
verdeckten Einlage bezahlt worden wären. Dies treffe im vorliegenden Fall jedoch nicht zu.


Die Fälle des abgekürzten Zahlungsweges beträfen die Konstellationen, in denen der
Steuerpflichtige zwar in eigener Person eine Verpflichtung eingehe, diese Verpflichtung
jedoch nicht durch ihn selbst, sondern etwa durch einen nahestehenden Dritten beglichen
werde. Die Klägerin habe die Rechts- und Beratungskosten nicht für Rechnung der B.
geleistet, sondern die Beratungsunternehmen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung
in ihrer Funktion als Führungs- und Managementholding beauftragt.


Ebenfalls zu verneinen sei die Annahme eines abgekürzten Vertragsweges, bei dem nicht der
Steuerpflichtige selbst, sondern der Dritte eine Verpflichtung eingehe und auch eigens erfülle.
In Erfüllung dieser vertraglichen Verpflichtung tätige der Dritte somit eigene Aufwendungen
zugunsten bzw. im Interesse des Steuerpflichtigen. Ein rein objektiver Zusammenhang der
fraglichen Drittaufwendungen mit den Einkünften des Steuerpflichtigen reiche dabei nicht aus,
um einen Abzug beim Steuerpflichtigen zu rechtfertigen. Danach sei der Aufwand regelmäßig
nur dann dem Steuerpflichtigen zuzurechnen, wenn dieser dem Dritten als Zahlendem im
lnnenverhältnis Ersatz schulde und der Ersatz sodann zu einer Minderung der finanziellen
Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen führe. An einer solchen Verpflichtung fehle es
zwischen der Klägerin und der B. und könne folglich nur fingiert werden. Diese Fiktion sähe
vor, dass zwischen der Klägerin und der B. zunächst ein angemessenes Entgelt für die
Übernahme der Beratungsaufwendungen vereinbart worden wäre, auf welches nachträglich
verzichtet worden sei. Die Annahme einer derartigen „Leistungsfiktion" sei allerdings nicht
zulässig. Denn eine derartige Fiktion verstoße gegen den Grundsatz, dass steuerliche
Sachverhalte ausschließlich durch tatsächliches oder rechtlich wirksames Verhalten realisiert
werden könnten, nicht jedoch durch fingierte, d. h. nicht tatsächlich erfolgende
Sachverhaltsumstände.


Die Zahlung der Rechts- und Beratungskosten stelle auch keine verdeckte Einlage dar, die
bei der Klägerin nach § 8 Abs. 1 KStG in Verbindung mit § 6 Abs. 6 Satz 2 EStG zu
einer Erhöhung des Beteiligungsbuchwerts an der B. führte. Eine verdeckte Einlage sei
gegeben, wenn ein Gesellschafter oder eine ihm nahestehende Person seiner Gesellschaft
einen bilanzierungspflichtigen Vermögensvorteil zuwende, dieser Vorteil seine Ursache im
Gesellschaftsverhältnis habe und keine Gegenleistungen für den Vorteil gewährt würden. Um
einen bilanzierungsfähigen Vermögensvorteil zuzuwenden, bedürfe es der Erhöhung eines
Aktivpostens bzw. der Verminderung eines Passivpostens auf Ebene der Tochtergesellschaft.
Auf der Aktivseite wirkten sich insbesondere Vermögenszuführungen durch materielle
und immaterielle WG aus, auf der Passivseite die Übernahme von Verbindlichkeiten sowie
Verzicht und Erlass von Forderungen des Gesellschafters gegen die Gesellschaft. Die
unentgeltliche Überlassung von Wirtschaftsgütern oder Dienstleistungen sei hingegen nicht
einlage- und damit auch nicht aktivierungsfähig. Die beauftragten und getragenen
Aufwendungen stellten kein einlagefähiges Wirtschaftsgut dar und könnten folgerichtig auch
keine verdeckte Einlage begründen. Dabei sei es in Bezug auf Dienstleistungen unbeachtlich,
ob diese durch die Muttergesellschaft selbst oder gegen ein Entgelt durch einen Dritten
erbracht worden sei. Es stehe dem Gesellschafter frei, auch unentgeltlich für seine
Gesellschaft tätig zu werden. Es handele sich dann um einen sogenannten Erfolgsbeitrag in
Form von unentgeltlich erbrachten Dienstleistungen, welche bei der Tochtergesellschaft zu
einem Gewinn infolge ersparter Aufwendungen führe. Es handele sich im vorliegenden Fall
insbesondere nicht um die (verdeckte) Einlage von Geld in Form eines verdeckten
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Vertragswegs. Hierfür fehle es an einer entsprechenden Vertragsbeziehung zwischen der
Klägerin und der B.. Eine solche Vertragsbeziehung müsste fingiert werden, was jedoch
unzulässig sei.


Ein Erstattungsanspruch der Klägerin gegen die Tochtergesellschaft könne keinesfalls aus §
683 BGB hergeleitet werden. Eine Geschäftsführung ohne Auftrag setze voraus, dass der
Geschäftsführer ein Geschäft ,,für einen anderen" besorgt. Bereits das Tatbestandsmerkmal
eines Geschäfts „für einen anderen" könne im vorliegenden Streitfall ausgeschlossen werden.
Die Klägerin habe die Beratungsunternehmen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung
in ihrer Funktion als Führungsholding beauftragt und nicht in fremdem Interesse gehandelt.
Auch scheitere ein Aufwendungsersatzanspruch wegen § 685 BGB, der ausdrücklich
bestimme, dass dem Geschäftsführer ein Aufwendungsersatzanspruch nicht zustehe, wenn
er nicht die Absicht gehabt hätte, von dem Geschäftsherrn Ersatz zu verlangen. Von einer
entsprechenden Absicht, von der Tochtergesellschaft keinen Ersatz zu verlangen, sei
vorliegend deshalb zwingend auszugehen, weil nur die Klägerin in ihrer Eigenschaft als
Führungs- und Management-Holding die Transaktion verantwortete und die in diesem
Zusammenhang entstandenen Beratungsleistungen im eigenen Namen in Auftrag gegeben
habe, die die Auftragnehmer auch ausschließlich gegenüber der Klägerin abrechneten.


Bei Beteiligungen im Betriebsvermögen einer Körperschaft — wie der Klägerin — seien die
Aufwendungen voll abziehbar. Sie unterlägen nicht dem Abzugsverbot des § 8b Abs. 3 Satz 3
KStG. Dieser beziehe sich nur auf sog. substanzbezogene Wertminderungen, nicht jedoch
auf laufende Betriebsausgaben.


Ein Einbezug der Beratungskosten in die Ermittlung des Veräußerungsgewinns der B.
im Sinne des § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG aufgrund der besonderen Vorschrift für die
körperschaftsteuerliche Organschaft im § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG scheide ebenfalls aus,
da die Klägerin selbst keinen Veräußerungsvorgang realisiert habe. § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1
KStG sehe eine Anwendung von § 8b Abs. 1 bis 6 KStG stets auf Ebene des Organträgers
vor, auch wenn der vom § 8b KStG betroffene Sachverhalt auf Ebene der Organgesellschaft
realisiert worden sei. Die gesetzliche Regelung der körperschaftsteuerlichen Organschaft
gehe von der sog. Zurechnungstheorie aus. Danach werde zunächst das Einkommen der
Organgesellschaft eigenständig ermittelt und im Anschluss daran dem Organträger
zugerechnet. Etwaige Veräußerungsgewinne der Organgesellschaft seien weiterhin in der
Ermittlung des Einkommens der Organgesellschaft enthalten. Kosten, die den
Veräußerungsgewinn der Organgesellschaft mindern sollten, müssten folglich auch bei der
Organgesellschaft angefallen sein. Organträger und Organgesellschaft blieben persönlich
und sachlich körperschaftsteuerpflichtig. Dem Organträger werde im Wege der
Zurechnungstheorie fremdes Einkommen der Organgesellschaft zur Besteuerung
zugewiesen. Dabei erfolge keine Übernahme der steuerlichen Rechtstellung der
Organgesellschaft. Es bleibe seinem Wesen nach Einkommen der Organgesellschaft und
werde im Rahmen der Organschaft unter Berücksichtigung der Rechtsform des Organträgers
neu berechnet. Dementsprechend erziele auch ausschließlich die Organgesellschaft einen
Veräußerungsgewinn, in den ihre persönlichen Veräußerungskosten einzubeziehen seien.
Ein Eingriff in die Ermittlung des Einkommens der Organgesellschaft etwa durch den Ansatz
eigener Veräußerungskosten des Organträgers sehe § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG nicht vor.
Seine Wirkung beschränke sich darauf, das Einkommen der Organgesellschaft dem
Organträger „brutto", d.h. vor Berücksichtigung steuerfreier Erträge und hiermit
zusammenhängender Aufwendungen, zuzurechnen. Anders als § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 2
KStG erwähne zwar § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG die mit den steuerfreien
Erträgen zusammenhängenden Aufwendungen nicht ausdrücklich; dass diese allerdings
auch in § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG einbezogen werden müssten, ergebe sich aus dem auf
die Bruttozurechnung gerichteten Sinn der Vorschrift. Die Nichtberücksichtigung der
genannten Normen bei der Gewinnermittlung der Organgesellschaft bedeute, dass die
vorgenannten Erträge und Aufwendungen unabhängig von der Rechtsform des Organträgers
als steuerpflichtig bzw. abziehbar behandelt würden. Im Weiteren durchbreche auch § 15
Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG nicht das Subjektsteuerprinzip und die Zurechnungstheorie. Es
würden mit ihr lediglich die Einkommensbestandteile angesprochen, die nach § 15 Satz 1 Nr.
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2 Satz 1 KStG das Einkommen abweichend von den „normalen"
Einkommensermittlungsvorschriften erhöht oder vermindert hätten. Bedeutung für die
Abzugsfähigkeit eigener Aufwendungen des Organträgers habe sie dabei nicht. Die auf
Ebene der Klägerin als Organträgerin angefallenen Veräußerungskosten seien
demnach nicht bei der Ermittlung des Einkommens des von der B. als Organgesellschaft
erwirtschafteten Veräußerungsgewinns nach § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG einzubeziehen. Die
Klägerin beantragt,


1. den Bescheid über Körperschaftsteuer für das Kalenderjahr 2011 vom 26. Februar 2018 in
Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 29. Juni 2021 dahingehend zu ändern, dass das
Einkommen um Betriebsausgaben in Höhe von ... € reduziert wird,


2. hilfsweise die Revision wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache gegen die
Entscheidung des Finanzgerichts zuzulassen,


3. die Kosten des Verfahrens dem Beklagten aufzuerlegen,


4. die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten für das Vorverfahren für notwendig    zu erklären.


Der Beklagte beantragt,


              die Klage abzuweisen.


Er ist der Auffassung, die im Zusammenhang mit der Veräußerung der J. GmbH durch die
Untergesellschaft (B.) stehenden Beratungsleistungen seien richtigerweise bei der
Besteuerung des Veräußerungsgewinns gemäß § 8b Abs. 2 KStG erfasst worden, da die
Organträgerin letztlich auch die Entscheidung über den Verkauf ihrer „Enkelgesellschaft"
getroffen habe. Eine Berücksichtigung als voll abzugsfähige Betriebsausgaben komme nicht
in Betracht. Die Entscheidung der Obergesellschaft über die Kostenverteilung im Konzern
dürfe in ihrer Beliebigkeit nicht zu unterschiedlichen steuerlichen Konsequenzen führen.


Die gebuchten Beratungskosten seien seit 2006 bis zur endgültigen Veräußerung
grundsätzlich unter dem Decknamen „S." verbucht worden. Es sei keine nennenswerte
zeitliche Unterbrechung bei der Inanspruchnahme von Beratungsleistungen festzustellen. In
der Presse sei nach Kenntnis des Prüfers seinerzeit die Veräußerung der J. GmbH unter
anderem dahingehend kommentiert worden, dass mit dem Erwerber bereits seit 0000
verhandelt worden sei.


Die Rechtmäßigkeit der Zurechnung des Aufwandes über eine verdeckte Einlage von Seiten
der Klägerin an die B. ergebe sich auch daraus, dass im vorliegenden Fall auf einen
zivilrechtlich zustehenden Erstattungsanspruch nach § 683 BGB verzichtet worden sei. Denn
bei der Übernahme der Tätigkeiten in Bezug auf den Verkauf der Vermögensposition handele
es sich von Seiten der Klägerin, als Geschäftsführerin, um eine Geschäftsführung ohne
Auftrag im Sinne des § 677 BGB. Verzichte eine Gesellschafterin auf eine ihr zustehenden
Forderung gegenüber der Gesellschaft selbst, so führe dieses dazu, dass in Höhe des
Nennwerts des Verzichtes eine verdeckte Einlage i.S.d. § 8 Abs. 3 S. 3 KStG anzunehmen
sei. Da der Nennwert der sich aufgrund des Erstattungsanspruchs nach § 683 BGB
ergebenden Forderungen identisch mit den von Seiten der Klägerin getragenen
Aufwendungen sei, folge hieraus, dass ein Abzug dieser auf Ebene der Klägerin nicht
erfolgen könne. Vielmehr seien die Aufwendungen durch die verdeckte Einlage auf die Ebene
der Tochtergesellschaft verlagert und dort zutreffend im Rahmen der Gewinnermittlung aus
dem Veräußerungserlös unter stringenter Anwendung der Grundsätze des § 8b KStG
berücksichtigt worden. Der Klägerin habe gegenüber der Tochtergesellschaft ein Anspruch
auf Ersatz ihrer Aufwendungen nach § 683 BGB zugestanden, da diese zivilrechtlich eine
Geschäftsführung ohne Auftrag im Sinne des § 677 BGB ausgeführt habe und die getätigten
Zahlungen für das Beratungshonorar Aufwendungen im zivilrechtlichen Sinne darstellten. Bei
den getätigten Zahlungen handele es sich unstreitig um Aufwendungen nach § 683 BGB, als
dass die Klägerin freiwillige Vermögensopfer zur Erledigung des Geschäftes im
Interessenkreis des Geschäftsherrn und gerade zum Zwecke der Erledigung dieses
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Geschäftes eingegangen sei. Die Klägerin habe, indem sie die Verkaufsverhandlungen über
die von Seiten der Tochtergesellschaft gehaltenen Gesellschaftsanteile geführt habe, ein
fremdes Geschäft geführt und dabei nicht mit eigenem, sondern im fremden Interesse,
nämlich der Tochtergesellschaft, gehandelt. Die Klägerin habe mit der Handlung in den
Rechtskreis der Tochtergesellschaft eingreifen wollen und sei sich darüber bewusst gewesen,
dass sie die Vertragsverhandlungen gerade für die Tochtergesellschaft geführt habe. Soweit
die Klägerin möglicherweise auch im eigenen Interesse gehandelt haben könnte, führe dies
als sog. „auch fremdes Geschäft" nicht dazu, dass der Fremdgeschäftsführungswille negiert
werde. Die Geschäftsführung sei auch ohne Auftrag erfolgt. Dieser könne auch nicht in der
allgemeinen Management- und Führungsfunktion der Muttergesellschaft im Organkreis
gesehen werden, als dass damit zwar grundsätzliche Pflichten verbunden seien, eine direkte
Einflussnahme auf die Vermögenspositionen der Tochtergesellschaften hiermit jedoch nicht
verbunden wäre. Aber selbst wenn man in der allgemeinen Management- und
Führungsfunktion der Muttergesellschaft im Organkreis eine sonstiges Recht zur Führung der
Vertragsverhandlungen verorten wollte, käme man nicht zu einem abweichenden Ergebnis.
Denn in diesem Fall wäre die Geschäftsbesorgung durch die Klägerin als Auftrag im Sinne
des § 662 BGB zu qualifizieren, wodurch gleichfalls ein Aufwendungsersatzanspruch nach §
670 BGB ausgelöst würde.


E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :


Der geänderte Bescheid für 2011 über Körperschaftsteuer vom 26. Februar 2018 sowie die
Einspruchsentscheidung vom 29. Juni 2021 sind rechtswidrig und verletzen die Klägerin in
ihren Rechten (§ 100 Abs. 1 Satz 1 FGO).


Bei den Aufwendungen für von der Klägerin in Auftrag gegebene Beratungsleistungen im
Zusammenhang mit der Veräußerung der Beteiligung der B. an der J. GmbH, die der Höhe
nach nicht in Streit stehen, handelt es sich um Betriebsausgaben der Klägerin, die nicht dem
Abzugsverbot des § 8b Abs. 2 oder Abs. 3 KStG zu unterwerfen sind. Die Aufwendungen sind
daher in voller Höhe einkommenswirksam. Das Einkommen der Klägerin ist um die vom
Beklagten im Ergebnis nicht berücksichtigten Betriebsausgaben in unstreitiger Höhe von ... €
zu mindern.


Einer Entscheidung darüber, ob die darin enthaltenen Beratungskosten der Vorjahre in Höhe
von ... € nicht Kosten der Veräußerung der Beteiligung der B. an der J. GmbH waren, bedarf
es daher nicht.


Die Klägerin hat als Auftraggeberin der im Umfeld der Veräußerung der Beteiligung ihrer
Tochtergesellschaft, der B., an der J. GmbH angefallenen Beratungsleistungen den
Aufwendungstatbestand verwirklicht und diese Aufwendungen wirtschaftlich getragen, was
ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit minderte (Kostentragungsprinzip, gestützt auf das
Leistungsfähigkeitsprinzip, konkretisiert durch das Nettoprinzip, vgl. nur Hey in: Tipke/Lang,
Steuerrecht, Rn. 8.223).


Die Aufwendungen sind nicht abweichend von der rechtlichen Gestaltung des Sachverhalts
(zur Maßgeblichkeit der rechtlichen Gestaltung bei Werbungskostenabzug vgl. BFH Urteil
vom 25.06.2008 X R 36/05, BFHE 222, 373, Rn. 57) der B. zuzurechnen. Anders als der
Beklagte meint, sind die Betriebsausgaben nicht deshalb der B. zuzurechnen, weil die
Qualifikation der Abzugsfähigkeit von Betriebsausgaben nicht an die Entscheidung der
Konzernmutter geknüpft sein dürfe. Diese Auffassung findet im Gesetz keine Grundlage.
Zwar können nach § 39 Abs. 2 AO Wirtschaftsgüter abweichend vom zivilrechtlichen
Eigentum zugerechnet werden. Eine Zurechnung von Einkünften, Nutzungsvorteilen (vgl.
Kestler DStR 2015, 2465) oder Betriebsausgaben unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
kennt das deutsche Steuerrecht jedoch nicht.


Die Beratungsleistungen, wenngleich sie zumindest teilweise auch im Interesse der B. (der
Entwurf des Kaufvertrages über die Beteiligung an der J. GmbH jedenfalls dürfte der
Interessensphäre der B. als Beteiligte an der J. GmbH zuzuordnen sein) erfolgt sind, sind
nicht als (verdeckte) Einlage zu qualifizieren. Eine verdeckte Einlage liegt vor, wenn ein
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Gesellschafter oder eine ihm nahestehende Person der Gesellschaft einen bilanzierbaren
Vorteil gewährt, dieser Vorteil aus dem Gesellschaftsverhältnis resultiert und keine
Gegenleistung für diesen Vorteil erbracht wurde (vgl. z.B. BFH Urteile vom 21.09.1989 IV R
115/88, BStBl. II 1990, 86, 20.7.2005 X R 22/02, BStBl. II 2006, 457). Der gewährte Vorteil
muss bei der Tochtergesellschaft ein einlagefähiges Wirtschaftsgut sein, welches entweder
zur Bildung oder Erhöhung eines Aktivpostens oder zum Wegfall bzw. zur Reduzierung eines
Passivpostens führt. Die fraglichen Beratungsleistungen sind als Nutzungsvorteile nicht
einlagefähig (vgl. BFH Urteil vom 4.02.2014 I R 32/12, BFH/NV 14, 1090;
Brandis/Heuermann/Rengers, KStG § 8b Rn. 283 mit Hinweis auf Suchanek/Hesse Ubg
2015, 639; Kestler DStR 2015, 2465; Kuhr Ubg 2016, 729; Behrendt/Endert DStR 2022, 281,
u. Scheifele Ubg 2018, 421, jeweils auch zu § 1 AStG; Gosch KStG/Gosch § 8b Rn. 266a; aA
DPM/Pung § 8b Rn. 207 und Schmidt/Kulosa § 6 Rn. 54 jeweils ohne Begründung). Sowohl
die unentgeltliche Bereitstellung von Wirtschaftsgütern als auch Dienstleistungen an
Tochtergesellschaften unterliegen keiner Aktivierungspflicht und sind daher nicht einlagefähig
(BFH Beschlüsse vom 26.10.1987 GrS 2/86, BStBl. II 1988, 348, BB 1988, 535; 4.12.2006
GrS 1/05, BStBl. II 2007, 508).


Dem Abzug der Beratungsaufwendungen bei der Klägerin steht nicht § 8b Abs. 3 KStG
entgegen. Danach sind Gewinnminderungen, die im Zusammenhang mit dem in Absatz 2
genannten Anteil entstehen, bei der Ermittlung des Einkommens nicht zu berücksichtigen.
Zwar dürften die Aufwendungen – zumindest teilweise – im Zusammenhang mit der
Beteiligung der Klägerin an der B. stehen. Erfasst von § 8b Abs. 3 KStG werden indessen
ausschließlich substanzbezogene Wertminderungen des Anteils, die sich aus der
ertragsteuerlichen Behandlung des Anteils selbst ergeben, und nicht jegliche mit dem Anteil
wirtschaftlich zusammenhängende Aufwendungen (BFH Urteil vom 14.01.2009 I R 52/08,
BFHE 224, 132, BStBl II 2009, 674, Rn. 10; ebenso z.B. Gosch, KStG, § 8b Rz 280;
Watermeyer in Herrmann/ Heuer/Raupach, EStG/KStG, § 8b KStG Rz 85; DPM/Pung, § 8b
KStG Rn 100, 123). Weil die fraglichen Beratungsaufwendungen ohne Auswirkung auf den
Wert der Beteiligung der Klägerin an der B. bleiben, unterfallen die Beratungsaufwendungen
nicht dem Abzugsverbot des § 8b Abs. 3 KStG.


Die Beratungsaufwendungen der Klägerin unterfallen nicht dem § 8b Abs. 2 KStG.


Bei der Ermittlung des Einkommens bleiben nach § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG u.a. Gewinne aus
der Veräußerung eines Anteils an einer Körperschaft außer Ansatz. Veräußerungsgewinn in
diesem Sinn ist nach § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG der Betrag, um den der Veräußerungspreis
oder der an dessen Stelle tretende Wert nach Abzug der Veräußerungskosten den Wert
übersteigt, der sich nach den Vorschriften über die steuerliche Gewinnermittlung im Zeitpunkt
der Veräußerung ergibt. Eine Veräußerung liegt bei jeder gegen Gegenleistung erfolgenden
Übertragung des zivilrechtlichen, zumindest aber wirtschaftlichen Eigentums vor (Watermeyer
in: Herrmann/Heuer/Raupach, EStG/KStG, § 8b KStG N 63). Hierzu ist nur der zivilrechtliche
Eigentümer in der Lage. Da die Klägerin nicht Eigentümerin der veräußerten Anteile an der J.
GmbH war (sondern die B.), hat sie keine im Rahmen des § 8b Abs. 2 KStG zu
berücksichtigenden Veräußerungskosten getragen. Es fehlt schlechthin an der Veräußerung
einer eigenen Beteiligung der Klägerin.


Die Aufwendungen unterfallen auch nicht unter Berücksichtigung des § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1
KStG iVm § 14 KStG dem Abzugsverbot des § 8b Abs. 2 KStG.


Die Klägerin ist mit der B., was zwischen den Beteiligten zu Recht unstreitig ist, durch einen
Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Klägerin als Organträger und der B. als
Organgesellschaft zu einer körperschaftsteuerlichen Organschaft verbunden, so dass das
Einkommen der B. nach § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG der Klägerin zugerechnet wird. Der die
Organgesellschaft betreffende Steuerbescheid ist in den Streitjahren kein
Grundlagenbescheid, so dass der hier nicht angefochtenen Steuerfestsetzung bezüglich der
B. keine Bindungswirkung beikommt (BFH Urteil vom 6.03.2008 IV R 74/05, BFHE 220, 304,
BStBl II 2008, 663).
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§ 15 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 KStG bestimmt für den körperschaftsteuerrechtlichen Organkreis
abweichend von den allgemeinen Vorschriften, dass § 8b Abs. 1 bis 6 KStG bei der
Organgesellschaft nicht anzuwenden ist. Die hiernach angeordnete sog. Bruttozurechnung
bewirkt, dass der Gewinn der Organgesellschaft selbständig und ungeschmälert um darin
enthaltene Bezüge nach § 8b Abs. 1 KStG zu ermitteln und er sodann dem Organträger nach
§ 14 Satz 1 (einleitender Satzteil) KStG zuzurechnen ist. Sodann ist der brutto zugerechnete
Gewinn beim Organträger den zuvor ausgeschlossenen allgemeinen Vorschriften zu
unterwerfen. Auch § 8b Abs. 2 KStG ist sodann bei der Ermittlung des Einkommens auf
Ebene des Organträgers anzuwenden. Das greift aber nur dann, wenn in dem dem
Organträger zugerechneten Einkommen Bezüge, Gewinne oder Gewinnminderungen i.S. des
§ 8b Abs. 1 bis 3 KStG "enthalten" sind (BFH Urteil vom 17.12.2014 I R 39/14, BFHE 248,
179, BStBl II 2015, 1052, Rn. 11). Es werden damit diejenigen Einkommensbestandteile
angesprochen, die nach § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 KStG das Einkommen der
Organgesellschaft in Abweichung von den normalen Einkommensermittlungsvorschriften
erhöht bzw. vermindert haben (Rödder/Liekenbrock in: Rödder/Herlinghaus/Neumann,
Körperschaftsteuergesetz, § 15 KStG, Rn. 65). Die von der Klägerin getragenen
Beratungsaufwendungen sind jedoch nicht in dem der Klägerin zugerechneten
Einkommensbestandteilen der B. enthalten, so dass eine Anwendung des § 8b Abs. 2 KStG
iVm § 15 Abs. 1 Nr. 2 KStG insoweit ausscheidet.


Eine im Zusammenhang mit den Beratungsleistungen begründete, als Veräußerungskosten
auf Ebene der Klägerin nach § 15 KStG der Abzugsbeschränkung des § 8b Abs.2 KStG zu
unterwerfende Verbindlichkeit der B. besteht nicht. Veräußerungskosten sind Aufwendungen,
die dem Veräußerungsvorgang zuzuordnen sind und die der Veräußerer kraft Gesetzes oder
vertraglicher Vereinbarung zu tragen hat (Watermeyer in: Herrmann/Heuer/Raupach,
EStG/KStG, § 8b KStG Rn. 73).


Es sind bei der B. keine Veräußerungskosten durch Abschluss von eigenen
Beratungsverträgen entstanden. Die Beratungsaufträge sind unstreitig von der Klägerin in
eigenem Namen und Rechnung erteilt worden. Insoweit scheidet auch die Annahme eines
sog. abgekürzten Zahlungswegs aus. Die Klägerin und nicht die B. ist aus eigenem Auftrag
verpflichtet und zahlt auf eigene Schuld.


Die B. war auch nicht verpflichtet, der Klägerin den Beratungsaufwand zu ersetzen. Eine
Vereinbarung über die Erstattung der Beratungskosten haben die Klägerin und die B. nicht
geschlossen. Aber auch eine gesetzliche Verpflichtung besteht insoweit nicht. Anders als der
Beklagte meint, besteht insbesondere kein Anspruch der Klägerin gegen die B. aus
Geschäftsführung ohne Auftrag auf Erstattung der im Zusammenhang mit der Veräußerung
der Beteiligung an der J. GmbH bei der Klägerin angefallenen Beratungskosten nach § 683
BGB.


Wer ein Geschäft für einen anderen besorgt, ohne von ihm beauftragt oder ihm gegenüber
sonst dazu berechtigt zu sein, kann als Geschäftsführer ohne Auftrag vom Geschäftsherrn
wie ein Beauftragter Ersatz seiner Aufwendungen verlangen, wenn die Übernahme der
Geschäftsführung dem Interesse und dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen des
Geschäftsherrn entspricht (§ 683 i.V.m. § 677 BGB).


Der Sonderfall des „auch-fremden“ Geschäfts liegt vor, wenn die Geschäftsführung objektiv
sowohl im Interesse des Geschäftsherrn als auch des Handelnden ist. Es ist nicht notwendig,
dass die Handlung ausschließlich im Interessenkreis des Geschäftsherrn stattfindet, womit
ein „auch-fremdes“ Geschäft in diesen Fällen ausreicht (vgl. BGH Urteil vom 4.12.1975 VII
ZR 218/73, NJW 1976, 619; Gehrlein, in: BeckOK BGB, § 677 BGB, Rn. 15).


Die Beratungsleistungen sind, wie die Klägerin dargelegt hat, (jedenfalls teilweise) zur
Erfüllung ihrer Steuerungsaufgabe als Gesellschafterin und Holding beauftragt worden. Weil
zumindest aber die Begleitung der Vertragsverhandlungen und zuvörderst der Entwurf des
Kaufvertrages über die Beteiligung an der J. GmbH dem Interessenkreis der B. zuzuordnen
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ist, hat die Klägerin ein auch fremdes Geschäft mit der Beauftragung der Beratungsleistungen
geführt.


Subjektiv muss der Handelnde (Geschäftsführer) mit dem Willen gehandelt haben, ein
fremdes Geschäft zu führen. Dies umfasst das Bewusstsein, im Interesse und für Rechnung
des Geschäftsherrn tätig zu werden (BGH Urteile vom 20.06.1963 VII ZR 263/61, NJW 1963,
1825; 27.11.1962 VI ZR 217/61, NJW 63, 390).


Die Klägerin macht unwidersprochen geltend, sie habe die Beratungsleistungen in eigenem
Interesse erteilt, um ein eigenes Geschäft zu führen. Der Senat hält dies für zutreffend, weil
der steuerliche Erfolg der rechtlichen Gestaltung gerade die Beauftragung als eigenes
Geschäft der Klägerin bedingt, ohne dass ein Erstattungsanspruch der B. entsteht. Es fehlt im
Streitfall somit bei der Klägerin am subjektiven Fremdgeschäftsführerwillen. Die Vorschriften
der §§ 677 bis 686 BGB finden indessen nach § 687 Abs. 1 BGB keine Anwendung, wenn
jemand ein fremdes Geschäft in der Meinung besorgt, dass es sein eigenes sei.


Auch eine Verpflichtung der B. auf Ersatz des durch die Geschäftsführung Erlangten nach §
684 Satz 1 BGB iVm § 687 Abs. 2 Satz 2 BGB besteht nicht. Der Tatbestand des § 687 Abs.
2 BGB setzt die Anmaßung eines objektiv fremden Geschäft voraus (Staudinger/Bergmann
BGB § 687, Rn. 14). Es muss sich dabei um ein ausschließlich fremdes Geschäft handeln;
„auch-fremde“ Geschäfte - wie im Streitfall - fallen nicht unter § 687 Abs. 2 BGB
(Staudinger/Bergmann aaO). Weiterhin enthält § 687 Abs. 2 Satz 2 BGB eine abschließende
Regelung und gewährt Aufwendungsersatz bei der Geschäftsanmaßung ausschließlich bei
positiver Ausübung des eingeräumten Wahlrechts durch den Geschäftsherrn. Für den
Geschäftsanmaßer bedeutet dies, dass er dem Geschäftsherrn nach §§ 987 ff, 812 ff, 823 ff
BGB haftet und seinerseits keine Aufwendungsersatzansprüche nach § 684 BGB oder § 812
BGB hat (Linardatos in: Staudinger, Eckpfeiler des Zivilrechts, 9. Auflage 2024, Das Recht
der ungerechtfertigten Bereicherung und der Geschäftsführung ohne Auftrag, Rn. S 137). Die
B. hat ihr Wahlrecht nicht positiv ausgeübt, so dass eine Verpflichtung gegenüber der
Klägerin zum Aufwendungsersatz oder zur Herausgabe des Erlangten nicht besteht.


Aber auch die Beauftragung der Beratungsleistungen als objektiv und subjektiv fremdes
Geschäft würde nicht zu einer Aufwendungsersatzverpflichtung der B. führen. Denn einem
etwaigen Aufwendungsersatzanspruch des Geschäftsführers steht die rechtshindernde
Einwendung des § 685 Abs. 1 BGB entgegen. Nach § 685 Abs. 1 BGB steht dem
Geschäftsführer dann kein Ersatzanspruch aus einer berechtigten oder unberechtigten
Geschäftsführung ohne Auftrag zu, wenn er von Anfang an nicht die Absicht hatte, sich die
aufgewandten Kosten vom Begünstigten (dem Geschäftsherrn) erstatten zu lassen. Ein
Anspruch auf Ersatzleistung kommt erst gar nicht zur Entstehung, wenn die Absicht, keine
Erstattung zu verlangen, bereits bei Übernahme vorliegt (Dornis in: Erman BGB, Kommentar,
17. Auflage 2023, § 685 BGB, Rn. 4). Der Anspruchsausschluss nach § 685 BGB bezieht sich
nicht nur auf den Verwendungsersatzanspruch nach § 683 BGB, sondern auch auf den
Bereicherungsanspruch aus § 684 Satz 1 BGB (BGH Urteil vom 10.10.1984 VIII ZR 152/83,
Rn. 18, juris mwN). Die Klägerin macht unwidersprochen geltend, sie habe von Beginn an
nicht die Absicht gehabt, von der B. Ersatz der Aufwendungen für die Beratungsleistungen zu
verlangen. Der Senat hält dies für zutreffend, weil der steuerliche Erfolg der rechtlichen
Gestaltung gerade die Beauftragung durch die Klägerin als eigenes Geschäft, ohne dass ein
Erstattungsanspruch der B. entsteht, bedingt.


Die Betriebsausgaben der Klägerin aus Beratungsleistungen sind auch nicht im Wege des
sog. „abgekürzten Vertragsweges“ der B. zuzurechnen.


In Werbungskostenfällen hat der BFH (Urteile vom 15.01.2008 IX R 45/07, BFHE 220, 264,
BStBl II 2008, 572 und vom 15.11.2005 IX R 25/03, BStBl 2006 II S. 623; das BMF wendet
die Entscheidungen auch auf Betriebsausgaben [§ 4 Abs. 4 EStG] an, vgl. Bundesministerium
der Finanzen, 7.07.2008, IV C 1-S 2211/07/10007, FMNR596000008, BStBl I 2008, 717)
entschieden, dass Erhaltungsaufwendungen auch dann Werbungskosten des
Steuerpflichtigen bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung sind, wenn sie auf
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einem von einem Dritten im eigenen Namen, aber im Interesse des Steuerpflichtigen
abgeschlossenen Werkvertrag beruhen und der Dritte dem Steuerpflichtigen den Betrag
zuwendet.


Unter Rückgriff auf die Rechtsprechung des IX. Senats wären bei der B. fiktive
Betriebsausgaben zu unterstellen, die sodann als Veräußerungskosten der Beteiligung an der
J. GmbH nach § 8b Abs. 2 KStG zu beurteilen wären.


Der Senat hält eine Anwendung der doppelten Fiktion des „abgekürzten Vertragsweges“ auf
den Streitfall jedoch für nicht zulässig.


Eine Zuordnung von Betriebsausgaben im Streitfall gegen die rechtliche Gestaltung des
Sachverhaltes ist nach Auffassung des Senats ohne einen dies anordnenden gesetzlichen
Befehl nicht zulässig.


Denn die rechtliche Gestaltung des Sachverhalts entscheidet über den
[Werbungskosten]Abzug (BFH Urteil vom 25.06.2008 X R 36/05, BFHE 222, 373, Rn. 57).
Nichts Anderes gilt für den Abzug von Betriebsausgaben. Aus dem Grundsatz der
persönlichen Leistungsfähigkeit ergibt sich zudem, dass der Steuerpflichtige die
Aufwendungen persönlich tragen muss.


Eine fingierte Zuwendungsabsicht steht zudem im Widerspruch zum geäußerten Willen der
Klägerin, die Aufwendungen im eigenen Interesse selber tragen und nicht der B. zuwenden
zu wollen.


Letztlich besteht auch kein Bedarf für eine Übertragung der Figur des „abgekürzten
Vertragsweges“ auf die Besteuerung von Körperschaften. Mit dem Zuwendungsgedanken
des BFH wird mit einer doppelten Fiktion entgegen der rechtlichen Gestaltung des
Sachverhaltes - aber letztlich zugunsten des Steuerpflichtigen - ein Werbungskostenabzug
ermöglicht, der sonst hätte verweigert werden müssen. Insoweit unterscheiden sich die
entschiedenen Sachverhalte vom Streitfall, in dem die Klägerin die von ihr beauftragten
Beratungskosten zutreffend als Betriebsausgaben erfasst hat. Zudem gibt es bei
Körperschaften, anders als bei verwandten Individuen (wie in den vom IX. Senat
entschiedenen Sachverhalten), mit den Rechtsfiguren der verdeckten Einlage und verdeckten
Gewinnausschüttungen ein Korrektiv für Einkommenskorrekturen im Falle nicht fremdüblicher
Vermögenszuwendungen (vgl. auch Scheifele, Ubg 2018, 421).


Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1 FGO.


Die Berechnung der Steuer wird dem Beklagten gem. § 100 Abs. 2 Satz 2 FGO übertragen.


Die Revision war wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Frage der Anwendung des
abgekürzten Vertragswegs bei Körperschaften zuzulassen (§ 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO).


Die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten für das Vorverfahren war gem. § 139 Abs. 3 Satz 3
FGO aufgrund der Komplexität der aufgeworfenen Rechtsfragen notwendig.
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